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Vorsitz - Pres1dence: M Brem1 
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Subventionsgesetz 
Loi sur les subventtons 

Siehe Jahrgang 1989. Seite 433- Voir annee 1989, page 433 

Beschluss des Ständerates vom 8. Februar 1990 
Dec1s1on du Conse,I des Etats du 8 tevner 1990 

Kategone IV. Art. 68 GRN - Categone IV. art. 68 ACN 

Differenzen - Divergences 

Herr Feigenwinter unterbreitet im Namen der Kommission 
den folgenden schriftlichen Bericht: 

Wir unterbreiten Ihnen hiermit gemäss Artikel 22 Absatz 2 und 
Artikel 68 Absatz 2 des Geschäftsreglementes den Bericht 
über die Differenzbereinigung der vorprüfenden Kommission 
zur Kurzdebatte (Kategorie IV) im Nationalrat. 
1. Nach den Verhandlungen im Ständerat vom 8. Februar 
1990 verblieben der Kommission elf Differenzen. wovon sie bei 
zehn diskuss1onslos dem Ständerat zustimmte. Es sind die Ar
tikel 2 Absatz 3, Artikel 6 Buchstabe b, Artikel 7 Buchstabe f. 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 
Absatz 2. Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 23 Absatz 1, 
2. Artikel 24, Artikel 33 Absatz 2. 
Lediglich bei Artikel 28 Absatz 2bis entspann sich eine kurze 
Debatte um die Anwendung des Verzichts auf Rückforderun
gen in Härtefällen. Es seien damit Private gemeint. die vom 
Bund direkte Subventionen erhalten hätten und diese nicht zu
rückzahlen könnten. Kein Härtefall trete ein. wenn ein Kanton 
betroffen se1. Die Komm1ss1on folgte anschliessend auch bei 
diesem Artikel einstimmig dem Ständerat. 

M. Feigenwinter presente au nom de la comm1ssion le rap
port ecnt su1vant: 

Nous vous soumettons. contormement aux articles 22. 2e a/i
nea et 68. 2e alinea du reglement du Conseil national. le rap
port de la comm1ss1on portant sur la procedure d'elimination 
des divergences. Ce rapport devra faire /'objet d'un bref debat 
(categorre IVl au Conseil national. 
1 A la su,te des deliberations qui ont eu lieu au Conseil des 
Etats le 8 fevrier 1990. il resta1t onze divergences. La commis
s1on s est ralliee sans discussion aux decisions du Conseil des 
Etats sur les dix po1nts suivants: article 2 3e alinea. art1cle 6 let
tre b. article 7 lettre f. article 9 2e alinea lettre d. article 14 2e 
alinea. article 16 2e alinea. art1cle 17 2e atinea lettre a. arti
c1e 23 1 er et 2e alineas. article 24. article 33 2e alinea. 
Seul f'art1cle 28. alinea 2bis a fait /'ob1et d'un court debat sur 
l'applicat1on de l'aide financ1ere en cas de rigueurs excess,
ves. II s·agira1t lade particuliers qui ont obtenu des subven
tions directes de la Confederation et ne sont pas en mesure de 
les rembourser. en revanche. les cantons ne pourraient se pre
valoir de cas de rigueur. La comm1ss1on s est ensuite ralliee a 
1·unanim1te a la decis1on du Conseil des Etats. 

Antrag der Kommission 
Die Komm1ss1on beantragt Ihnen e1nst1mm1g und ohne Enthal
tungen. bei allen Differenzen den Beschlüssen des Ständera
tes zuzustimmen. 

Proposition de la comm1ssion 
La comm1ssion vous propose. a l'unanim1te et sans absten
t1ons. d' approuver !es dec1s1ons du Conseil des Etats pour tou
tes !es divergences. 

Angenommen -Adopte 

88.011 

Strahlenschutzgesetz 
Loi sur la radioprotectlon 

Botschaft und 8eschlussentwurlvom 17 Februar 1988 (881 II. 181) 
Message et proiet d'arrete du 17 fevner 1988 (FF II. 189) 

Beschluss des Ständerates vom 20. September 1988 
Dec1s1on du Conseil des Etats du 20 septembre 1988 

Neuer Antrag des Bundesrates vom 21 . Juni 1990 
Nouvelle proposition du Conseil federal du 21 ju,n 1990 

Kategorie 1. Art. 68 GRN -Categorie 1. art. 68 ACN 

Herr Ruffy unterbreitet im Namen der Kommission den folgen
den schriftlichen Bericht: 

Einleitung 
Dieser Gesetzentwurf. der noch vor dem Inkrafttreten unseres 
neuen Ratsreglementes ausgearbeitet wurde. wird von einem 
schriftlichen Bericht begleitet. damit die Behandlung in den 
Räten auf die wesentlichen und noch umstrittenen Punkte 
konzentriert werden kann. Gemäss neuem Reglement wird 
dieses Geschäft der Kategorie I zugeordnet. Diese Zuordnung 
schliesst nach unserer Auffasung einen schriftlichen Bericht 
nicht aus. 
Der Bericht enthält folgende Kapitel: 
1. Das Gesetz: Inhaltliche Uebersicht. wichtigste Merkmale 
II. Zusätzliche Informationen und Stellungnahme der Kommis
sion 
/II. Revidierte Artikel: Anmerkungen 
IV. Postulat der Kommission 
Der Entwurf zum Strahlenschutzgesetz betrifft einen heiklen 
Bereich: die Verminderung der übrigens zum Teil noch wenig 
bekannten Risiken. welche die Kerntechnologie mit sich 
bringt. Es erstaunt daher nicht. dass die Diskussion von den 
vorgesehenen zwei auf vier Sitzungen ausgedehnt werden 
musste. Die Beratungen einschliesslich der Anhörung von Ex
perten haben 24 Stunden beansprucht (Kommission des 
Ständerates: 7 1/2 Stunden). 13 der 45 in der Kommission be
handelten Aenderungsanträge (das Gesetz umfasst 49 Arti
kel) wurden angenommen und in Kapitel III kommentiert. Fünf 
Minderheitsanträge (davon einer zweifach) werden in Detail
beratungen behandelt. 
Nicht im Rahmen dieses Gesetzes. aber im Bestreben. unsere 
Kenntnisse über das Verhältnis Radioaktivitätsgrad/Krebshäu
figkeit ständig auszuweiten. beantragt Ihnen die Komm1ss1on 
e,n Postulat. 
Es ist nicht üblich. dass der Nat1onalratspräs1dent Berichter
statter der Kommission 1st. Dies 1st Ihrer Komm1ss1on nicht ent
gangen: da dies aber nicht zum ersten Mal geschieht. hat s,e 
es gewagt, dieses Risiko einzugehen. 
Unser Dank gebührt Herrn Dr. Roos. dem ehemaligen Direk
tor des Bundesamtes für Gesundheitswesens und seinen Mit
arbeitern. besonders Herrn Michaud, Chef der Abteilung 
Strahlenschutz und Herrn Monnier. wissenschaftlicher Ad
Junkt. 
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Das Gesetz: Wichtigste Merkmale 
Gesch1chtl1cher Abnss und Rechtsgrundlage 

ysprungl1ch war vorgesehen. den Entwurf zum Kemenerg1e
utzungsgesetz und Jenen zum Strahlenschutzgesetz g1e1ch

·e1tig vorzulegen. Anfänglich wurden die Vorbere1tungsarbe1-
en noch oarallei gefuhrt. danach aber hat sich die Ausaroe1-
1ng des Gesetzentwurfes für die Kernenergienutzung verzo
;ert. so dass neute erst einer der beiden Entwurfe vorliegt. 
,usseraem nat es der Bundesrat als sinnvoller erachtet. mit 
einem Vorentwurf aozuwarten. bis die Abst1mmungsergeb
:sse der Atominmat1ven vor11egen Indessen spricht nichts da
:egen. aen uns untemre1teten Entwurf gemass aen vom Bun
:esrat beschlossenen Priontaten voranzutreiben. 
Jer Schutz vor 1onis1erenden Strahlen 1Strahlenschutzl 1st auf 
:,esetzesstufe gegenwart1g nocn etwas rud1mentar geregelt. 
-amlich nur gerade 1n zwei Artikeln des Atomgesetzes von 
, 959 und 1n zahlreichen Bestimmungen auf Verordnungs
c?bene. 
Jas Strahlenschutzgesetz. ein Ausführungserlass zu 
.\rtikel 24quinqwes Absatz 2 der Bundesverfassung, erlaubt 
3rstmals. die Matene Strahlenschutz umfassend auf Gesetzes-
3tufe zu regeln. 
2. Hauptzweck 
Jas Gesetz 1st ein Rahmengesetz. das im Bereich des Strah
enschutzes Richtlinien erlässt. Damit das Gesetz dem Jewe1li
,1en Stand von Wissenschaft und Technik rasch angepasst 
.verden kann. erlasst der Bundesrat die entsprechenden Aus
·ührungsbest1mmungen. 
Jas Gesetz hat zum Zweck. Mensch und Umwelt vor Gefähr
füngen durcn 1on1s1erende Strahlen zu schützen. Als Grund
age dienen drei Prinz1p1en: Rechtfertigung. Opt1m1erung, Do
s1sgrenzwerte (Art. 7 bis 9). Gemass dem ersten Pnnz1p muss 
ede Strahlenexposition durch einen Nutzen gerechtfertigt 
sein. Das Optimierungsprinzip - auch Alara-Prinz1p genannt -
,erlangt. dass die Strahlenexposition so niedrig zu halten 1st. 
.v1e dies vernünftigerweise erreicht werden kann (As Low As 
Cleasonably Achievaole). Das dntte Prinzip schliesslich fordert 
3enau festgelegte und für die einzelne Person gültige Dos1s
;irenzwerte. Die Grenzen der Strahlenexposition sollen nicht 
rn Gesetz. sondern 1n der Verordnung festgelegt werden. da
'TI1t sie 1ewe1ls rasch dem neuesten Stand des Fachwissens 
angepasst werden können. 
Das Gesetz regelt auch den wichtigen Bereich des Schutzes 
der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität. Bei der Ausarbei
tung dieser Vorschriften wurden die aus dem Reaktorunfail 
10n Tschernobyl gezogenen Lehren berücksichtigt. So ist 
zum Be1sp1el die Meldepflicht gegemiber Bevölkerung und 
Kantonen ausdrücklich 1m Gesetz erwahnt. 
Hier muss darauf hingewiesen werden. dass die Bestimmun
gen des Strahlenschutzgesetzes nicht auf Tätigkeiten an
.vendbar sind. für a1e nach dem Atomgesetz eine Bewilligung 
'lötig ist. Von dieser gesetzestechnischen Trennung ausge
'lommen sind die Grundsatzbest1mmunaen. die für alle radio
aktiven Abfälle gelten. aucn für dieJenrgen aus der Kernener
:;;1enutzung. 
3. Wichtige Neuerungen 
Die wichtigsten Neuerungen gegenüber der geltenden 
Rechtsordnung s1nd: der Schutz der Bevölkerung bei erhöhter 
Radioaktivitat und die Neuregelung der Veqährungsfristen bei 
Haftpflicht und Versicherung. 
a. Schutz der Bevölkerung bei erhöhter Radioaktivität 
In diesem Gesetzentwurf werden zum ersten Mal die Mass
nahmen aufgeführt. die der Bundesrat 1m Falle einer Gefähr
dung durch erhöhte Radioaktivität anordnen kann. Ebenfalls 
neu ist. dass die Vorbereitung und Durchführung dieser Mass
nahmen 1n der Regel Sache der Kantone 1st. sowie die Rege
lung, dass für den Fall von Beschlussunfähigkeit von Bundes
rat und Einsatzorganisation Kompetenzen delegiert werden 
können. Eine weitere Neuigkeit ist die Gesetzesbestimmung, 
wonach der Bundesrat die in ausserordentlichen Lagen zu
mutbaren Strahlendosen festlegen oder bestimmte Personen 
zu Dienstleistungen verpflichten kann. 
b. Haftpflicht und Versicherung 
Für Strahlenschäden. die nicht unter das Kernenergiehaft
Pflichtgesetz fallen. gelten die obligat1onenrechtlichen Scha-

denersatzansprüche. Dies gilt besonders fur Schaden 1ntolge 
Bestrahlung durcn Röntgengerate und andere Anlagen und 
Aoparaturen. die 1onis1erende Strahlen aussenden konnen. 
Hierzu gezahlt werden be1so1elswe1se Schaden. a,e durcn Ra
d101sotooe verursacnt werden. die ausserhalb einer Kernan
:age tur 1ndustneile. geweroliche. 1andw1rtscnattl!che rried1z1-
n1sche. oder wissenschaftliche Zwecke verwenaet weraen. so
wie allgemein Schaden aurch Kernmatenailen :1111 geringer 
Strahlenwirkung. 
Das Obligat1onenrecnt sieht für derartige Schaden eine re1a
:ive Venahrunosfnst von einem Janr und eine aoso1ute Venah
rungsfrist von zehn Jahren vor. Da aiese Veqahrungsfnsten 1m 
Bereich des Strahlenscnutzes zu kurz sind. wurden sie aui 3 
bzw 30 Jahre verlangert. 
4. Masseinhe1ten. Normen und Information der Bevolkerung 
Es ist immer schwierig, die Bevolkerung bei Unfallen oaer 1n 
Knsens1tuat1onen richtig zu informieren. Dies gilt hauotsach
'ich für den Nuklearbereich allgemein und insoesondere. 
wenn es um die Radioakt1v1tät geht. Deshalb s1nd alle unnöti
gen Quellen von Missverstandnissen. die die Informationsauf
gabe erschweren und in der Bevölkerung Verwirrung bringen. 
raschmöglichst zu beseitigen: zum Beispiel une1nhe1tliche 
Masseinheiten. 
Durch die Einführung von Begriffen wie «zumutbare Strahlen
dosen» oder «Dosisgrenzwerte» verweist das Gesetz auf 
Masse1nheiten und Normen. die in künftigen Debatten und Ak
tionen mehr Klarheit erfordern. Dies wird mit dem Glossarium 
im Anhang der Botschaft des Bundesrates bestätigt. Ausser
dem ist die Aufgabe der Eidgenössischen Komm1ss1on zur 
Ueberwachung der Radioaktivität (Kür) klar umschrieben: 
«Die Kür hat weiterhin rn umfassenden Jahresberichten an 
den Bundesrat auf transparente Weise Behörden und Bevöl
kerung über die durchgeführten Messungen zu informieren.» 
(29. Bericht der Eidgenössischen Komm1sion zur Ueberwa
chung der Radioaktivität an den Bundesrat für die Jahre 1985 
und 1986; Kurzfassung, Seite 53). 
Im gleichen Bericht weist die Kur darauf hin. dass die aus na
türlicher Radioaktivität (kosmische Strahlung. Erdstrahlung) 
stammende mittlere Strahlendosis der Schweizer Bevölke
rung rund 1.35 mSv pro Jahr beträgt; die mittlere Jahrliche 
Strahlenexponrerung durch Radonanre1cherungen 1m Haus
innern betragt 2.2 mSv. Zum Vergleich: Die durch den Reak
torunfall in Tschernobyl verursachte zusatzliche Strahlenbela
stung betrug im ersten Jahr durchschnittlich 0.2 mSv. Die 
durch kleine Strahlenquellen verursachte Jährliche Strahlen
dosis betragt 0.1 mSv bei Kernkraftwerken und Forschungs1n
st1tuten. 0.2 mSv bei Industriebetrieben und 0.1 mSv bei Spitä
lern. 
In diesem Zusammenhang 1st auch das Radonorogramm 
Schweiz (Rapros) zu erwähnen. das der Bundesrat aufgrund 
der Bedeutung. die der Radonstrahlung zuKommt. 1m Jahre 
1986 angenommen hat. In diesem Programm wird untersucht: 

wie es zu erhöhten Raaonanre1cherungen 1n Gebauaen 
kommt: 

wie die Methoden zur Sanierung bestehender Gebäude ver
bessert werden können: 
·· welche bautechnischen Massnahmen bei Neubauten zu 
treffen sind. 
5. Ueberblick über die Beratungen und Eintreten 
Die Materie des Strahlenschutzgesetzes stellt zweifellos das 
Problem des Verhältnisses zwischen Fachkenntnissen und 
politischen Massnahmen und insbesondere der Anpassung 
dieser Massnahmen an den 1ewe1ls neuesten Stand dieser 
Kenntnisse. Um bei dieser Politik ein Höchstmass an Flex1b1li
tat sicherzustellen. will der Bundesrat die Grenzwerte nicht 1m 
Gesetz. sondern auf dem Verordnungsweg festlegen. Die 
Mehrheit der Komm1ss1onsm1tgl1eder sprach sich da/ur aus. 
den - zwar nicht immer e1nhe1tlichen - Meinunoen der Wissen
schafter und dem Bundesrat zu vertrauen: dies allerdings nur 
unter der Voraussetzung. dass sie sich 1n e1n1gen Punkten Ge
w1sshe1t verschaffen kann und auf ihre Fragen klare Antworten 
erhält. 
So hat sie zusatzliche Informationen verlangt über d1e Wirkung 
niedriger Strahlendosen. die Ausfuhr von Tritium. die Radioak
tivität in Lebensmitteln. die Koordination der Einsatzorgane 



Lo1 sur la radioprotectron 1534- N 25 septembre 1 ! 

bei ausserordentlichen Lagen. die 1nternat1onale Abstimmung 
der Gesetze und Massnahmen. die Anerkennung von Exper
ten. die Kausalhaftung bei der Haftpflicht. 
Auf die meisten Fragen haben w,r von den betreffenden Stei
fen ausfuhrliche Antworten erhalten. Um uns e,n Bild uber die 
Meinung der Fachleute zu verschaffen. 1,essen w,r uns durch 
die Herren Dr. A Nidecker und W Burkart. Naturforscher. 
uber Dos,sgrenzwerte und die Wirkung niedriger Strahlendo
sen unterrrchten. Herr Martha/er. der damalige Generalsekre
tar des Departementes des Innern. orientierte uber die nach 
Tschernobyl getroffenen Massnahmen und die Einsatzorganr
sation. 
Auch 1st es den Mitgliedern Ihrer Komm,ss,on nrcht entgan
gen. dass das Alara-Prinzrp eine moralische Frage aufwirft: 
wegen der we,tverbre,teten Anwendung 1on1s1erender Strah
len (auch in der Medizin) haben s,e diesem Prinzip aber 
schliessHch zugestimmt. 
Aufgrund dieser Beratungen kam Ihre Kommission zum 
Schluss. dass dieses Gesetz nicht nur nützlich. sondern uner
lässlich 1st. und hat deshalb einstimmig Eintreten beschlos
sen. 

II. Zusätzliche Informationen und Stellungnahme der Kommis
sion 
1 . Erläuterungen zur Interpretation von Artikel 4 
Das in Artikel 4 umrissene Verursacherprinzip hat in der Kom
m1ss1on zu einer Grundsatzdiskussion geführt. Was bedeutet 
im vorliegenden Fall das Verursacherprinzip konkret? So lau
tete die Frage, die Herr Fäh den Vertretern der Verwaltung 
stellte. 
In ihrer Antwort bezogen sich die Vertreter der Verwaltung auf 
die Verordnung vom 28. November 1983 über den Notfall
schutz ,n der Umgebung von Kernanlagen. besonders auf Arti
kel 27 Absätze 1 und 2. Diese Bestimmungen würden sich 
analog anwenden lassen: der einzige Unterschied besteht 
dann. dass Unfälle. die sich im Geltungsbereich des vorliegen
den Gesetzes ereignen. nrcht die Schwere von Unfällen in 
Kernkraftwerken haben. In manchen Fällen drängen sich vor
beugende Massnahmen gar nicht auf. 
In der Beratung wurde ausserdem betont. dass bei der gegen
wärtigen Lage ,m internationalen Recht. das keine Ueberein
kommen bezüglich der Kausalhaftung kennt. das Verursa
cherpnnzip nur in der Schweiz anwendbar se,. 
Detailregelungen der Kostenüberbindung und des Massnah
menvoflzugs sollten nicht auf Gesetzesstufe. sondern in einer 
Vollzugsverordnung geregelt werden. Die Kommission stimmt 
daher Artikel 4 in der vorliegenden Fassung zu. 
2. Präz1s1erung der geforderten Sachkunde (Art. 6 und 42 
Bst. f brs) 
Herr David stellte die Frage nach den rechtlichen Folgen aus 
der Nichtbeachtung der Bestimmungen von Artikel 6 über dre 
geforderte Sachkunde. Diese Frage ist sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich relevant. Herr David ist der Meinung, dass Ver
stösse gegen die geforderte Sachkunde im Katalog der 
Uebertretungen von Artikel 42 nicht explizit enthalten sind. Die 
Komm1ss1on schliesst sich dieser Auffassung an und erganzt 
Artikel 42 mit Buchstaben f bis. 
3. Neue Forschungserkenntnrsse über die Auswirkungen 
schwacher Strahlendosen 
Nach neuesten Forschungsergebnissen zu schliessen. schei
nen die Auswirkungen von Strahlendosen - darin srnd auch 
die geringen Dosen eingeschlossen - allgeme,n unterschcitzt 
worden zu sein. Deshalb muss das Optim1erungsprrnzip 
1Alara1 strikte angewandt werden. Auch die Forschungs1nstitu
t1on REFR (Radiation Effects Research Counc,1 1987) halt es 
für unverzichtbar. für Personen. die 1onis1erenden Strahlen 
ausgesetzt sind. die Grenzwerte unverzüglich um einen Drittel 
zu reduzieren. Die Grenzwerte sollen also auf 15 mSv bzw. 
1 5 rem,Jahr herabgesetzt werden. 
Das Prinzip Alara lässt sich auch heute mit guten Resultaten 
bei gewissen medizinischen Behandlungen anwenden. Ob
schon rechtliche Eingrrffsmoglichkeiten fehlen. ware die - ge
wiss kostspielige - Erneuerung von Röntgenapparaten. die 
den Patienten unnötig hohen Strahlen aussetzen. wünschens
wert. Die Apparate unterstehen zwar der Kontrolle: diese wird 

Jedoch meist vom anwendenden Arzt selber vorgenommi 
Wichtiger noch als die Apparatekontrolle ist für Professor 
decker die radiologische Ausbildung aller Aerztinnen u 
Aerzte. die m,t X-Strahlen arberten. Heute ist eine solche At 
brldung, wenn s,e überhaupt existiert. noch sehr rudimentär 
4 Strahlendosis des beruflich strahlenexponrerten Persorn 
von Kernanlagen 
Die Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen (HS 
veroffentlfcht Jedes Jahr ernen Bericht über die «Strahlenbel 
stung des beruflich strahlenexponrerten Personals im Kontra 
bere1ch der HSK für das Kalendeqahr ~ und retrospektive» 
Für das 1n Kernkraftwerken beruflich strahlenexponrerte Pe 
sonal werden 1m erwahnten Bencht folgende Werte angeg1 
ben: 
Eigenpersonal: 1158. 1115 
Fremdpersonal: 2566. 2725 
Kollektivdosis des Eigenpersonals (man-Sv): 5.36, 4.94 
Kollektivdosis des Fremdpersonals (man-Sv): 8.19. 7.57 
Dosismittelwert beim Eigenpersonal (man-Sv): 4.63. 4.43 
Dos,sm,ttelwert beim Fremdpersonal (man-Sv): 3.19, 2.78 
Höchste Einzeldosis beim Eigenpers. (man-Sv): 37.10, 35.43 
Höchste Einzeldosis beim Fremdpers. (man-Sv): 40.15, 37.80 
Der Bericht für das Jahr 1987 ist unter den Beilagen zu finden. 
In ihm sind für 1987 und rückblickend aufgeführt: die Anzahl 
der beruflich strahlenexponierten Personen in Kernkraftwer
ken (Eigen- und Fremdpersonal), die Kollektivdosis. der Do
s,smittelwert und die höchste Einzeldosis. 
5. Die Suva kann Arbeitnehmer befristet oder dauernd von der 
werteren Ausübung der bisherigen Tätigkeit ausschliessen. 
wenn e,ne Gefährdung vorliegt (Art. 78 der Verordnung über 
die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV). 
Eine gesundheitliche Gefährdung besteht beispielsweise 
dann. wenn Blutproben pathologische Resultate zeigen oder 
wenn nachweisbare Schädigungen irgendwelcher Art auftre
ten. die auf die Strahlenexpos,tion zurückgehen, und die fragli
che Tätigkeit im Umgang m,t radioaktiven Strahlen eine deut
liche Verschlechterung des Gesundheitszustandes befürch
ten lässt. 
Die Suva führte 1987 etwa 13 000 Vorsorgeuntersuchungen 
1m Zusammenhang mit Tätigkeiten m,t ionisierenden Strahlen 
durch. Aufgrund der Ergebnisse verfügte sie 26 Arbeitsaus
schlüsse: 24 Entscheide wurden aufgrund von Zusatzuntersu
chungen an Trägern von Schutzanzügen gefällt, 2 aufgrund 
von Strahlenschutzuntersuchungen im eigentlichen Sinn. 
Für die finanziellen Entschädigungen von Arbeitnehmern. die 
befristet oder dauernd von Arbeiten m,t ion1s1erenden Strahlen 
ausgeschlossen sind. gelten dieselben Bestimmungen wie für 
Arbeitnehmer, die von andersgearteten Arbeiten ausge
schlossen werden müssen (z. B. Kontakt mit chemischen 
Substanzen). Die Artikel 83 brs 89 der VUV sind auch ,m vorlie
genden Fall anwendbar. 
Nach Artikel 83 VUV erhält der Arbeitnehmer ein Uebergangs
taggeld. wenn der Arbe,tsausschluss für ihn kurzfristig finan
zielle Schwierigkeiten zur Folge hat. Dies 1st besonders dann 
der Fall. wenn der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz sofort verlas
sen muss und keinen Lohnanspruch mehr hat. Das Ueber
gangstaggeld entspricht dem vollen Taggeld nach Artikel 17 
Absatz 1 des Unfallvers,cherungsgesetzes. Bei vollständiger 
Arbeitsunfähigkeit beträgt es 80 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Das Uebergangstaggeld wird während höchstens 
4 Monaten entrichtet. 
Ausser dem Taggeld hat der Arbeitnehmer nach Artikel 86 
VUV Anspruch auf eine Uebergangsentschädigung, wenn er 
durch den Ausschlussentscheid trotz persönlicher Beratung. 
trotz Bezuges von Uebergangstaggeld und trotz des ihm zu'. 
mutbaren Einsatzes. den cikonom,schen Nachteil auf dem Ar
beitsmarkt wettzumachen, in seinem wirtschaftlichen Fort
kommen erheblich benachteiligt bleibt. Die Uebergangsent
schadigung beträgt 80 Prozent des Verdienstausfalls. den der 
Arbeitnehmer durch den Ausschluss erleidet. und w,rd wäh
rend höchstens 4 Jahren ausbezahlt. 
Be, Ausschlüssen gefährdeter Arbeitnehmer sind die Um
schulungskosten an sich nicht versichert. Der Arbeitnehmer 
kann jedoch von der Suva persönliche Beratung beanspru
chen (Art. 82 VUV). Im übrigen dienen Uebergangstaggeld 
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und Uebergangsentschädigungen auch dazu. die Umschu
lungskosten wenigstens teilweise zu decken: die beiden Ent
schadigungsarten sind naml1ch nrcht fur Fälle von Arbe1tsunfä
higke1t und lnvalid1tat gedacht. Wird ein Arbeitnehmer auf
grund seiner beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit ioni
sierenden Strahlen invalid. hat er nach dem lnvalidenvers1che
rungsgesetz Anspruch darauf. auf eine neue Erwerbstatigke1t 
umgeschult zu werden: Voraussetzung 1st. dass eine Umschu
lung wegen der Invalidität notwendig 1st und dadurch die Er
werbsfah1gke1t voraussichtlich erhalten oder wesentlich ver
bessert werden kann 1Art. 17 Abs. 1 des fnvalidenvers1che
rungsgesetzes 1. 
6. Massnahmen nach Tschernobyl und Koordination zwi
schen den Einsatzorganen 
Die Mitglieder Ihrer Kommission haben 1m Lauf ihrer Arbeiten 
vom Bericht vom 10. November 1988 der Geschaftsprüfungs
komm1ss1on an den Bundesrat "Massnahmen nach Tscherno
byl» Kenntnis genommen. Zwei Mitglieder der Geschäftpn.i
fungskomrrnss1on. die Herren Günter und Houmard. waren 
Mitglieder unserer Kommission und haben die Koordination 
unserer Arbeiten sicherstellen können. Artikel 17 lehnt sich in 
seiner neuen Fassung an den Entwurf der Geschäftsprüfungs
komm,ss,on an (S. 17). auch wenn er viel knapper formuliert 
ist. 
Zu Artikel 18. der die Einsatzorganisation regelt, hat sich die 
Kommission ein Referat von Herrn Marthaler über das neue 
Konzept der Einsatzorganisation angehört. Wie die Geschäfts
prüfungskomm1ss1on stellt sie fest, dass die fünfstufige Orga
nisation (NAZ. GERA. LAA. Oepartemente. Bundesrat) kom
plexer ist. Ihre Kommission ist der Meinung, esse, ein neuer 
Test erforderlich. um klar dazu Stellung nehmen zu können. 
Sie stellt fest. dass die vogesehene Organisation es grund
sätzlich ermöglichen sollte. die in Artikel 18 festgehaltenen 
Zielsetzungen zu verwirklichen (S. 12 und 13). 
Schliesslich hat sie in ihrem Postulat die Empfehlung über
nommen. die Radioaktivitätsmessungen in der Schweiz seien 
in bezug auf die (langfristigen) biologischen und medizini
schen Wirkungen der Radioaktivität auszuwerten (Ziff. 432.6. 
S. 17). 
7. Europaverträglichke,t des Gesetzes 
Da Angaben uber den Stand der europäischen Gesetzgebung 
in der Botschaft fehlen. hat Nationalrat Fischer-Seengen zu
sätzliche Auskunfte verlangt. 
Das Bundesamt für Gesundheitswesen hat uns folgende An
gaben geliefert: 
a. Die nationalen und internationalen Regelungen 1m Bereich 
des Strahlenschutzes basieren 1m wesentlichen auf den Emp
fehlungen der Internationalen Strahlenschutzkomm1ss1on. 
Dieses Organ gewahrle1stet einheitliche Grundsätze. Die gel
tenden Bundesvorschriften und der Entwurf zum Strahlen
schutzgesetz stutzten sich ebenfalls auf die wissenschaftli
chen Empfehlungen dieser Kommission. 
b. In den Europa1schen Gemeinschaften sind die Grundnor
men für den Schutz der Bevölkerung und der Arbeitnehmer 
vor den Gefahren 1onis1erender Strahlen 1n der Richtlinie des 
EG-Rates vom 15. Juli 1980 (84/836 Euratom). die mit der 
Richtlinie vom 3. September 1984 (84/467 Euratom) gea.ndert 
wurde. enthalten. Diese Grundnormen sind in das Recht der 
Mitgliedstaaten zu uberfuhren. 
Der Euratom-Vertrag. das Ausgangsdokument aus dem Jahr 
1957. enthalt keine besonderen Vorschriften für den internatio
nalen Verkehr mit rad1oakt1ven Abfällen. 
Die Bestimmungen des Entwurfs zum Strahlenschutzgesetz 
sind nicht unvereinbar mit dieser Richtlinie. 
c. Im Europarat hat die Parlamentarische Versammlung 1988 
eine rechtlich nicht verbindliche Empfehlung verabschiedet 
(Empfehlung 1068). 1n der die Mitgliedstaaten aufgefordert 
werden. eine 1nternat1onale Harmonisierung der Einsatzstufen 
anzustreben und die erforderlichen vorbereitenden Massnah
men für einen wirksamen Schutz der Bevölkerung zu treffen. 
Der Entwurf des Strahlenschutzgesetzes erlaubt es. diesen 
Empfehlungen nachzukommen. Artikel 22 Buchstabe c gibt 
na.mlich dem Bundesrat die Kompetenz. völkerrechtliche Ver
einbarungen uber die Harmonisierung der Massnahmenkon
zepte im Falle grenzuberschreitender Verstrahlung abzu-

schliessen. Ueberd1es wird mrt den Artikeln 18 bis 21 die ge
setzliche Grundlage für einen wirksamen Schutz der Bevölke
rung bei Ereignissen. die zu einer Gefährdung durch erhöhte 
Radioaktivität führen können. geschaffen. 
Strahlenschutzgesetzgebung 1n den andern westeuropäi
schen Ländern seit der Katastrophe 1m Kernkraftwerk von 
Tschernobyl 
Bundesrepublik Deutschland: 
Nach der Katastrophe von Tschernobyl hat das Parlament am 
19. Dezember 1986 das Gesetz zum vorsorgenden Schutz der 
Bevölkerung gegen Strahlenbelastung verabschiedet. Dieses 
Gesetz 1st am 31 . Dezember 1986 in Kraft getreten. 
Schweden: 
Am 10. Mai 1988 ist vom Parlament ein neues Strahlenschutz
gesetz verabschiedet worden: es 1st am 1. Juli 1988 in Kraft ge
treten. 
Uebrige Länder: 
In den andern europäischen Ländern 1st kein Strahlenschutz
gesetz in Kraft getreten. 

III. Kommentar zu den von der nationalrätlichen Kommission 
geänderten und neu vorgeschlagenen Artikeln 
Titel und Ingress, Art. 1; unverändert 
Art. 2 Abs. 1 
Das Gesetz gilt für alle Tätigkeiten. Einrichtungen. Ereignisse 
und Zustände, die eine Gefährdung .... 
- Da der Kenntnisstand in gewissen Bereichen der Strahlen
belastung noch lückenhaft ist (bestimmte Entdeckungen 
könnten uns be1sp1elswe1se dazu fuhren. Massnahmen bei Er
eignissen zu ergreifen. die heute als normal gelten). waren die 
Komm1ss1onsm1tglieder darum bemüht. kein vorstellbares Er
eignis vom Geltungsbereich auszuschliessen und haben 
diese von den Herren Fäh und Fischer-Seengen vorgeschla
gene Erga.nzung gutgeheissen. 
Art. 3- 6: unverändert 
Art. 7 
.... wenn sie sich angesichts der mit ihr verbundenen Vorteile 

und Gefahren rechtfertigen lässt. 
- Der Hinweis auf die Gefährdung ist eigentlich eine Wiederho
lung des Zweckartikels (Schutz vor Gefährdungen .... ) des 
ganzen Gesetzes und ist somit nicht ein neues Element. Er 
dient hier nur der Verdeutlichung, dass für die Rechtfertigung 
einer Strahlenexposition nicht nur die Vorteile. sondern eben 
auch die Gefahren abgewogen werden müssen. Es lagen ver
schiedene Anträge vor. die dann zugunsten dieses Antrags 
zurückgezogen wurden. Die Komm1ss1on empfiehlt Ihnen An
nahme mit 11 zu O Stimmen. 
Art. 8 

„ die nach der Erfahrung und dem Stand von Wissenschaft 
und Technik geboten sind. 
- So uberraschend es erscheinen mag. die Streichung der Be
stimmung «den gegebenen Verhältnissen angemessen» geht 
1n Richtung einer Verstärkung des Prinzips der Verhaltnismäs
s1gkeit. Weder das Umweltschutzgesetz noch Artikel 28 der 
gegenwärtigen Strahlenschutzverordnung erwähnt das Prin
zip der Verhaltnismass1gke1t. obwohl ursprunglich 1m Umwelt
schutzgesetz davon die Rede war. Der Grund für einen Ver
zicht war. dass mit der Erwähnung an nur einem Ort die implizit 
weiterhin anerkannte allgemeine Geltung dieses Prinzips ge
schwächt wurde. Dieser Grundsatz gilt auch heute noch: wir 
sollten uns an ihn halten. Die Kommission 1st deshalb mit 
1 O zu 5 Stimmen dem Antrag Dav1d/Rechste1ner 1m Sinne der 
erwa.hnten Präz1s1erung von Herrn David gefolgt. 
Art. 9: 1st Gegenstand eines Minderheitsantrags und wird in 
der Detailberatung behandelt 
Art. 10: unvera.ndert 
Art. 11 Abs. 3 

.. zu unterziehen. Sie werden über deren Resultate informiert. 
- Diese Ergänzung wurde von Frau Bäumlm vorgeschlagen 
und entspricht der Praxis. Die Vertreter der Bundesverwaltung 
hatten gegen diese Präzisierung nichts einzuwenden. Mit 
12 zu 3 Stimmen beschloss die Kommission. diese Praxis im 
Gesetz zu verankern. (Auf den französischsprachigen Fahnen 
ist diese Aenderung 1rrtumlich unter den Minderheitsanträgen 
aufgeführt.) 
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Art. 12. 13: unverändert 
Art. 14: 1st Gegenstand eines Minderheitsantrags und wird in 
der Detailberatung behandelt 
Art. 7 5: unverändert 
Art. 16: 1st Gegenstand eines Minderheitsantrags und wird in 
aer Detailberatung behandelt 
Art. 7 7 rneuJ 
Titel 
Radioaktivität der Lebensmittel 
Abs. 1 

Der Bunaesrat setzt für raaioak!ive Nuklide in Lebensmitteln 
Toleranz- und Grenzwerte fest. 
Abs.2 
Er strebt damit einen Schutz der Gesundheit an. der dem1eni
gen entspricht. der gegenuber anderen krebserregenden 
Stoffen gilt. 
Abs. 3 
Be, einer Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität setzt der 
Bundesrat ere1gnisbezogene Grenzwerte für radioaktive Nu
klide in Lebensmitteln fest. 
Abs. 4 
Die Durchführung der Kontrolle richtet sich nach dem Lebens
mittelgesetz vom 8. Dezember 1905. Der Bundesrat kann Aus
nahmen vorsehen. 
- Gegenüber der Fassung Bundesrat wurde ein Antrag für 
eine neue Fassung durch die GPK. vertreten vom Kollegen 
Günter. eingebracht: Die GPK wollte erstens bei der Strah
lung einen Schutz erreichen. der dem Schutz vor chemi
schen Schadstoffen vergleichbar 1st: zweitens wollte sie Inter
ventionskriterien festtegen. Die Fassung GPK war eindeutig 
zu umständlich und gab zu langen Diskussionen Anlass. wor
auf der Text von Bundesrat Cotti nochmals zun.ickgenommen 
wurde. Der jetzt vorliegende Text berücksichtigt die Anliegen 
der GPK und wurde von der Kommission stillschweigend ge
nehmigt. 
Nach dem Druck der Fahnen wurde Artikel 17 nochmals neu 
formuliert. Die letzte Fassung berücksichtigt die unter den 
Spezialisten der Lebensmittelkontrolle übliche Terminologie. 
Der Begriff Toleranzwert der Lebensmittelkontrolle zielt nicht 
in erster Linie auf den Schutz der Gesundheit ab. sondern auf 
die Qualität der Waren. Deshalb muss die Festlegung von 
Grenzwerten - selbst für normale Zeiten - wieder erwähnt wer
den. Dies bedingt auch die Formulierung «dem Ereignis ange
passt» im Falle einer Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität 
Diese Aenderung in letzter Minute folgt dem Bedürfnis nach 
Klarheit und Kohärenz auf gesetzgeberischer Ebene: sie 
wurde den Mitgliedern der Komm1ss1on auf dem Zirkulations
weg unterbreitet und stillschweigend genehmigt. 
Art. 18 Abs. 2 Bst. c 

.. die erforderlichen Sofortrnassnahmen an und überwacht 
den Vollzug. 

Diese von der Kommission mit 9 zu O Stimmen genehmigte 
Erganzung bezieht sich ausschliesslich auf die notwendigen 
Sofortmassnahmen. Der Antrag von Herrn David will sicher
stellen. dass 1m Notfall die sich aufdrangenden Massnahrnen 
,n der ganzen Schweiz auch tatsachlich ergriffen werden. Es 
geht dabei nicht darum. die Kantone als Vollzugsorgane zu 
bevormunden. 
Art. 19: ist Gegenstand eines Minderheitsantrags und wird in 
der Detailberatung behandelt 
Art. 20 
Abs. 7 
.... dem Bund vorbehält. Die Kantone arbeiten mit der Einsatz
organ,sation zusammen. 
Abs.3 
Bund. Kantone und Gemeinden können . 
- Diese Aenderungen wurden von Herrn Fäh emgebracht. auf
grund semer praktischen Erfahrungen 1m eigenen Kanton: 
Nur die Kantone. nicht aber die Gemeinden arbeiten direkt mit 
der Einsatzorganisation zusammen: nicht nur der Bundesrat. 
auch Organe des Bundes müssen private Organisationen bei
ziehen können. Diese Aenderungen waren in der Kommission 
nicht bestritten. 
Art. 21 
Abs. 1 

.... nicht auszuschliessen 1st. sind 1m Bewilligungsverfahren zu 
verpflichten: 
a. auf ihre Kosten ein Alarmsystem für die gefährdete Bevölke
rung e,nzunchten oder s1cn ante1lrnass1g an den Kosten eines 
allgemeinen Alarmsystems zu beteiligen: 
- Die beiden Aenderungen wurden von den Herren Günter 
und Fäh vorgeschlagen und von der Komm1ss1on mit 13 zu o 
Stimmen angenommen: sie zielen ,n die gleiche Richtung: 
Das Verursacherprinzip als solches soil bestatigt werden 
g1e1chze1tig sollen aoer auch Abweichungen für den Fallzuge
lassen werden. dass verschiedene Betriebe ein Alarrnsvstem 
benötigen. das gemeinsam betneoen wird und dessen Kosten 
aufgeteilt werden mussen. 
Art. 22. 23: unverandert 
Art. 24: 1st Gegenstand eines M1nderhe1tsantrags und wird in 
der Detailberatung behandelt 
M. 25 - 27: unverändert 
M.28 
Bst. c: streichen 
- Die Idee von Buchstabe c war. dass der Bund sich nicht sel
ber in einem Verfahren Bewilligungen ausstellen müsse. was 
dem Bewtlligungsverfahren für Dritte analog se,: es ware dies 
ein unsinniger Leerlauf. Die Verwaltung versicherte. dass ma
teriell dieselben Bestimmungen und Auflagen wie bei Bewilli
gungen für Dritte angewandt würden. In der Kommission 
brachte man dieser Haltung vorn rechtsdogrnatischen Stand
punkt her Verständnis entgegen. Es wurden aber erhebliche 
Bedenken laut dass sich der Bund. gestützt auf Buchstabe c. 
Ausnahmerechte herausnehmen könnte: so wurde dem Stre1-
chungsantrag von Frau Bäumlin mit 7 zu 5 Stimmen zuge
stimmt. 
Art. 29: unverändert 
Art. 30 
Bst. a: (nach Entwurf Bundesrat) 
- Es war nicht möglich. die Gründe zu rekonstruieren. die den 
Ständerat zu seiner Aenderung bewogen hatten. ausser viel
leicht. dass er den in Artikel 15 verwendeten Begriff wiederauf
genommen hat. 
Bst. d 
d ..... dem Stand von Wissenschaft und Technik ..... 
- Es handelt sich um eine Ergänzung, die die Bestimmung mit 
jener von Artikel 8 in Einklang bnngt. 
M.31 
.... für den Strahlenschutz. Sie ist zu befristen. 
Abs. 2: Diesen Antrag von Herrn Rechsteiner hiess die Kom
mission mit 11 zu 3 Stimmen gut. Die Befristung bedeutet eme 
Verschärfung der bisherigen Praxis. die ,m Vernehmlassungs
verfahren von der CVP. von verschiedenen Kantonen und von 
den Umweltschutzorganisationen gefordert worden war. In 
der Komm1ss1on wurde allerdings betont. eine solche Bestim
mung sei nur smnvoll. wenn auch der Vollzug gewahrle1stet 
werde. 
Art. 32. 33: unverändert 
Art. 34: neue und erganzte Fassung 
Abs. 1 
Der Bew1lligungsinhaber muss der Aufsichtsbehörde melden 
wenn er: 
a. eine Aenderung im Bau oder im Betrieb einer Anlage oder 
eines Apparates. die den sicheren Betrieb beeinträchtigen 
könnte. beabsichtigt; 
b. zusatzliche radioaktive Stoffe verwenden oder die Aktiv1tat 
von bewilligten radioaktiven Stoffen erhöhen w,11. 
- In Uebere,nstimmung mit dem Bundesrat und in Zusam
menarbeit mit der Verwaltung liegt der Kommission daran zu 
praz1sieren. dass es mindestens zwe, Kategorien von mögli
chen Aenderungen gibt. die der Melde- und Auskunttsptlicht 
unterstehen: 
erstens die Aenderungen an Anlagen. welche den sicheren 
Betrieb beeintrachtigen könnten. 
zweitens die Zuhilfenahmen zusatzflcher radioaktiver Sub· 
stanzen oder zugelassener radioaktiver Substanzen. deren 
Radioaktivität erhöht werden soll. Bei diesem Antrag bestand 
in der Kommission Einstimmigkeit. 
Abs. 3: Streichen des Ausdrucks «bei unvorhergesehenen Er· 
e1gnissen». 
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:'Man geht davon aus. dass eine unzulässige Strahlenexoos1-
aon - was 1e1aer immer noch mogl1ch 1st nicht vorhersehbar 
ist: wäre sie das. hätte man s,e verm1eaen. Die Bestimmung 
.t,ei unvornergesehenen Ereignissen» 1st eine Selbstver
ständlichkeit una ohne recntlichen Gehalt foig11ch uberfllis-
519. Die Komm1ss1on _::,eantragt ihnen ooposmons1os Strei
chung. 
Alt. 34btS, 35, 

Aft. 36b1S 
Trtel 
Haftpflicht 

A/JS. 1 

unverandert 

Wer Einnchtungen oetre1bt oder Tätigkeiten ausübt die eine 
Gefährdung aurch •orns1erende Strahlen mit sich bnnaen. haf
tet für die aaaurch verursachten Schäden. sofern -er nicht 
nachweist dass er alle Sorgfalt zur Vermeidung des Schadens 
aufgewendet hat 

Abs.2 
Mehrere Haftpflichtige gemass Absatz 1 haften solidarisch. 

Abs.3 
Für Nuklearscnaden. die durch Kernanlagen oder durch den 
Transport von Kernmaterialien verursacht werden. bleibt das 
l(emenerg1ehaftungsgesetz vorbehalten. 
'.:. Dieser Antrag betrifft in erster Linie die medizinischen An
wendungen und darunter eigentlich ausschliesslich die Strah
lentherapie. Der ursprüngliche Antrag David verlangte 1n Ab· 
satz 1 die Haftung für alle verursachten Schaden. Dazu eine 
kurze fach technische Erläuterung: 
In der Strahlentherapie von Tumoren geht es um Leben und 
Tod, und entsorechend muss man notgedrungen mit der Do
sierung oft an aie Grenze aes Erträglichen gehen: dabei müs
sen allerlei mehr oder weniger schwere Folgeerscheinungen 
wie Müdigkeit. Haarausfall. Hautreizungen. Schädigung der 
Blutbildung. Schmerzen. Organschädigungen und selten gar 
Lähmungen 1n Kauf genommen werden. Wenn nun für alle 
diese möglichen und kalkulierbaren Risiken eine Haftung be
stünde. wurde mit diesem Gesetz die Strahlentherapie fak
tisch verooten. 
Es sei noch einmal an die Verhaltnisse 1n den USA erinnert wo 
1n einigen Stadten und Bundesstaaten gewisse ns1kore1che 
medizinische Spezialitäten wegen Haftpflichtproblemen gar 
nicht mehr ausgeführt werden. Es wurde deshalb von unserer 
Seite der Zusatz vorgeschlagen: «sofern er nicht nachweist. 
dass er alle Sorgfalt zur Vermeidung des Schadens aufgewen
det hat» Diese Fassung obsiegte 1n der Kommission una wird 
ihnen mit 9 zu 6 Stimmen zur Annahme empfohlen. 
Der Bundesrat hat davor aewarnt. hier 1so11ertes neues Haft
pflichtrecht zu schaffen. da die Revision des gesamten Haft
pflichtrechts 1n Arbeit sei: Ein definitiver Bericht zum Stana des 
neuen Haftoflichtrechts werde noch 1990 erwartet. Diese Fra
gen sollten 1m Zusammenhang mit dem neuen Haftpflicht
recht geregelt werden. 
Wie war cie Haftofl1cht rn der Med1z1n bisher geregelt? In der 
Regel besteht ;a ein Behandlungsauftrag aes Patienten. In ei
nem soicnen Auftragsverhaltnis zwischen Arzt und Patient 
musste laut Obligat1onenrecht der Geschädigte lediglich ei
nen Schaden nacnwe1sen: anschliessend hatte der Verursa
cher zu beweisen. dass er keinen schuldhaften Fehler began
gen hat (sogenannte milde Kausalhaftung). Der vorliegende 
Antrag wurae sich somit nahtlos 1n die bestehende Rechtslage 
einfügen. Das Problem 1st nur. dass die heutige Gerichtspraxis 
di_eser Recntslage eigenartigerweise bisher nicht gefolgt 1st: 
Sie überbindet dem Geschadigten den Nachweis eines Ver
schuldens aes Verursachers. 

Art. 37 - .i 1 1.rnverandert 

Art. 42 
Bst. f bis meu 1 
f. Tätigkeiten die eine Gefährdung durch 1onis1erende Strah
len mit s1cn bringen können. ohne die notwendige Sachkunae 
ausubt. 1/erstösse gegen die 1n Artikel 6 geforderte Sach
kunde müssen 1m Artikel Liber die Uebertretungen ausdrück
lich erwahnt werden 1,1m ubngen wird auf Kapitel II verwiesen). 
Art. 43- 49: unverandert 

IV. Postulat aer Komm1ss1on 
Wie oere1ts eiwah nt sind einige Aspekte der Radioakt1v1tat wie 
die Auswirkungen geringer Dosen oder der Zusammenhang 
zwischen dem Vorhandensein ,onis1erender Strahlen und 
dem Auftreten von Krebs nach kaum erforscht. Die Fachwelt. 
•nsoesondere a,e Med1z1n. bescnaftigt sich aam1t und wt.irae 
gerne menr daruber wissen. um genauer umschreiben zu Kan
nen. welche Vorbeugungsmassnahmen zu treffen sind. Dies 
'._lrlt für a1e Mitglieder ihrer Kommission sowie lt.ir Herrn Dr. 
Roos. Direktor des Bundesamtes für Gesundheitswesen 
Nacn diesem konnen w1ssenscnaftlich Zahlen 
nur durch Untersuchungen an verschiedenartigen. genugena 
'.]rossen. reprasentat1ven Bevolkerungsgruppen gewonnen 
werden. Ausseraem nielt er es für smnvotl. eine so1che Unter
sucnung 1n einem 1nternat1ona1en Rahmen durchzuführen. 
Ihrer Komm1ss1on standen zwei Möglichkeiten offen: entweder 
Artikel 13 zu erganzen oder einen Antrag 1n Form eines Postu
lats zu steilen. Die Mehrheit Ihrer Komm1ss1on entschied sich 
fur die Form des Postulats. dies sowohl aus formellen Grun
den (die Durchführung solcher Untersuchungen 1st keine Ge
setzesmatene) als auch aus matenellen Gründen (die Erstel
lung einer solchen Statistik ist nur unter Mitwirkung der Kan
tone möglich. kann diesen aber rncht aufgezwungen werden). 
Die Komm1ss1on möchte, dass die Schweiz auf diese Weise 
dazu beiträgt. die Kenntnisse in einem Bereich zu verbessern, 
der die Bevölkerung zu Recht beunruhigt. um damit Risiken zu 
vermindern. die schweiw,egende Auswirkungen haben kön
nen. Sie hofft. dass die Kantone das vitale Interesse einer sol
chen Statistik anerkennen und sie nicht unter Hinweis auf den 
Föderalismus verhindern. 

M. Ruffy presente au nom de la comm,ssion le rapport ecrit 
SU1vant: 

lntroduction 
Tra1te alors que l'anc,en reglement de notre conse1I exerca1t 
encore ses effets. ce proJet de loi fa1t l'obJet d'un rapport ec:nt. 
cela afin de concentrer 1es discuss,ons en olenum sur /es 
points essent1els et encore contestes. L' ob Jet est classe en ca
tegone I selon le nouveau reglement. Cette class1ficat1on n ex
clut pas a nos yeux le rapport ecnt. 
II comprend les parties suivantes: 
1. La 101: son contenu en bref. ses pnncioales caractenst1ques 
II. Complements d'informat1on et pnse de oos1tion de la com
m1ss1on 
III. Art1cles mod1fies: commenta1res 
IV. Postulat de la comm1ss1on 
le pro1et de 101 sur 1a rad1oorotection oorte sur un doma,ne 
sensible qu1 cons1ste a reduire Jes nsques. a ailleurs encore 
parfo1s mal connus. lies a la technolog,e nucleaire. II n est 
donc pas surprenant oue ies debats. 1nitialement orevus sur 
deux seances de comm1ssion. en ont necess1te quatre. Les 
de1iberat1ons comprenant des exposes d' experts ont dure une 
11ngta1ne d heures (comm1ss1on du Conseil des Etats 7 h 30). 
45 amendements /la 101 comprend 49 amcles) ont ete discutes 
en comm1ss1on. 13 prooos1tions ont ete retenues oar notre 
comm1ssion et sont comrnentees au chap1tre III de ce raoport. 
Cinq propos1t1ons de rn1nonte. dont une douole. feront l'ob1et 
ces discuss,ons de deta1I. 
Hors du cadre de la 101. ma,s repondant a une de ses preoc
cupations rnaJeures qu1 est d'accroitre progress,vement nos 
conna,ssances sur la relat1on entre taux de radioactiv1te et fre
quence du cancer. la comrniss,on vous oropose un postulat. 
II n est pas courant que le pres1dent du Conseil national solt 
raoporteur de comm1ss1on. Cette s1tuat1on part1culiere n a 
pas echappe a votre comrniss,on. lnvoquant un precedent. 
eile a dec1de. peut-etre un peu temera1rement. d'assumer ce 
nsque. 
Nous adressons nos remerc1ements a M. le Dr Ross. anc,en 
directeur de !'Office federal de la sante publique et a ses colla
borateurs. plus specialement a MM. Michaud et Monnier. res
pectlvement chef de la division de la radioprotection et adjoint 
scientifique. 
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i. La 101: ses ormc1pa/es caractenst1ques 
1 Brei h1stonque et base legale 
il ava,t ete 1nit1alement orevu de presenter s1multanement les 
oroiets de 101 sur I utilisat1on de i'energ,e nucleaire et sur 1a ra
d1oorotect1on. les prem1eres ohases furent menees en paral
ele Ceoenaant. du retard est 1ntervenu dans lelaoorat1on du 
oro1et ae ,01 sur l\it1ilsat1on de I energ,e nuclea,re. s1 b1en que 
-ous sommes au1ourd hu1 face a un seul des deux proJets. Le 
Conseii teoeral a est1me d a1lleurs plus JUd1c1eux d'attenore le 
·esu1tat des votat1ons sur 1es 1rnt1at1ves nuc1eaires avant d'arre-

,a vers1on de son avant-oroJet. Rien ne s oopose en revan
cne d aller ae lavant avec le proiet qu1 nous est soum1s confor
mement aux pnontes aec,dees par le Conseil federal. 
Sur ,e 01an 1egal. la protect1on contre les rayonnements 1orn
sants {rad1oorotect1on) est actuellement reglementee d'une 
marnere quelque peu rua1menta1re. pu1squ eile n est reglee 
que par deux art1cles de loi de 1959 sur l'energ1e atom1que et 
par de nombreuses d1spos1t1ons edictees par vo,e d'ordon
nances. 
La 101 sur la radioorotection, dont la base constltutionnelle se 
trouve au 2e alinea de l'art1cle 24qumqu,es. permet pour la 
prem,ere fo1s de reglementer dans une 101 le domame de la ra
dioorotection dans son ensemble. 
2. Ob1ectifs maieurs 
La 101 sur la radioprotection est une loi-cadre qui regle les gran
des lignes de la protect1on contre les radiatlons: les disposi
t1ons d'execut,on deta1llees sont de Ja competence du Conseil 
federal qu1 pourra a1ns1 les adapter rap1dement a l'etat de la 
sc,ence et de la technique. 
La 101 a pour but de proteger l'homme et l'environnement 
contre les dangers dus aux rayonnements 1ornsants. Elle re· 
pose sur tro,s pnnc1pes: la JUSt1ficat1on, l'optimisation et la fixa
tlon de valeurs limites de dose rart. 7 a 9). Le prem1er pnncipe 
veut que taute exposition so1t justifiee par une utilite. Selon le 
prmc,pe de l'optimisation. appele aussi principe ALARA 
(ALARA = As Low As Reasonably Achievable), taute exposi
tion Justifiee aux rayonnements doit etre auss1 fa1ble que cela 
est ra1sonnablement poss1ble. Enfin. selon le tro1sieme pnn
c1oe. des valeurs lim1tes de dose doivent etre fixees pour /es 
personnes cons1derees 1ndividuellement. Les limites de dose 
ne do1vent oas etre fixees dans la loi. ma1s dans l'ordonnance 
afm qu · elles pu1ssent etre rap1dement et souplement adaptees 
aux nouvelles conna,ssances sc1entifiques. 
La 101 cont1ent en outre des dispositions relatives a la question 
imoortante de la protection de la population en cas d'augmen
tat,on de la radioact1vite. Les ense1gnements tires de I' acc1dent 
de Tchernobyl ont ete pns en campte lors de l'e!aboration de 
ces prescnot1ons. Par exemple. lobligat1on d'informer la po
puiat1on et les cantons est explicitement ment1onnee dans la 
101. 
II taut orec1ser que les orescnotions contenues dans la loi sur 
ia rad1oorotection ne v1sent pas des act1vites oour lesquelles 
une autonsanon est necessaire selon !a 101 sur 1·energ1e nu
clea,re. Font exception a ce pnnc1pe de separatron /es disoos1-
t1ons de prrnc1pe aoplicables a tous les dechets radroactrfs. y 
comons ceux qur prov1ennent de i'ut11isat1on de 1·energ1e nu
cleaire. 
3. lmportantes nouveautes 
La protect1on de !a population lors de radioactivite accrue et la 
rev1s1on des dela1s dA prescnptions en matiere de responsabi
lrte crvile et assurance sont les nouveautes les plus 1mportan
tes oar raoport au regime actuel. 
a. Protect,on de !a populat1on lors de rad1oactiv1te accrue 
Pour la prem,ere fois. le proiet de 101 enumere les mesures qui 
peuvent etre pnses par le Conseil federal en cas de danger du 
a une augmentation de la radioactivite. confie leur preparation 
et leur execut1on en pnnc,oe aux cantons et. ce qu1 est egale
ment nouveau. regle la delegat1on d'attnbutions lorsque le 
Conseil federal et l'orgarnsat1on d'intervent1on sont mis dans 
l'incaoac1te de decider. Egalement nouvelle est la d1spos1tion 
legale qu1 permet au Conseil federal de fixer les doses d'irra
diation acceptables dans des s1tuations extraordina1res ou 
d'obliger certames personnes a accomplir du service. 
b. Responsaoilite civile et assurance 
Les atteintes dues a des radiations ne tombant pas dans le 

cham p d 'aoolication de la loi sur la resoonsabilite civife en ma. 
t1ere nuclearre donnent des dro1ts a des dommages et mterets 
contenus aans le Code des obligat1ons. C'est notamment le 
cas oes dommages causes par le rayonnement des appareils 
a rayons X et autres 1nstallations et aopare1is pouvant emettre 
aes rayonnements rornsants. comme ceux causes par des ra. 
d10-,sotopes ut11ises en dehors d'une 1nstallat1on nucleaire a 
aes fins ,ndustnelles. artrsanales. agrrcoles. medicales ou 
sc1ent1fiaues Et enfin. d'une marnere generale. les dommaaes 
causes par les substances nuclea1res ta1blement radioact1ves. 
Pour ces types de dommages. le Code des obllgat1ons prevo,t 
actuellement un dela1 de prescnpt1on relative d'une annee et 
un dela1 de prescnpt1on absolue de d1x ans. Ces delais trop 
courts dans le domame de la radioprotect1on sont portes res
pectivement a 3 et a 30 ans. 

4. Un1tes de mesure. normes et informat1on de la population 
Assumer en cas d'accident ou de cnse une mtormation ade
quate a Ja populat1on est touiours une ooeration difficile. Elle 
l'est particulierement en ce qw conceme le nucleaire d'une fa
i;:on generale et la radioactivite en particulier. II y a donc interet 
a ecarter rapidement taute source superflue de malentendus 
qu1 vrent compliquer la täche des mformateurs et qui entra1ne 
confusion et desarro, dans la population. La diversite des uni
tes de mesure en est une. 
En introduisant les notions a la ligne de radiations accepta
bles. de valeurs limites de dose. la loi renvoie a des un,tes de 
mesure et a des normes qui exrgent desormais davantage de 
ngueur dans les debats et dans les actions. Le glossaire an
nexe au message du Conseil federal relatif a Ja loi le confirme. 
En outre. les 1ntent1ons de la Comm1ss1on federale de suNe1l
lance de la radioact1vite sont claires. «Par des rapports an
nuels complets a J'intention du Conseil federal. Ja CFSR doit 
en outre informer clairement les autontes et la popufation des 
mesures effectuees et de leur mterpretation». (29 rapport de la 
Commission federale de surve1llance de la radioactivite pour 
les annees 1985 et 1986 a l'intention du Conseil federal, ver
s1on abregee, page 52) 
Dans ce meme rapport, la CFSA precise que la radioactivite 
d'ongine naturelle (cosmique et terrestre) est en moyenne de 
1.35 m Sv/an pour la population suisse: la dose d'irradiation 
moyenne due a la concentration du radon a J'interieur des ha
bitations est en moyenne de 2.2 m Sv/an. Comparativement. 
la dose d'irradiation moyenne supplementaire due a l'acci
dent de Tchernobyl a ete d'environ 0.2 m Sv durant la pre
m1ere annee. Les do?es d'irradiation de petites sources. de 
centrales nucleaires et d'instituts de recherche, d'industries et 
h6p1taux sont respectivement de 0, 1, 0.2 et 0. 1 m Sv/an. 
II faut signaler qu·en ra1son de J'importance du rayonnement 
du radon le Conseil federal a adopte en 1986 un programme 
intitule AAdon PAOgramme Suisse (AAPROS) qu1 cons1ste a 
etudier: 

les causes et /es mecarnsmes qw amenent les concentra· 
tions elevees dans /es batiments. 

a m,eux connaitre les methodes d'assam,ssement de bati
ments ex,stants et 

la meilleure marnere de constru,re des batiments. 

5. Condense des debats et entree en matiere 
lncontestablement. la mattere de la 101 sur la radioprotection 
pose le probleme des relations entre connaissance scient1fi
que et act1on politique et notamment de l'adaptation de la se· 
conde aux progres de la premiere. Afin de garantir le maxr
mum de souplesse a cette politique. le Conseil federal re· 
nonce a fixer taute valeur limite dans la loi et souhaite le faire 
par vo1e d'ordonnance. La maJorite des membres de Ja com
m1ssron etaient prets a accorder leur confiance aux avis des 
sc1ent1fiques. pas touiours concordants cependant, et au Con
seil federal. non sans obtenir au prealablei taut de meme un 
certain nombre de garanties saus forme de reponses prec1ses 
a quelques quest1ons. 
C'est a1ns1 qu'ont ete demandes des complements d'informa
tion concernant les effets des faibles doses. l'exportation du 
tritium. la radioc..ctivite des denrees alimentaires, la coordina
tion des organes d'intervention en cas de Situations extraordi· 
naires. J'harmonisation des legislations et des mesures sur le 
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plan internat1ona1 la qual1te reconnue d'expert !a nature cau
sale de 1a resoonsaod1te c1v1le. 
11 tut repondu de rnarnere aeta1llee a la plupart des quest1ons 
sur /e cnarnp Ceoendant. et afln d avo1r I av1s des spec1alistes. 
11 tut aecide Cl1nv1ter :e Dr A. N1decker et W Burkart. natural1ste. 
a vernr oaner aes va1eurs i1rn1tes de dose a1ns1 aue aes ta101es 
ctoses et M. 'v1 arthaler. a1ors secreta1re genera1 au 
ment ae 1 1nteneur ·,ernr oresenter !es rnesures onses aores 
Tchernoov! oue, orgarnsat1on a intervent1on. 
De plus ::Jrooierne cnora1 oose par ie pnnc1pe "ALARA» n a 
pas ecnaooe de votre comm1ss1on. qu1 
nalernent aam1s en ra1son ae I etenaue des app11cat1ons des 
rayonnernents rornsants. oompns en meaec1ne. 
Apres ces del1berat1ons. votre comm1ss1on. reconna,ssant Je 
caractere non seu1ement ut1le. rna1s 1nd1spensaole de la IOL 

dec1da1t d entrer en mat,ere a r unarnm1te. 

//. Complements d'information et pnse de pos1tJon de la com
miss1on 
1. Ec!airc1ssements sur l'interpretation de l'article 4 
Le pnnc1pe de causal1te a I article 4 a souleve une d1scuss1on 
de fond. Que s,gnifie concretement en l"occurrence le pnnc1pe 
de causalite? Teile eta,t la question posee par M. Fäh aux re
presentants de 1·aam1rnstrat1on. 
Qans leur reoonse. ces demiers firent reference a l'ordon
nance du 28 novembre 1983 sur la protectlon en cas d'ur
gence au vo1s1nage des 1nstallatlons nuclealres. notamment a 
/'article 27. 1 er et 2e alinea. 1/s sera1ent appliques par analog1e 
a la nuance pres que les acc1dents pouvant survenir dans le 
cadre de cette 101 n ont pas la grav,te de ceux survenus dans 
/es centrales. II y a un certa1n nombre de cas ou des mesures 
prevent1ves ne sont s1mplement pas necessaires. 
Lors de la d1scuss1on. il a encore ete sou/igne qu·en retat du 
droit international. en l'absence d'accord prec1s a ce suJet le 
principe causal n est applicable qu·en Suisse. 
Par a1lleurs. des details sur l'imputation des couts et sur rexe
cution des mesures n appartiendra1ent pas a la IOL ma1s a l'or
donnance d'app11cat1on. La comm,ssion adopte l'artic/e tel 
quel. 
2. Precis1on concernant la qualification techn1que /articles 6 et 
42 let. f bis) 
M. David a oose 1c1 la ouest1on des consequences iundiques 
de l'inobservat1on des conditions fixees a /'art1cle 6 relatives a 
/a qualificat,on technique. Cela a son importance en droit civil 
comme en dro1t penal. M. David estime que ce type d'infrac
lion n est Pas exp11c,tement prevu a l'article 42. II devrait ce
pendant 1· etre. La comm1ss1on se ratlie a son prnnt de vue et 1n
troduit a lart,cle 42 la lettre tb1s. 
3. Les resultats recents concernant les effets des fa1b/es doses 
II semble. d apres /es dern1eres etudes faites. qu·on a 1usqu a 
present sous-est,mer les effets des doses. y compns /es fa1-
bles doses et au II taut donc appl1quer avec ngueur leur pnn
c1pe de 1·optJm1sat1on 1ALARA). 11 faut s1gnaler qu un orga
n1sme de rechercne. !e REFT (Rad1at1on Effects Research 
Council 1987) esnme 1ra1soensable une reduct1on 1mmed1ate 
d'un t1ers des valeurs i1m1tes pour les personnes exposees aux 
rayonnements 1on1sants. c est-a-dire /es ramener a 15 mSv ou 
a 1.5 rem1an 
Ce pnnc,pe ALARA pouva1t encore au1ourd'hu1 s appliquer 
avec de bons resultats a certa1nes prat1ques med,cales. Sans 
qu on pu1sse 1ntervenir dans le cadre de la 101. II sera,t souha1-
table d'ootenir le renouvellement certes couteux d'appare1/s a 
rayons qu1 exoosent de man1ere exageree les pat1ents radio
g~aph1es. 11 taut s1gnaier oue ies appareils sont soumis a con
trole. ma1s controle ou1 est exerce le Plus trequemment par les 
medec1ns qu, les ut1l1sent. Mais pour le protesseur N1decker. 
plus que le controle des appareils. c est la formation en radio
log,e de tout rnedec,n recourant aux rayons X qu1 est cap1tale. 
Or. actuellement. cette format1on est tres somma1re ou meme 
inexistante. 
4. Dose d'irradiat,on des personnes profess,onnellement ex
posees aux radlat1ons dans les Installations nucleaires 
La Division onnc1pale de la secunte des ,nstallations nucleai
res (DSIN\ Publie chaque annee un rapport sur la «dose d"irra
diation des· personnes protess1onnellement exposees aux ra-

diat1ons relevant du doma1ne de controle de la DSIN oour 1·an
nee XY et retrospecnvement» 
Les ch1ffres concernant ies personnes profess1onnellement 
exposees aux rad1at1ons dans Jes centrales nuclea1res su1sses 
sont les sU1vants: 
Effect1f du personne1 oroore: 1158. 1115 
Effect1f du personnei externe 2566. 2725 
Dose co1lect1ve du personnel proore 1man-Sv1 5.36. J. 94 
Dose collect1ve du oersonne1 externe 1man-Sv1 8 19. 7 57 
Dose par 1nd1v1du du oersonnei oroore iman-Svl: 
4 63. 
Dose rnoyenne par 1nd1v,ou du oersonnel externe Iman-Sv). 
3.19. 2.78 
Dose 1naiv1duelle max1ma1e du personne1 proore 1man-Sv)· 
37 10. 3543 
Dose 1ndiv1duelle maximale du personnel externe (man-Sv): 
40.15. 37.80 
Le rapport pour /' annee 1987 est Joint a la presente. On y 
trouve pour chaque installation le nombre des personnes pro
fess,onnellement exoosees aux rad1ations (personnel propre 
et externe). la dose collect1ve. la aose individuelle maximale et 
la dose moyenne par personne. repartie par 1ntervailes de 
dose pour l'annee 1987 et une retrospective. 
5. Droits du travai!leur en cas d'exclusion d'un trava1I avec des 
rayonnements ionisants (article 12) · 
La CNA peut exclure temporairement ou definitivement un tra
vailleur de l'activ1te exercee Jusqu·a1ors. s'il est serieusement 
menace (art. 78 de l'ordonnance sur la prevention des acc1-
dents et des maladies professionnelles (OPA\). On admet qu il 
y a menace seneuse pour la sante. par exemple. lorsque les 
examens du sang donnent des resultats patholog1ques ou 
que /'on constate des dommages manifestes de quelque na
ture que ce so,t dus a des rayonnements. et que l'actlvite envi
sagee avec des rayonnements laisse prevoir une aggravation 
serieuse. 
La CNA a effectue env1ron 13 000 examens en 1987 dans le 
cadre de la prevoyance medicale concernant les travaux avec 
des rayonnements iornsants. II en a resulte 26 dec1s1ons d'ex
clus1on. dont 24 concerna,ent les examens complementa1res 
pour des porteurs d'hab1ts de protect1on et deux /es examens 
de rad1oprotect1on proprement dits. 
Le dedommagement financ,er auquel a dro1t le travailleur ex
clu definitivement ou temporairement de travaux avec des 
rayonnements ionisants est regi par les memes prescript,ons 
legales que ce/les applicables aux travatlleurs qui do1vent etre 
exclus d'autres travaux (p. ex. expos1tion a des substances 
chim1ques). Les art1cles 83 a 89 OPA sont applicables en l'oc
currence. 
Selon l'article 83 OPA. le trava11/eur re<;:01t une 1ndemrnte J0ur
:1al1ere. s, /'exclus,on lu1 cause. a court terme. de graves d1ffi
cultes econom1ques. C'est le cas notamment lorsqu il do,t 
qu1tter sans dela1 son poste de trava1/ et qu il n a plus dro1t a un 
sala1re. L indemrnte journa11ere correspond a la p/e1ne 1ndem
nite 1ourna11ere orevue a 1· art1cle 17. 1 er a11nea. de ia 101 sur 
l'assurance en cas d acc1dents. A1ns1. en cas d 1ncaoac1te to
tale de trava,I. eile se monte a 80 pour cent du sala1re assure. 
l"indemnite Journaliere est versee pendant quatre mo,s au 
plus. 
Outre l'indemnite 1ournaliere. le travailleur re<;:011. selon l'arti· 
cle 86 OPA une 1ndemnite pour changement d"occupation. 
lorsque. par exemple. au fait de ia decis1on et rnalgre des con
seils personnels. le versement d'une indemn1te 1ourna11ere et 
1·ettort que /'on peut ra1sonnablement attendre de 1u1 pour qu il 
compense sur !e marche du travail le preJudice qu il sub1t. ses 
poss1b1/ites de gain demeurent cons1derablement redu1tes. 
L'indemrnte pour changement d occupat1on s eleve a 80 pour 
cent de la perte de sa1a1re que sub1t le trava,lleur par sU1te de la 
dec1sion d"inapt1tude. Elle est versee pendant quatre ans au 
plus. 
En ce qui concerne la prise en charge des frais de reclasse
ment pour un trava1lleur definitivement exclu. le changement 
d'occupation ne constitue par en soi un risque assure. Le tra
vailleur oeut neanmoins demander conse11 a la CNA (art. 82 
OPA). Par ailfeurs. /'indemn,te journaliere et /'indemnite pour 
changement d'occupat,on sont aussi dest1nees a couvnr au 
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mo1ns partieflement les frais de reconvers1on. car ces deux ca
tegones de prestations ne sont liees rn a une 1ncapac1te de tra
va1I ni a une 1nva11dite. Cependant s1 un trava1lleur est devenu 
invalide oar su1te de son act1v1te avec des rayonnements 1orn
sants. II a dro1t a une 1ndemnite de rassurance-mvalidite pour 
reclassement s1 eile est necessaire et qu eile permettra. selon 
toute vra1sernblance. de sauvegarder sa capac1te de gam ou 
'.:le lameliorer de marnere notaole (art. 17. 1 er al„ de la 101 sur 
:·assurance-mval!dite). 
6. Informations sur les rnesures pnses aores la catastrophe de 
Tchemobyf et coordinatian des divers orgarnsmes dans ies 
1ntervent1ons. 
Les membres de votre comrn1ss1on ont pns conna1ssance au 
cours de leurs travaux du rapport de la Comrn1ssion de gestion 
au Conseil federal du 1 O novernbre 1988 intitule «Mesures pn
ses aores la catastrophe de T chernoby!». Deux membres de la 
Comrn1ss1on de gestion. MM. Günter et Hournard. etaient 
membres de notre commission et ont pu assurer la coordina
tion de nos travaux. Bien que beaucoup plus condensee. la 
nouvelle redaction de l'articfe 17 s'insp1re du proJet de la Com
rn1ssion de gestion (page 16). 
En ce qui concerne l'article 18 consacre a l'organisation 
d'intervention, la commission a entendu un expose de M. Mar
thaler sur la nouvelle conception de l'orgarnsation d'interven
tion. Comme la Comm1ssion de gestion, elle constate que l'or
ganisation a cinq echelons (CENAL, SARA. CODRA. departe
ments. Conseil federal) est plus complexe. Votre commission 
est d'avis qu'un nouveau testest necessalre pour se pronon
cer de marnere categorique. Elle constate que l'organistion 
prevue devrait en pnncipe perrnettre d'atteindre les objectifs 
evoques a l'article 18 (p. 12 et 13). 
Entin. elle a repris dans son postufat Ja recommandation faite 
au su1et de l'analyse des mesures de la radioactivite en Suisse 
quant a leur correlation avec leurs incidences biologiques et 
rnedicales a long terme (point 432.6. p. 17). 
7. Euro-compatibilite de la loi 
En ra1son de I' absence de renseignernents dans le message 
sur l'etat de Ja leg,slation europeenne, M. Fischer-Seengen a 
demande des cornplements d'information a ce sujet. 
L'Office tederal de la sante nous a tourn, les indications suivan
tes: 
a. Les reglernentations nationales et internationales dans Je 
domaine de Ja radioprotection se basent essentiellement sur 
les recommandations de la Commission internationale de pro
tection radiolog1que (CIPR). Cet orgarnsme garantit ainsi l'uni
form,te des pnncrpes. les prescriptions federates actuelles 
ains1 que le pro1et de loi sur la radioprotectron se basent egale
rnent sur les recommandations sc1entifiques de fa CIPR. 
b. En ce qu1 concerne le dro1t des Communautes europeen
nes. les norrnes fondamentales pour la protection de la sante 
de la population et aes trava1lleurs contre les dangers des 
rayonnernents 1ornsants sont contenues dans les directives du 
Conseil des CE du 15 ju1llet 1980 (80/836 Euratom) modifiees 
par la directive du 3 seotembre 1984 (84/467/Euratom). Ces 
normes fondamentales doivent etre transposees dans le droit 
national des Etats membres. 
Le traite Euratom. document de base datant de 1957, ne con
tient aucune prescription oarticuliere concernant le commerce 
international des dechets radioactifs. 
Les dispos1tions de l'actuel proiet de loi sur la radioprotection 
ne sont pas 1ncompat1bles avec ces directives. 
c. Au Conseil de l'Europe. l'Assemolee parlementaire a edicte 
en 1988 une recommandation a caractere facultatif sur le plan 
1und1que (recommandation 1068) dans laquelle les Etats 
rnembres sont pries d'agir en vue d'une harmonisation inter
nationale des niveaux d'intervention et de prendre les mesu
res preparatoires necessarres pour une protection efficace de 
la population. 
Le proiet de loi sur la radioprotection permet de suivre ces re
commandations. En effet. l'article 22. lettre c. donne au Con
seil federal la competence de conclure des accords de droit 
international public concernant l'harmonisatron des conceo
tions des mesures a prendre en cas de contamination radioac
tive transtrontaliere. D'autre part. les articles 18 a 21 creent la 
base legale pour une protection efficace de la population en 

cas d · evenements susceptibles de provoquer un danger dG a 
une augmentat1on de la radioact1v1te. 
Situation de la leg1slat1on sur la radioprotection dans !es autres 
pays d'Europe occ1dentale depu,s I' accrdent de TchernobyL 
Republique federale d Allemagne 
A la su1te de lacc1dent de TchernobyL une loi relative a la pr0-
tect1on a titre preventif du ouolic contre ies rayonnements a ete 
aaoptee par le Parlement. le 19 decembre 1986: cette 101 est 
entree en v,gueur le 31 decernbre 1986. 
Suede 
Une nouvelle 101 sur la radioprotection a ete adoptee oar le Par
lement le 10 ma1 1988: elle est entree en v1gueur le 1 er JWilet 
1988. 
Autres pays 
Aucune autre loi sur la radioprotection n·a ete m1se en vigueur 
dans les autres pays d'Europe. 

/II. Commentaires des articles modifies et proposes par Ja com
m,ssion du Consetl national 
Titre et preambule, art. 1 : inchange 
M. 2al. 1 
La presente loi s' applique a toutes les activites. a toutes les ins
talfations, a tous !es evenements «et a tous les Etats». 
- Etant donne que les connaissances dans certains domaines 
de Ja radioactivite ne sont que partielles (certaines decouver
tes pourraient nous arnener par exemple a prendre des mesu
res face a des sanctions considerees auiourd'hui comme nor
males), les membres de la commission ont eu le souci de ne 
laisser aucune sanction envisageable en dehors du champ 
d'application. lfs ont accepte cette adjonction proposee par 
MM. Fäh et Fischer-Seengen. 
Art. 3- 6: inchange 
M.7 
.... est justifiee par rapport aux avantages «et aux dangers» qui 
y sontlies. 
- L'indication du danger est a proprement parler une repeti
tion de rarticle definissant Je but (protection contre !es dan
gers) de l'ensemble de Ja loi et n'est par consequent pas un 
element nouveau. II ne sert qu'a renforcer le fait que pour justi
fier une exposition aux radiations les avantages seuls ne doi
vent etre pris en compte, mais egalement les dangers. Diver
ses propositions ont ete presentees. Elles ont ete retirees au 
profit de cette proposition. La commissron propose par 11 voix 
contre zero d' accepter cette proposition. 
M.8 
.... oar I' experience et par «l'etat de la sc1ence» et de Ja techni
que. 
- Aussi surprenant que cela puisse paraitre. la suppress1on 
des termes «a1ns1 que les circonstances» va dans le sens d'un 
renforcement du pnncipe de proportionnalite. Ni la loi sur la 
protection de l'env1ronnernent, ni l'article 28 de l'actuelle or
donnance sur la protection contre les radiations n·evoque le 
pnnc,pe de proportionnalite. alors meme qu'il en avait ete 1rn
tialernent question pour la loi sur Ja protect1on de l'envrronne
ment. La ra1son en etait qu en le mentronnant a un endrrnt et 
pas a1lleurs on en affaiblirait sa portee generale qu, iu, est tou· 
Jours 1mplicitement reconnue. Cette regle est touiours vafable 
et il laut s'y tenir. C'est pour cette raison que la commiss1on. 
par 10 voix contre 5, s'est ralliee a fa proposition David-Rech
steiner dans le sens precise ci-dessus par M. David. 
Art. 9: tait l'objet d'une propos1tion de minonte, sera traite dans 
la discuss1on de detail 
Art. 10: inchange 
Art. 71 al. 3 
Elles seront intormees de ses resultats 
- Cette adjonct1on. proposee par Mme Bäurnlin. correspond a 
la pratique. si bien que les representants de l'administrat1on 
n'ont pas d'objection tace a cette precision. La commiss1on. 
par 12 vo1x contre 3, a Juge utife l'inscription de cette pratique 
dans la loi. (C'est par erreur que cette modification tigure dans 
la colonne des propos1tions de rninorite dans le depliant en 
franQais.) 
Art. 12. 13: inchange 
Art. 14: fait l'objet d'une proposition de minorite. sera traite 
dans la discussion de detail 
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Alt 15 inchange 
M. 16: ta,t 1·ob1et d'une propos1t1on de minonte. sera tra,te 
ctans la d1scuss1on de deta,I 

M. 17 rnouveau) 

Tltre 
Radioact1v1te des denrees a1imenta1res 

A/. 1 . 
Le Conseil federal fixe des valeurs de tolerance et des valeurs 
limites pour 1es nucle1oes rad1oact1fs dans les denrees alimen
taires. 

M2 .. 
II v,se en cela a assurer une protect1on de la sante eqwvalant a 
celle qw ex1ste a l'egard d'autres substances cancengenes. 

M3 .... 
En cas de danger du a une augmentation de.la rad.1oact1v1te. le 
Conseil federal fixe des valeurs lim1tes adaptees a ·' evenement 
pour 1es nucleides radioact1fs dans les denrees ahmenta1res. 

A/.4 
Le contr61e est regi par la 101 du 8 decembre 1905 sur les den
rees alimenta1res. Le Conseil federal peut prevoir des excep
öons. 
_ Par rapport a la vers1on du Conseil federal. une nouvelle pro
position a ete presentee par la CdG, representee par M. Gün
ter. La CdG voula1t, premierement. qu'une protect1on sembla
ble a celle prevue pour les dangers chim1ques soit instauree 
80 cas de radiat1on. deux1emement. eile voulart fixer des cnte
res d'intervent1on. La vers1on de la CdG etait indiscutablement 
trop compliquee et a donne lieu ade longues discuss1ons: M. 
Cotti a retire le pro1et du Conseil federal. Le texte presente tJent 
compte du po1nt de vue de la CdG et a ete accepte tacitement. 
Depu1s l'impress1on du depliant, l'article 17 a fait l'objet d'une 
nouvelle vers1on. La dern1ere redaction proposee tient campte 
de la term1nolog1e en usage chez les spec1alistes du contröle 
des denrees alimentaires. 
Le terme de valeur de tolerance dans le contr61e des denrees 
aJimentaires ne v1se pas en prem1er lieu la protection de la 
sante, ma1s la qualite des marchandises. II taut donc reintro
duire les valeurs lim1tes. meme en temps normal. Cela etant. il 
faut introduire 1·express1on «adaptees a l'evenement» en cas 
de danger du a une augmentation de la radioactivite. Cette 
modification de dern1ere heure QUI repond a un souc1 de clarte 
et vise a la coherence sur le plan legislat1f a ete soum1se aux 
membres de la comm1ss1on par voie de c1rculation et approu
vee tac1tement. 
Art. 18 al. 2 !et. c 
c ..... les mesures d'urgence necessaire «et surve1lle l'execu
tion». 
- L'adjonct1on approuvee par votre commission (par 9 contre 
zero) se rapporte uniouement aux mesures d'urgence neces
saires. La propos1t1on ta1te par M. David veut qu'on a1t la garan
tie qu'en cas d urgence des mesures qui s'imposent dans la 
Suisse ent1ere so1t reellement pnses. II ne s'agit pas de placer 
les cantons. autonte d execution. sous tutelle. 
Art. 19: fa1t l'ob1et dune oropos1tion de minorite. sera tra1te 
dans la d1scuss1on de detail 
Art. 20 
Al. 1 
.... n'en disoose autrement. Les cantons collaborent avec l'or
ganisation d intervent1on 
AJ.3 
La Confederat1on. 1es cantons .... 
- Ces modificat1ons ont ete proposees par M. Fäh et se fon
daient sur son exoenence prat1que dans son canton. Sauls les 
cantons. mais pas les communes. travaillent directement avec 
l'organ1sat1on d intervent1on. Ce n'est pas seuleme~t le Con
seil federal. ma1s egalement des organes de la Confederat1on 
qui do1vent oouvo1r faire appel a des organ1sations pnvees. 
Ces modificat1ons n ont oas ete combattues au sein de la com
m1ss1on. 
Art. 21 
Al. 1 
.... ne saura1t etre exclue «do1vent» etre obligees lors de la pro
cecture d'autonsat1on: 

a. d'installer a leur frais un systeme d'alarme pour la popula
tion exposee au danger «ou pour le moms prendre une part,e 
de ces frais a leur charge»; 
- Les deux mod1ficat1ons proposees par MM. Günter et Fäh. 
adoptees par 13 vo1x contre zero. vont dans le meme sens. II 
s ag1t d'affirmer le pnnc1pe de causallte comme tel et d'en pre
vo1r la modulat,on lorsqu on a affa1re a des s1tuat1ons ou plu
s1eurs entrepnses necess1tent un systeme d' alarme qu, va ser
v1r collect1vement et dont les frais do1vent etre repart1s. 
Art. 22. 23: 1nchange 
Art. 24: fait l'objet d'une proposrt1on de mmonte. sera tra,te 
dans la discuss1on de detail 
Art. 25 - 27: 1nchange 
Art. 28 let. c: bitter .... etait que .... ne doive oas ... 
- L'idee de la lettre c n·eta1t pas que la Confederation doive el
le-meme accorder des autonsat1ons selon une procedure 
1dentique a celle observee a l'endro1t des tiers. car cela occa
s1onnerait un surcroit de travail inconsidere. L'admmistration a 
assure que, toutefois. du point de vue materiel, les disposi
tions analogues a celles applicables aux tiers seraient appli
quees. Dans la commission. on a manifeste .de la comprehen
sion pour cette pos1tion; d'autre part, des reserves 1mportan
tes se sont exprimees craignant que la Confederation pourrart 
faire valoir des exceptions par le biais de cette lettre c. La pro
pos1tion de Mme Bäumlin de bitter la lettre c a ete acceptee 
par 7 voix contre 5. 
Art. 29: inchange 
Art. 30 !et. a: (seien le proJet du Conseil federal) 
- II n'a pas ete poss1ble de retrouver de maniere explicite les 
ra1sons de la modification proposee par le Conseil des Etats. 
smon que ce dern1er a repris le terme utilise a l'article 15. 
lettre d: .... a l'etat «de la sc1ence» et de la technique 
II s' ag1t d'un complement rendant le texte identique a celui de 
l'article 8. 
Art. 31 al. 2 
.... Sa duree de validite doit etre limrtee 
- Cette proposition de M. Rechsteiner a ete acceptee par 
11 voix contre 3. La limitation de la duree signifie un renforce
ment de la pratique actuelle. Elle a ete demandee par le PDC. 
plus1eurs cantons et les organisations de protect1on de l'envi
ronnement dans le cadre de la procedure de consultation. On 
a fait remarquer. au sein de la commission. qu·une teile dispo
s1tion n·avait de sens que si l'execution eta1t garantie. 
Art. 32. 33: inchange 
Art. 34: nouvelle redaction completee 
Al. 1 
«Le titulaire de I 'autorisation» doit faire une declaration a I 'auto
rite de surveillance s'il a l'intent1on de: 
a. proceder a une modificat1on de la construction ou du fonc
tionnement d'une installation ou d'un appare1I qui pourrait 
avo,r des effets sur la secunte: 
b. utlliser des substances radioactives supplementaires ou 
augmenter l'activite de substances radioactives autorisees. 
- La commission. en accord avec le Conseil federal et avec la 
collaboration de l'adm1rnstrat1on. a tenu a prec1ser qu il y ava1t 
au mo1ns deux grandes categones de changements poss1bles 
qui declencha1ent l'obligat1on de declarer et de rense1gner: 
prem1erement. les modifications portant sur les 1nstallat1ons 
qui pourraient avoir des effets sur la secunte et. deux1e.me
ment. le recours a un supplement de substances rad1oact1ves 
ou a l'augmentat,on de l'activite de substances radioactives 
autonsees. Cette propos1t1on a fa1t l'unanim1te. 
Al. 3 
suppression de «a la su,te d'evenements 1mprevus 
- On part du pnnc1pe qu·une expos1t1on inadmissible aux ra
diations. malheureusement touiours poss1ble. ne pourra1t pas 
etre prevue. sans quo1 on l'aura1t empechee. L'express1on «s1 
a la su1te d'evenements 1mprevus» va donc de so1. etant donne 
qu eile n apporte nen sur le plan 1und1que. eile dev1ent super
flue. La comm1ss1on a adopte sa suppress1on sans oppos1t1on. 
Art. 34bis. 35. 36: inchange 
Art. 36bis (nouveau) 
Titre 
Responsabilite civlie 
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AI. 1 
CelU! qU! explolte des Installations ou exerce des actlVites qUI 
Imphquent un dang er du ades rayonnements Ionisants re
pond des dommages qUI en resultent. a mOlns quil ne prouve 
avolr pns toutes les precautlons pour eVlter un dommage. 
AI. 2 
S'i1 v a aluSIeurs responsables !IS reoonden! solidalrement. 
AI. 3 
Paur les commages nuelealres provoques aar des centrales 
nuclealres ou lors du transport de malenaux nuclealres. la 101 

sur la resoonsabillte clvlle en mallere nUClealre est reservee. 
Cette proPOSition concerne en premier Ileu les apol!catlons 

'liedlcales et plus ou mOInS excluslvement la theraole aes 
-ayons La oropOSltion initiale de M. Davld demandalt a I'all
nea premier une responsabillte pour taus les dagats causes. A 
ce oropos. une breve expilcation techmque: en mata3re de tral
tement des tumeurs par la therapie des rayons, iI saglt de 
questions de vle DU de mort, et par consequent on dOlt SOUS la 
pression de la necesslte, operer avec un dosage qUi est a la li
mite du supportable, en tenant compte des consequences qUi 
peuvent en decouler: fat/gue, chute de cheveux, demangeal
sons de la peau, arteinte au systeme sangUIn, douleurs. at
telnte aux organes et de ce falt parfois, paralysies. S'II eXlstalt 
une responsabilite pour tous ces nsques possibles et calcula
bles, ont /nlerdiralt pratlquement la therapie des rayons par le 
b,alS de certe 101. 11 ya heu de rappeier une fois de plus les con
dJtions eXlstantes aux USA, ou dans certaines villes et certains 
Etats, certames special/tes medicales comportant des risques 
ne peuvent plus 'etre pratiquees en raison de problemes de 
responsabllite. Cest pourquoi nous avons pro pose d'jntro
duire de notre cöte le complement suivant a I'alinea premier: 
"a mO/ns quil ne prouve avolr pns toutes les precautlons pour 
eVlter un dommage». Cette version I'a emporte dans la com
mission par 9 VOIX contre 6. 
Le Conseil federal amis en garde contre le danger de creer ici 
un nouveau drait isole de la responsabilite, car I'ensemble du 
drolt de la responsabilite est en revision et un rapport defimtit 
sur cette question est attendu pour 1990 encore. Ces ques
t/ons dOlvent etre reglees en liaison avec le droit de la respon
sabHite. 
Comment le droit de la responsabilite medicale a-t-;I ete regle 
JusquicJ? En regle generale, II eXlste un mandat de traltement 
donne par le patient Dans une teile relation de medecln a pa
tient. la vlctlme doit prouver un dommage, selon le drolt des 
obligations. et ensuite !'auteur du dommage doit prouver qu'iI 
na pas commiS de faute condamnable (ce qu'i! est convenu 
d'appeler la responsabilite causale attenuee). La propOSItion 
qUI vous est soumise pourralt s' inserer sans probleme dans le 
systeme Jundique eXlstant. Le probleme reslde dans le falt 
que, dans la pratique actuelle des tnbunaux. cette situation jU

ridique n a cuneusement pas ete respectee: elle suppose que 
la v/ctlme du dommage prouve la responsabilalte de celUi qUI 
!·acommls. 
Art. 37 41' Inchange 
Art. 42 let. f bIS Inouveau) 
f. Exerce des actrvltes pouvant presenter un danger du ades 
rayonnements lonlsants. sans posseder la Qual/ficallon tech nl
aue necessaire. 

type dlntractlon due a rinstallatlon des condlflons defl
:lIes a lartlele 6 (Qualificalion technlquel dOI! etre expresse
men! mentlonne a rartlcle concernanr les contraventions 
'pour le surolus VOlf le cnapHre 11) 
An 43 49: !r:cnange 

IV. Postulat defa commlsslon 
Comme on a pu le VOlf. on ne conna;t que tres mal certams as
;:;ects de la radloacllvlte, comme les effets de faibles doses et 
,a relalion entre rayons IOnlsants et apparition du cancer, Le 
monde sClennflQue en general. le corps medlcal en part/culler. 
S InterfOQe er sounalteralt en saVOlf pluS POUI mleux deflnlr les 
lTlesures-Dreventlves. 11 en va de meme des membres de votre 
commlSSlon Le directeur de I Office federal de ia sante. le Dr 
Ross, partagealt egalement ce 001n! de vue. Toutetols. :I In
SISle sur !a necesslte de proceder ades etudes sur une longue 
Denode et a oartlr de oopulations representatlves de diverses 

Situations et suffisamment nombreuses pour POUVOlf obtenlr 
des donnees solides sur le plan sClentlfiQue. A cet egard.! 
lOyall un Interet a I'integratlon d'une teile etude au contexte 
InternationaL 
Deux posslbilites s offralent aux membres de volre commlS
Sion sOlI on comPletal! I'artlcle 13. SOlt on redigeal! une pro· 
POSition sous forme de postulat. Pour des ralsons tormeiles 
ilelaboratlon d'une teile demarche convlent peu a un texte de 
101). mais aussl oour des ralsons de fond (une teile statistlque 
:le peut se conceVOlf acruellement sans la co/laboratlon des 
cantons et ne peut donc leur etre Imooseej, la ma/onte de vo
Ire commlSSlon a ChOISI la forme du postulat. Elle souhalte par 
!a VOlf la SU!sse apporter sa contnbutlon a I'avancement des 
eonnalssances dans un domalne qUi preoccupe a luste rirre la 
population et qUI permettralt de dimlnuer peut-etre des ns
ques dont les consequences peuvent etre graves. Elle espere 
quen raison de I'interet majeur represente parcette statistique 
les cantans ninvoqueront pas des conslderations federalistes 
pour y faire echec. 

Antrag der KommiSSion 
Eintreten 
Proposition de la commission 
Entrer en matiare 

M. Ruffy, rapporteur: Concernant le rapport ecrn qu; vous a 
efe distribue fa semaine dermere et que nous avons elabore 
avec M. Fierz pour gagner du temps, Je me borneral simple
ment a signaler qu'au commentaire de rartiele 2. page 15 de 
la version fran<;:alse, iI faut changer le mot "sanction" par «SI
tuation". Nous avons six propOSItions nouvelles par rapport 
aux clnq commentees dans le rapport, nous les tralterons 
dans la discusslon de detail. Je vous invite simplement. 
comme I'a falt la commission a I'unanlmlte. a entrer en matiere 
sur le prOlet de loi qui vous est soumls. 

Fierz. Benchterstatter: Bei der Behandlung des Strahlen
schutzgesetzes verweisen wir auf den schriftlichen Bencht. 
den Sie letzte Woche erhalten haben und der vom Kommlssl
onsprasidenten unter meiner Mitaroelt verfasst wurde, Dieser 
schriftliche Bencht stellt einen Versuch dar, Zeit zu sparen. Die 
Korrektur. die In der französischen Fassung des Berichtes 
vom Kommissionspräsidenten angegeoen wurde, ist Im deut
schen Text nicht nötig. 

Fischer-Seengen: Die freisinnige Fraktion stellt Sich hinter 
den Entwurf zu einem Strahlenschutzgesetz und empfiehlt 
einstimmig Eintreten auf die Vorlage. 
Kernenergienutzung und Strahlenschutz waren bisher in ei
nem Erlass geregelt. namlich im Atomgesetz. Dabei waren 
dem Strahlenschutz lediglich zwei sehr rudimentare Artikel ge
Widmet Dem Bundesrat wurde eine umfassende Kompetenz 
erteilt. die Vorschnften Liber den Strahlenschutz auf dem Ver
ordnungsweg zu konkretisieren. Der Bundesrat ISt dieser Auf
gabe nachgekommen, Indem er eme sehr umfangreiche Ver
ordnung uber den Strahlenschutz erlassen hat 
Mit dem Erlass eines Strahlenschutzgeselzes werden die 
NIchtigsten grundsatzlichen Bestimmungen uber den Strah
!enschutz auf die Gesetzesstufe gehoben, was angesichts Ih
rer Bedeutung gerechtfertigt ist Ueberdies werden die Berei
che Kernenergienutzung und Strahlenschutz getrennt: eine 
sachlich und ooutlsch smnvolle Losung. Der Strahlenschutz 
;';ommt namlich nicht nur Dei der Anwendung der Kernenergie 
zum Tragen. sondern deckt verschiedene Bereiche ab. we!
ehe mit der Nutzung der Kernenergie nlcnts zu tun naben. vor 
ai/em den medlZlnlscnen Bereich. 
Der Erlass von Bestimmungen Gber den Strahlenschutz 
auch von keiner Seite grundsatzlich bestritten Die Differenzen 
oeziehen Sich lediglich auf die von einzelner: 
Bestimmungen. Bei der bestehen dem-
gegenuber grundsatzliche Differenzen, ale Erlass eines 
total reVidierten Kernenergiegesetzes oazu fuhren werden 
dass auch grundsatzllche Differenzen berelmgt werden mus
sen. Es ISt desnalb von der Sache her geooten und entsPricht 
emem Gebot der Klugheit. Strahlenschutz und Kernenergle-
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nutzung In zwei getrennten Erlassen zu regeln. Die Bestim
mungen uber oen Strahlenschutz können somit rascher In 

Kraft gesetzt werden. als wenn sie In einem Paket mit jenen 
uber die Kernenergienutzung hatten geregelt werden mus
sen. 
Konzept. Aufbau und Gliederung des Gesetzes sind zweck
massIg. Die Grundsatze. welche nchtlgerwelse am Anfang des 
Gesetzes aeflnlert werden. sind auch In der Botschaft darge
legt. Diese Grundsatze sind vernunftlg. Insbesondere das Ala
ra-Pnnzlp lAs low as reasonably achlevable). welches die Ver
haltnlsmassigkeit der Massnahmen Im Stranlenschutz regelt. 
Es Ist riChtig. die Grenzwerte auf Verordnungsstufe festzuset
zen. damit die FleXIbiIltat einer sofortigen Anpassung ermög
licht wird wenn eine solche aufgrund neuester wissenschaft
licher oder empIrischer Erkenntnisse auf internationaler 
Ebene erforderlich Wird. 
Im übrigen ware das Parlament wohl überfordert. wenn es 
tachspezlfische Detailregelungen treffen müsste. Angesichts 
der grenzuberschreltenden Wirkung von radioaktiven Strah
len. welche sich am Beispiel Tschernobyl deutlich gezeigt hat. 
ist es absolut notwendig. auf eine enge Internationale Zusam
menarbeit hInzuWIrken. Diese Zusammenarbeit ist auch im 
Bereich der Entsorgung der radioaktiven Rückstände erfor
derlich. Die entsprechenden Bestimmungen sind in dieser 
Hinsicht noch zu verdeutlichen und zu präzisieren. Die Bot
schaft ist hinSIchtlich des Verhältnisses dieses Gesetzesent
wurfs zum europaischen Recht sehr dürftig gehalten. In einem 
ergänzenden Bericht an die KommiSSion Wird aber festgehal
ten. dass der Entwurf zum Strahlenschutzgesetz weder dem 
Euratom-Vertrag von 1957 noch den EG-Richtlihlen von 1980 
und 1984 Widerspricht. Der Entwurf erlaubt auch. der Empfeh
lung des Europarates von 1988 nachzuleben. nach welcher 
die Mitgliedstaaten auf eine Internationale Harmonislerung 
der Eingnffswerte hinwirken und die nötigen Vorbereitungen 
für emen Wirksamen Schutz der Bevölkerung treffen sollen. 
Wir dürfen somit feststellen. dass der Entwurf europakompati
bel ist. 
Was die Haftung angeht. so stellt sich die Frage. ob beim Um
gang mit IOnisierenden Strahlen die normale Verschuldens
haftung oder eine Kausalhaftung gelten soll. Da bei der Einfüh
rung einer Kausalhaftung die Gefahr besteh!. dass notwen
dige mediZInische Anwendungen ioniSierender Strahlen In ge
wissen Fällen auch dann unterbleiben würden. wenn sie medi
zinisch geboten waren. ist eine Minderheit der Kommission 
zum Schluss gekommen. es bel der normalen Verschuldens
haftung bewenden zu lassen. Ich habe einen entsprechenden 
Antrag gestellt. da In der KommiSSion kem Minderheitsantrag 
gestellt wurde. 
Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten. dass es sich. 
unter sachlichen und pOlitiSchen Gesichtspunkten betrachtet. 
um eine zweck massige Gesetzgebung handelt. auf die mit 
Ueberzeugung eingetreten werden kann. Ich empfehle Ihnen 
dies. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Die grüne Fraktion Ist eben
falls für Eintreten auf das Gesetz. Wir zweifeln allerdings. ob es 
seinem Namen gerecht Wird. Ja gerecht werden kann. 
Aus einer okologlschen Sicht muss der Erlass eines Strahlen
schutzgesetzes Anlass sein. grundsatzlich zu uberlegen. wei
chen Gefahren durch IoniSierende Strahlen Mensch und Um
welt ausgesetzt Sind beZiehungsweise ausgesetzt werden sol
len. Es muss eine breite. offene Debatte stattfinden über die 
GroSSflslken In unserer Gesellschatt und uber deren demokra
tische Bewailigung. 
Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl - der Bundesrat 
hat uns diesen Gesetzesentwurf nach dieser Atomkatastrophe 
vorgelegt -Nissen wir nun alle unWiderruflich. auf welchem 
Pulverfass wir sitzen. Die grune Fraktion hatte deshalb erwar
tet. dass auch die Landesregierung bel der Vorbereitung die
ses Gesetzes grundlegende Ueberlegungen zur Rislkogesell
schatt anstellt und nochmals über die Bücher geht. 
Unsere Erwartungen waren zu hoch gesteckt. leider Der Bun
desrat beschrankte Sich bel der Ausarbeitung dieses Geset
zes mehr oder weniger auf die Festschreibung des Status quo. 
und deshalb ISt das Strahlenschutzgesetz eher ein Gesetz 

uber den Umgang mit Strahlen als eines zum Schutz vor Strah
len. 
Die Gefährlichk8i! iOniSierender Strahlen ISt heute allseits be
kannt. Während man noch biS vor kurzem weiszumachen 
suchte. es gebe ungefährliche Strahlendosen. tolenerbare 
Grenzwerte. steht heute unWidersprochen fest: Es gibt keine 
StrahlendosIs. die für Mensch und Umwelt vertraglich 1St. 
Vollstandiger StrahlenSChUtz wurde deshalb helssen: Dosis 
null. Alles. was daruber liegt. Ist mit der Inkaufnahme von 
Schaden gleichzusetzen. Deshalb ISt eigentlich jede Frage 
nach einem zumutbaren Grenzwert. wie wir sie uns mit Arti
kel 9 stellen mussen. bereits eine Ungeheuerlichkeit. Wenn 
schon von Grenzwerten Im Rahmen eines Strahlenschutz
gesetzes gesprochen werden muss - und das ISt für uns natür
lich eine SelbstverständliChkeit - so steht aus emer ökologi
schen Position heraus fest. dass nicht die Optimierung. son
dern die Minimierung der Strahlenbelastung der Massstab 
sein muss. Das helsst denn auch. dass für einen Strahlen
schutz hlcht das Alara-Prinzlp. sondern das Alata-Prinzip 
massgebend seih muss: Es muss nicht die Norm massge
bend werden. die sogenannt vernünftig ist. sondern Jene. die 
uns die techniSCh möglichst geringste Strahlenbelastung si
chert. denn es gibt. wie gesagt. keine unschädlichen Mengen 
an radioaktiven Substanzen oder unschädliche Strahlen
dosen. 
Die Schäden. die wir als Folge von ionisierenden Strahlen in 
Kauf nehmen müssen. haben Namen. Sie heissen Tod. Strah
lentod. Krebserl<rankungen wie Leukämie und andere Krebse. 
verschiedenste Krankheiten anderer Art. sie heissen be
schleunigter Alterungsprozess. Fehlgeburten. Missbildun
gen. genetische Schäden. sie heissen Schäden an Pflanzen 
und Tieren. Besonders gefährdet sind künftiges Leben. die Fö
ten im Mutterleib. und die Kinder. also all jene. die sich noch 
gar nicht zur Wehr setzen können. Ihnen gegenüber trägt un
sere Generation besondere Verantwortung. 
Verursacht werden diese Schäden durch ionisierende Strah
len. Deshalb müssen wir hier ganz offen über die vom Men
schen geschaffene künstliche Strahlung reden. denn diese 
können wir reduzieren. Dazu gehören einmal die medizini
schen Röntgenstrahlen. Auch diese setzen Schäden. Es gibt 
Schcitzungen. wonach 40 bis 50 Prozent aller medizinischen 
Röntgenstrahlen unnötig Sind. Je mehr Aerzte und Aerztinnen 
es auf dem Markt gibt. um so mehr wird offenbar geröntgt. und 
zwar vor allem aus wirtSChaftlichen und nicht aus medizini
schen Gründen. Die KontrOlle der Anlagen ist oft unzurei
chend. Vielleicht müsste man deshalb die Zulassungen be
schränken oder zumindest höhere Anforderungen an die 
Sachkunde der Aerztlnnen und Aerzte stellen. Das gilt es bei 
den Ausführungsbestimmungen zu Artikel 6 für den Bundes
rat zu bedenken. 
Eine weitere Wichtige Quelle künstlich erzeugter Strahlung ist 
die Nutzung der Atomenergie. sei es zu knegerlschen oder zu 
sogenannt "fnedlichen» Zwecken. um eine der gängigen 
Sprachverfälschungen zu benutzen. Die StrahlennSiken der 
Atomenergie sind bekannt. Heute kann niemand mehr sagen. 
er oder sie würden die Folgen nicht kennen. Wir wissen von 
den Opfern der kriegerischen Anwendung seit den Atombom
ben von Hiroshlma und Nagasakl. Heute Sind auch die lange 
negierten SpätSChaden bekannt. Heute treten als Folgen des 
Atombombenabwurfes Im Zweiten Weltkneg zahlreiche Tu
more auf. 
Mit der Atomkatastroohe von Tschernobyl wurde uns auch 
das Katastrophennslko der sogenannt "friedlichen» Nutzung 
der Atomenergie mit aller Brutalität vor Augen geführt. In 
Tschernobyl hat Sich als Folge der Reaktorkatastrophe eine 
ökologische Katastrophe unvorstellbaren Ausmasses ereig
net. Viele Menschen Sind gestorben. erkrankt oder werden 
noch erkranken Dies trifft Wiederum vor allem kunttige Gene
rationen. Pflanzen und Tiere wurden unwlderbrlngllch gescha
dlgt. die Erde wurde fur Jahrtausende verseucht. Ganze 
Städte und Dörfer wurden ausradiert. Hunderttausende von 
Menschen mussten oder mt.issen noch evakUiert werden und 
verloren Ihre Heimat - für Immer. Tausende von Quadratkilo
meter Land Sind über Generationen hinweg nicht mehr be
wohnbar. 
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schutz ppnzlPlel1 guthelsst uno Eintreten beantragt Gestatten 
Sie mir zum Thema Stranlen und Strahlenschutz einige allge
meme Bemerkungen 
Die OeffentllchKelt beschaftigt sich unter diesem 
Stichwort vor adem mit den Grossanlagen zur Herstellung von 
A.!omenergie uno ihrer Problematik Die 
atO€ltenoe Gesellscnaft aber ~ uno das Ist wesentlich K,Ommt 
vor allem auf dem Gebiet der Medizin und der auf NaturNIS
senscnaften oerunenaen Industne In steigendem Masse mit 
kiemen '0ranralllger ä strahlender Materialien In 
KontaKt ",elche Henverfanren und Arbeltsorozesse cesser 
und Wirksamer Nerden lassen Belde, die Grossanlagen der 
Energiehersteilung und die KleIneInsatze des taglIchen Le
bens, welche mit Uran und Strahlung zu tun haben. Sind feste 
Bestandtelie unserer mOdernen Zivilisation geworden, Diese 
hat stch im letzten Jahrhundert auf den Weg aes auf wissen
schaftlichen Erkenntnissen basierenden Fortschnttes cege
ben. 
Uebersehen wir nie. was dieser Fortschntt allein für den sozia
len AusgleiCh ermogllcht hat: Nicht zuletzt die Tatsache. dass 
er die Schweizer aus einem Volk armer Söldner und Auswan
derer zu einer Sicherneltsgesellschaft gewandelt hat. an wei
cher niCht nur fast alle geniessend teilhaben, sondern welche 
aLlch eine erhebliche Einwanoerung von Neu-Schweizern hat 
aufnehmen können. 
So ist die Schweizerbevölkerung ZWischen 1940 und 1990 von 
etwa 4.5 auf etwa 6,5 Millionen Einwohner angewachsen, de
ren Anspruche an ale Umwelt Sich um ein Erkleckliches ge
mehrt hat: Komfort, Kommunikationen, FreizeIt und Sport, so
Zlales Gesundheitswesen, Hygiene usw, All das Sind Errun
genscnaften, auf welche de facto nicht verZichtet Wird und wei
che auf der Entwicklung besserer WIrtschaftliCher Produktl
onsmogllchkelten beruhen, 
Dieses Rad kann nicht mehr zuruckgedreht werden, Ein Zu
rück in frühere, heute oft verklärte Zeiten gibt es nicht. Was es 
aber gibt. ISt Minlmalislerung der Gefahren des Sich drehen
den Fortschnttsrades. und zwar Im grossen Rahmen: durch 
adäquate AllgemeinOlidung, das ISt sehr WIchtig; durch Aus
bildung und durch DiszlPllnierung des Denkens: bel der Strah
lenbehanolung und beim Strahlenschutz Im SpeZiellen aurch 
objektives Vertiefen der allgememen Kenntnisse In breitesten 
Volkskreisen. 
Die Entwicklung In die Zukunft zeigt an. dass die Anzahl der 
Arbeitstatigen, welche oft nur mit sehr kiemen Dosen von 
Strahlenmatenallen In Beruhrung kommen, zunehmen Wird, 
Das Strahlenschutzgesetz ISt aus diesem Grund als Instru
ment. welches allen diesen Aktivllaten als Rahmen dient. Will
kommen - sOlange willkommen, als es auf dem Fundament 
möglichst weltgespannter Eigenverantwartung der Benutzer 
gehandhabt werden kann. Deshalb gilt es. die Ausbildung all 
jener. weiChe Professionell mit Strahlenmatenal zu tun bekom
men. IntenSIv zu fördern, Sei es In speZiellen Kursen, sei es In 
obligatorischen Lehrgangen auf Technlkums- und auf Hoch
schulniveau. Ferner mussen die Verordnungen, welchen die 
vorliegende Gesetzgebung als Grunolage dient. so liberal und 
fleXibel gehalten sein. dass sie dem standlgen Wechsel der 

'::;ewacnsen olelben und nicht 
Reglementen erstarren. 

;n Wissenscnaft und Wirtschaft SOli 
nlcnt nur aurcn l-IusbildungsmogllchKelten geforden. 

Sondern aucn :::lurcn kreative oehordllche KontrOllen gestutzt 
,mo ·NeilerenrWICkelt Neraen Hier kommt dem Bund sowonl 
auf dem Auscildungs- als auf dem Aufslcntsgeolet eine noole 
Führungsaufgaoe zu. Diese Wird um so WIchtiger. je komOle
xer das Thema ISt uno ie emotlonsgelaoener slcn dessen Be

In POlitik und Medien aosolelt. ZNlschen aen Polen 
und Verdammung muss un-

sere moaerne lioeraie den oraktiKaOlen fin-
den. Ohne Einsatz aer rv1ltteL welche uns die zur 

onne die menscnliche Vorslcn! die 
uno echter Bildung Immer Wieder 

er.vachsen muss, werden wir nicht weiterkommen, Die oolarl
slerten Geister mussen Sich lösen, wenn der gemeinsame 
Staat nlcnt an diesem PrOblem SCheitern soll. Die Wirklichkeit 
der SaChe muss uber oersönliche Auffassungen gestellt wer-

den ,Deshalb muss man Sich hier uber das harte Bemuhen um 
ErkenntniS naherkommen . Der Bund muss zur Objektiven Auf
klarung Beitrage leisten und richtungweisende Informationen 
liefern. Allein auf der BaSIS der Vertiefung ob/ektlver Erkennt
nisse In der Bevolkerung kann die Aufslchtsoflicht des Staates 
angemessen erfulitNerden. Es wurde dem Staat grosser 
SChaoen er.vachsen. vvenn bel Erlauoen und Verbieten 'Ion 
den Sehorden quasI aus oopullstischen Grunden aur der ei
nen Seite. zum BeiSPiel beim Einsatz kleiner mediZinlscner An
",endungen wie zu weitherzig, andererseIts bel grös
seren Anlagen wegen angeoilcher Gefahren unangemessen 
engherZig vorgegangen wurde, 
Die vorllegenoe Gesetzgeoung Wird als solide BaSIS für eine 
Zukunft Im weitestgefassten liberalen Sinn und Geist dienen 
konnen, wenn sie liberal und kreativ angewendet Wird, 

Frau Bäumlin: Wenn Sie die Botschaft des Bundesrates gele
sen haben, dann haben Sie Sicher den einen Grundpfeiler des 
Strahlenschutzgesetzes wahrgenommen. Er hat einen schö
nen Namen, er heisst Alara, Er beruht auf dem Pnnzlp, dass 
die StrahleneXposItion der Bevölkerung generell. und speZiell 
der Im AtombusIness arbeitenden, so niedrig wie vernunftiger
welse erreichbar zu halten seI. Dieses PrinZIp wurde schon ZI
tiert, Es helsst auf englisch: «As low as reasonably achiev
able», 
Zur naheren Bestimmung der Vernunftigkeit. die In diesem 
PrinZIp angesprochen Wird, haben wir Atomkntikennnen und 
-kntiker seit Jahrzennten unseren Beitrag geleistet. Wir haben 
schon vor 30 Jahren die schweizerische militärische Atomop
!ion bestntten, Es ging damals darum, ob wir nicht kleine, sau
bere, taktische "Atomwaffelchen» anschaffen sollten, Zu 
Recht haben wir sie bestritten, Wir haben dann Kalseraugst 
angegangen und schliesslich abgekoppelt; zu Recht sagen 
wir heute, Den langen Kampf um einen SChutz vor Unfallver
strahlung auf dem Initiatlvweg haben wir aufgenommen und 
nie aufgegeben: zu Recht. das haben Harnsburg nach der er
sten und Tschernobyl nach der zweiten Abstimmung oewle
sen, 
Vorgestern hat zum dritten Mal eine mtllionenschwere Atom
propaganda die allervernunftigste StahlenexposItionsbegren
zung durch einen von der Bevölkerung bewusst gewollten 
und getragenen AusstIeg knapp verhindert, Nun werden wir 
eben uber das MoratOrium aktiv aussteigen, um zu vermelden, 
dass wir passIv - zum Beispiel durch einen weiteren Unfall -
ausgestiegen werden, 
In bezug auf das Ziel eines umfassenden Stahlenschutzes ISt 
das auch vernunftig, Wir bekommen damit. auf hoffentlich 
sanfte Welse, zum letzten Mal recht. Der bisher atomar erZielte 
Nutzen hat Sich langst Ins Gegenteil gekehrt und rechtfertigt 
keine weitergehenden StrahlenexposItionen mehr, Strahlen-

. schaden Sind nicht heilbar, Fehlinvestitionen In die Atomtech
nologie werden Wir, Ob Verursacher oder nur Tolenerende, 
:.Jber kurz oder lang einmal teuer zahlen mussen, Die vernee
renden RiSiken der Atomenergieproduktion lassen Sich nicht 
langer verdrangen und wegreden, sondern Kommen Jetzt ans 
Licht. um abgebaut und vermleoen zu werden. Es ISt soat ge
nug dazu Das Atom hat keine Zukunft ausser einer toollchen 
Nenn Irgendwo die altgnechlscne Weisheit "Polemos oater 
oanton" ;,Der Krieg ISt der Vater aller Dinge». stimmt, dann 
Qelm Atom. das mit der Bombe oegann und trotz allen frleali
ehen Umtaufen In nurZliche Kernenergie, die SleneL sauber 
und billig sein soll. beim Jahrtausende herrschenaen Todes-

PlutOnIum endet. 
aas Problem Strahlenschutz In seinen wahren DlmenSIO

.,en darzustellen. konnte Ich Ihnen diesen Zeltranmen nicht er
soaren. e'nen Zeltrahmen uno SaChzwang, aer ubngens noch 
Jar nicht so alt 1St. der erst vor 60 oaer 50 Jahren cegann. Das 

er "lat nur nacn vorne etne scnwtndelerregende Dlmen-

No SIellen wir neute"! der SchweiZ naben Wir funf laufenae 
j,f<\N Si na auf Gedeih und Verderb auf die 
~rpelt der sie oedlenenden Techniker angewiesen 
aer sogenannte Normalbetneb umscnneben werden. Dieser 
sogenannte Normalbetneb hat eine unheimliche Kompo
nente: er kann namllch In einen abnormalen Zustand ausflip-
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Den. Dieser Normalbetneb produziert Jede Menge Atommüll. 
der "en!fahroet" werden muss. denn der Begnff "Entsorgung" 
'St In diesem Zusammennang ausserordentlich Irreführend. 
Der Atommuil stammt nicht nur aus den Atomenergleproduktl
onsstatten. sondern auch noch aus anderen Bereichen. zum 
BeiSPiel aus der Medizin. 
Fur diese Situation Ist das zur Beratung stehende Strahlen
sChutzgesetz gedacht. Das Ist gut so und notlg Ein In aer Be
-atung noch verbessertes Gesetz Ist noch besser. Die Rück
helsung aUCh nur einzelner Artikel hat wenig Sinn. Jetzt smd 

aaran. aurchzusetzen durchzuberaten. 'Nas lur einen Kon
seauenten StrahlenSChutz wir heute wollen. Dazu mochte Ich 
auf zwei BeiSPiele aus der Vorlage eingehen. 
Die SchweiZ Ist bisher Im weltweiten Trend der Verharmlosung 
der Strahlenbelastung mitgeschwommen und hat den strah
lenexponIerten Arbeitnehmern hohe Jahresdosen zugemutet. 
Im neuen Gesetz legt uns aer Bundesrat nun einen Begren
zungsentwurf vor. der ausserordentlich schwammig ist. Er ist 
In Artikel 9 vorentworfen. Die bekannten Lieblingsgrössen des 
Bundesrates. Flexibilitat und Internationalität. spielen dann 
Wieder einmal eine grosse Rolle. Nur hat der Bundesrat bisher 
beim Herabsetzen der DosIsgrenzwerte überhaupt keine Fle
Xibilität gezeigt. so dass die SchweiZ nun auch International 
punkto Lebenszeitdosen Ins Abseits gerät. AKW brauchen bei
spielsweise billiges Aufräum- und Wartungspersonal. dessen 
Strahlen belastbarkeit nun eher an der Wirtschaftlichkeit denn 
am SOZialen und gesundheitlichen Wohlergehen gemessen 
Wird. Wir von der SP haben. zusammen mit den Gewerkschaf
ten. aber seit Jahren verlangt. dass die DosIsgrenzwerte her
untergesetzt und die neuen Erkenntntsse über die Gefährlich
keit der Niedngstrahlen - wie sie etwa In Sellafield bei gescha
digten Kindern von strahlenexponierten Technikern zutage 
getreten Ist - auf unsere DosIsbestimmungen angewandt wer
den - Wirtschaftlichkeit hin oder her. 
Das andere Beispiel hängt mit Tschernobyl zusammen. nach 
Artikel 9 einem Umstand. der uns hier In der SchweiZ «Im Ver
haltnts zur übrtgen Bevölkerung» - vermutlich ISt diejenige In 
Afrika oder In Indien gemeint - eine erhöhte Strahlenbelastung 
brachte. und zwar über Tausende von Kilometern hinweg und 
zeitlich mitten in die zweite Vernehmlassung zum Strahlen
sChutzgesetz hinein. Das zeitigte Folgen auf den ganzen drit
ten Abschnttt des Gesetzes. Mit Hilfe der GPK und In konstruk
tiver Zusammenarbeit mit der Verwaltung haben wir in der 
KommiSSion Artikel 17 umgeschrieben. Beim heiklen Arti
kel 19. es wurde schon auf ihn hmgewiesen. haben wir es 
dann nicht mehr geschafft. Deswegen häufen Sich Jetzt die An
trage. die Sich mit dem Notrecht in ausserordentlichen Lagen 
befassen. 
Wir von der SP Sind dagegen. dass bel Atomunfällen der 
Strahlenschutz der Bevölkerung nach der Methode "Teufel 
und Beelzebub» herbeikommandiert Wird. Wir sagen es seit 
Jahren: Der Atomstaat, der In Artikel 19 des Strahlenschutzge
selzes auch Wieder seine Fratze zeigt. hat mit Demokratie. 
Selbstbestimmung und Menschenwürde wenig zu tun. Ein 
Stranlenschutz. der den Namen verdient. muss Viel tiefer an
setzen als bel einem Krisenmanagement. das nach der MelO
die sOleit "Und bist du mcht wlilig so brauch ,ch Gewalt» 
Das sina nur zwei Beispiele. zugegebenermassen wohl die 
zwei 'lelssesten. Sie bnngen uns von der SP zur Einschat
zung. dass wir ein WIchtiges und Interessantes Geselz vor uns 
'laDen. das uns ais Parlament aus verschiedenster HinSicht 
herausfordert ''-'Vir nehmen die Herausforderung an. wir wollen 
den seit Jahren angewachsenen Schaden begrenzen helfen. 
,denn aas Kann beim faktischen Ausstieg das RiSiko vermin
dern. Auf diesem Nenner Wird wohl aucn die Atombefürworter
seile die KonfrontatIOn nlcnl mehr waQen 
Zusammengefasst könnte man es so ausdrucken Ein Strah
enschutzgesetz Ist besser ais kemes. und em besseres von 
uns lelzt hier Rat verbessertes - Strahlenschutzgesetz ISt 
'locn besser. 

David: Namens der CVP-Fraktlon beantrage Ich Ihnen Eintre
ten auf aas Gesetz und Zustimmung zu den Antragen der 
KommiSSIonsmehrheit. Die CVP halt es für nchtlg. Jetzt endlich 
den Strahlenschutz auf Gesetzesstufe zu ordnen und nicht 

bloss. wie bisher. auf Verordnungsebene. Das Thema ist Zu 
WIChtig. Das Parlament muss die Grundlinien des Strahlen_ 
schutzes festlegen. Die CVP begrusst die Zielsetzung dieses 
Gesetzes. Die Zielsetzung 1St. Strahlenexoosltionen auf das 
ansolut Notwendige zu begrenzen. Anders als von den Fraktl_ 
onssprechennnen der Grünen und der SOZialdemokraten 
ausgeführt worden 1St. Sind wir der Meinung. dass mit Arti
kel 19 dieses Gesetzesentwurfes dem Bundesrat die richtigen 
und notwendigen Kompetenzen erteilt werden. um bei Getähr-
dung der durCh erhöhte Radioaktivität Massnah-
"Tlen anzuordnen. smd wir uns durchaus auch ce-
wusst. dass wir weder mit einem Gesetzesartikel noch mit ei
ner noch so guten AlarmorganIsation und emer noch so guten 
Ueberwachungsorgamsatlon Katastrophenfälle vermelden 
konnen. Aber es werden In diesem Gesetz doch die Massnah
men vorgekehrt. die möglich srnd. um allfälligen Katastrophen 
begegnen zu können. 
Sodann halten wir es für richtig. dass der Bundesrat die Kom
petenz erhält die DosIsgrenzwerte festzulegen. Wir erwarten. 
dass er diese Grenzwerte dem jeweiligen Stand der wissen
schaftlichen Erkenntnts anpasst und sich am internationalen 
Standard onentlert. Wichtig ISt uns sodann eine sorgfältige 
und sachkundige Ueberwachung der Radioaktivität auf dem 
Gebiete der Schweiz. 
Das Gesetz bietet die Grundlage für eine Organisation. die das 
gewährleisten sollte. Es Sieht auch eine Behördenorganisa
tIon vor. mit der Informationspannen. wie sie im Zusammen
hang mit Tschernobyl vorgekommen sind. vermieden werden 
könnten. Die Zustandigkeiten - und da teile ich die Meinung 
des SVP-Sprechers srnd klar geregelt. Entscheidend Ist nun 
allerdings. dass die richtigen Personen eingesetzt werden. um 
diese Aufgabe wahrzunehmen und das Instrument. das hier 
zur Verfügung steht. richtig und sachkundig zu handhaben. 
Der Bundesrat - davon bin ich überzeugt - Wird gerade die
sem Punkt. nämlich dem Vollzug des Gesetzes und der Sach
kunde der Personen. die diese Aufgabe übernehmen müssen. 
besondere Beachtung schenken. 
Einige Worte noch zu den Antragen der KommIssionsmehr
heit. Die CVP hält es für richtig. dass der Bundesrat verpflichtet 
wrrd. die Toleranzwerte für die Lebensmittel festzulegen. Es 
genugt hier nicht eine blosse Kann-Vorschrift. Sodann sind wir 
der Meinung. dass die radioaktiven Abfälle. wie es der Entwurf 
vorSieht. Im PrinZIp im Inland beseitigt werden sollen. Aber wir 
wollen nicht ausschliessen. dass im Rahmen einer internatio
nalen Zusammenarbeit auch im Ausland Abfälle entsorgt wer
den können. allerdings unter Wahrung der International aner
kannten Sicherheitsnormen. 
Schliesslich ISt es Wichtig. dass die Bewilligungen befrlstel 
werden. die für Personen erteilt werden. die mit radioaktiven 
Stoffen und mit Apparaten umgehen. die radioaktive Strahlun
gen aussenden. Diese Befristung gewahrleistet eine regel
mässlge Kontrolle der Gefahrenquellen. 
Als letztes welse Ich auf die Regelung der Kausalhaftung hin. 
Die KommiSSion schlägt Ihnen vor. hier eine sogenannte 
milde Kausalhaftung einzuführen. Das bedeutet Insbeson
dere. dass die Personen. die Im meClzlnlschen Bereich mit Ap
oara!en umgehen. die SOlche Stranlen aussenden. für erne er
hohle Sorgfalt elnstenen mussen. Wir halten das für richtig. 
Insgesamt liegt ein gutes Gesetz vor Ihnen Wir ersuchen Sie. 
darauf einzutreten und den Antragen der Kommlsslonsmehr
"ei! zuzustimmen. 

Günter: Die Zusammenarbeit in der KommiSSion kann ais 
konstruktiV bezeichnet werden. Die KommiSSion hat das Ge
setz In ernlgen Punkten 'Jerbessert. Ich denke hier an die Rege
lung betreffend NahrungsmIttel. Ich gestatte mir aber trotzdem 
'lOCh sechs kritische BemerKungen die dann In zwei Antrage 
"Tlunden: 
1 Mit Artikel 19 kann zur Z',vangsarbell aufgeboten werden 
Nach AnSicht der LdUEv'P-FraKtlon genugt tür erne grosse 
Katastrophe dIe allgemerne Gesetzgebung. Unter allen ande-

Umstanden ais tür emen nationalen Notstand ist aber eine 
Zwangsverpflichtung aus unserer Sicht flicht haltbar. Sie ISt 
sogar beim nationalen Notstand in gewisser Hrnsicht fraglich. 
und zwar. weil Ihr Nutzen fraglich 1St. 
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()et8Jiberatung - D,scuss,on par articles 

TItel und Ingress. Art. 1 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ntre et preambule. art. 1 
proposition de la commlSSlon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Arl2 
Antrag der Kommission 
AbS.1 
Das Gesetz gilt für alle Tätigkeiten. Einrichtungen. Ereignisse 
und Zustände. die eine Gefährdung. 
NJ$.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 
proposition de la commlSSlon 
Al. 1 
.. _ les installations. a tous les evenements et a tous les etats 
qui peuvent presenter . 
Al.2-4 
AdMrer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 3-6 
Antrag der KommISSIon 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlSSlon 
AdMrer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der KommissIon 
..... wenn sie Sich angesichts der mit ihr verbundenen Vorteile 
und Gefahren rechtfertigen lässt. 

Art. 7 
PropOSItion de la commlsslon 
.... que SI elle est Justlfiee par rapport aux avantages et aux 
dangers qUI y sont lies. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der KommiSSion 
..... die nach der Erfahrung und dem Stand von Wissenschaft 
und Technik geboten Sind. 

Art. 8 
PropOSItion de la commlsslon 
.... par lexpenence et par I etat de la sClence et de la technl
que. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der KommiSSion 
Mehrheit 
Zustimmung zum BeSChluss des Ständerates 

Minderheit 
(Bäumlln. Fankhauser. Rechsteiner) 
Abs.7 
Der Bundesrat legt Grenzen der StrahlenexposItion IDosls
grenzwerte) test: 
a. fur Personen. die aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit einer 
im VerhältniS zur ubngen Bevölkerung erhöhten Strahlung 
ausgesetzt sein dürfen; 

2~N 

b. für die ubnge Bevolkerung. 
Abs.2 
Er passt die Grenzwerte an, sobald dies vom Stand des Fach
wissens her aufgrund zu erwartender gesundheitlicher und 
genetischer Schaden notwendig erscheint. 
Abs.3 
Bel Anlagen. die grossere Mengen radioaKtiver Stoffe enthal
ten oder In denen solChe In grosseren Mengen umgesetzt wer
den. kann der Bundesrat zudem DosIsgrenzwerte festtegen 
für die von der Gesamtheit der an dieser Anlage Tätigen Insge
samt aufgencmmene Strahlung. 
Abs.4 
Der Bundesrat kann ernen Grenzwert aufstellen für die Strah
lenexpoSItIon. die durch eme Anlage an der umliegenden Be
volkerung verursacht Wird. 

Art. 9 
PropOSItion de la commlsslon 
Majof/te 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Minonte 
(BäumHn. Fankhauser. Rechsteiner) 
AI. 1 
Le Conseil f8deral fixe des limrtes a I'exposltion aux radiations 
(valeurs limltes de dose): 
a. Pour les personnes qUi par leur profeSSion peuvent etre ex
poses a une Irradiation accrue par rapport au reste de la popu
lation; 
b. Pour le reste de la population. 
AI. 2 
11 adapte les valeurs limites conformement a I'etat de la 
science. des que cela para!t necessaire en raison des domma
ges sanitaJres et gE'metiques previsibles. 
AI. 3 
Pour les installations contenant de grandes quantltes de subs
tances radioactlves ou celles qUI en manlpulent de grandes 
quantltes. le Conseil federal peut en outre fixer des valeurs li
mltes pour la dose globale re<;:ue par I ensemble des person
nes qUI y travaillent. 
AI. 4 
Le Conseil federal peut fixer une valeur limite a I' expOSItion aux 
radiations provoquee par une installation pour la population 
environnante. 

Frau Bäumlin, Sprechenn der Minderheit: Mein ausformulier
ter Vorschlag zu Artikel 9 unterscheidet Sich generell vom Vor
schlag des Bundesrates: Der Vorschlag des Bundesrates zu 
Artikel 9 - Ich charakterisierte Ihn bereits Im Eintretensvotum 
als schwammig - enthält eine ganze Reihe von kritischen 
Punkten. 
1. Zur Unterscheidung ZWischen "kontrOllierbarer" und "un
kontrollierbarer» Strahlung: Was helsst das? Muss Ihre Menge 
kontrollierbar sein oder Ihr Ausbreitungsweg? Muss Ihr Ent
weichen vorhersehbar und damit durch Unterbrechung der 
Quelle beherrschbar sein? Was ISt mit dieser Unterscneldung 
eigentlich gemeint? 
StrahlenSChäden ISt es namlich vollig gleich. ob die Stranlung 
kontrolHerbar ISt oder nicht. Damit ISt diese Unterscheidung 
vollig unhaltbar. Die einzig richtige Unterscheidung In dieser 
Beziehung bestunde In den zu treffenden SChutzmassnah
men. ob sie pravenliv oder schaden begrenzend sein sollen. 
Aber davon ISt Im Vorschlag des Bundesrates keine Rede. 
2. Warum sollen Grenzwerte nur für diejenigen gelten. welche 
gegenuber der sogenannten ubrlgen Bevolkerung einer hö
heren Strahlung ausgesetzt Sind? Der Verdacht liegt nahe. 
dass durch diese SpeZifiZierung die Grenzwerte höher ange
setzt werden konnen. weil der Kreis der unter die Regelung fal
lenden Personen kleiner Ist und damit mindestens rechne
risch der Gesamtschaden auch klein gehalten werden kann. 
Gerade um die Grenzwerte fur alle Betroffenen des Normalbe
trIebes herunterzubekommen. mussen sie entsprechend fur 
alle Personen festgesetzt werden. Darauf beruht mein Vor
schlag In Artikel 9 Absatz 1 a und b. 
Ich bitte Sie. Ihn noch einmal nachzulesen. Ich verlange. dass 
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der Bundesrat Grenzen der StrahlenexpoSItion - DOSisgrenz
werte - testsetzt: 
a. tur Personen, die aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit einer 
Im Verhaltnls zur ubngen Bevolkerung erhöhten Strahlung 
ausgesetzt sein dunen: 
b. tur die ubnge Bevolkerung. 
3. Die Kompetenz zur Festlegung der Grenzwerte wird dem 
Bundesrat ubertragen. 
Nir haben uns zuerst In unserer Fraktion uberlegt. ob es nicht 
gescheiter wäre. dass wir die Festsetzung der Grenzwerte In 

das Parlament nahmen und Im Gesetz festschreiben wurden 
Es Ist klar, dass das eine sehr starre Regelung gabe und dass, 
'Ion da her gesehen. die Kompetenzubertragung an den Bun
desrat vielleicht tatsächliCh gescheiter 1St. obwohl Ich mich Im 
Eintretensvotum uber die FlexIbilitätsideologie oder die Liebe 
zur Flexlbllitat des Bundesrates ein blsschen mokiert habe, 
Doch nach welchen Krltenen soli der Bundesrat die Festle
gung treffen? Das ISt völlig unklar, Es Wird nur gesagt, dass er 
den Stand des Fachwissens beruckslchtigen soll, Notabene: 
Welchen FachWissens? 
Wir haben In der ganzen Atomdiskussion genug end erlebt, 
dass Experten Sich mit Experten streiten. Was wir naturlich 
möchten und auch erhoffen, ist, dass der Bundesrat das Fach
wissen der kritischen AtomwIssenschaft berucksichtigt. 
Es Ist Sicher richtig, dass der Bundesrat dieses Fachwissen 
nun auf dem neuesten Stand beiZieht, aber das ist gar kein 
echtes Krltenum, Was als Grenzwertkriterium herangezogen 
werden muss, sind die gesundheitlichen und genetischen 
Schäden durch RadioaktiVität, vor denen die Betroffenen ge
schutzt werden sollen. Auf diesen Ausfuhrungen beruht mein 
Vorschlag zu Artikel 9 Absatz 2: .. Der Bundesrat passt die 
Grenzwerte an, sobald dies vom Stand des Fachwissens her 
aufgrund zu erwartender gesundheitlicher und genetischer 
Schäden notwendig erscheint.» Sie werden nicht bestreiten 
können, dass damit der Schwammlgkeit des Artikels Im Vor
schlag des Bundesrates abgeholfen werden könnte. 
4. Die Anpassungskompetenz ISt die eine Seite, Wie aber die 
kompetente Stelle. also der Bundesrat. anpasst. die andere. 
Belde Vernehmlassungen, die zu diesem Geschaft durchge
führt worden Sind, haben deutlich gezeigt, dass Interessierte 
Kreise hier mitreden wollen. Interessierte Kreise helsst für uns 
vor allem die betroffenen und strahlenexponierten Arbeit
nehmer und Arbeitnehmennnen. 
Diese Interessierten Kreise haben sich in der Vernehmlassung 
dahingehend geäussert. dass sie Limiten vorgeben oder eine 
Einwegkompetenz an den Bundesrat ubertragen möchten, 
dass er also gezwungen wurde, die Dosisgrenzwerte nur zu 
senken. Aber nichts davon genugt dem Anspruch. dass der 
Bundesrat die seit Janren zuläSSigen, zu hohen Dosen endlich 
herabsetzt. Wir mussen deswegen die Kompetenz zur Festset
zung der Grenzwerte an das Krltenum der Gefährlichk8ll der 
Nledngstrahlung binden. 
In Fachkreisen ISt mittlerweile allgemein anerkannt. dass die 
Dosls-Wirkung-Bezlehung bel Zellkernschaden linear 1St. was 
bedeutet. dass jede zusatzliche Strahlung zusatzliche Scha
den verursacht. Ethisch vertretbar ware folglich nur ein Grenz
wert Null. 
Im ganzen Strahlenschutzgesetz Wird Immer noch - und Wider 
oesseres Wissen - so getan, als gabe es unschadliche Strah
lendosen, Grenzwerte haben aber die Funktion. festzuhalten 
wIevIel Schaden und Leid eine Regierung den Menschen zu
mutet. generell den Einwohnern des Landes, speZiell den 
srrahlenexponlerten Arbeitnehmern. 
Uebrigens welss man langst. dass eine grosse biologische Va
rraoilltat In der Strahlenempfindlichkeit besteht, so dass Sich 
eigentlich eine Immer grossere Anzahl von KategOrien mit un
terschiedliCh akzeptierten Grenzwerten ergeoen musste. Es 
besteht z. B ein kategorischer Unterschied ZWischen der 
Strahlenempfindlichkeit von 50jahngen Arbeitern und von 
SChwangeren Frauen. 
Zudem hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund In der Ver
nehmlassung eine Bestimmung, auch Kollektivdosen auf
zunehmen. vorgeschlagen. 
Zuletzt SOllte auch tur den Schutz der In Gebieten mit hohen 
StrahlenexpOSItionswerten lebenden Bevolkerung neoen den 

allgemeinen Grenzwerten noch ein anlagespezitischer Grenz
wert festgesetzt werden. Ein solcher anlagespeZIfischer 
Grenzwert gilt offenbar heute schon In IrgendeIner Richtlime. 
Unseres Wissens handelt es Sich da um 20 Millirem pro Jahr In 
der Umgebung von At<:>N. Eigentlich soff te hier Im Strahlen
schutzgesetz eine gesetzliche Grundlage für diese Richtlinie 
geschaffen werden. 
Das Sind die Gründe und Anliegen. die zu Abatz 3 und 4 unse
,es Minderhellsantrags geführt haben, Mit diesen Vorgaoen 
schemt uns die Festlegungs- und Apassungskompetenz des 
Bundesrates bezugllch der Grenzwerte gerechtfertigt. 
Ich habe schon ,m Fraktionsvotum zum Eintreten darauf hin
gewiesen, dass der Bundesrat die Grenzwerte massIV senken 
muss. wenn Wlf nicht In bezug auf die Lebenszeitdosen Inter
national an den Schwanz des Umzugs geraten wollen. 
Die Internationale KommiSSion tUr die Ueberwachung von ra
diologischen Grenzwerten, die ICRP, hat für 1990 Richtlinien 
herausgegeben, die verlangen. dass die Lebenszeitdosis aUf 
80 Millirem gesenkt werden soll. 
Die Bundesrepublik DeutSChland hat im letzten November die
sen Lebensz8ltdOSlswert auf 40 Millirem gesenkt. Wenn Wir 

die fünf Millirem pro Jahr auf eine Arbeitszeit von 40 Jahren 
umrechnen, haben Wir dann ein ReSultat von 200 Millirem. 
Also so geht es nicht weiter. Deswegen mussen wir irgendweI
che Sicherungen einbauen: 
1 . dass der Bundesrat diese Dosisgrenzwerte jetzt endlich 
senkt, 
2. dass wir auch später noch irgendwie In diesem ganzen Be
reich mitreden können. 
Deshalb haben Wir unseren Minderheitsantrag gestellt. der 
zwar die Kompetenz zur Festsetzung der DosIsgrenzwerte 
beim Bundesrat belässt. aber Sich konkret darüber auslässt. 
was die Kriterien zu dieser Festsetzung bedeuten sollen. 
Ich bitte Sie. diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Zum vorliegenden Artikel. der 
die Grundlage für die Festlegung von Grenzwerten bildet. 
möchte ich doch vorweg Im Namen der grunen Fraktion noch
rnals festhalten. dass jeder DosIsgrenzwert an sich eigentlich 
eine Ungeheuerlichkeit darstellt. denn es bedeutet gleichzei
tig die Inkaufnahme von Schäden an Umwelt und Mensch, Die 
Festlegung VOn Grenzwerten besagt doch im PrinZIp, dass Wir 

diese Schädigungen akzeptieren, Aber solange die Mensch
heit solchen Risiken ausgesetzt ist. kommen wir um die Fest
legung von Grenzwerten nicht herum. Das ISt eine Tatsache 
Wir sind der Ansicht. dass diese Grenzwerte sehr. sehr restrlk
IIV festgelegt werden sollen. Die grune Fraktion unterstutzt 
deshalb den Antrag der KommissIonsminderheit. den Frau 
Bäumlin vertreten hat. 
Die Festlegung von Grenzwerten nur für strahlenexponierte 
Personen, wie es der Bundesrat und die KommisSionsmehr
heit vorschlagen. ware Im Vergleich zur heutigen Situation ein 
ganz klarer Rückschntt. Heute Sind In der Strahlenschutzver
ordnung Grenzwerte für die ganze Bevölkerung festgelegt. 
und dies muss selbslverstandlich beibehalten werden. 
Ich mochte allerdings auch den Antrag der KommIssIonsmIn
derheit etwas kritischer ausleuchten. Wir von der grunen Frak
tion fragen uns, ob höhere Grenzwerte tur strahlenexponierte 
Personen uberhaupt gerechtfertigt werden können. wie es der 
Antrag der Minderheit vorSieht. Müssten nicht für die ganze 
Bevolkerung die gleichen Grenzwerte Gültigkeit haben? Die 
willkurliche Unterscheidung verschiedener Bevölkerungs
grupoen ISt sehr fragwurdlg. ZWischen einem Menschen. der 
zum Beispiel In einer kerntechnischen Anlage, oder einem 
Menschen. der ausserhalb dieser Anlage arbeltel. gibt es biO
logisch und wertmässlg keinen Unlerschled und dan es auch 
keinen geoen. Nir fragen uns '/leimehr. ob man, wenn man 
schon nlchl umhin kann. die Bevolkerung einer SIrahlendosIs 
auszusetzen. nicht nach anderen Kriterien differenZieren 
musste. Wichllg ware unseres Erachtens zum BeisoleI. die 
Fertllilat zu beruckSIchtigen - dies ISt ein ganz zentraler Punkt. 
So sollten zum Beispiel schwangere Frauen und junge Leute 
vor jeder StrahlenexposItion geschutzt werden. Sie sollten gar 
nicht erst In einer kerntechnischen Anlage arbeiten dünen. 
Dies lässt Sich auch praktisch belegen. In der Umgebung der 
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Aufbereitungsanlage von Windscale ist ein vermehrtes Auftre
ten von Leukamle bel Kindern festgestellt worden Untersu
chungen haben ergeben. dass diese Kinder von Arbeitern der 
KerntechOIschen Anlage gezeugt wurden. 
Solche Beooachtungen mussen dazu fuhren. dass wir In der 
Schweiz Grenzwerte festlegen. die Sich Insbesondere nach 
der Ferttlitat orientieren und dass wir nteht nach Irgendwel
ehen willkurlichen Kriterien Bevolkerungsgruppen differenzie

ren. 
Ich bitte Sie aesnalb. Herr Bundesrat zu dieser Frage unserer 
Fraktion zu ~ehmen. Wichtig erscheint uns auch. 
dass diese Grenzwerte ntcht ein fur allemal festgeschneben 
werden. sondern penodlsch überprüft. neu aefintert und auch 
herabgesetzt werden. Dies SOllte mindestens einmal Jahrlieh 
geschehen 
Frau Bäumlin hat darauf hingewiesen. wie hoch die schweize
rischen Werte Sind. Ich bitte Herrn Bundesrat Cott!. uns heute 
zu versichern. dass die Grenzwerte in der SchweiZ endlich her
abgesetzt und den Internationalen Empfehlungen angepasst 
werden. 

M. Ruffy. rapporteur: La propOSition de minorita de 
Mme Bäumlin a fait I'oblet d'une discusslon approfondie dans 
notre commlSSlon. La malonte de cette dernlere n'a pas retenu 
c:ette proposition. et cela pour les raisons suivantes: I'article 9, 
ilfaut le rappeler. s inscnt bien dans le prolongement de I'arti
ele 8, celUi consacre a I'opttmisation. c'est-a-dire au pr/ncipe 
AlARA. Toutefols. I'evocation des valeurs limites de dose. qui 
an fait sa raison d·etre. concerne l'indivldu ex pose aux rayon
nements et non pas I'ensemble de la population. L'exception 
prevue au traltement Indlvlduel des personnes concerne une 
population qUl. en raison de clrconstances partlculieres, subl
ralt un accrolssement d'irradiation. Et la, on repond partlelle
ment aux preoccupations de Mme Leutenegger Oberholzer. 
Le message du Conseil federal signale a titre d'exemple. con
cernant ces populations, ,des personnes qUi habitent au voisl
nage d'une centrale nuclealre ou d'une entreprise travaillant le 
tritium, ou Vlsltent de teiles mstallatlons». 
On preclsera encore que le texte du Conseil federat parle 
d'une Irradiation accrue contrölable. Ce terme veut dire que 
les sources sont contrölables et que I'on peut aglr sur la 
source dirradiation ou de relet. Cet artlcle, selon la loglque de 
la loi. n' englobe donc pas les Situations ou les sources ne se
raient plus sous contröle et necesslteraient des mesures tout a 
fait particuileres, celles qui so nt d'ailleurs prevues sous forme 
generaJe aux articles 18 a 21. 
Cela etant dit. votre commlssion constate que la lettre b de I'ar
tiele premier. teile qu elle se presente dans la proPOSition de 
minonte de Mme Bäumlin. nest pas conforme a la systematl
que de la 101. que le complament a I'alinea 2 est Impllclte, qua 
I'alinea 3 la formulatJon oourralt aller a rencontre de !'objectlf 
souhalte. dans la mesure ou le pnnclpe ALAAA doit en perma
nence rechercher l'oPtlmlsatlon et que les commentalres du 
message repondenl a I'altnea 4. 
Pour ces differentes ralsons, votre commlSSlon dans sa malo
nte vous aemande de releler la proposition de Mme Baumlin, 
Elle la falt lors de ses dlScusslons oar 12 VOIX contre 3. 

Fierz, Berichterstatter: Zu Artikel 9 und dem Antrag der Min
derheit Baumim nat die KommiSSion folgende Bemerkungen 
zu macnen: 
Die KommiSSion empfiehlt mit emem Stimmenverhaitrlls von 
12 zu 3 Stimmen. Oie Version des Bundesrates anzunehmen. 
Wir haben hier folgende GeSichtspunkte zu beruckSlchtlgen: 
Der Text aes Bundesrates sagt: "Für Personen. die aufgrund 
Ihrer beruflichen Tätigkeit oder durch andere Umstande einer 
Im Verhaltnls zur ubngen Bevolkerung erhöhten und kontral
lierbaren ausqesetzt sem konnen. ' Frau Bäum
lin sagt. das sei nicht klar genug definiert. 
Unter "komroilierbar» versteht der Bundesrat Strahlungsquel
len. die Im Normalbetneb normal funktiOnieren und die man 
abstellen kann. In der KommiSSion wurde das Beisolei eines 
Röntgenapparates erNahnt. Diesen kann man mit einem 
SChalter abstellen. und dann strahlt er nicht mehr. 
Für die nicht kontrallierbare Strahlung, die ausser Kontrolle 

geraten ist. gilt nicht Artikel 9. sondern die Artikel 18 bis 21. die 
sich mit Notfällen. mit ZWISChenfällen beschäftigen: diese ste
hen In Artikel 9 nicht zur DiskUSSion. Dort geht es um das 00-
sismassnahmenkonzept für die allgememe Bevolkerung usw. 
Für die Mehrheit der KommiSSion ISt es klar. dass der Bundes
rat die Grenzwerte Immer anpassen muss - gefordert In Ali
nea 2 des Artikels 9 Antrag Bäumlin. Das Ist selbstverstand
llch. Das ergibt Sich aus dem Alara-Pnnzlp, das Ja aas ganze 
Gesetz pragt 
Bel Alinea 3 des Vorschlages Baumltn mussen Wlf auf Artikel 8 
verweisen. Hier ,st der Auftrag des Gesetzgebers ganz Klar: 
Zur Begrenzung der StrahlenexPosltlon leder einzelnen Per
son und der Gesamtheit der betroffenen Personen mussen 
alle Massnahmen getroffen weraen. Hier ISt also auch die Be
grenzung des KollektiVS angesprochen, schon gesetzlich. 
Nationalrat Davld hat In der KommiSSion ausdrücklich darauf 
hingeWiesen. dass rechtlich, wenn man von Personen spncht. 
damit auch Personengruppen angesprochen werden können, 
Der Bundesrat hat also durchaus die Möglichkeit, in der Ver
ordnung Personengruppen zu erfassen. 
Es wurde auch darauf hingeWiesen, dass die ExpOSition der 
Personengruppe. die zum Beispiel in Kernkraftwerken arbei
tet. sehr gen au erfasst Wird. Jeder Arbeiter hat ein Büchlein. 
wo die Strahlendosen laufend eingeschrieben werden; es gibt 
auch ein elektronisches Register für die ganze SchweiZ, wo 
laufend die Totaldosen für jeden einzelnen erfasst werden. 
Es wurde sogar die Befürchtung geäussert, dass man mit Ein
führung von Alinea 3 in Artikel 9 das Prinzip der Minlmislerung 
der EinzeldOSIS für Einzelpersonen umgehen könnte, Indem 
man zu hohe Einzeldosen in Gesamtdosen verschWinden las
sen würde. 
Alinea 4 des Antrages Bäumlin ist durch die Artikel 24 und 25 
abgedeckt, dort geht es um die von den Anlagen an die Aus
senwelt abgegebenen Strahlungen. Oie KommiSSion ISt der 
Meinung, dieser Punkt gehöre nicht hierhin. 
Wie gesagt. die Kommission emofiehlt Ihnen mit 12 zu 3 Stim
men, bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben. 

Bundesrat Cotti: Sowohl das Stimmenverhältnis in der Kom
miSSion wie auch die Worte des mediZinischen SpeZialisten, 
der soeben Bencht erstattet hat sollten den Bundesrat von ei
ner grossen Beweisführung entbinden. 
Frau Bäumlin, objektiv gesehen reicht Ihr Antrag, wenn auch 
sicher ungewollt. einfach weniger weit als die Gesamtkonzep
tion des Bundesrates. Man darf Artikel 9 nicht isoliert sehen, 
sondern gekoppelt mit Artikel 19. Dort geht es um die Beurtei
lung der Lage bei erhöhter Radioaktivität und die entsprechen
den Massnahmen. Artikel 9 beZieht Sich nur auf Personen, die 
wegen ihrer beruflichen Tätigkeit oder durch andere Um
stande einer erhöhten Strahlung ausgesetzt Sind, und Impli
ziert damit dass alle anderen Personen. die diesen Gruppen 
nicht spezifisch unterzuordnen Sind. keiner künstlichen Be
strahlung ausgesetzt werden dürfen. Das ISt doch ein Grund. 
den Sie verstehen mussten. Der Bundesrat geht Viel weiter. er 
schliesst eme solche Bestrahlung aus, ausser Im Falle der 
überhöhten Strahlung von Artikel 19. aber da treten wir In el
:1en ausserardentliehen Zustand. Im ordentlichen Zustand Ist 
die Lösung des Bundesrates weltgenender und schutzt bes
ser. 
Das ISt der Grund. weshalb Ich Ihnen. zusammen mit der Kom
rrllSSlonsmehrhel!. oeantragen muss. oen Vorschlag von Frau 
Bäumlln zu verwerfen. 

Abstimmung Vote 

Fürden Antrag der Mehrheit 
C:ür den Antrag aer Minderheit 

Art. 10 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
PropOSition da la commlSSlon 
Adherer a la deCislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

66 Stimmen 
33 Stimmen 
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Art. 11 
Antrag aer Kommission 
4bs. i. 2 
ZustImmung zum Beschluss des Stanaerates 
Abs.3 

zu unterziehen. Sie werden uber deren ResUltate Informiert. 

Art. 11 
PrOPOSition ae la commlSSlon 
AI. 1 2 
4dherer a la deCISlon du Conseil des Etats 
AI. J 

de SV soumettre Eiles seront Informees de ses resultats. 

Präsident: Ich welse bel Absatz 3 darauf hin. dass auf den 
franzoslschsprachlgen Fahnen die Aenderung. die die Kom
miSSion vorgenommen hat Irrtumlich unter dem Minderheits
antrag aufgeführt 1St. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der KommISSion 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. lbis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
MinderheIt 
(Gunter) 
(Oder Art. 11 Abs. 3 neu. wobei der bisherige Abs. 3 zu Abs. 4 
wurde) 
Der Bund sorgt mit geeigneten Vorschriften dafür. dass beruf
lich strahlenexpomerte Personen (inklusive vermittelte Kurz
zeitarbeitskräfte) bei Stellenwechsel nicht durch Kumulation 
von Einzeldosen In verschiedenen Anstellungen unerlaubt 
hohe Strahlendosen aufnehmen. 

Art. 12 
Proposition de la commlssion 
AI.l 3 
Adherer a la dedsion du Conseil des Etats 

Allbis rnouveau) 
Ma/onte 
Re/eter la proposition de la mlnonte 
Minonte 
iGünteri 
(ou art. 11 ai. 3 nouveau.l·actueI3e al. devenant le 4e aLl 
La Confederation edicte des prescnptions destinees a empe
cher que les personnes exposees ades radiations dans rexer
clce de leur actMte protessionnelle (V compns la maln
doeuvre occupee a temps partleI) ne sublssent SI elles sont 
amenees achanger demplol une radloactlVIte excesslve du 
falt oe I'accumulatlon des aoses aosorbees. 

Abs. 7 - AI. 1 3 
Angenommen Adome 

41)S. 1 biS AI 7 bis 

GÜnter. Sorecher der Minderheit: Wir SChlagen Ih'len einen 
neuen Absatz vor. oer vorschreibt dass der Bund mit geelgne
len Vorschntten '/erhlnderl dass beruflich strahlenexponrerte 
::Oersonen. darunter aUCh Kurzzeltaroeltskrafte und Auslander 

Stellenwechseln nicht durch die Kumulation 'Ion Einzeldo
In verschiedenen unerlaubt hohe Strahlen-

flOsen aufnehmen. Dabei Desteht ein gewisser zu Artl-
9. den wir eben oeraten haoen. AnVISiert Sind In erster linie 

Leute. welche für regel massige RevIsIonsarbeiten undioder 
.Aufraumaroelten naCh Pannen In Kernkraftwerken anoeheuert 
Nerden. Aber auch In Spllalern können unerlaubt hohe Strah-

ienaufnahmen erfolgen. sei es durch unvorSIchtiges Hantieren 
bel diagnostischen Strahlen- oder Isotopenanwendungen 
oaer aber vor allem bel den therapeutischen Bestrahlungen 
Es muss SIChergestellt werden. dass die Daten uber die erhal
tenen Strahlendosen zentral gepoolt und Sicher gelagert wer. 
den' es muss ein Computerorogramm laufen. das automa
ilscn anSPricht 'Nenn Kumulationen auftreten. Soeben haben 
wir erfahren. dass die Daten der TschernoOVI-Geschadiglen 

zerstort Nurden. es hless Ion Hackern 
Haoiern. die Sicher sehr gelegen kamen. Die für ale 
Betroffenen Sind unubersehbar. 
Das Problem der Kontrolle oer Strahlenbelastung kann man 
auch nicht der Selbstverantworlung überlassen. wie In der 
KommiSSion von einem Mitglied gesagt wurde. da Strahlen ei
nerseits nicht spurbar Sind. andererseits Ihre schlimmsten FOl
gen erst Jahre spater auftreten. selen es Krebs, Organversa
gen oder vor allem genetische Schaden. Diese Erbschäden 
werden Sich erst In spateren Generationen aUSWirken. 
Gerade dieser letzte Punkt. der völlig Unschuldige zu Mitbe
troffenen macht. erzwingt die Kontrolle durch den Staat. Man 
hat uns gesagt. die Verwaltung habe heute bereits ein ähnli
ches Programm lauten. Wie Ich es wünsche. Es geht aber um 
ein Problem. das auch datenschutzrelevant 1St. ein Problem. 
das aie Privatsphäre des einzelnen betrifft. Es muss ein zentra
les RegIster. und zwar mit SicherheitskoPIen. darüber geführt 
werden. wer wann und wo gearbeitet hat und wie er belastet 
wurde. Dafür braucht es meiner AnSicht nach eine saubere oe
setzliche Grundlage. Dies ISt mit einem Artikel. wie wir ihn vor
schlagen. möglich. 
Die Notwendigkeit. die Daten über die Strahlenbelastung von 
Personen zentraliSiert und geSIChert aufzuoewahren. ist offen· 
bar neuerdings unbestritten. Das ISt aber noch kein Grund, 
nicht sauber zu leglferieren. sonst besinnt Sich die Administra
tion womöglich später darauf. dass man auf eine derartige 
Ueberwachung Wieder verzichten könnte. Es ist eine aufwen
dige Massnahme. ethe Ueberwachungsmassnahme. die ei
ner gesetzlichen Grundlage bedarf. z. B. In der vorgeschlage
nen Form. auch aus Gründen des DatenSChutzes. 
Ich erlaube mir. in diesem Zusammenhang auf eine Merkwür
digkeit bel der DOSimetrie - so nennt man die Strahlemiberwa
chung auch in den Spitälern - hinzuweisen. in den Spitälern 
tragen alle möglicherweise exponierten Kaderkrafte eth DOSI
meter. (Die PutzeqUIpe zahlt in aller Regel nicht dazu, auch 
wenn sie überall im Spital putzt). Diese DOSimetrie wurde vor 
einIger Zelt privatisiert. Das ISt ein flonerendes Geschäft. Wer 
nun sein persönliChes Bestrahlungsbüchlein zur EinSicht ver· 
langt. stellt etwas ganz Merkwurdiges fest. Ich habe das getan. 
und In methem Büchleth steht in der monatlichen Eintragung 
bel der Messauswertung Immer «null» - ethe Anethanderrel
hung von Nullen. Das ISt ein Unsinn. denn Ich bth beim Rönt
gen oft nahe daDel: zudem werden wir alle von der Umge
bungsstrahlung bestrahl!. die aus der Umwelt stammt Ich 
habe mich erkundigt. wie dieser konstante Nullwert zustande 
kommt. Man hat mir geantwortet: Zuerst wird das DOSimeter 
ausgewertet. dann zient man vom erhaltenen Wert eine ge
schatzte UmgeDungsstrahlung ab (Z B. dlelenlge von Arosa. 

ist etwas hoch) und wenn das verbleibende Resultat unter 
10 MillisIevert liegt. schreibt man "null» Ich habe protestiert 
und verfangt. dass man den wJrkiich ermittelten Wert hlnem
schrelot und die Leute allenfalls daruber orientiert. welcher Ar
,eil eieses Wertes moglicherwelse ausserhalb des SOItals aur
genommen wurae. ~oIlan hat mir geantvvortet. dass das nlc,,! 
gene: wenn man etvvas anderes ais null hinschriebe. waren 
:Jle Leute verunslcnert und wuroen Fragen stellen I Das ISt cer 
::mvallslerten Firma ganz offenslcntlich zu aufwendig une zu 
umstardllch. Also zlen! man es vor. In em amtliches DOSSier 
.. Jnwahre zu schreiben. 

mochte rierr Bundesrat auf diesen Umstand aufmerk-
sam machen und Vielleicht um eme 
,vIf unter diesem Abschnitt sowieso uber 
ren. schemt mir oer Moment fur diese 

So tauscht man sogar fachkundige Berufsleu!e wahrend Jah
ren. Das muss geandert werden. mdem der Wert. der gemes
sen wurde. In die DOSimetrie-Büchlein aufgenommen werden 
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muss. Die InteroretatlOn kann allenfalls mitgeliefert werden. Es 
geht aber nicht an, dass man landaut. landab allen Leuten 
sagt. sie hatten keine Bestrahlung erhalten, nur weil man an
nimmt. es sei eine "normale" Bestrahlung, 
Ich ersuche Sie, dem Vorstoss fur erne klare Regelung der Re
glstnerungsvemaltnlsse zuzustimmen und die Sache nicht ei
ner Verordnung zu uberlassen. Dafür Ist sie zu WIChtig, zu 
teuer und betnfft zu stark die heutige, aber aUCh zukunftlge 
Generationen 

M, Auffy. raooorteur' Je ne vals pas me prononcer sur les de
claratlons oe M Gunter sur le seneux des mesures faltes au
pres Ou personnel hosoltaller Je voudrals reprendre sa pro
position oe mrnonte, qu rI presente aUlourd'hur sous une 
forme legerement differente de celle qu [I avalt presentee en 
commlsSlon et que nous avons reletee par 12 VOIX contre 4, 
Pour M, Gunter rI saglt de mettre I'accent sur la protection de 
la maln-d'oeuvre a temps partie I qur, a ses yeux, pourrait 
echapper a un controle regulier. 
La malorrte de la commlSSlon, apres avolr entendu les explica
tions des representants de l'Office federal de la sante publi
que, a pu se convalncre que le personnel speclalise appete a 
Intervenlr, notamment en cas de panne, est un personnel qua
Irtie, qUI n ecnappe aucunement aux conditions generales de 
controle. Pour la malonte des membres de la commlSSlon, les 
artlcles 9 - Valeurs Ilmltes de dose - et 11 - Mesure de la dose 
de radiations - reoondent entlerement aux preoccupatlons de 
M, Gunter. ce qUI rend sa propOSition superftue. Elle vous de
mande de la releter, 

Fierz. Benchterstatter: Der Vorschlag Günter wurde in leicht 
modifizierter Form SChon In der KommisSion besprochen und 
wurde dort mit 12 zu 4 Strmmen abgelehnt. Die Kommission 
war mehrheitlich der Ansicht. dass das Anliegen von Herrn 
Günter gerechtfertigt. aber durch den bestehenden Gesetzes
entwurf schon vollig abgedeckt seI. Ausserdem wurde uns 'Ion 
der Verwaltung verSichert. dass die heutige Praxis das er
wahnte DosIsheft bereits kennt. das für leden strahlenexpo
nierten Menschen oesteht: ebenso das zentrale elektronische 
StrahlendosIsregister, das allfäJlige Ueberschreltungen -
auch bel verschiedenen Arbeitsplätzen eines einzelnen - zu 
erfassen ermogllcht. 
In diesem Srnne denkt die Kommission, dass es nicht nötig 
seI. eine Massnahme, die allenfalls auf Verordnungsstufe ge
hört, Im Gesetz festzuschreiben, 

Bundesrat Cotti: Es besteht In der Tat - die belden KommIssI
onssprecher haben es bereits gesagt - keine matenelle Diffe
renz z'Nlschen den Elementen Ihres Antrages, Herr Günter, 
und der heutigen PraxiS, Sie kennen diese PraxiS, Es werden 
schon heute bel allen beruflich strahlenexponierten Personen 
die ernaltenen Strahlendosen ermittelt und kontrolliert, Die Re
sultate cer DOSimetrie mussten dem zentralen Register. wei
ches vom Bag gefuhrt 'Nlrd, gemeldet werden, Dank der elek
troniSChen Datenveraroeltung ISt es deshalb mogllch. die 
StrahlendosIs leder :Jerufllch strahlenexponierten Person 
rascn ZU errl'ltteln und gegebenenfalls eine Ueberschrenung 
festZUStellen Daneoenverrugen diese Personen auch uber 
ein oersonltches r<o~trOllbuchleln, Das ISt die heutige Situa
r,on 
Was 3,e rl'rt Ihrem Antrag Jerlangen. Wird schon gemacht. 
IAan I<ann r;em Antrag an Sich nicht ooponleren: er ISt aber 
LJberrlusslg ,'Ieil er uoertlusslg 1St. Herr Gunter. sollten wir 
doch '/erSLcnen. eie Gesetzgebung nicht zu erschweren, Es 
Nare cesser ;Jer .Antrag '/lurde verworten. 

AbstlrTlrTlung- '" oie 

Fur oen Antraa oer r'",lehrhelt 
Fur aen Antraa der i'v1lnoemert 

Art. 13 
Antrag aer KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Stcinderates 

71 Stimmen 
33 Stimmen 

ProOOSltion de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der KommiSSion 
'v1ehrhelt 
Zustimmung zum Beschluss des Standerates 

Minderhert 
I RechsteIner, Bäumlin. Fankhauser, Günter) 
Abs. 1. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs, 2bls (neu) 
Bel diagnostischen Anwendungen muss der Arzt den Patien
ten oder sernen gesetzlichen Vertreter wenn möglich vorher 
orrentieren, 
Abs, 2ter (neu) 
Vor therapeutischen Anwendungen muss der Arzt die aus
druckliche Zustimmung des Patienten oder sernes gesetzli
chen Vertreters emholen, 

Art. 14 
PropOSItion de la commlsslon 
Ma/onte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Minorite 
(Rechsteiner, Bäumlin. Fankhauser. Günter) 
AI. 1.2 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
AI. 2bis (nouveau) 
En cas d'application diagnostique, le medecin est tenu d'infor
mer, SI posslble prea/ab/ement le patient ou son representant 
legal. 
AI. 2ter (nouveau) 
Avant d'effectuer une application therapeutique, le medecln 
est tenu de demander I'assentlment expres du patient ou de 
son representant legal. 

Rechsteiner. Sprecher der Minderheit: Wir schlagen Ihnen 
bei Artikel 14, wo es um mediZinische Strahlenanwendungen 
geht vor, dass der Arzt den Patienten oder sernen gesetzli
chen Vertreter bel diagnostischen Anwendungen wenn mög
lich vorher orrentleren und bel therapeutischen Anwendungen 
die ausdruckliche Zustimmung des Patienten beZiehungs
weise seines gesetzliChen Vertreters einholen musse, Das tönt 
nach Se/bstverstandlichkelt. Ich meme, es ISt auch eine 
Selbstverstandlichkelt. Dieser Antrag stammt Im ubrrgen nicht 
aus meiner Küche, sondern vom Bundesrat selber. Er hat 
diese Formulierung wortwörtlich im Vorentwurf vorgeschla
gen, 
Aus derZusammenfassungder Vernehmlassungsergebnisse 
ergibt Sich sodann. dass dieser Antrag des Bundesrates Im 
Vorentwurf Im Vernehmlassungsverfahren nicht auf grosse 
OPPOSition gestossen ist, Bel einer Mehrheit der Vernehmlas
ser stless er durchaus auf Zustimmung. Er wurde aber - das Ist 
die grosse Ausnahme - von den Aerzteorganlsatlonen nicht 
begrusst Auf wen hat nun der Bundesrat gehort? Nicht auf die 
Mehrheit der Vernehmlasser. sondern Im wesentliChen auf die 
Aerzteorganlsatlonen. 
~it welcher Begrundung? Die Botschaft formuliert das auf Sei
te 19: Es handle Sich bel der StrahlenexposItion des Patienten 
nicht um ein Thema des StrahlenSChutzes. sondern um eine 
Frage des Haftpfllcht- und des Strafrechtes: es gehe hier um 
ernen Eingrrff in das Arzt-Patlent-Verhaltnrs. 
Diese Argumentation ISt doch UnSinn, Medlzrnlsche Strahlen
anwendungen Sind wie alle anderen Tcitlgkelten mit Ionisieren
den Strahlen potentiell gefahrllche Tatigkelten. ale einen 
Strahlenschutz notlg machen, Wollte man In oleser Sacne oer 
Logik der Aerzteorganlsatloncn lolgen, die fur den Bundesrat 
leider den Ausschlag gegeben hat. wurden wir uberhaupt kein 
Strahlenschutzgesetz brauchen, denn auch bel anderen ge
werblichen und Industrrellen technrschen Anwendungen von 



Lai sur la radioproteclion 1554 N 25 septembre 1990 

IOnisierenden Strahlen gilt das Haftpflichtrecht gegebenen
falls und allenfalls das Strafrecht Die Aerzte sind uberhaupt 
kein Sonderfall. Vielmehr ist anerkannt - oder sollte anerkannt 
sein - dass auch den von mediZinischen Strahlenanwendun
gen betroffenen Menschen Gefahren drohen. die entspre
chende Schutzbestimmungen als notwendig erscheinen las
sen. Damit sich diese Gefahren durch ubertnebene Strahlen
eXposItionen nicht auswirken. ISt es sachgerecht. gewisse mi
nimale Schutzbestimmungen zugunsten der betroffenen Per
sonen zu erlassen Und zu diesen Schutzvorschnften gehören 
'n erster Linie die Aufklärungspflichten. Wenn nun gefordert 
Nlrd. dass ein Arzt vor diagnostischen Anwendungen den Pati
enten wenn möglich - Immer wenn möglich. es Ist ja elnge
schrankt - Informieren musse und bel therapeutischen Eingrif
fen wenn möglich die Zustimmung des Pattenten oder seines 
gesetzlichen Vertreters einholen musse. handelt es sich doch 
dabei um nichts anderes. als um eine Selbstverstandlichkeit. 
die jeder korrekt handelnde Arzt einhalten muss und auf die je
der Patient und Jede Patientin ein Anrecht hat. Jeder von einer 
StrahlenexposItion betroffene Mensch hat einen Anspruch 
darauf. nicht mehr Strahlen ausgesetzt zu sein als nötig; dafür 
braucht es eine Aufklärung, und im Falle von therapeutischen 
Anwendungen braucht es die Zustimmung des Patienten. 
In diesem Sinne bitte ich Sie. dem Antrag der Kommissions
minderheit zuzustimmen. die dem Antrag des Bundesrates im 
Vernehmlassungsverfahren im Vorentwurf entsprochen hat. 

M. Ruffy, rapporteur: La proposition de minorite Rechsteiner a 
fait I'objet d'une discussion nourrie en commlssion et je CrolS 
que. sur le fond. personne ne pouvalt combattre les preoccu
patJons de cette mlnonte. 11 est toutefois apparu cl. la majorite. 
tres faible liest vral - 6 VOIX contre 5 - que ces dispOSitions. qui 
relevent du contrat normal qU'etablit un patient avec son me
decln et qUI ne so nt pas tOUlours respectees par les medecins, 
n 'appartiennent pas cl. la loi. On ne VOlt pas comment cet artlele 
pourralt deboucher sur des comportements normaux en I'ab
sence de moyens de controle. C'est cela, au fond, Monsieur 
Rechsteiner. qui a fait pencher la malonte de la commlssion et 
I' a Incltee arenoncer a la precislon que vous deslriez apporter 
dans les contrats qUI dOlvent absolument reglr les rapports 
entre le medecin et son patient lorsqu'il recourt aux rayons soit 
pour etablir un diagnostic. SOlt pour tralter le patient. 
Nous avons discute pour savolr ou devalent etre mentlünnees 
ces eXlgences et nous sommes tombes d'accord pour dire 
que c' etaft dans les directives concernant la protection des pa
ttents. lorsque le medecin faisait appel aux rayons SOlt pour 
letablissement d'un diagnostlc. SOlt pour le traltement. C'est 
pourquOI cette majorite. faible je le repete. a rejete I'inscnptlon 
de cette precislon dans la loi mais je crols que. sur le fond. les 
remarques de la mInOrIte Rechsteiner etalent absolument JUS
tlfiees. 

Fierz, Berichterstatter' Der Antrag Rechsteiner hat in der Kom
mission eine ausführliche DiskUSSion ausgelöst. Am Schluss 
wurde von der Kommission mit der schwachen Mehrheit von 6 
zu 5 Stimmen die Ablehnung des Minderheitsantrages Rech
stelner und die Annahme der bundesratlichen Fassung emp
fohlen 
Es Ist so. dass dieser Minderheitsantrag ursprungltch vom 
Bundesrat kam. Es war der Text. der In die Vernehmlassung 
geschickt wurde. Viele Vernehmlasser haben diesem Text zu
gestimmt Die geWichtigsten Einwande kamen von der Aerzte
organisation. und das fuhrte dazu. dass dieser Vorschlag vom 
Bundesrat Im Gesetzesprojekt fallengelassen wurde. Jetzt 
gibt es fachliche Einwande gegen diese Formulierung. die 
"'an erwahnen muss. 
Der Absatz 2b,s fordert: ·,Bel diagnostischen Anwendungen 
muss der Arzt den Patienten oder seinen gesetzlichen Vertre
ter wenn mogltch vorher onentleren." Das geht eigentlich hin
ter die aktuelle PraxiS zuruck. Wenn Ich jemandem die Halswlr
belsaule oder den Thorax rontgen Will. habe Ich nicht zu orien
tieren. sondern Ich habe sein Einverständnis einzuholen. Das 
,st ganz klar. Und hier Wird weniger verlangt. als eigentlich 
rechtens ware. Und In Absatz 2ter: "Vor therapeutischen An
wendungen muss der Arzt die ausdruckliche Zustimmung des 

Patienten oder seines gesetzliChen Vertreters einholen.» Das 
Ist heutige Praxis. Man darf nicht vergessen: Das Arztrecht ist 
junstlsch Im Grunde genommen ein Auftragsverhältnis. Das ist 
genau dasselbe. wie wenn Sie in eine Garage gehen und ein 
Problem mit der Kupplung haben. Wenn Sie verlangen. dass 
eine Kupplung erneuert Wird. dann Wird sie erneuert. Wenn Sie 
verlangen. dass sie nicht erneuert Wird. hat der Garaglst die 
Kupplung nicht zu erneuern. Das ISt die Situation Im Arztrecht. 
Es sagt Immer noch der Patient. was zu geSChehen hat. 
Es gibt Ausnahmen. Die eine Ausnahme: Wenn ein bewusst
loser Patient eingeliefert wird und Sie notgedrungenerwel5e 
lebensrettende Sofortmassnahmen und therapeutische Ein
griffe vornehmen mussen. die sehr welt genen können (Ream .. 
mation usw.). In diesem Fall haben Sie keinen Auftrag. Die an
dere Ausnahme: Wenn gesetzlich vorgeschriebene Zwangs
massnahmen vorliegen - zum Beispiel wenn Ich im Militär eine 
gesetzlich vorgeschriebene Impfung mache oder wenn eine 
gesetzliche Grundlage vorhanden ISt, um bei einem Lehrer ein 
Schirmbild zu machen -, dann wird seine Zustimmung nicht 
etngeholt: dann Wird er lediglich orientiert. Aber im gesamten 
scheint mir und auch einer schwachen Mehrheit der Kommis .. 
Slon, dass diese Argumente genugen, um diese beiden Aen
derungsvorschläge als ungenugend und überflüssig abzuleh
nen, 
Es ist noch darauf zu verweisen. dass aufgrund des Gesetzes 
- Artikel 14 Absatz 2, wo man die Grundsätze des Strahlen
schutzes auch in der Medizin fordert. nämlich Rechtfertigung 
und das PrinZIp Alara - Richtlinien zum Schutze des Patienten 
bei der medizinischen Röntgendiagnostik existieren und lau
fend angepasst werden. Es wurde uns auch in AUSSicht ge
steilt. dass mit diesem Gesetz eine neue Anpassung kommen 
Wird, die gewisse Wünsche noch berucksichtigen wird. 
Die schwache Mehrheit der Kommission liess sich von den 
ärztlichen Argumenten überzeugen und empfiehlt mit 6 zu 
5 Stimmen Ablehnung des Minderheitsantrages. 

Bundesrat Cotti: Die Kommisslonsbenchterstatter haben be
reits dargelegt. was den Bundesrat dazu gebracht hat. Ihnen 
zu empfehlen. gegen den Antrag RechsteIner zu stimmen. Ab
gesehen von der TatsaChe - Herr Rechstetner sollte das wis
sen -. dass die Verwaltung in der KommiSSion Gewähr dafür 
geboten hat. dass die Patientenschutznormen in der Verord
nung durchaus Platz finden werden, ISt es jedermann ver
ständlich, dass auch die Formulierung des Antrages - wie Herr 
Fierz mit Recht sagt - unlogisch ist. Wieso soll bei der Dia
gnose. Herr Rechsteiner, nicht etne Einwilligung des Patienten 
verlangt, sondern nur Informiert werden, während die Einwilli
gung bel der Therapie notwendig sein soll? 
Ich bitte Sie. auch wegen der Formulierung des Antrages 
selbst. das ganze Problem der Verordnung zu uberlassen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 15 
Antrag der KommISSIon 
Zustimmung zum BeSChluss des Ständerates 
ProPOSItion de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conset! des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der KommISSIon 
Abs.I-3 
Zustimmung zum Beschluss des Standerates 

Abs. Ibis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Bäumlin. Fankhauser. Rechsteiner) 

64 Stimmen 
38 Stimmen 

Zudem findet eine epidemiologische Ueberwachung der 
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NOhnbevölkerung bezuglich deqenlgen Krankheiten statt. die 
durch Ionisierende Strahlung verursacht sein konnen 

J,ntrag Leutenegger Oberholzer 
,ws. 1 ter (neu i 
SIeichzeitig weraen Langzeituntersuchungen 'Ion Flora und 
;::auna zur Erfassung der Einflusse Ionisierender Strahlen auf 
:Jas Oekosystem aurchgefuhrt 

Art. 16 
:Jroposltton de ta commrssron 
~. 1-3 
,\dherer a ia deCiSlon au Conseil des Etats 

41. Ibis (nouveaU) 
,I,18fonte 
R9jeter la proposllion de la mlnonte 
Minonte 
IBäumlin. Fankhauser. Rechstetner) 
En outre. la population resldante fait robiet d'une surveillance 
epldemlologlque portant sur les maladles que peuvent provo
quer les rayonnements lonlsants. 

PropOSition Leutenegger Oberholzer 
AI. 1ter (nouveau) 
On procedera egalement ades analyses de longue duree de 
la1l0re et de la faune en vue de determtner I 'effet des radiations 
:onisantes sur I'ecosysteme. 

Frau Bäumlin. Sprechenn der Minderheit: Die Minderheit 
schlägt Ihnen vor. dass auch eine epidemiologische Ueber
Nachung der Wohnbevolkerung bezuglich diejenigen Krank
heiten stattfindet. die durch ionisierende Strahlungen verur
sacht sein können. Der Begriff der Ueberwachung. der hier In 
unserem Vorschlag auftaucht, war In der Kommissionsarbeit 
sehr umstritten. Es wurde mir vorgeworfen. Ich wurde so etwas 
Nie etnen obligatOrischen Aids-Test fur Jedermann verlangen. 
Es wurde auch gesagt. man musse sich dagegen wehren. falls 
eine Ueberwachung der Wohnbevölkerung bedeuten wurde, 
dass jeder einzelne zur Untersuchung beim Arzt aufgeboten 
Nerden konne Welches aber die Folgen beruflicher und gene
reller StrahlenexposItIon Sind. geht eben nicht nur die Betroffe
nen an, weil Sich nämlich dadurch Rückschlüsse Ziehen las
sen auf die Gefährlichkeit radioaktiver Strahlung allgemein 
:Jnd speZiell. Gerade beruflich SIrahlenexponierte wurden 
häufig solche Rückschlüsse nur allzu gern, aus kurzSichtiger 
Angst um Ihren Job zum Beispiel, verhtndern. Es stnd auch ge
nügend Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, aus 
England und aus Holland bekannt. wo versucht wurde, das 
Ausgangsmatenal tur ePidemiologische Untersuchungen zu 
unterschlagen und zu verfälschen. damit nicht Ruckschlusse 
autdle Gefährlichkeit der Ionisierenden Strahlen gezogen wer
den können 
Beim geringen vorhandenen Wissen uber die Wirkungen ioni
Sierender Strahlungen ISt es eben WIchtig, dass nicht nur fest
gestellt Wird. wo WIeVIel Strahlung vorhanden 1St. sondern 
dass aazu parallel auch mogliche Wirkungen aufgezeichnet 
Nerden. Das helsst. man sollte Schäden erfassen kannen, die 
unter Umstanden auf die Stahlung zuruckzufuhren sein könn
ten. Dies ISt ubngens ganz Im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 -
Sie konnen das dort nachlesen - wo eine Forschungsfarde
rung In diese Richtung vorgesehen 1St. aber auch noch einmal 
In Artikel 9 und 17 NO Grenzwerte festzulegen Sind. die eine 
möglichst weltgenende KenntniS der Wirkungen verlangen. 
Deswegen muss hier In Artikel 16 unserer Meinung nach ein 
Absatz 1 biS eingefugt weraen. dass eben eine epidemiologi
sche Ueoerwacnung der WOhnbevolkerung bezuglich derje
rllgen Krankheiten stattfindet. die durch IoniSierende Strah
lung verursacht sein konnen Absatz 2 und 3 des Vorschlages 
der KommiSSion und des Bundesrates garantieren dann. dass 
das gesammelte Material auch effektiV tUr Studien zur Verfü
gung steht. Ich bitte Sie deshalb unbedingt. dnngllch und 
nachdrucklich. diesen Einschub in das Gesetz aufzunehmen. 
Noch eine kurze Bemerkung zu Artikel 16. zum ganzen dritten 
Abschnitt des Stahlenschutzgesetzes, das la mit "Ueberwa-

chung der Umwelt und Schutz der Bevolkerung bel erhohter 
RadioaktivItat" uberschrteben 1St. In Umkehrung der Vorwurfe. 
die mir gemaCht worden Sind. dass Ich jetzt plotzlich eine 
Ueberwachung der Menschen ethfuhren mochte. bemangle 
Ich glelcn wie meine Nachrednenn. dass letzt hier plotzlich nur 
noch von der Ueoerwachung der Umwelt die Rede ISt: keines
wegs mehr vom Schutz der Umwelt. der doch auch dringlich 
notwendig ware. Denken Wir nur zum Beispiel an die ganzen 
Verdachtsmomente, die Sich auf Waldschaden rund um AKW 
bezogen haben. Naturiich wurden sie unterschlagen, man Will 
es la sowieso nicht wahrhaben. wie gefahrlich die Ionisierende 
Strahlung nicht nur fur Menschen. sondern für die ganze Um
welt 1St. In diesem dntten AbSChnitt ISt die Umwelt ubernaupt 
nicht mehr erwähnt. ausser hier, wo es bloss darum geht. sie 
zu uberwachen. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Es ISt heute unbestntten, 
dass sowohl hohe wie nlednge Dosen radioaktiver Strahlen 
Schäden verursachen. Ich beg russe es deshalb, dass die 
KommisSIonsminderheit verlangt. dass epidemiologische Un
tersuchungen bel Menschen durchgeführt werden. Die grüne 
Fraktion erachtet es allerdings als wichtig, dass derartige Un
tersuchungen hlcht auf den Menschen beschränkt bleiben, 
sondern. dass die Auswirkungen ionisierender Strahlen auf 
das ganze Oekosystem untersucht und dass dazu Untersu
chungen an Flora und Fauna durchgeführt werden. Wichtig ist 
dies einmal grundsätzlich, weil Wir uns In unserer eigenen 
Wahrnehmung von unserer anthropozentrischen Optik, die al
lein auf den Menschen fixiert ist. lösen müssen. IoniSierende 
Strahlen haben Auswirkungen auf das ganze Oekosystem 
und nicht nur auf den Menschen. Tiere und Pflanzen Sind zu
dem geeignete Untersuchungsobjekte, weil Viele von Ihnen 
standortgebunden sthd. Etliche haben ethe viel kürzere Le
bensdauer als die Menschen. Genetische Veränderungen las
sen Sich damit rascher feststellen, und sie haben ethen ethfa
cheren Stoffwechsel. 
Wie Wichtig derartige Untersuchungen an Flora und Fauna 
Sind, zeigen die Beobachtungen, die die Zelchnerin Cornelia 
Hesse gemacht hat. Sie ist wissenschaftliche Zeichnenn und 
ISt Im Rahmen Ihrer Arbeit auf wesentliche Feststellungen rund 
um die AUSWirkungen radioaktiver Strahlen gestossen. Sie 
zeichnet vor allem Wanzen. Rund um das AKW Leibstadt, ne
ben dem Paul-Scherrer-Instltut in Würenlingen und beim AKW 
Gösgen fand sie verstümmelte Insekten. Ausserhalb der direk
ten Einflussbereiche der Atomanlagen waren die Wanzen ge
sund. Sie vermutet nun. dass die Aufnahme verstrahlter Nah
rung die Eier Im Körper der Wanzenmutter geschädigt haI. 
Nach der Katastrophe von Tschernobyl begann Frau Hesse 
Ihre Nachforschungen Im stark verseuchten Schweden und 
gleichzeitig Im weniger verstrahlten Kanton Tessln. Ihre Ent
deckung best,ittgt die Vermutung der schädigenden Wirkung 
niedriger Strahlendosen. denn die Insekten Im Tessln waren 
stärker geschadigt als jene In Schweden. Ihre Feststellung: 
Geringe, aber lang anhaltende Bestrahlung führt zur Missbil
dung der Tiere. Ihre Befürchtung 1St. dass mit der Zelt auch das 
Genmatenal der Tiere geschädigt Wird. Bel den Insekten lässt 
Sich dies sehr Viel rascher feststellen als bel den Menschen. 
Es ISt sehr WIchtig, dass derartige Beobachtungen. wie sie 
Frau Hesse gemacht hat. von der Wissenschaft aufgenommen 
werden. Lange Zelt wurden solche Arbeiten von der Wissen
schaft negiert, bagatelliSiert oder sogar lacheriich gemacht. 
Solche Untersuchungen an geeigneten Organismen zur Er
fassung der AUSWirkungen der radioaktiven Strahlung auf un
ser Oekosystem mussen systematiSCh durchgefuhrt werden. 
Dazu gehört auch die Verankerung eines entsprechenden Auf
trages Im Strahlenschutzgesetz. 
Ich bitte Sie deshalb. dem Antrag zuzustimmen. 

M. Rutty, rapporteur: En ce qUI concerne la propOSition de la 
mthonte Bäumlin. la commlSSlon dans sa malonte na pas con
teste la necesslte de mleux connaitre les effets des faibles do
ses. Mais, elle est d'avis que I'instrument sClentlfique. pour ve
ntablement apprehender la relation presque certathe entre le 
taux de radloactlvlte et la morbldite. vOlre la mortalite due au 
cancer, dOlt etre des etudes d'echelles Internationales. 11 faut. 
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a cet effet mentlonner le postulat PetitpIerre qUI demande que 
ia SUisse aahere a 1 Institut International de la lutte contre le 
cancer qUI est a Lyon< 
Nous almenons slgnaler. en ce qUI concerne ce! objet la resls
tance non seulement matadrolte mais deplacee des cantons< 
iace aux statlsliques concernant la mOrDldlte et la mortailte en 
SUisse< C<est aussl cet oostacle aUI a falt qu une partie de la 
commlSSlon a arefere renoncer a Ictrtlcle aans cette 101 er re
coum a la forme dun oostulat Nous almenons que les efforts 
conluges des panementalres et du Conseil feaeral arnvent a 
oblefllf collaboratlon necessaire des cantons en la mallere< 
Nous oreferons ie oostUial DarGe aue nous le conSlderons 
comme Olus reallste sur ie oian oOlltlque et Olus pratlque aussl 
car I1 permet de reoondre a iexlgence du caractere Internatio
nal des etudes< des analyses en orofondeur. Nous avons donc 
repousse dans le cadre des dlScusslons de la commlSSlon la 
proposition de Mme Bäumlin par 11 VOIX contre 3 en propo
sant le postulat qUf est presente dans le depliant apres la 101. 
Passons mamtenant ä la propoSition de Mme Leutenegger 
überholzer qUI na pas ete discutee en commlSSlon mais qUI 
montre bien le caractere anthropocentrique de notre appre
hension du probleme< Je crois que si cette propOSition sur le 
fond avalt ete falte en commlSSlon, compte tenu de la volonte 
que nous avons de rechercher par des travaux, par des etu
des, les relations qu'iI y a entre la radioactivite et I'environne
ment au sens large du terme, elle naurait pas ete combattue, 
La question que Je me permets de poser en !ant que president 
de la commisSlon, est de savoir, Madame Leutenegger über
holzer, SI votre proposition pouvalt etre reprise dans le cadre 
du postulat au cas ou la proposItion de Mme Bäumlin serait 
abandonnee< On VOlt que vous avez concu votre intervention 
aans le prolongement de la proposition de Mme Bäumlin et la 
question qUI se pose, etant don ne I'interet de votre proposition 
est peut-on la reprendre dans le cadre du postulat si la propo
sition de Mme Bäumlin etait repoussee? En ce qui concerne la 
commlSSlon, Je PUlS dire, en tant que president. quetant 
donne rapport des travaux que vous proposez en ce qUI con
cerne la connalssance des relations entre la radiation, la mor
bldlte et la mortalite, nous pouvons tout cl fait souscnre cl I'ad
jonctlon de votre proposition au postulat. 

Fierz, Berichterstatter: Der Minderheitsantrag Bäumlin wurde 
In der KommisSion mit dem Stimmenverhaltnls von 11 zu 
3 Stimmen abgelehnt. Aber das Anliegen stiess in der Kom
miSSion auf einstimmige Zustimmung - das muss auch gesagt 
sein - und zwar hat die Kommission mit 17 zu 0 Stimmen das 
von Nationalrat Günter formulierte Postulat gleichen Inhalts 
angenommen, Wieso ein Postulat und nicht ein GesetzesartI
kel? 
Es geht hier um die Wirkung kleiner Strahlenaosen, die man 
uberhaupt nur an sehr grossen Kollektiven herausfinden 
kann< Man kann auf die SchWierigKeit verweisen< uberhaupt 
nur die Folgen der Atombomoenaowurfe In Japan statistisch 
zu erfassen: bel kleinen Strahlendosen Wird das noch Viel 
SChWieriger Es Sind dazu Internationale Studien notlg< ale 
man niCht alieln In der SchweiZ machen kann< Hier erinnert die 
KommiSSion an aas Postulat Petllplerre aas uoerwlesen 

das dass SchweiZ dem Internatlona· 
KrebsforSChungSInstItut In Lvon beitreten soll. SOViel wir 

Nissen< Sind die nongen Schritte vom Bundesrat eingeleitet. 
c;nd der Krealt Ist Im Budget 
Nir haben oezugltch aer schwelzenschen Stanstlken folgen
ces PrOblem: Das Bundesamt fur Statistik und andere Bun
cesamter versuchen seit Jahren. gesamtschwelzensche Mor
oidltatsstatlstlken zu erstellen. Der gute Wille una die AbSiCht 
Sind vornanden. Diese Aemter und der Bundesrat scr:elterten 
t:!lsher am Widerstand der Kantone< die hier keine Bunaesaui-
c;aoe senen. sonaern das kantonal aber 'etztllcn gar 
'llcnts machen wollen. Die der Kommission ge-
;Jenuoer cetont dass ale der Kantone nicht durcn 

Gesetzesartikel einfach aus dem Nichts wer-
den kanne, Der Bundesrat und die Verwaltung haben den Ein
jruCK, dass Oie Kantone eher fur eine Konkordatslosunq zu 
'laben ,varen. In alesem Sinne hat die KommiSSion aefunden, 
das PostUlat lasse dem Bundesrat mehr Freiheit wie das Ziel 

zu erreichen sei, und hat deshalb das Postulat einstimmig 
uberwlesen Sie finden es am Schluss der Fahne und emp. 
fiehlt den Minderheitsantrag Bäumlln mit 11 zu 3 Stimmen al). 
zulehnen< 
Was den Antrag von Kollegin Leutenegger überholzer betnfft 
hat der Prasldent SChon gesagt: Wir haben dieses Anliegen in 
oer KommiSSion einfaCh vergessen< Wenn wir daruber gespro
chen hatten, waren vVlr wahrscheinlich< wie beim Postulat Gun. 
ter, zu einem oelahenden Entscheid gekommen, Denn die 
ganze KommiSSion ISt mit Ernst AufgeSChlossenheit und Ver. 
anrNortungsbewusstseln hinter die Aufgabe gegangen< Nie. 
mand in aer KommiSSIon hat Sich der Notwendigkeit einer 
dauernden ForSChung und Ueoerwachung verschlossen< Das 
war einstimmig und unbestritten< 
Ich glaube, zusammen mIt dem PräSidenten sagen zu kön. 
nen< dass auch dieser Antrag Leutenegger überholzer wahr. 
scheinlich auf Wohlwollen gestossen ware< nur hätte man Ihn 
dann auch nicht unter Artikel 16 genommen, sondern in das 
Postulat verpackt Wir empfehlen deshalb dem Rat den An
trag Leutenegger überholzer als Zusatz zum Postulat - es 
braucht keine sprachliche Aenderung zu formulieren, Herr 
Bundesrat Cotti hat soeben SignaliSiert, dass er Sich einer SOl
chen Lösung anschliessen könnte, 

Bundesrat Cottl: Es stellt sich die absolute Frage, Frau Bäum
lin, ob solche epidemIologische StUdIen zur Erfassung des 
Krebspotentials aufgrund niedriger Strahlendosen in einern 
Land wie der Schweiz überhaupt möglich Sind, und zwar aus 
folgendem Grund: Es Wird mir mitgeteilt dass solche Studien 
eine sehr zahlreiche Bevölkerung voraussetzen, Man ist Sich 
nicht einmal im klaren, ob die SchweiZ eine genügend grosse 
Bevölkerung hat um Studien, die aussagekräftig wären, 
durchzuführen. Das ist der Grund, weshalb eine Experten
gruppe eingesetzt worden ist. die den Auftrag hat, die Mach
barkelt von solchen Studien überhaupt zu prufen. Im Rahmen 
dieser Arbeitsgruppe wird im Monat Dezember in Zürich ein 
Workshop mit Teilnehmern auch aus anderen Ländern statt
finden, wo das Problem noch vertieft behandelt Wird, 
Es ist klar, dass diese StUdien von Interesse sind. Das wird von 
niemandem bestritten, üb die Schweiz als Grundlage für 
diese Studien genug!, kann nicht gesagt werden, Diese Stu
dien mussten. wenn möglich, auch uber unsere Grenzen hin
aus angestellt werden, denn das Interesse daran ist internatio
nal, und insbesondere die anliegenden Länder haben glei
chermassen Interesse daran wie wir. Deshalb kann man Im 
Hinblick auf Studien, uber deren Machbarkeit man Sich nicht 
im klaren 1St, Ihrem Antrag ntchtvofl und ganz zustimmen< Das
selbe soll auch für den Antrag von Frau Leutenegger überhol
zer gelten< mit der Erga,nzung, dass die Studien im Bereich 
von Flora und Fauna an SIch, weil erwiesenermassen Flora 
und Fauna für Strahlungen wentger empfindlich Sind als der 
Mensch, wentger dringend wären als die Studien< die von Frau 
Baumlin vorgeschlagen worden Sind< 
Ich ware mit der Idee einer Formulierung Im Sinne einer Kann
Formel denn Irgendwann Wird diese Machbarkelt belegt sein 
- einverstanden gewesen, höre aber< dass die belden Bericht
erstatter die idee des Postulates Wieder unterstreichen 
Frau überholzer oltlen mochten. den Inhalt Ihres 
Antrages In aas Postulat einzubringen< Das ISt wohl die beste 
Lösung< Der Bundesrat erachtet diese Studien als WIchtig, 
aber die MachbarKelt muss vorausgesetzt werden. Deshalo 
scheint mir die Losung des Postulates die oeste zu sein. 
Ich stimme desnalb dem Antrag der De!aen Berichterstatter 
zu. 

!='rau Leutenegger Oberholzer: fch danKe den KommIsSIons
sprechern fur die Bereltscnaft mein In das Postulat 
oer KommiSSion aufzunehmen. Ich Dln bereit meinen Antrag 
in alesem Sinne umzuwanaeln. 
Es ISt dass solche Untersucnungen durchgefuhrt 
den< Ich mich "fcn oer Interpretation 
Herrn Bundesrat Cotti abgrenzen. der meint die Ergebmsse 
SOlcher Untersuchungen bereits vorwegnehmen zu könneh 
Indem er sagt. dass die AUSWirkungen 10niSIerenaer Strahlen 
auf Flora und Fauna weniger gravierend selen als für den Men-
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'chen. Um dies ermitteln zu konnen. benotlgen wir gerade sol
:ne Untersucnungen: meines Wissens belegen wlssenschaft
,che Untersuchungen genau das Gegenteil. 
ch bitte Sie, das Anliegen zu unterstutzen und den Antrag In 
Jas postulat zu Integneren 

präsident: I=rau Leutenegger Ober holzer Zieht Ihren Antrag 
:uruCk, Ihre Forderung Wird In das Postulat Integriert, 

=rau Bäum/in. Sprechenn der Minderheit: Ich haoe mich 
schon In aer Kommission dagegen gewehrt, dass mein Anlie
jen nur als Postulat angenommen werde, Vorhin haben Sie, 
,-lerr Bundesrat. mir Hoffnung gemacht. dass Sie eine Kann
Formulierung akzeotleren wurden, Ich zögerte, ob Ich Jetzt die 
aerühmte Taube auf dem Dach oder den Spatz In der Hand 
Nahlen sollte, Dann haben Sie mir den Spatz In der Hand wle
jervermlesl. Indem Sie gesagt haben, solche Studien wurden 
erst durchgeführt, wenn Ihre Machbarkelt erwiesen seI: Das Ist 
genau das, was Ich nicht will. 
Ich will nicht solange warten, bis die interessierten Kreise zu
geben, dass die Machbarkelt einer solchen Studie gegeben 
set. Deswegen möchte Ich mindestens den Rat anfragen, ob 
er sich mit der Kann-Formulierung. die Sie mir ugesplenze/t" 
haben - wie Wir auf Berndeutsch sagen -, die Sie mir angebo
ten haben, um sie gleich danach Wieder zurückzuziehen, ein
verstanden erklaren könnte, um somit dem Postulat. das unwI
dersprochen 1St. mehr Nachdruck zu verleihen. 
Artikel 16 Absatz 1 biS wurde dann helssen: .. Zudem kann eine 
epidemiologische Ueberwachung der Wohn bevölkerung be
zuglich derjenigen Krankheiten stattfinden, die durch IOniSie
rende Strahlung verursacht sein konnen,,, 
Das Vorgehen bel Abstimmungen macht mir diesen Vorschlag 
offenbar unmoglich, deshalb muss ich Ihn fal/enlassen, Aber 
Ich hoffe, dass meine Aeusserungen zu ProtOkoll genommen 
werden und dem Bunderat Beine machen. dass er nicht war
tet. bis die Machbarkelt SOlcher Studien erwiesen 1St. 

Präsident: Frau Bäumiln hat damit Ihren Antrag zurückgezo
gen. 

Abs. 1 - 3 - AI, 1 - 3 
Angenommen - Adopte 

Abs, 1 biS - AI. 1 biS 
Angenommen gemass Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propOSition de la ma/ome 

Art.17 
Antrag der KommiSSion 
Abs, 1 
Der Bundesrat setzt für radioaktive Nuklide In Lebensmitteln 
Toleranzwerte fest 
Abs. IbiS (neu) 
Er strebt dabei einen Schutz der Gesundheit an, der demjeni
gen entsDricht. der gegenuber anderen krebserregenden 
Stoffen gilt. 
Abs, 7terrneu) 
Bel einer Gefahrdung durch erhöhte RadioaktivItat setzt der 
Bundesrat Grenzwerte tur radioaktive Nuklide In Lebensmlt
telnfest 
Abs, 2 
Zustimmung zum Bescnluss des Standerates 

Neuer Antrag aes Bunaesrates 
Abs, 1 

Der Bunoesrat setzt tur radioaktive Nuklide In Lebensmitteln 
Toleranz- und Grenzwerte fest. 
Abs,2 
Er strebt dabei einen Schutz der Gesundheit an. der demjeni
gen entSPricht. der gegenuber anderen krebserregenoen 
StOffen gilt. 
Abs,3 
Bel einer Gefahrdung durch erhöhte RadioaktivItat setzt der 
Bundesrat ereignisbezogene Grenzwerte fur radioaktive Nu
klide In Lebensmitteln fest. 

27-N 

Abs, 4 
Die Durchführung der Kontrolle riChtet Sich nach dem Lebens
mittelgesetz vom 8, Dezember 1905, Der Bundesrat kann Aus
nahmen vorsehen, ' 

Art. 17 
PropOSition de la commlSSIon 
AI. 1 
Le Conseil federal fixe des valeurs de tolerance pour les nuclel
des radloactlfs dans les denrees alimentalres, 
AI. IbiS (nouveau) 
II vlse en cela a assurer une protectlon de ta sante eqUivatant a 
celle qUI eXlste a I'egard dautres substances cancerlgenes. 
AI, Her (nouveaul 
En cas de danger du a une augmentation de la radioactlvlte. le 
Conseil federal fixe des valeurs iimltes pour les nucleldes ra
dloacufs dans les denrees alImentaires, 

Nouvelle proposition du Consel' federal 
AI,l 
Le Conseil federal fixe des valeurs de tolerance et des valeurs 
limltes pour les nucleldes radloactifs dans les denrees alimen
taires, 
AI. 2 
11 vise en cela a assurer une protection de la sante eqUivalant a 
celle q UI eXlste a I' egard d' autres substances cancengEmes, 
AI,3 
En cas de danger du a une augmentation de la radloactlvite, le 
Conseil federal fixe des valeurs limites adaptees a I' evenement 
pour les nucleides radioactifs dans les denrees alimentalres, 
AI,4 
Le controle est regi par la loi du 8 decembre 1905 sur les den
rees alimentalres, Le Conseil federal peut prevolr des exceptl
ons, 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich habe zu Artikel 17 eine 
Frage an Herrn Bundesrat Corti und möchte Ihn deshalb ersu
chen zuzuhören: Für unsere Fraktion ISt nicht ganz klar, was 
Absatz 3 beinhaltet. An und für Sich begrüssen Wir, dass In der 
neuen Fassung von Artikel 17 nun klar festgelegt Wird, dass für 
die radioaktiven Nuklide In Lebensmitteln Toleranz- und 
Grenzwerte festgelegt werden, In Absatz 3 heisst es nun, dass 
bel einer Gefährdung durch erhöhte RadioaktiVität der Bun
desrat erelgOisbezogene Grenzwerte für radioaktive Nuklide 
In Lebensmitteln festsetzt, 
Dazu gibt es nun zwei mögliche Interpretationen: Die pOSitive 
wäre, dass damit gemeint 1St. dass le nach Ereignis das Isoto
penspektrum festgestellt wird und dass dann fur die gefähr
lichsten Isotope die entsprechenden speZifischen Grenzwerte 
festgelegt werden, 
Die bedenkliche Interpretation ware, dass das helssen wurde, 
dass Im Falle einer Katastrophe die Grenzwerte allgemein er
höht werden, damit die Versorung Im Lande uberhaupt noch 
SIChergestellt werden kann, Ich wusste jetzt gerne, welche in
terpretation hinter dieser Fassung des Bundesrates steht. 
Zudem hatte Ich auch gerne die ZUSICherung, dass die Grenz
werte, wenn sie mai festgesetzt werden, auch periodisch redu
Ziert werden, Wie Ich jetzt vernommen habe, gelten ale Grenz
werte fur Lebensmittel ,Nie sie nach" Tschernobyl» festgesetzt 
worden Sind, Immer noch. Das helsst. dass heute Nahrungs
mittel aus der Ukraine In die SchweiZ Importiert werden konn
ten, weil sie die Grenzwerte, die In der SchweiZ heute Gultig
kelt haoen, welt unterschreiten. Es ISI sehr WIchtig, dass diese 
Grenzwerte redUZiert werden und dass eine periodische 
Ueberprufung. zum Beispiel jahrlich. stattfindet. 
Ich bitte Sie, Absatz 3 zu konkretiSieren. 

Bundesrat Cotti: Die Erganzung, die der Bundesrat wahrend 
den KommissIonsarbeiten beantragt hat. setzt ais neues Ele
ment neben den Toleranzwerten auch Grenzwerte ein. Bel ei
ner Gefahrdung durch erhohte RadioaktIVItat Wird der Bundes
rat angeSIChts der Lage die ganze Situation beurteilen mus
sen. Diese FlexIbiIltat muss, Je nach konkretem Fall, dem Bun
desrat uberlassen werden, Ich Kann Ihnen dennoch bestatl
gen, dass der Bundesrat auch dort die Grenzwerte so setzen 
Wird, dass sie für die Gesundheit nicht gefahrlich Sind. 
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Angenommen gemass neuem Antrag des Bundesrates 
Adopte selon la nouvelle proposItion du Consetl federal 

Art. 18 
Antrag der KommIssIon 
Abs. 1.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
4bs.2 

c die erforderlichen Sofortmassnahmen an und überwacht 
den Vollzug. 

Art. 18 
PrOPOSItIOn de la commisSlon 
AI. 1.3 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
AI. 2 

c ..... les mesures d'urgence necessaires et surveille I'execu
tlon. 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 

b. die Pflicht von Personen und Unternehmungen, bestimmte 
Aufgaben zu übernehmen, die zum Schutz der Bevölkerung 
und für die Wiederherstellung des normalen Zustandes uner
lässlich Sind; 
Minderheit 
(Fankhauser, Bäumlin, GÜnter. Rechsteiner) 

b. Streichen 

Antrag Leutenegger Oberholzer 
Rückweisung an den Bundesrat 

Eventualantrag Thür 
(Für den Fall, dass der Rückweisungsantrag Leutenegger 
überholzer abgelehnt wird) 
Abs. 2 Bst. b 
Diese Bestimmung sei an das Bundesrat zurückzuweisen mit 
dem Auftrag, ein Konzept auszuarbeiten, das folgende Ele
mente enthält: 
1 Die AKW-Betriebe werden verpflichtet, entsprechend den 
denkbaren Unfallszenarien bekanntzugeben, welche Perso
nen und Unternehmungen jene VerpfliChtungen übernom
men haben, die zum Schutz der Bevölkerung und für die Wie
derherstellung des normalen Zustandes unerlässlich Sind. 
2. Diese liste von Personen und Unternehmungen ist jährlich 
anzupassen und der üeftentlichkelt bekanntzugeben. 
3. Es Sind mit Ihnen In regelmässlgen Abstanden Uebungen 
durchzuführen. welche auf die moglichen UnfallszenarIen ab
gestimmt Sind. 
4 Die Rekrutlerung der Personen und Unternehmungen, wei
che zum Schutz der Bevölkerung notwendig Sind, baSiert auf 
dem PrinZIp der FreiWilligkeit. Niemand kann dazu verpflichtet 
Nerden. Im Falle einer Atomkatastrophe Hilfeleistungen zu er
bringen. 
5 Die freiWillig rekrutierten Personen und Unternehmungen 
mussen Sich jedoch verpflichten. Im Ernstfall die von Ihnen an
gebotene Hilfeleistung zu erbringen. Sie können notfalls mit 
staatlicher Gewalt dazu gezwungen werden. 

Eventualantrag Beguelin 
IFür den Fall. dass der Minderheitsantrag Fankhauser abge
lehnt Wird) 

Abs. 2 Bst. b 
b. die Pflicht von Personen und Unternehmungen. Im Rahmen 
Ihrer ublichen beruflichen und untern eh menschen Tätigkeit 
bestimmte Aufgaben zu ubernehmen, die zum Schutz der Be
volkerung unerlässlich Sind. Leben und Gesundheit der einge
setzten Personen Sind dabei zu schutzen: 

Antrag Günter 
(Bisheriger Art. 19 Wird zu Art. 19b1s) 
Titel 
Abgabe von Jod bel nuklearen Katastrophen 
Text 
a. Der Bund sorgt dafür. dass alle In der SchweiZ lebenden 
Menschen Im Falle einer nuklearen Katastrophe rechtzeitig 
eine Jodprophylaxe erhalten. 
b. Der Bund kann die Aufgabe an die Kantone delegieren. 
c. Die Kosten der Massnahme werden den KKW-8etrelbem 
belastet. 

Art. 19 
Proposition de /a comm/ssion 
A/. 1,3 
AdMrer a la dEkision du Conseil des Etats 

AI. 2 
Ma/orite 

b. L'obligation pour des personnes et des entreprises 
d'accomplir certalnes taches indispensables ä la protectlon 
de la population .... 
Minonte 
(Fankhauser, Bäumlin, Günter, Rechsteiner) 

b. Bifter 

Proposition Leutenegger Oberholzer 
Renvol au Conseil federal 

PropoSItion subsidiaire Thür 
(en cas de rejet de la proposition de renvoi Leutenegger Ober
holzer) 
AI. 2 let. b 
Renvoyer la presente disposition au Conseil federal en l'invl
tant a definir une politique qui tienne compte des elements CI
apres: 
1. Les centrales nucleaires seront tenues. conformement aux 
scenarios possibles d'accldents. d'indiquer les personnes et 
entreprIses ayant pris les engagements propres a assurer la 
protection de la population et le retablissement de la situation 
normale. 
2 .. La liste desdites personnes et entreprises sera chaque an
nee mise a jour et rendue publique. 
3. Des exerclces seront organises periodiquement sur la base 
des SCenariOS posslbles d'accldents. 
4 Les personnes et entreprises ayant PriS les engagements 
propres a assurer la protection de la population seront recru
tes sur une base benevole. Nul ne pourra etre tenu de fournlr 
une aide en cas de catastrophe nuclealre. 
5. Lesdltes personnes et entreprises devront toutefois s'enga
ger a fournlr en cas de catastrophe I aide qu elles auront pro
mls d'offnr. Elles pourront. au besOln. y etre contramtes en 
vertu de la pUlssance publique. 

ProposItion subsldiatre Beguelm 
(en cas de reJet de la propoSition de mmOrite Fankhauser) 
AI. 2/et. b 
b. L'obligatlon pour des personnes et des entrepnses d'assu
mer, dans les IImltes de leur activlte professlonnelle. indus
trielle ou commerClale usuelle, certames taches mdispensab
les a la protect!on de la population. 11 y aura lieu a cet egard de 
proteger la vle et la sante des personnes engagees; 
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ProposItion Günter 
(L'actuel art 19 devlent art. 19bis) 

ntra 
DlStnbutlon d'rode lors de catastrophes nuclealres 

Texte 
a. La Confederatlon veille a ce quen cas de calaslrophes nu-
~alres taus les habltants du pays reyolvent de Ilode a tltre 
prophylact!Que. 
b. La Confeaeratlon ;:JeU! cette lache aux cantons. 
c. Les fraiS afferenrs acette mesure seront mls a ja aes 
exploltantS de centrales nuclealres. 

präsident: \;W behandeln zumichst den Antrag GÜnter. der 
Artikel 19 emen neuen Inhalt geben will. 

Günter: Es war ein Problem. diesen Antrag Im Gesetz richtig 
unterzubnngen. Ich pl3Zlere Ihn hier. und Ich hoffe. es Ist die 
riChtige Stelle: Sicher ISt es das nchtige Gesetz für den Antrag, 
den Sie vor Sich liegen haben. 
Im Oktober 1986 hat die LdU/EVP-Fraktion eine Motion einge
reicht. die von Ihnen ais Postulat überwiesen wurde. Sie trug 
den ntel "Gravierende Schutzlücke" und wies darauf hin. dass 
die Verteilung der JOdtabletten im Falle von "Tschernobyl» 
nicht geSichert war. Im Oktober 1986 haben Sie. liebe Kolle
gtnnen und Kollegen. das Postulat überwiesen. Wir wollen elO
mal dahingestellt lassen. dass die Tatsache. dass bis dahin 
keine genügenden Vorbereitungen bestanden haben. an sich 
schon elOe Blamage darstellt. Sozialistische Länder. arme 
Länder waren namlich damals zum Teil besser vorbereitet. Wir 
waren nicht vorbereitet. weil unsere Fachleute nicht daran ge
glaubt haben. dass etwas passieren könnte. Man hat damals 
ausgeführt. In der Sicherheitszone 1 um die Kernkraftwerke 
sei die Jodtablettenprophylaxe für den Katastrophenfall gesi
chert. Und man sagte uns damals. für den Rest der Schweiz 
werde nun rasch gehandelt InZWischen wissen wir. dass zwar 
die Jodtabletten bel den Kernkraftwerken lagern. die Vertei
lung aber offenbar auch nicht so genau organisiert ist. 
Und nun hat Sich ein wahres Trauerspiel entwickelt: Zuerst 
wollte man emen WHO-Bencht zur Sache abwarten, dann ent
stand ein Streit, wer nun eigentlich zuständig sei. Ob das Bag 
im EDI oder das Bundesamt für Sanität Im EMD, Der Oberfeld
arzt hat Sich schllesslich bereit erklärt, welterzuforschen. In sei
nem Auftrag studierte dann ein leutnant namens Roger Elt
bogen aus Basel unter der Leitung von Professor Burckhardt. 
Leiter der Abteilung Innere Medizin am Centre universitaire de 
Lausanne. am sogenannten Chuv. das Problem der nuklearen 
Verstrahlung In Fnedenszelten. 
Die Studie der bel den Herren lag im Januar 1990 vor. Erst im 
Mai dieses Jahres fand dann die erste Besprechung Im Basan 
statt. Die Studie war inZWischen politisch heiss geworden - Sie 
wissen das - sie stellte namlich fest. was alle Aerzte In der 
Schweiz Im PrinZIP schon wussten. aber niemand offiziell bis 
Jetzt laut gesagt hatte: namlich dass die SchweiZ auf eine nu
kleare Katastrophe auch In Friedenszeiten sowohl organlsato
nsch wie aucn von der mediZinischen Sachkenntnis her nicht 
vorbereitet ,sr auch apparativ nicht. z. B. In bezug auf Mess
gerate tur PersonendoSlmetne. Wieder einmal stel!te die Stu
die aber auch fest. dass die Jpdprophylaxe WIchtig sei und 
ganz dringend zu organisieren ware. 
Uebngens: Die StUdie ISt biS letzt Immer nocn nicht veröffent
iicht worden PenCdlscn - so alle zwei Monate kommt In einer 
Zeltuno ein Pr'meur. und dann kommt etwas mehr davon her
aus. Herr Bunoesrat Villiger hat uns InZWischen angeboten. wir 
könnten die StUdie bel der Sanltatsdlrektorenkonferenz anfor
dern falls wir sie Iilcht schon hatten. Ich wurde vorschlagen 
man soi/te sie/lei!elcht Jetzt dann docn langsam mal Im vollen 
Umfang '/eroffentllcnen 
Nun, warum Ist das Jod so Wichtig? Die menschliche Schild
drüse nimmt Jod gierig auf. Insbesondere In einem Jodman
gellano. Nie aas die SchweiZ darstellt. Gerät nun radioaktives 
Jod In den Menschen hinein und das ISt etwas, was bel einem 
Reaktorunfall am Anfang In grossen Mengen frei Wird. dann 
sammelt die SchilddrLlse das radioaktive Jod. und dort bleibt 
es. Die Strahlung kann Schaden anrichten, die dann leider. 

nicht selten nach Jahren. zu Krebs der Schilddrüse führen. 
Wird dem Körper nun sofort Jod zugeführt. dann sammelt Sich 
aas nicht radioaktive Jod In der SChilddruse an. lullt sie auf. Sie 
'/erhalt Sich wie ein Regenfass. das voll ist: Wenn das radioak
tive Jod kommt. ISt eben das Fass voll. Es kann Sich nichts 
menr festsetzen In der SchJlddruse. und es verbleibt darum 
nicht Im Menschen. 
Die Schlussfolgerung ISt ganz einfach Sie senen es: Man 
muss das !l!chtradioaktlve Jod einnehmen. bevor man mit 
dem radioaktiven Jod In KontaKt kommt. d. h. man muss die 
Tabletten etwa eine Oder zvvel Stunaen vorher einnehmen. 
denn schlfessllch muss Ja die Substanz der Tablette vom Kör
per auch noch aufgenommen werden. 
Daraus ergibt Sich eine ganz klare Tatsache: Die Verteilung 
dieser Tabletten muss organisiert selO. bevor ein KKW-Unfall 
oasslert. Wenn er passiert ist. ist einfach keine Zelt mehr da. Je
manden mit Pillen auf die Reise zu schicken und diese an die 
Leute zu verabreichen. Das funktioniert einfach nicht. 
Das zweite Problem 1St. dass diese Tablette altert. Man muss 
sie also etwa alle zwei Jahre austauschen. Belgien hat das Pro
blem zu lösen versucht Dort hängt man Jetzt offenbar die Jod
tabletten in elOer AlumIniumpackung an den Stromzähler. 
Dann kann der EW-Kontrolleur alle zwei Jahre diese Pille aus
wechseln. So sind die Tabletten auch für Kinderhände uner
reichbar. 
Nun haben Sie soeben in der Zeitung wieder gelesen: Der 
Bundesrat hat Wieder eine Arbeitsgruppe elOgesetzt, die das 
Jodproblem stUdieren soll. Man hat auch gesagt, man wolle 
die Arbeit von Herrn Eltbogen und Prof. Burckhardt jetzt noch 
etwas überarbeiten. da sie nicht ganz passe, 
Meine Damen und Herren. das ist nun ausserst unseriös. was 
da versucht wird. Da haben wir eine wissenschaftliche Arbeit. 
deren Resultat politisch nicht behagt. Jetzt geht man daran. 
die Studie umzuändern. Das geht einfach wissenschaftlich 
nicht. dass man jetzt andere Experten dransetzt und diese wis
senschaftliche Studie solange frisiert. bis sie politisch besser 
passt. 
Ich habe mich schon lange gefragt: Wie wollen wir die Folgen 
einer Grosskatastrophe In einem KKW überhaupt regeln, 
wenn unsere Behörde es nicht einmal in viereInhalb Jahren 
fertig bringt. für jeden Mann und jede Frau und jedes Kind in 
diesem Land eine Pille zu organisieren? Und das im Lande der 
Chemie! Das Ganze ist ein Prolekt, bei dem die Kosten tür 
diese Pillen niedrig sind - also 1 Million Franken dürfte wahr
scheinlich schon hochgegnffen sein, vielleiCht sind es auch 
2 Millionen. Es ist Jedenfalls ein lächerlich kleiner Betrag im 
Vergleich zu dem Theater um die Studien. das Jetzt aufgeführt 
wird. Wahrscheinlich haben die Arbeitsgruppen und Sitzun
gen inZWischen wesentlich mehr gekostet 
Unser Vorschlag Will Jetzt Im Gesetz regeln. dass die Jodpro
phylaxe In der Bundeskompetenz liegt. damit das Kompetenz
gerangel ZWischen Milftar. ZivilSChutz. Bund, Kanton, Ge
meinde und Gesundheitsbehörde einmal aufhört. Es ISt an un
serem Rat. das zu regeln. 
Das Zweite ist: Ich meine. man sollte für die Durchführung die 
Delegationskompetenz an die Kantone vorsehen. Wir haben 

Kantone mit gutausgerustetem Gesundheitswesen, 
das ubernehmen können. Aber der Bund muss es verlan

gen. und er muss es kontrOllieren. Dies ISt der Punkt b des Vor
schlages. 
verbleibt der Punkt c In meinem Vorschlag: Hier kommt die 
Anwendung des VerursacherprinZIPS zum Zuge. Sie kannen 
Sich naturlich fragen: Warum sollen Jetzt die schweizerischen 
KernKraftwerke für eine Pille bezahlen. die uns Vielleicht vor el
:lem Unfall wie In Tschernooyl schutzen sOfi? So gesehen. tönt 
die Formulierung merkwürdig. Aber ICh gene aavon aus. dass 
,edes Land seine eigene Bevoikerung schutzt Ich erwarte 
also. dass z. B. aucn die Bundesreoubltk Jodtabletten tür Ihre 
Bevölkerung bereithalt Und wenn In Jedem Land so vorgegan
gen Wird. dann ISt es SinnVOlL wenn die Kernkraftwerkbetrelber 
- denn sie Sind die Auslöser des ganzen Problems. ob es nun 
In Frankreich, Deutschland oder der SchweiZ ist die Kosten 
ubernehmen. Der Vorschlag ISt also eine klare Anwendung 
des VerursacherprinzIps. Offen bleibt später Immer der Rück
griff per Haftung auf den Verursacher einer Katastrophe. Für 
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diesen Fall hat der Bundesrat Ja Vertrage mit den uns umge
benden Landern abgeschlossen. 
Aber falls der Punkt c, bel denjenigen unter Ihnen. die der 
Kernkraft freundlicher gegenuberstehen als Ich. auf OPPOSI
tion stosst. dann wurde Ich dem PräSidenten beliebt machen. 
diesen Punkt separat zur Abstimmung zu bnngen. Denn die 
Punkte a und b Sind konsensfahlg; und Wir mussen es Jetzt 
einfach Irgendwo regeln. Es ist wichtig. dass wir das heute tun. 

Fäh: Ich erlaube mir zum Antrag von Herrn Günter kurz fol
gende Bemerkungen: Erstens ruhrt die Kaiamitat mit dem Sa
nltatsdlenst Im Katastrophenfall ganz eindeutig daher. dass 
die Kompetenzen nIcht klar geregelt smd bzw. gar nIcht eXI
stieren. Die Verzagerung beruht auf Kompetenzstreitigkeiten. 
Denn pnmar ware eigentlich das Bundesamt für Gesundheits
wesen zustandig und nicht das Basan; dieses wurde nach
tragIIch damit beauftragt. 
Zweitens: Das Konzept für den Sanitätsdienst bel einem sol
chen EreigniS liegt an und für sich vor. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat ein solches Konzept. Man könnte das nur ab
schreiben. Vielleicht muss man es auch em blsschen anpas
sen, und dann hat man es. Ich habe das schon hundertmal kri
tiSiert und gesagt. dass diese Verzögerungen nicht akzeptabel 
selen und dass man endlich das Konzept vorlegen musse. 
Und wenn die Kantone das nicht machen können, weil es nicht 
schlau 1St. dann muss es der Bund machen. 
Und nun zu den Jodtabletten: Die Arbertsgruppe muss nur 
noch studieren, wie diese verteilt werden sollen. Das Konzept 
wurde In die Vernehmlassung gegeben. Der Kanton Luzern 
hat zugestImmt. von den anderen Kantonen welss Ich es nIcht. 
Damit stellt Sich bel den JOdtabletten nur noch die Frage nach 
der Regelung auf Stufe Gesetz oder Stufe Verordnung. 
Ich bm für Stufe Gesetz. Dies trägt zur Klarheit bei. Aus diesem 
Grunde unterstütze Ich den Antrag GÜnter. 
Buchstabe c Im Antrag Günter ISt lediglich die Konsequenz 
von Artikel 4 des Gesetzes, und damit ISt er nchtig. 

M. Ruffy, rapporteur: La propOSItion faite aUjourd'hul par M. 
Günter na pas ete presentee en commisslon, nous n'en avons 
donc pas dlscute. Les arguments presentes par ce dernler 
sont Implacables. La distribution de tablettes d'iode lors dune 
augmentation de la radioactlvlte nest plus contestee. au 
contratre. elle est generaltsee. M. Fäh a pose la questton de 
savOIr s'il s'agrt ventablement d'un objet qUI dOlt etre inscnt 
dans un artlcle de cette loi. Par rapport acette construction, je 
dIrais non. maIs SI le Parlement est/me le contraIre - c est r aVIs 
de M. Fah, personnellement en tant que presldent je nen 
tourne pas la maln - je lalsse la declslon a notre conseil. 

Fierz, Benchterstatter: Der Antrag Günter lag In der KommiS
sion nicht vor. Wir haben emerselts Artikel 19 Absatz l' "Der 
Bundesrat ordnet bel einer Gefährdung durch erhohte Radlo
aktlvltat die nötigen Massnahmen an: a. zum Schutz der Bevol
kerung:" Zu diesen Massnahmen gehört Sicher die Abgabe 
Ion Jodtabletten. Insofern mussen Wir die Sachargumente 
'ion Herrn Gunter unterstutzen. sie Sind ganz Sicher riChtig 
Das stimmt alles. Die Frage ISt einfach Gehort es ausdrucklich 
Ins Gesetz. oder Ist es schon Im Gesetz enthalten? 
Rein gesetzestechnisch denke Ich wie der Kommlsslonsprasl
cent: An Sich ISt die Abgabe der Jodtabletten In den Bestlm
,"lungen des Gesetzes schon enthalten. InklUSive Verursa
·:herpnnzIP. das In Artikel 4 geregelt Ist. Wir Nissen nicht 'NIe 

sie KommiSSion entschieden natte. und mussen Ihnen aen 
Entscheid uberlassen. 
Ich mochte nur darauf aufmerksam machen. dass Herr Fah In 

(Jer KommiSSion sehr Interessiert angenort 'Nurde. Er hatte 
"fosses GeWicht. denn er Ist einer der wenigen In diesem 
Land. der In der praktischen Durchfuhrung von Katastropnen
uoungen grosse Erfahrung hat. 

Bundesrat Cottl: Auch dieses Mal empfehle ich aus rein for
malen Grunden. den Antrag Günter abzulehnen. und zwar aus 
denselben Gründen. die Herr Fierz erwahnt hat: Die Abgabe 
IOn Jodtabletten. Herr Günter, Wird durchaus vom Jetzigen Ar
tikel 19 abgedeckt. 

Nur noch em kleines Wort zu Herrn GÜnter. Ich bewundere Sie 
für Ihren langjahngen Kreuzzug für die Jodtabletten. Auf der 
anderen Seite - um beim Wortspiel zu bleiben - Ist das Ganze 
zu einem allzu langen Kreuzweg geworden. 
Vom Bag wurde mir mitgeteilt. das Konzept sei bereit. der Bun
desrat werde noch In diesem Jahr die Möglichkeit haben. end
lich emen Entscheid zu fallen. Ich kann nicht beurteilen. ob die 
Nlssenschaftlichen Elemente. die Sie erwahnten, stimmen 
Ich bin Junst und kein MediZiner. Aber was Ich sagen kann, ISt. 
dass es wemger lange gehen sollte. biS em EntSCheid fällt. 
Ich nabe heute auch nach den Kosten der Uebung gefragt 
Man spncht von etwa 1 .2 Millionen Franken plus VerteIlungs
kosten. Dass Sich dabei die Kernkraftwerke gegebenenfalls 
beteiligen mussen, scheint mir abSOlut klar zu sem. In welcher 
Form und welcher Höhe muss noch festgelegt werden: denn 
es Ist ja klar, dass das VerursacherprinZIp nicht nur damit ab
gedeckt ist. dass die Kernkraftwerke beteiligt sind. Es gibt 
auch andere Beteiligte. Deshalb kann ich Ihnen noch mchts 
über die Verteilung der Kosten sagen. 
Immerhin liegt - Ich hoffe es sehr - biS Ende des Jahres das 
Problem zuerst dem Departementschef und dann dem Bun
desrat zum Entscheid vor. Ich hoffe auch, dass m Zukunft -
aufgrund der neuen jungen Führung beIm Bag - solch allzu 
lange Verfahren vermieden werden können. 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag Günter 
Dagegen 

37 Stimmen 
54 Stimmen 

Präsident: Zum Artikel 19 liegen vier weitere Anträge vor: ein 
Rückweisungsantrag, em Eventualantrag zur Rückweisung, 
ein Minderheitsantrag und ein Eventualantrag zum Minder
heitsantrag. Ich schlage Ihnen vor. dass wir alle vier Anträge 
gememsam diskutieren und anschliessend zuerst über die 
Rückweisungen und dann über die Minderheitsanträge ent
scheiden. 

Frau Fankhauser, Sprecherin der Minderheit: Aus Erfahrung 
wlfd man klug, he isst es: man sollte mindestens klüger wer
den l Persönlich bin ich aus der Erfahrung mit Schweizerhalle 
am 1. November 1986. aus den Diskussionen zum koordinier
ten Sanitätsdienst in memem Heimatkanton Baselland und 
aus Gesprächen mit Opfern von Tschernobyl ein wenig klüger, 
vor allem aber sehr hellhörig geworden. 
Im Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b dieses Gesetzes wird Drit
ten. d. h. Personen, welche JUristisch mcht verantwortlich smd 
für die Störung, eine Leistungspflicht auferlegt. Was nach Poli
zelrecht eme aussergewöhnliche Massnahme 1St. Wird jetzt auf 
einmal zur Norm: also allgemeine sektonelle Dienstpflicht 
uber ein Strahlenschutzgesetz. 
Ein Gutachten des EJPD. das für die KommiSSion erstellt 
wurde. verweist auf die Verfassungsgrundlage In Artikel 24-
qUlnqUies. Diese Grundlage scheint mir auf sehr wackeligen 
Füssen zu stehen. In der Botschaft vom 26. Apnl 1957 sagte 
der Bundesrat namlich kein Wort uber spatere Verpflichtungen 
tur die Bevolkerung. 
Man wollte nicht Ins Detail gehen. sagte. man müsste Abstand 
nehmen von Pollzelvorschnften: und letzt braucht der Bundes
rat diesen Artikel 24qUlnqUies als verfassungsmassIge BaSIS 
fur eine massive Einschrankung der personlichen Frelnel! In 
Friedenszeiten. Also fur mich war dieser Artikel 24 bereits da
mals eine massive Mogelpackung. 
Der Bundesrat nimmt mit der Formulierung dieses Gesetzes
artikels Abscnled von zwei Philosoohlen In einem Fall ISt das 
;:u begrussen Der Bundesrat nimmt Abschied von der Idee 
.Jer vertikalen Evakuation. Ich konnte sagen' Endlich Sieht er 
·eln. (Jass man nach nuklearem Unfall nicht nur Im Keller und 
m Schutzraum Schutz suchen kann Es Ist Zelt. dass die Be
volkerung daruber Informiert Wird. dass bel bestimmten Kata
strophen Evakuationen stattfinden. und zwar nicht nur für dreI 
oder lIer Tage. sondern für Immer - Tschernobyl-Betroffene 
sagen für die EWigkeit. Der Bundesrat Sieht ein, dass die Not
fallorganisation uber den ZiVilschutz nicht genugt und dass Wir 
etwas Zusatzliches brauchen. 
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;iS letzt waren iI' 311en Notfailverordnungen wOhlweislich nur 
:'i1pfenlungen fur die Bevolkerung, 'Neli die Verfassungs-
:rundlage NacKeligNar. Lesen Sie bitte alle Verordnun-
:en "Einsatz erhohter RadioaKtivItat Empfehlung an die 
ievOlkerunq. r"rmee-Elnsatz" in der Notfallscnutz-

Ar:lkel4 

chU1Z 
Leute, eie ZIvilpersonen, die 

nlcnt wollten. eann passiere etwas. 
und das ISt die zweite Phlloso

Nife dass Privatpersonen zu allgemel
'en ',erunellt 'Nemen - ,ch sage es so. Sie WIS
,en nOCh n!cnt. Nelche Gruppen, aber man könnte annen
'len, dass es 'Ierschledene Gruppen Sind. In der Botschaft 
'1lrd u, a. '10m Personal !m Transportwesen gesprochen: Also 
::Ie erste Tranche zur allgemeinen Dienstpflicht, oder Wieder 
:Ine MogelpaCKung, 
-raut der Bundesrat seinem ZiVilschutz nicht mehr? Genugen 
Jle teuren Appelle zum Mllitanschen Frauendienst für die Frel
,vllligkell. aucn nlcnt menr. dass man Jetzt alles so zWIngend 
':Inführen muss? Gilt z. B. die schone Schrtft der Einsatzorga
'lsaHon nicht menr? ,Frauen gesucht» helsst es da, Wir su
:hen aesnalb nocn eine Anzahl Frauen, welche die nötigen Zl
,lien Kenntnisse mltbflngen, z. B. Journalistinnen, und bereit 
ilnd, im Rahmen aes MII,tanschen Frauendienstes ein paar 
-age Im Janr mit der InformatIonszentrale zu uben. Ich denke, 
'lan hat gesenen. dass Aopelle nichts bnngen, deshalb jetzt 
::iese Pflicht In Trancnen 
3isher war alles freiwillig. Hat Sich das nicht bewahrt? Warum 
,vlrd dieses Konzept aufgegeben? Welche Folgen, Herr Bun
jesrat. Wird diese Pflicht tur die Rekrutlerung In verschiedenen 
3eruten haoen? Haben Sie z. B. nachgedacht uber die Folgen 
Llr die Organisation? Wie Wird aer Famlilenschutz gewahrt? 
-jaben Sie aucn daran gedacnt. Herr Bundesrat dass man alle 
'Aenschen Im zeugungs- und gebarfählgen Alter ausschlies
sen musste? 
30rechen wir doch einmal offen uber die mögliche oder un-
110gilche Bewaitlgung 'lon Katastrophen In Friedenszelten/ 
3etzen wir uns eocn IntensIv aUSeinander mit den Folgen von 
=1islken. die aus wirtschaftlichen Grunden entstanden Sind 
.-1err BurcKnarot hat heute Jormltlag gesagt: aus Fortschntt 
0ntstaneen Sine. Jetzt ~onnen wir aowagen, was uns diese 
=ortscnntte wert Sind, 
eh haoe ,Joernauot nicnts dagegen. dass unsere Bevolke
'ung ernsthaft ,vanrnlmmt, was alles passieren Konnte. 
Nennch denKe. dass die Zelten des Den-Kopf-In-aen
Sana-StecKens lelzt endllcn aer Vergangennelt angehoren 
sOllten.;,er Janre naCh Tscnernobyl. aDer auch vier Janre 
~acn Schwelzernalie. Nissen 'Nlr noch nicht genau, was zum 
'3elsPlel o,e oer Aufenthaltsdauer Im Freien oe
JeUlet. \Nelcne F'etnel! geoen wir Im Katastroohenfall auf? 

O!enslOfllcht einzufuhren 
:::h bitte S.e ,tl,mraq zc: unterstulzen. Nell wir uns darr;t 

Auseinanoersetzung mit den Leuten. die Plotzllen 
Nerden SOllten. ersparen 

folgenden 
;::s muss oie gesetzllcne Grundlage tur ein reallsllscnes Sze
narium zur Bewailigung einer nuKlearen Katastropne oezle-

'~unqswelse eines nUKlearen UnfallS aeschaffen werden. Da
:)el mussen die 'Ierfassungsmasslg garantierten Grundrecnte 
c:ewahrlelstet werden. 
~nlkel 19 iSt der Artikel, der zumindest In den Grunazügen 

SOlI. was Im Falle emer atomaren Katastroohe. z. B. 
eines AKW-Unfalles, '/orZUKehren 'St Der Artikel. v'/le !nn der 
Bunaesrat vorgelegt hat. ~ann allerdmgs den In Absatz 1 'est
Cieleaten Grunasatzen In keiner Welse gerecnt weraen. Er ISt 
ce ve-rschledener HlnSiCnl oroPlematlsch. Oie K3tastroohen
,oroereltung ISt ungenugena. Das Katastroonenmana-

aer aktuellen unseres Landes 
_,:ur keine Art Weise Rechnung 
n oer SchweiZ Kann Sich - das zeigt zum Beispiel die Muhle
cerg-Studle des Oeko-Instltuts Darmstadt sehr wonl eine nu
~Ieare Katastrophe ereignen. Dabei muss wegen der sehr ho
"en BevolkerungSOlchte unseres Landes zum Teil mit noch 
SChwerwiegenderen Folgen gerecnnet werden, als dies zum 
Beisolei In TSChernObyl der Fall war. Zudem ISt die SchweiZ 
'Ion zahlreichen Atomkraftwerken umgeben, deren Sicherheit 
stark In Zweifel gezogen werden muss. Ich denke zum Beispiel 
als DireKtbetroffene an das Krisen-AKW in Fessenhelm, 
Aus den Ergebnissen des Mühleberg-Szenarlos ergibt Sich, 
dass Im Falle elOes Kernschmelzunfalles mit Contalnment
Oeffnung 10 Mühleberg zum Schutz der Bevölkerung gross
flachlge, hOrIZontale EvaKUierungen angeordnet werden mus
sen. Zur Vermeidung akuter Strahlenkrankheiten mussen In
nerhalb einer Woche 95 000 Personen evakUiert werden. Ins
aesamt werden uber 2 Millionen Leute aus den bedrohten, 
~erseuchten Regionen weggesIedelt werden mussen. Und 
wohin, wenn Ich Sie fraaen darf, melOe Damen und Herren, 
Herr Bundesrat? Hunderte von Gemeinden und Stadten In die
sem Land würden unbewohnbar, weite Landstriche ver
seucht. 
Ich möchte heute vom Bundesrat verbindlich Wissen, wIe er 
eine solche Situation bewaltigen WilL Wir möchten auch WIS
sen, ob er Sich bel der Erarbeltung dieses Gesetzes dazu die 
notwendigen Gedanken zum Katastrophenmanagement ge
macht hat Im Gesetz und 10 der BotSChaft finden wir auf jeden 
Fall keine Ueberlegungen dazu, Aber "Erforderliche Bestim
mungen» uber die "zumutbaren Strahlendosen In ausseror
dentltchen Lagen», wie es In Artikel 19 Absatz 2 litera a ge
schneben steht helsst doch im Klartext nichts anderes als ho
rizontale Evakuation. 
Artikel 19 müsste auch aufzeigen können, wie die medizim
scne Hilfestellung Im Falle einer Katastrophe geSichert werden 
Kann. Das Gesundheitswesen ISt beKanntlich Sacne der Kan
:one. Diese aDer waren Im Fall einer K'alastroPhe vollenos 
,-,oerfordert. Die Studie "Hilfeleistung bel nuklearen und strah
'enoedlngten Unfällen» vom 25. Januar 1990, die uns PIslang 
Jorenthalten wurde, zeigt gestutzt auf eine Umfrage bel den 
UnlversltalssPltalern, Klar auf, dass In der SchweiZ nur etwa ein 
paar Dutzend Patientinnen mediZinisch versorgt werden kon
nen. Auf elOe grössere Katastrophe ISt kelOes unserer Unlver
sttatssPltaler, Sind weder der Buna noch die Kantone vorberel
tei. Sagen Sie der Bevolkerung, Herr Bundesrat. Nie Sie Im 
"all 81ner Katastrophe OIe medlZlnlscne Versorgung Ialsacn
'oh SiCherstellen 

das Herr getan 
Nieso wurde dieser Bertcht biSlang unter VerSChluss 

Die Frauen und Manner In diesem Land haoen dOCh An-
50rucn auf diese Informationen. ioh '<omme nicht L.mhln 

ein oaar Zitate aus aer Studie vorzutragen 
die eigentliChe Patientenversorgung Dei einem grosseren 

Unfall oder einer Katastroohe gibt es Keine 
]er auf Bunaes- noch al;! Kantonsebene. ;::s 

"ovgen gesetZlichen VOfscnnften." und aas gilt es oel aer Be
'atung dieses ,A,rtlkels zu oeachten 

gewaoonet " aDer 
,ene Planungen nocn/oroenaltene Entscnlusse vornanaen. 
Nie mit einem Massenantall verstranlter Patienten zu veriahren 
seI. 
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Oder der Kanton Aargau: ·<ln diesem Kanton. wo am meisten 
RisIkobetrIebe stehen. Ist die Situation praktisch mit der des 
r<:antons SOlothurn Identisch" ich konnte die Zitate noch 
durcn weitere erganzen. 
Zur mediZinischen Versorgungslage Im Katastrophenfall: Ein 
><atastroohenmanagement eXistiert nicht. una es Ist auch nicht 
n Sicht. Vcillig offen iSt für den KatastroPhenfai! auch die Si

der landesversorgung mit Lebensmitteln Denn wie 
NOlien wenn weite landstriche verseucht sind. die Versor-
:;Jung tatsachlich Sicherstellen? Wir hatten auch 
:;Jerne Anhaltspunkte. wie Sich der Bundesrat dies genau vor
stellt Ein Strahlenschutzgesetz aber. das für kleinere una 
grosse Katastrophenfälle mcht einmal ansatzweise den Rah
men zu deren Bewaitigung skiZZiert. ISt unbrauchbar. 
Untragbar und wahrscheinlich auch mcht verlassungskon
form iSt Litera b von Absatz 2 von Artikel 191 Frau Fankhauser 
hat darauf hingeWiesen. Damit soll offenbar die Gesetzes
grundlage dafür geschaffen werden. dass Im Falle einer Kata
strophe die Zivilbevölkerung zu Hilfeleistungen verpflichtet 
werden kann. 
Es ISt wohl einmalig in unserem land. dass gleichsam die Op
fer. also die Betroffenen. dem Verursacher zu Hilfe ellen mus
sen. Die Betroffenen müssen also die Schäden beseitigen. die 
die Verursacher geschaffen haben. Das Ist doch verfassungs
rechtlich mehr als bedenklich. Zu Recht wurde bereits das Re
ferendum gegen diesen Absatz angedroht. 
Eine Blanko-Regelung Ist es vor allem auch deshalb, weil dem 
Gesetzestext niCht entnommen werden kann. wer eigentlich 
verpflichtet werden soll. welche Personengruppen angespro
cnen Sind. 
Ich möchte nun zum Antrag der Minderheit etwas sagen: Der 
Streichungsantrag ISt aus unserer Sicht eben auch keine Lö
sung. Denn mit einer Streichung - und das heisst für uns eine 
Kopf-in-den-Sand-Politik - kommen Wir keinen Schritt weiter. 
Auch in bezug auf die erforderlichen Hilfeleistungen im Falle 
einer nuklearen Katastrophe müssen Wir aus der Katastrophe 
von Tschernobyl lernen. In Tschernobyl wurden 600000 Sol
daten völlig unvorbereitet und ungeschützt für Hilfeleistungen 
eingesetzt. Etliche von Ihnen wurden getötet: zahlreiche von 
ihnen trugen Strahlenschäden davon. Was Wir in der SchweiZ 
brauchen. wären klare Ausführungsbestimmungen. die auf
zeigen, wer unter welchen Bedingungen und mit welchen 
Schutzmassnahmen hier eigentlich verpflichtet werden soll 
und wie diese Leute geschützt werden sollen. Es muss ab
gegrenzt werden, wieweit ein Eingnff in die persönliche Frei
hett gehen darf bzw. nicht gehen darf. 
Mit welcher NaiVität der Bund leglferlert. zeigt in Litera b der 
HinweiS darauf. dass die Hilfeleistung solange erlolgen soll. 
biS der "normale Zustand" Wieder erreicht ISt Ich nehme an. 
Herr Bundesrat. meine Damen und Herren. Sie wissen. mit 
Nelchen Zeiträumen wir rechnen müssen. In Tschernobyl 
rechnet man. biS man Wieder einen annähernd normalen Zu
stand erreicht hat, mit 100 Jahren l 
An Absurdltat grenzt für die grüne Fraktion Absatz 3 von Arti
kel 19. Ich mochte es hlcht unterlassen. Ihn vorzulesen: "Sind 
Bundesrat und Einsatzorganisationen hlcht in der Lage. die er
forderlichen Massnahmen anzuordnen. so treffen die Kan
tonsregierungen oder. wenn die es erfordert die 
zustandlgen kantonalen Stellen die notlgen Massnahmen. 
Sind auch die kantonalen Behörden dazu nicht In der Lage. so 
treffen die Gemeindebehörden ale notlgen Massnahmen." ich 
stelle mir oafür aas realistische Katastrophenszenano wie fOlgt 
/Or: Der Bundesrat Wird uber einen Unfall In Muhleberg infor
miert. Er nimmt den Jet und setzt Sich naCh Kanada ab. Dann 
kommen ale Kantonsregierungen zum Zug. Die Ihrerseits be
'Inden Sich !n den kantonseigenen Regierungsbunkern - sie 
Sind also eoenfalls entscheldungsunfahlg. Und nun kommen 
gemass Absatz 3 die GemeIndebehorden zum Zug. die direkt 
,on aer Katastroohe betroffen Sind und managen souveran 
aie KatastropheneInsatze. Nein. Herr Bundesrat. so geht es 
nlcnt' 

TSChernobyl hat die Evakuation nur funktiohlert. weil da ein 
zentralistischer Staat oesteht. Bel föderalistischen Strukturen. 
Nie sie In aer SchweiZ bestehen. Konnen Sie so etwas nie 
durchsetzen. 

Wir hatten in der Region Basel mit "Schweizerhalle" einen 
ganz kleinen Vorgeschmack auf eine Katastrophensltuahon 
erlebt Ich haoe personIich erfahren. wie es für die Betroffenen 
1St. wenn reichlich spat die Sirenen heulen. niemand aber 
welss. wie er oder sie reagieren SOlI. Wir haben auch erlebt 
Herr Bunaesrat Cott!. wie es Ist wenn fruhzeltlg informierte Zi, 
vllschutzverantwortliche als erste abnauen. Glauben Sie. das 
Nare Im Fall einer Atomkatastfophe anders? 
Für die Fraktton steht deshalb fest. dass wir uns den 

"GrossKatastrophe Im Kleinstaat" aus 
Nie Sie "Cultur Prospektiv» in Ihrer 

AnSChlussstudie festgenalten rat anschliessen mussen' 
Nach den Erfahrungen In Tschernobyl müsste doch eigentlich 
Konsens daruber bestehen. dass die RisIkogesellschaft reali
stische Konzeote zur Bewaltlgung einer allfälligen Katastro
phe benötigt Erst nach der Vorlage eines Katastrophenkon
zeptes können Frauen und Männer In diesem land realistisch 
entscheiden, ob es überhaupt Bewaltigungskonzepte gibt. die 
umfassend. realistisch. demokratisch und human vertretbar 
Sind. Dann können Wlf entscheiden. ob wir die sozialen. pOliti
schen. administrativen und ökologischen Kosten einer Kata
strophe tatsächlich tragen können und auch wollen. oder ob 
nicht der Ausstieg aus solchen Grossnslken der einzige rich
tige Weg ist? 
Mit unserem Rückweisungsantrag erwarten wir vom Bundes
rat eine klare Antwort auf die Frage nach dem Katastrophen
management. Wir wollen wissen. wie Sie eine nUkleare Kata
strophe tatSächlich bewältigen wollen. Und wir wollen, dass 
die Rechtsgrundlage hier von realistischen Annahmen aus
geht. 
Ich kann leider den Optimismus von Herrn Fäh nichtteilen. Ich 
glaube nicht. dass Wir IrgendweIche Konzepte aus der Bun
desrepUblik DeutSChland tel quel übernehmen könnten. und 
Ich glaube nicht. dass Sie allen Ernstes daran glauben. 
Ich bitte Sie. wenn Sie dieses Gesetz tatsächlich ernst neh
men. unserem Rückweisungsantrag zuzustimmen. 

Thür: Ich stelle Ihnen in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe beinen 
Abanderungsantrag für den FalL dass der RückweIsungsan
trag Leutenegger Oberholzer abgelehnt werden sollte. 
Artikel 19 Absatz 2 BUChstabe 0 gibt dem Bundesrat die Befug
niS. In besonderen Situationen die Pflicht von Personen und 
Unternehmungen zu statUieren. bestimmte Aufgaben zu über
nehmen. die zum Schutze der Bevölkerung unerlässlich sind. 
Man muss den Verfassern dieser Bestimmung, wie sie vom 
Bundesrat und der KommissIonsmehrheit vorgeschlagen 
wird. eigentlich gratulieren. Sie zeigt nämlich mit aller Deutlich
keit. was tur den Katastrophenfall vorgekehrt werden kann: 
nämlich nichts. ausser der Schaffung einer Norm, die dem 
Bund die Kompetenz gibt. Personen und Unternehmungen zu 
zWingen. die notwendigen Hilfsmassnahmen zu ergreifen. 
Anders als mit Zwang kann also der Katastrophenfall gar nicht 
bewaltigt werden. Wir slna froh darüber. dass diese Wahrheit 
derart ungeschminkt auf den Tisch kommt. Sie bestätigt. dass 
die Atomenergie auch deshalb lebensfeindlich ISt weil sie nur 
mit dem AUSbau staatlicher Zwangsmassnahmen Überhaupt 
aufrecnterhalten werden kann. 
Anstelle des Zwangs vermissen wir konkrete und konkret for
mulierte Katastrophenkonzepte Frau Leutenegger Oberhol
zer hat austuhrilch darauf hingeWiesen Wir vermissen die Aus
kunft daruoer. welche Personengruopen In welchen Katastro
ohenfallen tür welche Massnahmen verantwortlich Sind. Wir 
Jermlssen die Festlegung. dass diese Katastrophenfälle von 
aen verantwortlichen Personen regel massig geubt werden 
soliten. Sie WOllen ja auch nicht erst Im Brandfall wissen. ob 
es eine Feuerwenr glot wie sie zusammengesetzt 1St. ob sie 
etwas kann und wie sie ausgerustet iSt. 

Nie können Sie annehmen. aass Im Katastrophenfall. bel Nel
ehem ohnehin Viele Menscnen den Koof verlieren werden 
:es klappen Wird. wenn Sie heute nicht einmal die MannSChaft 
kennen wollen. die dannzumai Im Einsatz stehen soll? Woher 
nehmen Sie die Gewissheit dass aie Evakuation von Hundert
tausenden von Menschen Innert kurzer Zelt dann schon klap
pen Wird. wenn dieser Fall nicht einmal ubungshalber Im vor
aus durchgesolelt werden soll? 
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Unser Vorschlag geht von einem völlig anderem Konzept aus, 
wenn Sie aen Rückweisungsantrag ablehnen und unserem 
Abänderungsantrag zustimmen wurden, Wir sind der Ueber
zeugung, dass ein ersatzloses Streichen dieser Bestimmung 
auch nicht der richtige Weg ISt Wir können die Verantwortung 
nicht einfach aem Milttar oder dem ZivilsChutz uberlassen, aer 
dann eoenfalls mit Zwang zum Einsatz kommen würde - wahr
scheinlich aber mit Leuten. die gar mcht ausgebildet oder vor
bereitet sind, 
Unser Konzept hat eine andere Stossnchtung: 
1. Wir wollen. dass zunachst einmal klargesteilt wird, wer für 
die Vorbereitung von Hilfsmassnahmen Im Katastrophenfall In 
erster linie die Verantwortung tragt. Wir meinen, dass dies 
jene sein müssen, welche diese Risiken In die Welt setzen. 
Ganz nach dem ungekürzten freisinnigen Slogan: «Mehr Frei
heit. mehr Selbstverantwortung - weniger Staat". Mehr Selbst
verantwortung Im Bereich der Atomenergie helsst aber, dass 
die AtomWirtschaft die Verantwortung für die Folgen einer 
Stromproduktion übernehmen muss. welche die Hälfte unse
rer Bevölkerung gar nicht will. damit nicht am Schluss der 
Staat mit Zwangsmassnahmen das Problem lösen muss, 
2. Bei unserem Konzept ist ferner von Bedeutung, dass die 
Oeffentlichkelt ein Anrecht hat zu wissen, mit welcher Mann
schaft die AKW-Betrelber im Katastrophenfall antreten wollen. 

*fCtMn Mensch käme auf die Idee, damit bis zum Brandfall zu 
Warten. Wenn Sie an ihrem Wohnort nicht sicher sind. ob es 
eine Feuerwehr gibt und ob sie etwas taugt, können Sie sich 
sehr schnell vor Ort ins Bild setzen. 
3, Das führt uns zum letzten Punkt unseres Konzeptes: Es 
müssen regelmaSSIge Uebungen durchgeführt werden, wei
che auf die möglichen Unfallszenarien abgestimmt sind. Alles 
und jedes wird in diesem Land jährlich geübt und beübt. Je
des Jahr verschiessen Hunderttausende von Soldaten und 
Wehrmännern 24 Schuss Munition, damit sie im Ernstfall wirk
lich treffen. Und ausgerechnet für diesen Fall wollen wir keine 
Uebungen ausgerechnet in diesem Fall gehen wir davon aus, 
dass alles auf Anhieb klappen wird. Nun werden Sie einwen
den, das alles könne eben nicht ohne staatlichen Zwang SI
chergestellt werden. Wenn dem so ware, dann ware dies ein 
weiterer HinweiS dafür. dass man die AKW gar mcht betreiben 
sollte. 

M. Beguelin: La proposition que Je vous soumets a 
I'article 19, alinea 2, lettre b, vise a preclser deux points fonda
mentaux. Le premier POIOt. cest de definir qui serait appele a 
interveOlr, el. le second, c'est d'offrir aces personnes les mell
leures garanties de protection. 
A la page 25 du message. le Conseil federal precise ce quil 
entend a I'artlcle 19. al. 2, let. b: "assurer, par exemple I'inter
vention du oersonnel des chemlOS de fer pour executer en 
lemps de palx les transports de secours en cas de radioactivlte 
accrue" Cette Interpretation necessite un texte de loi beau
coup plus precls et plus rassurant a I'egard des professlonnels 
concernes. C'est la condiMn de la credibillte de la 101 et sur
tout. de son efficaclte lorsque nous ooumons avolr besolO de 
i'aopliauer dans sa plus grande ampleur. 
Le texte aue Je vous oropose ajoule deux elements au texte de 
la maJonte de la commlssion, dans I'hypothese ou ce dermer 
seral! accepte. Tout d'abord. I1 preclse que i'engagement ne 
oeut se faire aue dans le cadre des actlVltes orofesslonnelles 
habituelles des oersonnes concernees. Concretement cela Sl
gOllie que Ion pourrail engager des chauffeurs de cars et de 
camions, des conducteurs de locomotlves et des agents ne
cessaires a la secunte ferrovIaire oour des operations d'eva
cuallon, En revanche, 1I ne Deut EHre question dutlliser dU per
Sonne I rOUlan! des chemlns de ler oar exemple oour des ope
rations de decontamlOatlon de malsons ou des travaux de re
mlseen etat 
Le deuxleme comolement a I'article 19. al.2. !et best de orecl
ser que ia sante des personnes alhSI engagees dOlt eire ore
servee, C'est une preoccupation eVidente, mais comme beau
coup de choses eVidentes. 1I est necessaire de la rappeier. 11 
est entendU quun texte seul ne protegera pas les personnes 
ainsi engagees. iI faudra que des eqUipements de protection 
eXistent en nombre suffisant. de mamere decentralisee. C'est 

I'obletde I'alinea c, A ce propos, j'aimeralsque M. leconsetller 
federal confirme que ce! alinea c concerne toutes les person
nes engagees selon les disoosilions de I'alinea b, 11 ny a pas 
que quelques superspeclalistes qUI dOlvent etre proteges, 
Tous ceux qUi pourralent eIre appeles a Intervemr dans le ca
dre de leur orofesslon dOlvent aussl etre proteqes, Sur ce 
OOlOt-la, un engagement clalr du Conseil federal est Indispen
sable, 
En concluslon, le vous Invlte a accepter le texte de I'artlcle 19, 
alinea 2, lettre b, que Je vous pro pose au nom de la Federatlon 
des chemlnots. Toutefols. d ny a oas que les chemihots So nt 
concernes tous les employes de toutes les profeSSions pou
vant Interventr dans le cadre de leur travall normal en cas de 
catastrophe nuclealre. Ce la peut faire beaucoup ae monde, 
Pour eux. la loi dOlt eIre plus convalncante Si Je PUlS dire -
quelle ne i'est dans sa verSion actuelle. Dans cette dernlere 
precisement. I'alinea 2 lettre b n'est pas acceptable. 11 faut le 
rendre acceptable pour les plus concernes. C'est ce que je 
vous propose. 

Fischer-Seengen: Die Kommission schlägt Ihnen für Arti
kel 19 Absatz 2 Litera b eme zweckmassIge Lösung für den 
Fall vor. dass eine Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität 
besteht. Nun ist auch für mich das Unbehagen verständlich, 
dem verschiedene Redner, auch Herr Beguelin. Ausdruck ge
geben haben, dass Leute für Aufgaben zum Schutz der Bevöl
kerung eingesetzt werden könnten, die von der Ausbildung 
und der Funktion her nicht geeignet sind. 
Für mich ist selbstverständlich, dass beispielsweise nicht Ei
senbahner, Pöstler und dergleichen, die nicht entsprechend 
ausgebildet sind, für solche Aufgaben herangezogen werden, 
sondern Fachleute und für die entsprechenden Aufgaben ge
eignete Personen. Deshalb ist gegen die Einschrankung, die 
Herr Beguelin in seinem Antrag macht. nichts einzuwenden. 
Ebenso ISt nichts dagegen einzuwenden, dass Leben und Ge
sundheit der bei solchen Aufgaben eingesetzten Personen zu 
schützen sind. Herr Beguelin hat selber gesagt. dass das eine 
Selbstverständlichkeit sei. Nun, wenn Sie wollen, können wir 
das ins Gesetz aufnehmen, das tut ja niemandem weh. 
Ich bin zwar der Meinung, dass es besser wäre, wenn auch die 
Wiederherstellung des normalen Zustandes in den Aufgaben
bereich dieser Personen und Organtsationen fallen würde. wie 
es die Kommissionsmehrheit vorschlägt. Aber die Frage ist 
meines Erachtens nicht derart zentral, dass man daraus eine 
"cause celebre" machen sollte, die allenfalls dazu führen 
könnte, dass das Referendum gegen dieses ganze Gesetz er
griffen würde und dass dieses Gesetz, das doch insgesamt 
eine grosse Akzeptanz findet. dadurch gefährdet würde. 
Ich bm deshalb der Meinung. dass man zwar gegen die Rück
weisung, auch gegen die Streichung dieses Artikels emtreten 
muss, dass man aber dem Antrag Beguelin Im Sinne der Kon
sensfindung zustimmen könnte. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Beguelin zuzustimmen, aber 
Rückweisung und Nichteintreten abZUlehnen. 

Eggenberger Das neue ISt 
notwendig und bringt einige beachtliche Verbesserungen, Es 
ISt deShalb unverstandlich, dass der Bundesrat und die Mehr
h.elt der vorberatenden KommiSSion es Sich bel Artikel 19 Ab
satz 2 Buchstabe 0 zu leicht aemacht haben, In der BotSChaft 
stehen In diesem Zusammenhang zwellaOldare Satze: "Heute 
ISt die gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung z, B von 
Beamten zur Dienstleistung bel erhohtem RiSiko nicht vornan
den. Mit BUChstaben b Wird dies qeandert" So einfach ISt das 
tur den Bundesrat und die vorberatende KommiSSion. Betrof
;en von diesem Artikel Sind vor allem Eisenbahner aoer auch 
Personal der PTr Relse- und Transportdienste sowie Arbelt
nehmennnen und Arbeitnehmer in SOItaibereich. Transport
uno Baugewerbe. Ich meme, es ware In Fnedenszelten Viel
mehr Aufgabe der Verursacher. Sich auf eine "Wieoerherstel-

des normalen Zustandes» vorzubereiten. wie das so 
In der Botschaft steht. 

Das Gesetz uberlasst zudem zu Vieles der Verordnung, Ich 
denke dabei - Herr Beguelin hat darauf hingeWiesen - an 
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Massnahmen und Garantien zugunsten von Leben und Ge
sundheit für die Zwangsverpflichteten. Ich denke auch an die 
Aufgabenzuteilung zu einzelnen Berufen. Klarer ausgedruckt: 
es dürfen keine artfremden Aufgaben ubertragen werden. 
Ich meine auch. dass es nicht zUlässIg 1St. wenn man von ein
zelnen Beamten oder einzelnen Arbeitnehmern ein Sonderop
ler verlangt, ein Sonderopfer. das diese In Friedenszeiten Im 
VerhältniS zum Staat nicht erwarten mussen. Das ganze Pro
blem musste auf der BasIs der Freiwilligkeit gelöst werden: Die 
Bereitschaft. Menschen zu helfen, wäre sicher vorhanden. 
Ich bItte Sie deshalb. Buchstabe b zu streichen. Persönlich 
~onnte ICh auch mit dem Antrag Beguelin leben. Die Frage ISt 
ClUr. ob es die Zwangsverpflichteten auch können. 

David: Ich begreife die Bedenken durchaus, die gegenüber 
diesem Artikel geaussert worden sind. Man muss sich aber 
auch Im klaren sein, was ein Gesetzesartikel in dieser Materie 
Liberhaupt kann. Frau Leutenegger Oberholzer und Herr Thür 
wollen im Gesetz Fragen beantwortet haben, die das Gesetz 
nicht beantworten kann. Das Gesetz kann uns nicht sagen, 
wie es im Katastrophenfall aussehen Wird. Es kann uns auch 
nicht sagen, ob wir eine Katastrophe bewältigen können. WIr 
als Gesetzgeber können das genauso wenig sagen, wie es der 
Bundesrat - wenn er je. was ich nicht hoffe, vor eine solche 
Aufgabe gestellt wird - zum voraus wird sagen können. Die 
Bewältigung einer solchen Katastrophe würde sicher zu einer 
der grössten Herausforderungen für unsere Regierung. Wir 
als Gesetzgeber können nur ein Instrumentarium bereitstel
len. welches der Regierung die Erfü"ung dieser Aufgabe er
'leichtern soll. 
Mit dem Mehrheitsantrag, der dem Bundesrat folgt. sollte dies 
mciglich sein. Im Absatz 1 wird - ich gebe das durchaus zu, in 
sehr genereller Form - dem Bundesrat Auftrag und Kompe
tenz erteilt. zum Schutz der Bevölkerung, zur Sicherstellung 
der Landesversorgung und zur Aufrechterhaltung der uner
lässlichen ciffentlichen Dienste die notwendigen Massnahmen 
zu treffen. Das Ist einerseits ein Auftrag und anderseits auch 
eine Kompetenz, dass er das tun darf. Wie der Bundesrat das 
angeht. Interessiert auch mich durchaus, aber es wäre heute 
ZUViel verlangt. vom Bundesrat ein fertiges Katastrophenkon
zept zu erwarten. 
Auch Wir von der CVP erwarten, dass sich der Bundesrat die
ser Aufgabe annimmt und dass die EinsatzorganIsation soweit 
vorbereitet ist. wie es überhaupt möglich ist. Aber, meine Da
men und Herren, rechtsstaat/ich ist es absolut erforderlich, 
diese Regelung so ins Gesetz aufzunehmen und diese Kom
petenz dem Bundesrat zu geben. 
Zum Antrag der Minderheit Fankhauser. Buchstabe b zu strei
chen: Ich bitte Sie. eines zu beachten: Wir haben In der Kom
miSSion bereits eine Einschränkung vorgenommen. Indem Wir 
namlich eingefügt haben "zum Schutz der BeVÖlkerung». Da
mit Wird bereits der KreiS der mciglichen Aufgaben klar einge
grenzt. Ich begreife aber. dass Ihnen diese Eingrenzung noch 
zu gering erscheint. Man kann tatsächlich Sich fragen. Wieweit 
man hier mit den Dienstverpflichtungen gehen darf. 
Den Ausführungen von Herrn Beguelln könnte Ich folgen und 
Gin auch bereit. Ihnen zu empfehlen. seinem Antrag Folge zu 
'eisten Es wurden damit zwei zusätzliche Schranken einge
baut Erstens die Funktlonsbezogenhelt der Tätigkeit: das 
r.elSSt. wer eingesetzt werden soll. muss Im Rahmen seiner 
Jbllchen Tätigkeit elngeseUt werden. damit er auch etwas da
IOn versteht. Zweitens soll bel der Wiederherstellung des nor
malen Zustandes von einer Dienstveroflichtung abgesehen 
Nerden. Wenn eine GrOSSkatastrophe eintritt. wurde der Bun
cesrat mit dieser Regelung nicht auskommen können. son
,cern musste zum verfassungsmassIgen Notverordnungs
'echt greifen. das Ihm zusteht. und dann. wenn notwendig, al
'enfalls weitere Personenkreise dienstverpflichten Ich bin 
aber der Meinung, dass Wir hier Im Gesetz nur diese Verpflich
:ung vorsehen sollten. die uns aus der heutigen Situation her
aus als gerechtfertigt erscheint. 
Obwohl Ich mich In der KommiSSion mit der Mehrheit einver
standen erklären konnte - ein solcher Antrag lag mcht vor -
bitte Ich Sie doch. hier dem Antrag Begueitn zu folgen. 

Fäh: Noch einige Bemerkungen aus der Praxis. WIr reden hier 
nUchtern. emotionslos uber ein Ereignis. das Panik auslösen 
wurde. schwerwiegendste Folgen hätte und unsere Gesell
schaft umkrempeln wurde. Wir reden uber ein Ereignis. bel 
dem Sich menschliches Verhalten In der Führung und als Be
troffene nicht zum voraus programmieren lässt. FlUCht ware 
die HauPtreaktion. 
Wir reden auch uber ein Ereignis. bel dem Viele ZWISChen 
Angst und Pflicht schwanken wurden und bel dem Vielen Be
troffenen lediglich beigestanden. niCht aber geholfen werden 
könnte. Und wir reden schitessltch über ein Ereignis. das Nor
men sprengen wurde und deshalb mit rechtlichen Bestim
mungen allein nicht zu bewältigen 1St. Da kann und muss man 
Sich fragen: Machen gesetzliche Regelungen überhaupt nOCh 
einen Sinn? Ich meine ja, und zwar aus folgendem Grunde: 
Kernkraftwerkunfälle, da sind wir uns wahrscheinlich inZWi
schen einig. können nicht völlig ausgeschlossen werden, 
sonst mussten wir diese Bestimmungen ja nicht erlassen. Ge
handelt würde, wenn man einmal handeln müsste, ob Rechts
baSIS vorläge oder nicht - Herr David hat es bereits gesagt. 
Notrecht ist möglich, Freiwilligkeit ist mciglich. Es ist aber von 
Vorteil, heute schon - bei aller Unwägbarkeit der Massnahmen 
- Kompetenzen, Pflichte und Rechte - nur diese drei Sachen -
klar und präzise zu umschreiben. Ist dies namlich nicht der 
Fall, riskieren wir, dass zur Katastrophe auf dem Feld noch die 
Katastrophe in der Organisation dazukommt. und dann ist die 
Katastrophe komplett. 
Ich habe grosses Verständnis für den Antrag von Frau Leuten
egger Oberholzer; was sie gesagt hat. ist grundsätzlich richtig. 
Aber Ich teile die Auffassung von Herrn David: wir können und 
dürfen es nicht ins Gesetz nehmen. Ich bin hingegen einver
standen damit, dass beim Bundesrat Druck aufgesetzt wird. 
damit die hängigen Probleme gelöst werden. 
Noch ein Wort zur Kompetenzdelegation: Es ist richtig. man 
könnte sie auch streichen. Kompetenzdelegationen werden 
nur bel Grosskatastrophen vorgesehen. Da könnte ich jetzt 
auch umgekehrt argumentieren und den Kernkraftwerkgeg
nern sagen. Sie können ja froh sein. dass der Bundesrat diese 
Regelung vorschlägt. weil er damit anerkennt. dass es eine 
Grosskatastrophe ISt und dass Bern bedroht 1St. sonst hätte 
die Kompetenzdelegation keinen Sinn. 
Ich komme zur Dienstpflicht. Wahrscheinlich haben wir es uns 
In der Kommission mit der Dienstpflicht aus verschiedenen 
Gründen etwas zu leicht gemacht. Ich habe Verständnis für die 
Befürchtungen des Eisenbahnerverbandes, wie sie Herr Be
guelin vorgetragen hat. und für die Befürchtungen von Frau 
Leutenegger Oberholzer. Ich tetle sie zwar nicht. und zwar aus 
folgendem Grunde: 
1 Es wurde etwas ubersehen: der Buchstabe a von Artikel 19 
Absatz 2 sagt nämlich. dass Einsätze nur Im Rahmen des 00-
slsmassnahmenkonzeptes gestattet Sind. und nicht darüber 
hinaus. Offen ISt einfach, wie der Bundesrat die Doslsmass
nahmen festlegt. 
2. Aus meiner Erfahrung ISt es einfach so: Die Behörden wer
den nie jemanden mutwillig zum Einsatz zWingen. eher das 
Gegenteil geschieht. Ich habe Erfahrung aus dem Chemie be
reich. Wir Sind ausserst vorSichtig. und wenn jemand nicht voll 
ausgerustet ist. schicken wir Ihn nicht in den Einsatz. Die Pra
XIS zeigt eher das GegenteiL Ich unterstutze den Vorschlag 
aber. weil die Dienstpflicht möglichst genau zu formulieren Ist 
und weil ich die Wendung "Wiederherstellung des normalen 
Zustandes» nicht Im Gesetz WilL Das ISt eine optische Täu
schung. Das kann man gar nicht machen. 
ich bin dafür. dass der Antrag Beguelin angenommen Wird. 
damit der Ständerat nachher versuchen kann. die optimalste 
Fassung dieses Artikels zu finden. 
Ich fasse zusammen: Das Ganze ISt kein partei politischer Ent
scheid. sondern ein Managemententscneld. bel dem die Frei
heiten und ReChte des Bürgers zu achten Sind. Die RückweI
sungsantrage lehne Ich ab. Aber Ich empfehle Ihnen. dem An
trag Beguelin zuzustimmen. 

Rechsteiner: Artikel 19 des Strahlenschutzgesetzes hat eine 
Brisanz. die eigenartig kontrastiert zur Aufmerksamkeit und 
zur Lethargie -"Ich meine nicht die Anwesenden. sondern die 
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'n diesem Saal. Ich muss auch sagen, dass 
Sätze, wie sie nun Herr Fäh geaussert hat er hat anerkannt, 
es könnte beim Betneb von AKW zu Unfällen kommen mit ka
IIIStroPhalen FOlgen fur unser land, für die Bevölkerung -
letzte Woche nlcnt haben gehört werden wollen, Deshalb Ist 
die Debane verscnoben worden, Es handelt sich aoer um ei-
nen senr onsanten Artikel. weil Katastrophen sind, 
Dabei ISt bel Artikel 19,A,bsatz 1 zunachst weniger der Wortlaut 
der gesetzlichen ein Problem, sondern aas, was 
viellelcnt mit dieser gemeint ISt wozu diese Be-
stimmung führen könnte, 
Es ist der Kommission ein Gutachten des Bundesamtes für Ju
stiz zugangllcn gemacnt worden, In dem etwas oeutlicher ge
sagt worden 1St. woran man für den Ernstfall denkt, namiich an 
eine Verpflichtung der Menschen, sich vertikal zu evakUieren, 
bestimmte Orte verlassen zu mussen, Es sind JUristIsche 

_Uebenegungen dazu angestellt worden, was solche freiheits
:beschrankenden Massnahmen rechtfertigen könnte. Aus öf
fentlichem Interesse gehe es darum. das genetische Vermö
gen der Bevölkerung zu ernalten. Das sind Ueberlegungen, 
die von grosser Tragweite Sind. die publiziert werden müssten. 
Der Bundesrat müsste auch die Katastrophenszenanen auf 
den TISCh legen. 
~ diesem Sinne Ist der Bundesrat gebeten. dies auch zu tun. 
•• handelt sich um Schutzpflichten von grösster Tragweite. i'Man muss sich Ja beispielsweise fragen: Wie Ist das bel alten 

leuten? Muss da das genetische Vermögen der Bevölkerung 
erhalten werden? Wie können solche Frefheitsbeschränkun
gen gerechtfertigt werden? Das sind Fragen von grösster 
Tragweite Im Ernstfall. 
Umstritten ISt aoer In erster Linie Artikel 19 Absatz 2 Buchsta
be b mit der Dienstpflicht für bestimmte Kreise der Bevölke
rung. Ich muss sagen, dass Ich mit dem. was bisher dazu ge
sagt worden Ist - auch in der Botschaft -, nicht einverstanden 
bin bzw. meine Zweifel habe. was mich veranlasst. Sie zu bit
ten, dem Minderheitsantrag von Frau Fankhauser zuzustim
men. 
Diese Dienstpflicht ISt nicht so unproblematisch. wie bisher ge
sagt worden 1St. Dienstpfhchten erfordern Im allgemeinen eine 
klare verfassungsmassIge Grundlage. Artikel 24qUlnqUies der 
Bundesverfassung aus den fünfziger Jahren. der den Bund 
elnfacn auffordert. Vorschnften über den Umgang mit IoniSie
renden Strahlen zu erlassen. bietet keine klare verfassungs
mässlge Grundlage für eine Dienstpflicht. 
Die Militärdienstpflicht hat eine besondere verfassungsmäs
sige Grundlage. Auch beim Zivilschutz haben wir die speZielle 
verfassungsmassIge Grundlage, wonach die Männer dazu 
verpflichtet werden können. Zivilschutzdienst zu leisten und 
die Frauen eben nicht. Es stellt Sich schon die Frage. weshalb 
dies ausgerechnet hier, bel dieser speZiellen Schutzorgamsa
tion. nicht der Fall sein SOli? Das Ist aie eine Frage, die feh
lende verfassungsmassIge Grundlage. 
Der zweite bedenkliche Umstand ist die Frage des verfas
sungsmassIgen Bestimmtheitsgebotes. Wir haben einen Bun
desgenchtsentscheld aus dem Jahre 1989 zum koordinierten 
Sanitatsdienst Baselland, Dort hat das Bundesgericht gesagt 
dass die Betroffenen durch die da vorgesehene Dlenstofiicht 
gezwungen weraen, In ein besonderes Rechtsverhaltnls zum 
Staat zu treten Die zwangsweise Begrundung dieses Sonaer
statusvernaltnlsses ::Jedurfe als schwerer Eingnff In die person
liche Freiheit emer klaren Grundlaae In einem Gesetz In einem 
formellen Sinne Dieses Gesetz Informellem S,nne musse als 
grundrecntsbescnranKende Norm nach bundesgencntlicher 
Rechtsorechung einen gewissen Graa an Bestimmtheit auf
weisen Die Schutzollicnt muss also genau umschneben sem, 
Es muss Im Gesetz selber auch klar umschrleoen sem, wer Im 
Notfall SOlchen Dienst leisten muss, wer slcn beisOleisweise 
wie Herr Thür aas ',/orscnlagt - unterziehen 
Wenn Ich Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b lese, muss Ich fest
stellen Diese Schutzpfllcnt. diese 1st nlcnt mit der 
nO!lqen Bestimmtheit Im Gesetz umschneben, Wenn dem 
Bundesrat der Auftrag erteilt Wird. er solle diese Dienstoflicht 
auf Verordnungsstufe regeln, muss auch der sel
ber In der lage sein, diese Dienstpflicht mit der notlgen Be
stimmtheit auf Gesetzesstufe zu regeln. Der Gesetzgeber darf 

Sich dieser Aufgabe auf der Stufe des Gesetzes mcht entzie
hen. Man darf das nlcnt einfach an den Bunoesrat aoschle
ben. geraae bel Diensmflichten von SOlcher Tragweite. 
Insgesamt muss Ich aus diesen belden Grunden feststellen: 
Der emzlge korrekte, auch JUristisch naltbare Antrag ISt der 
Streichungsamrag von Frau Fanknauser. mit dem diese 
Schutzotltcht clese Dlenstofllcht nicht Ins Gesetz aufgenom
''nen Wird, 

Weder-Baser Ich unterslutze selbstverslandlich den Ruck
.velsungsantrag von Frau Wir reden heute uber 
ein das nach Auffassung atomfreundl!cher Paria
mentaner alle 10000 Jahre ern mal vorkommen durfte, Sich 
aber bel uns anno 1969 bereits eingestellt hat In Lucens und 
anno 19861n Tschernobyl In der Ukrarne. 
Wir reden heute aoer auch über den Atomstaat. und dieser 
Atomstaat steckt In diesem Artikel 19. Artikel 19 bringt den 
Zwang zur DienstpfliCht für Personen und Unternehmungen. 
Dieser Zwang kann aber letztendlich nur durch erne Zentralge
walt ausgeübt werden. Darum steckt halt rn der Atomwirtschaft 
auch die Zentralgewalt. Daruber müssen wir uns ganz Im kla
ren sein. 
Wir. eine Gruppe von Parlamentariern und Journalisten. waren 
kürzlich rn Tschernobyl. Wir haben dort gesehen und genört . 
was alles falsch gelaufen 1St. Die Feuerwehr in TschernObyl 
war rettungslos überfordert und in ganz kurzer Zeit nicht mehr 
Im Einsatz. Dann wurde das Militär delegiert und zum Einsatz 
gezwungen. Es ware anders auch gar hlcht möglich gewesen. 
da müssen Wir uns Im klaren sern. Und Im Laufe der Zeit waren 
600 000 Menschen wahrend dieser Katastropne Im Einsatz. 
Diese SOldaten wussten oftmals nicht, was Ihnen bevorstand; 
aber eines durften sie: nach relativ kurzer Zeit konnten sie wie
der nach Hause! 
Wir besuchten z. B. das Geisterdorf "BOber". Dort redeten wir 
mit zwei Soldaten. Die haben uns lächelnd erklärt, sie selen 
nur 14 Tage hier, dann hätten sie 14 Tage Urlaub und dann kä
men sie zuruck. Das Geisterdorf ist abgetrennt. und diese Sol
daten kommen nicht mehr zurüCk, wenn Ihre DOSimeter die 
genügend hohe Zahl anzeigt. 
Ich sage das nur, damit Sie Kenntms haben. wie das funktio
niert und was da oasslert. Sie wissen auch, dass In Tscherno
byl noch drei Reaktoren betneben werden. und dort befinden 
Sich noch mehrere hundert ziVile Menschen Im Einsatz, Ich Will 
Ihnen sagen, wie die geködert werden: Die arbeiten auch nur 
14 Tage. Sie werden mit Autobussen zum Reaktor gefahren. 
Sie arbeiten 6 Stunden, brauchen für den Umkleidevorgang 
2 Stunden und für den Rücktransport aus dem zentralen Ge
biet nochmals etwa anderthalb Stunden. morgens und 
abends. 
Sie arbeiten dort 14 Tage und genen dann anschliessend 
14 Tage In die Ferien, Sie bekommen den VIerfaChen Sold da
für. dass sie uberhaupt kommen. Es Wlfd gekodert, wie seiner
zeit In den Gruoen gekodert wurde - Sie erinnern Sich daran. 
In den Gruben wurden die Arbeiter oesser bezanlt. wed Ihre Ar
beit mit grossem RISiko In bezug auf LungenKrankheiten ver
bunden war, 
Nun mochte ihnen CTlelne Betroffenheit 
zur KenntniS orlngen. im Zusammennang mit "Schweizer
halle" Ich haoe das sehr unangenenm in Erinnerung. Wenn 
früh morgens. eigentlich nocn mitten In der Nacnt. die Sirenen 
heUlen und man nlcnt ,velss, .vas lOS ,st und man slcn fragt: 
Nas mache Ich letzt? Was ISt mit rrlelnen Freunden uno Ver
.vanOlen lOS? Das ISt ern scnreckllches Erleonls, das Ich Ihnen 
gar nie wunscne l 
E:ne Katastrophe In Muhleoerg ware fur die SchweiZ erne ab
solute Katastropne Es ist SO,Nle ein Vorredner gesagt nal: 
Eine SOlche Katastroone ISt nlcnt zu manaqen ICh wunscnte 
CTlIf. dass Sie den Weg nSCh unter die Füsse neh
CTlen, dass Sie dortnln genen. Ich wunsche auCh, dass die 

ces Nationalrates corthln Das ,st In 
leder eine scnwlenge eine Reise der Trauer. 
aber auch eine Reise aer ElnSlcnt 
ich bin also dafür. cass wir ein KatastrophenkOnZ8P! ausarbei
ten, Und schicken Sie Ihre Leute zuerst nacn Tscnernobyl. 
Herr Bundesrat. lassen Sie sie Sich dort Informieren, Ich hoffe 
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sehr dass wir dann ein Katastrophenkonzept bekommen. das 
',vlr hoffentlich gar nie benot/gen. 

Sirener Silvio: Angesichts des DeSinteresses. das die meisten 
- ich rede letzt nicht zu den Anwesenden. aber doch vom Rat 
'nsgesamt - dieser Matene entgegenbringen muss Ich die 
Frage voranstellen 00 Wir uns wirklich alle der ,..rr,,,rn"'rrln 

::Jer Matene oewuss! Sind. 
3eben Nlr uns doch nochmalS ReChenschaft uber den Kern 

uber den wir jetzt wortreich um 
gerungen haben: Es gent docn um nichts an

deres ais um die Bestimmung, wer bel einem scnweren AKW
Unfall zwangsweise verpflichtet werden kann, Einsatz zu lei
sten. also Nelche Personengruppen oder welche Unterneh
'nen zwangsweise Ins Krisengebiet geschickt werden können. 
Sie mussen Sich das einmal realistiSCh vorstellen: Es Sind vlel
ielcht Hunderttausende von Menschen aus diesem Krisenge
biet auf der Flucht. Es handelt Sich vielleicht um ein stark radiO
aktiv verseuchtes Gebiet, nichts funktiOniert mehr. und da ver
pflichten Sie eine Personengruppe, In die andere Richtung zu 
marschieren, Sich In dieses Krisengebiet zu bewegen. Das ISt 
docn der Kern dieses Artikels. Liber den wir Jetzt zu beraten ha
ben. 
Wir haben zu Recht von Herrn Georges Eggenberger. welcher 
die Berufsverbände vertritt, die Klage gehört, dass In der Bot
scnaft genaue Angaben fehlen. Und in der Tat. wenn Sie nach
schlagen. Sind sehr unpräzise, wenn nicht gar zufällige Anga
ben zu finden. Man SChreibt beispielsweise vom Einsatz des 
Bahnoersonals. und das hat auch prompt beim Bahnperso
naL beim angesprochenen Schweizerischen Eisenbanner
Verband zur Reaktion geführt. dass Sich ihre Mitglieder hier ei
nem "Himmelfahrtskommando» gegenüber sehen, Die betrof
fenen Berufsgruppen nehmen das eben ernst. Ich kann In die
sem Sinne auch nicht mit den Juristen, wie den Herren David 
oder Fischer. die Sich mit diesem Text auseInandergesetzt ha
ben. einIggehen, wenn sie beispielsweise sagen, dieser Text 
musste gar keine klaren Angaben haben: Herr Fischer hat ge
meint. es müsste auch nirgends genau gesagt werden. wer da 
zum Einsatz komme. 
In einem so hochsensIblen Bereich darf man einfach nicht auf 
die Verordnung verweisen und sich davor drücken. ganz klare 
Bestimmungen aufzustellen, 
Wir haben jetzt zwar folgende VorSChläge: von Herrn Thür, von 
mir aus gesenen macht er eitlen sehr guten Vorschlag, da er 
auch von den Pflichten der AK'N spricht. oder von Herrn Be
guelin. der Sich um eine entsprechende Schutzklausel be
müht. Aber Wir kommen nicht darum herum festzustellen. wie 
das Frau Fankhauser als erste Rednenn bel Ihrer Antragsbe
gründung gesagt hat. dass für den Katastrophenschutz Ins
gesamt auch ausserhalb von AK'N-Unfällen eigentlich eitle 
Bestimmung errichtet werden müsste, Und die gehort nicht In 
dieses Gesetz. 
DeShalb bitte Icn Sie wie eitle Anzahl von Vorrednern das 
auch schon gesagt haben diese Gesetzesartikel zu strei
chen und eventualiter den Herren Thür uno Beguelln zuzu
stimmen. 

Leutenegger Oberholzer: Ich war aucn Liber die offenen 
Norte von Herrn Fäh erstaunt. das muss Ich sagen. Es ISt nur 
SChade, cass die DiskUSSion nicht letzte Woche stattfinden 
konnte, aber es iSt aucn bezeichnend. dass Sie genau diese 
Debatte um das Katastroohehszenano nicht vor den Absnm
'nungen zu den Atomlnltlallven fuhren WOllten. Herr Fäh. das 
Gesetz saat eoen nichts Genaues uoer oie Kompetenzen. 
:Oflicnten U~d Recnte Im Falle einer Katastrophe aus. 
ch mocme ausarLicklich festhalten: die grune Fraktion Will kei
nen Ueberwachungssraat zur Bewaltlgung der 
schaft Wir ',vollen desnalb mit der RLickwelsung endlich eitle 

des Katastroohenszenanos. ~Jur so können wir 
und demokratisch entscheiden. 00 wir 

SOZialen uno oolitlsehen Kosten eitler Katastroohe uoer-
"auot können. 

bitte mit der RLickwe!SUnd aenau olese Debatte In un-
serem Lande zu eroffnen, Die ~ 17, Artikel 19 vorgesehene 
Dienstotlicht offenbart genau die totalitären Züge. die der 

Atomstaat hat. Deswegen. meitle Ich, !st diese DiskUSSion In 
aller Breite notlg, 

M. Ruffy, rapporteur: A I'evldence, rart/cle 19 est le plus frap
pant mais aussl le plus patnetlque de cette 101. ear I1 montre 
quelles peuvent eIre les eonsequences d'une catastrophe nu
clealre. ün a parle de drolt de necesslte, de travall force. et on 
dOlt Imagitler qu en eas de catastropne nuclealre iI y aura des 
personnes qUI seront exposees ades doses de rad/ahons 
cangereuses. er ceci pour aller sauver une population tou
ehee er desorgat1lsee. 11 nest donc Das surorenant que nous 
ayons aUJoura hU! quatre oroposltions concernant cet artiele. 
La oremlere, et la plus radicale au sens etymologique du 
terme. es! celle de Mme leutenegger überholzer qU! de
mande le renvol au Conseil federaL Je nai pas Inslste lonaue
ment sur la necesslte de disposer d'un Instrument jUrldique, 
Je crals que le plaldoyer de M. Davld a ete suffisant. I1 reffete 
exactemenl la pOSItion de la majorite de la commlssion. 
Comme nous I'avons dit dans notre rapport, I1 est vrai que les 
scenanos Imagmes jusqu'a present sont un peu simplistes, 
VOffe rudimentatres. 11 est vrat que I'organisation d'intervention 
que nous a d'ailleurs presentee I'anclen secretaire general du 
Departement de I'interieur a ete moditiee et adaptee apres des 
enseignements Ures de la catastrophe de Tchernobyl, mais 
nous avons drt aussl que pour etre convaincus de son effica
eite I1 faudrart effectuer encore quelques tests, Nous sommes 
tous d'accord pour dire que I'organisation d'intervention dOlt 
etre amelioree mais il seralt a mon aVIs regrettable aUJourd'hUl. 
au nom de ces ameliorations. de ce perfectionnement. 
d'abandonner le pnnclpe d'un Instrument juridique et de ne 
pas entrer en mattere sur I'artlcle 19. 
J'en vlens mamtenant a la propOSition de Mme Fankhauser, 
En cas de catastrophe. il sera necessatre de prendre des dis
pOSitions exceptionnelles. l'article 19, alinea 2, lettre b, Stl
pule en effet ce qui suit: «Lobligatlon pour des personnes et 
des entrepnses d'exercer certalnes activltes mdispensables a 
la protection de la population - c'est I'expression que nous 
avons choisle - sera fixee par le Conseil f€deral.» Vous etes 
d'avls, Madame Fankhauser, que la base legale est chance
lante. Or. vous devez reconnaitre que nous avons demande 
des rapports complementaires pour etre convamcus non seu
lement de la base legale mais aussi de /'interet public et de la 
proportionnalite des mesures. 
Je hens a informer le conseil des conclusions du rapport tres 
nche qUI nous a ete remis. «La competence de la Confedera
\ion de contramdre des particuliers ou des entrepnses a four
nlr des preslatlons Indispensables au bien-eIre de la popula
tion et au retablissement de la Situation normale peut etre de
dUlte de manlere Implicite de I'artlele 24qUlnqUies de la Cons
tltution federale, les mesures de contralnte prevues par rartl
eie 19, alinea 2. lettre b, du prolet de 10/ sur la radioprotectlon 
I,m,tent de mamere licite la lIberte personnelle et la liberte du 
commerce et de /'industrie. Ces mesures se fondent sur une 
base legale suffisante pour sUivre un but d'interet public. res
peclent le onnclpe de la proportionnalite et ne portent pas at
lelnte au novau Intanglble des libertes an Jeu» 
La malonte de la commlSSlon etal! donc d' aVIs qu' iI laI/alt mam
tenlr la lettre O. Etant donne la teneur de la proPOSition de M. 
Beguelln. Je voudralS vous laffe part de quelques refleXions 
des memores de votre commlSSlon. 
Comme Je lai deja Signale, nous avons abandonne la nation 
d "Indispensables au blen-etre» et orefere "Indlsoensables 
ia protectton de !a population» 11 nous a semble que confor
mement au pnnCloe de la oroportlonnallte. 11 fallait chan ger le 
terme et orendre '/entablement les mesures oe protect!on aUI 

imoosaient Une autre discusslon tres noume fut celle ocr
tant sur le retablissement de la Situation normale. C'est a 
:res faible mal0nte que Ion a malntenu ie retablissement de 
Situation normale. Je le diS car dans ia verSion presentee Dar 
M. relement du retablissement de la SItuation nor
male (ombe et lorsque nous avons aborde ce sUJet. plusleurs 
rnemores de la eommlSSlon se sont demande SI ventablement 
on respectalt toulours le pnnclpe de proportlonnalite 
lorsqu on eXlgealt que des gens se mobilisent dans des sItua
tions de catastrophe jusquau retablissement de la situation 
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normale< 11 Y a donc actuellement dans notre commlssion une 
forte mmonte QUI est d' aVIs QU 11 faut abandonner ce retablisse
ment de la situation normale, 
QueiQu un a dlt - Je CrolS Que ceta,t M< Fäh, membre de la 
comm1ss1on Que nous avons ete un peu legers face aux me
sures de protect!on Que Ion devalt prendre Vls-a-VIS des per
sonnes ooligees d intervenIL Si nous lavons ete, c est Que 
nouS sommes paniS du prtnClpe Que ces mesures de protec
tion allalent de SOL Le Parlement Jugera sll faut I'mscnre dans 
ia 101. 11 n etat! en tout cas pas dans r espnt des membres de la 
commlsSlon d exposer sans mesures de precautlon partlculie
res ces personnes appelees a Interventr pour proteger la po
pulation 
Jen vlens mamtenant a la propOSition de M, Thür QUI veu! une 
nouvelle version de la lettre b de I'ahnea 2: I1 veut reporter len
tiere responsabllite sur les centrales nuc!ealres, sources even
tuelles de catastrophes, en suppnmam slmplement la lettre b 
dans sa version actuelle, Or, nous savons tres bien Qu<tI y a 
des catastrophes nucleaires ou des situations de dangers gra
ves.liees a une augmentation de la radioactivite, independan
tes d'une centrale nuclealre ou, peut-elre, dependantes d'une 
centrale nucleaire se trouvant al' etranger. Et nous, en Suisse 
romande, sommes bien places pour etre sensibles au danger 
que comporte Super Phenix, le surgEmerateur se trouvant a 
quelques dizaines de kilometres de Geneve, 
Haus n 'avons pas discute de la proposition de M, Thür au sein 
de la commlSSlon, mais Je me tais le porte-parole des mem
bres de celle-ci en disant Que nous ne pouvons pas abandon
ner la teneur de la lettre b de i'alinea 2 en faveur de la proposi
tion de M, Thür< Eventuellement, le Parlement ainsi Que le Con
seil federal pourralent se prononcer sur une proposition en 
complement de ce qUI eXlste actuellement, mais en tout cas 
pas au nom de la commlssion et il ne faudralt surtout pas sup
pnmer la lettre b de I'alinea 2 de I'article 19 tel quil eXlste ac
tuellement. 
En resume, je vous recommande d'entrer en maMre sur I'arti
cle 19, de voter I'ensemble de ses alineas, y compris la let
tre b, en constatant qu'un certaln nombre des membres de la 
commlSSlon sont venus acette tribune pour apporter leur sou
tien a la propOSition Beguelin dans la mesure ou elle retoint les 
prises de position d'un certam nombre de membres de la com
mission et ou elle preclse les precautions que nous devons 
prendre vls-a-vls des personnes qui seralent obligees d'inter
venir pour sauver la population en cas de catastrophe, 

Flerz. Berichterstatter: Wir sind jetzt bei einem Schicksalsarti
kel dieses Gesetzes angekommen, Das hat sich an den zahl
reichen Anträgen und an den bisher zahlreichen Voten zu die
sem Artikel geäussert. Es liegen vier Antrage vor: ein Antrag 
auf Rückweisung von Frau Leutenegger Oberholzer, dann ein 
Antrag fur Streichung von Absatz 2 litera b (Antrag Fankhau
ser) < dann liegt der Antrag Beguelin vor. der weiter zu erläutern 
ist. und ein Antrag Thür. der ebenfalls den Buchstaben b in Ab
satz 2 ersetzen will. 
Zur Rückweisung: Herr Davld hat schon Wesentliches gesagt 
ICh mochte nur darauf InSistieren: Soweit Konzepte der Notfall
planung schon vorliegen, hat dIe KommiSSion sie sich ange
hört, Wir hapen das Referat von GeneralseKretär Marthaier In 
der KommiSSion anqehört< Wir hören vom Bundesrat dass 
das Konzept InZWischen wieder den neuen Erkenntnissen an
gepasst wurae. Es liegen also durchaus gewisse Konzepte 
vor. 
Rein aesetztechnlsch ISt es nicht ubltch, dass man die Verord
nungen erlasst. Devor man das Gesetz schafft, Wir haben In 
der KommiSSion gewisse Anträge abgelehnt, Entscheide zu 

InaemNlr gesagt haben: Es ISt dringlich, dass 'Nlr 
ein haoen. Die KommiSSion wurde Ihnen diese Rück-
welsuna slcner mchl emofehlen 
Zur Streichung von Absatz 2 litera 0: Herr Davld hat eoenfalis 
Wesentllcnes vorausgenommen< Die KommiSSion war In 

ser Mehrheit mit 11 zu 4 Stimmen der Meinung, dass der 
desrat eine gewisse Kompetenz zur Verpflichtung von Perso
nen und Unternehmen haben müsse, 
Es kam von Frau Fankhauser der Vorbehalt und Vorwurf, dass 
wir hier eine MogelpacKung präsentieren, Es scheint mir we-

sentIich, dass wir auf Artikel 102 Absatz 10 der Bundesverfas
sung verweisen, die aem Bundesrat In Jedem Fall In Notlagen 
die Kompetenz erteIlt. die nötigen Massnahmen etnzulelten, 
um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, Wenn der Super
phenlx 10 der Westschweiz zu etner Katastrophe führt, ware aer 
Bundesrat jedenfalls berechtigt. alle Massnahmen etnzufüh
ren. Es ISt an Sich ketne Mogelpackung, wenn wir das In die
sem Gesetz noch naher präZISieren und erKlären, was hOtlg 
ISt Es ware gemogelt. wenn man sagen wurde, dieser Artikel 
sei nicht nötig, 
Wir wurden von der Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, 
dass die gesetzliche Grundlage tür etne Dienstverpflichtung 
Dlsner fehle und dass In allen Gesamtvertetdigungsübungen 
seit 15 Jahren Immer Wieder Klar geworden sei, dass eine 
Lucke vorhanden seI. die man schliessen müsse, Die Frage ISt 
nur, wie welt die Dienstpflicht gehen soll. 
In der Kommission hat man sie schon gegenüber dem Text 
des Bundesrates etwas elOgesChränkt, Im Bundesratstext 
steht: " .. , bestimmte Tätigkeiten auszuüben, für das Wohler
gehen der Bevölkerung,» Das ging uns in der Verhältnismäs
slgkeit zu welt. Die Kommission hat eingeschränkt"". die zum 
Schutz der Bevölkerung nötig slOd,» 
Zum Antrag Beguelin muss ich auf die KommIssionsdiskus
sIon verweisen: Der Antrag möchte nur eine Pflicht für Dienst
leistungen, die nötig sind, um den Schutz der Bevölkerung zu 
gewährleisten und nicht auch für die Wiederherstellung des 
normalen Zustandes. In der Kommission fand eine intensive 
Diskussion statt. Herr Fäh sagte bereits damals. für die Wieder
herstellung des Normalzustands brauche es den Zwang nicht 
mehr, Wir waren dort gar nicht so elOdeutig, Wir haben den An
trag F äh nur im VerhältniS von 10 zu 6 abgelehnt. Die Kommis
sion war hier mit einer starken Minderheit schon auf der Linie 
Beguelin, 
Ich muss persönlich auch sagen: Ich habe damals dagegen 
gestimmt. Wenn mir aber so bewusst gewesen wäre, dass der 
Bundesrat in der Bundesverfassung bereits Liber die Notver
ordnungskompetenz verfügt, hätte ich ebenfalls für den An
trag Fäh gestimmt Nachdem mehrere KommissIonsmItglie
der schon nach vorne gekommen sind und gesagt haben, sie 
könnten den Antrag Begueim unterstützen< glaube ich, dass 
auch eine Diskussion In der KommiSSion eine Mehrheit für den 
Antrag Beguelin gefunden hätte, 
Schlussendlich kommen wir zum Antrag Thür: Wenn wir die 
Kommissionsstimmung überblicken, scheint uns, dass Wir 
diesen Antrag allenfalls als zusätzliChen Antrag diskutieren 
könnten, Die KommiSSion würde Ihnen aber nicht empfehlen, 
einfach die Kompetenz In Absatz 2 Litera b fallenzulassen, Die 
KommiSSion war der Meinung. dass diese Notfallkonzepte 
praktisch getestet werden müssen< Es war auch die Metnung, 
dass das neue Konzept praktisch überprüft werden müsste< 
Als alielOlge Massnahme Im Gesetz scheint uns das aber un
genugend, Wir empfehlen die Annahme der Version des Bun
desrates mit der Aenderung gemass Antrag Beguelin< 

Hier wlTd die Beratung Gleses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est mterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr 
La seance est {evee a 12 h 35 
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Art. 19 
Fortsetzung - Suite 

Bundesrat Cotti: Die Debatte von gestern uber Artikel 19 
wurde. wie zu erwarten war. zu einem zentralen Punkt dieser 
GesetzesrevIsion. Es sind insbesondere zwei Themen behan
delt worden. Auf der einen Seite die ganze Frage des Einsat
zes Im Falle einer Katastrophe und dann ganz spezifisch Lite
ra b des zweiten Absatzes von Artikel 19. 
Bei der ersten Frage ISt es ein leichtes. angesIchts der grossen 
Dramen. die mit die~en Katastrophen verbunden sind. unge
fähr so zu argumentieren. wie Sie - Frau Leutenegger Ober
holzer - es gemacht haben: ncimlich die Dramen so zu be
schreiben. wie sie in Ihrem unglaublichen Ausmass tatsäch
lich geschehen können. und. sie dann mit dem sehr kurzen 
und allgemein gefassten Artikel 19 zu vergleichen und dabei 
gleichsam ein Missverhältnis entstehen zu lassen und hinzufü
gen. aass wir für so dramatische Situationen total unvorberei
tet selen und dass unsere Strukturen nicht gemigten. Man 
kann nicht erwarten. dass In einem Gesetzesartikel die Mass
nahmen für unmogliche Situationen vorgeschlagen werden. 
Wenn Sie unterschieben wollen. es bestehe keine Struktur. es 
bestehe keine Organisation. dann muss Ich Ihnen wlderspre
cnen. 
Es wundert mich auch ein bisschen. dass Sie diese Behaup
tung In dieser Form aufstellen. denn wenn Ich mich nicht täu
sche. Ist auch in Ihrer KommiSSion von selten des früheren Ge
neralsekretars des EDI die ganze vorhandene Struktur mit den 
Jerschledenen Einsatzmogllchkelten dargelegt worden. vom 
~Ielnen. relatiV leichten Fall der erhohten RadioaktivItat biS 
zum Katastrophenfall. Ich glaube. dass Ihnen dies alles darge
stellt wurde. Auf alle Fälle ISt dies ganz klar der Geschäftspru
fungskommlsslon des Parlamentes prasentlert worden. 
ich war selber bei der Geschäftsprufungskommlsslon. als wir 
Jas sogenannte 12-Punkte-Programm nach den Erkenntnis
,en aus cer Katastrophe von TschernobYl entwickelten. Ich 
,ann Ihnen bestattgen. dass diese 12 Punkte aes aamallgen 
Programms biS auf einen praktisch realiSiert worden Sind Es 
.'tare wahrhaftig nicht richtig. wenn man die Situation so dar
stellen wurde. als ob die Strukturen nicht bestanden. Es gibt 
·:,m PrOblem - Ijleses ISt von Ihnen zu Recht dargestellt wor
Jen. ubngens hat man daruber vor der kurzllchen Volksao
stimmung aucn einiges gesagt - namllch die Frage der Kapa
zItat unserer Sanitätsstrukturen Im Falle einer Katastrophe. 
Nelche sehr Viele Behandlungsfalle schwlenger Art zur Folge 
haoen wurde. Es ISt auch gesagt worden. der Bundesrat be
halte emen Bencht zu ruck und verberge Ihn. Dieser Bericht ISt 

'Ion der Sanitätsdirektorenkonferenz In Auftrag gegeben wor
den. und er ISt - wie ubr/gens das Militärdepartement vor kur
zem mitgeteilt hat - noch nicht definitiv abgeschlossen. Die Ar
beiten einer entsprechenden Arbeitsgruppe Sind noch nicht 
beendet. 
Es ISt wanr. dieser Bencht kommt zum Schluss. dass die vor
handenen sanltanscnen Kapazitaten verstarkt werden mus
sen. Diese Fragen Wird man angehen mussen. wobei Ich so
fort festhalten muss. dass die sanllanschen Anlagen eine ex
klUSive AngeJegenneJt der Kantone Sind: deshalb ISt hier auch 
die Santtcitsdlrektorenkonferenz federfuhrend. Aber wenn ver
langt wurde. dass Sich der Bund an der notwendigen RealiSie
rung einer Koordination und emer Verstcirkung auch beteiligt. 
dann werden wir naturlich diese Dienstleistung zur Verfugung 
stellen. Aber es soll so bleiben. dass die Spitäler und die An
stalten grundsätzlich Im Kompetenzbereich der Kantone blei
ben. 
Damit habe Ich gesagt, dass wir über konSOlidierte Strukturen 
verfügen. Sie werden JährliCh elngeubt. Eine Reihe von Mitar
beitern der verschiedenen Departemente war auch in Tscher
nobyl, denn die Erfahrungen von dort Sind natur/ich von gros
ser Bedeutung für eine verbesserte Bereitstellung der Struktu
ren. Ich möchte ntcht. dass Sie aus dem Gesagten den Ein
druck bekommen. dass alles glänzend vorhanden sei und 
dass wIr In einem Katastrophenfall der Aufgabe gewachsen 
seien. Selbstverständlich wäre eine solche Katastrophe Wie 
Immer mit so Vielen Unsicherheiten verbunden. dass auch die 
bestausgenchtete Struktur mit sehr harten Konfrontationen zu 
rechnen hätte. das muss man naturlich miteInberechnen. Des
halb woHen wir Wirklich hoffen. dass der Einsatz dieser vorhan
denen Strukturen nie gebraucht Wird. 
Eines ISt naturlich in der DiskUSSion von gestern, die mir auch 
ein blsschen den Eindruck einer Folgediskussion der kürzli
chen Volksabstimmungen gemacht hat. nicht gesagt worden. 
nämlich. dass die Sicherheitsstrukturen. welche unseren 
Kernkraftwerken Immanent Sind. ganz anderer Natur sind als 
diejenigen von Tschernobyl. Ich habe 'Ion meinem bundes
deutschen Kollegen vernommen. dass nach der Vereinigung 
in der heutigen DDR einige Anlagen sofort stillgelegt werden 
mussen. und zwar deshalb. weil in Jenen Gebieten mit Sicher
heltsmassnahmen gearbeitet worden 1St. welche um ein Mehr
faches schlechter Sind als bei uns. Das muss man der Wahr
heit halber sagen. ob es einem gefällt oder nicht. 
Zum zweiten Thema. zum Thema. welches insbesondere die 
Verpflichtung von Personen zu besonderen Hilfeleistungen Im 
Katastrophenfall betrifft: Frau Fankhauser hat gestern daruber 
gesprochen. Ich muss bestätigen. dass der Bundesrat grund
sätzlich der Auffassung 1St. dass Im Katastrophenfall. also In ei
nem echten NotfaH In diesem Land. die Individuelle Freiheit 
dem Solidantätsgedanken eigentlich welchen musste. Denn 
wenn ledermann Im Katastrophenfall. ob nuklearer oder ande
rer Art. auf seine Freiheit pochen wurde. um Sich seiner ver
starkten Sohdantätsverpflichtung zu entziehen. dann dürfen 
Sie raten. ob das Im Nuklearfall oder bel einer naturlichen Ka
tastrophe uberhaupt noch tragbar wäre. In einer Gesellschaft. 
welche - Je nach Bedarf - verschiedene Grade der Soltdantat 
entwickeln muss. Immerhin muss Ich sagen. dass Ich Ver
ständniS fur die vorgebrachten Einwande habe. Herr Beguelin 
hat mit seinem Antrag wahrscheinlich eine Lösung elnge
oracht. die als Komoromlss durchaus gelten kann. In seiner 
Losung. die zwar emen etwas oegrenzteren Spielraum vor
Sieht. bleibt der Gedanke der Solldamat vorhanden. aber unter 
strengeren Bedingungen. Deshalb kann Ich dem Rat mitteilen 
dass der Bunaesrat mit der Losung von Herrn Beguelln einver
standen ISI. 

Präsident: ICh schlage Ihnen folgendes Abstlmmungsverfan
ren vor: Zuerst entSCheiden wir uber den Ruckweisungsantrag 
Leutenegger OberhOlzer. Falls dieser Ruckweisungsantrag 
abgelehnt Wird. stellen Wir anschilessend den Antrag oer 
Mehrheit gegen den Eventualantrag Thur. danach das Resul
tat gegen den Minderheitsantrag Fankhauser. Sollte der Mln
derheltsantrag abgelehnt werden. werde Ich das Resultat dem 
Antrag Beguelln entgegenstellen. 
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~bstlmmung - Vote 

~rste EventualabstImmung - Premier vote prelimmaf(e 
::Oür den Ruckweisungsantrag 

Leuteneqger Oberholzer 
Jagegen 

11 Stimmen 
97 Stimmen 

:'welte EventualabstImmung - Oeuxleme vote prelimmalfe 
::Our den Antrag der Mehrheit 81 Stimmen 
=ur den Antrag Thur 30 Stimmen 

Jntte Eventuaiabstlmmung - TrOlsleme vote preilmmalfe 
=ür den Antrag der Mehrheit 85 Stimmen 
rür den Antrag der Minderheit 35 Stimmen 

Defimtlv - Oefinftlvement 
"'ür den Antrag Beguelln 

Art. 20 
J..ntrag der Kommission 
Abs. 1 

93 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

. dem Bund vorbehält. Die Kantone arbeiten mit der Einsatz
organisationen zusammen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Bund. Kantone und Gemeinden können. 

Art. 20 
PropOSition oe la commlsSlon 
AI. 1 

. n'en dispose autrement. Les cantans col/aborent avec 
I'organlsatlon d'interventlon. 
AI. 2 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
AI. 3 
La Confederallon. les cantons . 

Angenommen - Adome 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Abs.l 
.... nicht auszuschliessen 1St. sind im Bewil/igungsverfahren zu 
/erpflichten: 
a. auf Ihre Kosten ein Alarmsystem für die gefährdete Bevölke
rung einzurichten oder sich antelimasslg an den Kosten eines 
allgemeinen Alarmsystems zu beteilige; 

A.bs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 21 
PropOSition oe la commlsSlon 
AI. 1 

ne sauralt etre exclue dOlvent etre obllgees lors de la proce
dure d autOrisation 
3. Dlflstaller aleurs frais un systeme dalarme pour la papula
clon exposee au danger ou pour le mOlns de prendre une par
tie de ces fraiS a leur charge: 

AI. 2 
Adherer a la dec:slon du Conseil des Etats 

Angenommen ;.loopte 

Art. 22, 23 
Antrag oer KommiSSIOn 
Zustimmung zum BeSChluss des Ständerates 
Proposition oe la commlsSlon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der KommiSSion 
Abs.l 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.4bls 
Mehrhert 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit I 
IFischer-Seengen. Davld. Dietrich, Fäh. FrUh. Houmard. 
Spoerry) 
Die Ih der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle sind In der 
Regel im Inland zu beseitigen. Eine Internationale Zusammen
arbeit Ist zulasslg, soweit die hierfür vorgesehenen Staaten die 
International anerkannten Sicherheitsnormen anwenden. 
Minderheit 1/ 
(Rechsteiner. Bäumtin. Fankhauser, Fierz. Günter) 
.... im Inland beseitigt werden. Die Erteliung einer Ausfuhrbe
willigung ist nur ausnahmsweise und aus Sicherheltsgrunden 
zulässig. Exporte in Entwicklungsländer sind ausgeschlos
sen. 

Art. 24 
Proposition de la comm/SSlon 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI.2-4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

AI. 4bis 
Maionte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minonte I 
(Fischer-Seengen. David. Dietrich. Fäh. Früh. Houmard. 
Spoerry) 
Les dechets radioactifs produits en Suisse seront en pnnclpe 
elimlnes a I'interleur du pays. Une collaboration Internationale 
est admlse. pour autant que les pays prevus pour celle-ci ap
pliquent les normes de securite reconnues sur le plan Interna
tional. 
Minoflte 11 
(Rechsteiner, Bäumtin. Fankhauser, Fierz. Günter) 
.... a I'interieur du pays. Une autorisation d'exportation ne peut 
etre delivree qu'exceptlonnellement et pour des motlfs rele
vant de la secunte. toute exportation dans les pays en develop
pement est exclue. 

Abs. 1 - 4 - AI. 1 - 4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4bis - AI. 4b,s 

Fischer-Seengen. Sprecher der Minderheit I Bel diesem Arti
kel geht es darum zu regeln. wie die Internationale Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Beseitigung radioaktiver RuCk
stande geregelt wird: dies Ist ein Problem. das vom Bundesrat 
In selhem Entwurf noch nicht angegangen worden 1St. Auf An
trag von Standerat Zimmerll hat der Standerat einen neuen 
Ansatz 4bls elhgefugt. der dem Bundesrat den Auftrag gibt. 
dieses Problem auf Verordnungsstufe zu regeln Der generelle 
Export der radioaktiven Ruckstande Ins Ausland Im Sinne ei
nes Abfalltounsmus ware zu billig. Das wurde zu stark nach 
Sankt-Flonans-Politlk nechen. Es ware so wie bel der heutigen 
PraXIS des Stromimportes. Der Grundsatz. dass die Entsor
gung Im Inland erfolgen muss. ISt zweifellos nchtlg. Der Stan
derat hat sich auch datur entschieden. Der UnterSChied ZWI
schen der standeratlichen Lösung und dem Antrag der Min
derheit I liegt vor allem bel den Rahmenbedingungen fur diese 
Internationale Regelung. Diese Rahmenbedingungen sOllen 
hlcht auf Verordnungsstufe delegiert werden. sondern die 
wIchtigsten slhd auf Gesetzesstufe zu regeln. 
Die Rahmenbedingung. die Im Gesetz festgehalten werden 
muss. ISt die. dass die Internationale Zusammenarbeit nur zu-
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asslg 1St. wenn die hlefür vorgeschlagenen Staaten die inter
national anerkannten Sicherheitsnormen anwenden Damit ISt 
'jle Gefahr ausgeschlossen, dass Rückstande In EntwIck
lungslander gebracht werden, die diese unsachgemass be-

entspricht In etwa auch Jenem, den der Bundesrat 
zum Kernenergiegesetz vom 3. Novemoer 

'987 Er lautet wie folgt: HDie Ausfuhr 'Ion radloaktl-
Jen Abfallen wird nur oewlillgt. wenn der Empfangerstaat oder 

Internationale Organisation der SchweiZ zusichert. aass 
aer aer Abfalle Oie InternatiOnal anerKannten 

Grundsatze eingehalten weraen" Der Bundesrat hat somit 
e,ne ganz ahnilche Losung vorgesehen. 
Ner eine oraKtikable, verantwortbare Lösung anstrebt wer Im 
Gesetz Klare Leitplanken für dIe internationale Zusammenar
oelt auf diesem Gebiet setzen WilL dem Wird empfohlen, der 
Mlnaerhelt I zuzustimmen, 

Rechsteiner. Sprecher der Minderheit 11: Es geht zunachst 
aarum, das Problem zu sehen, das bel Artikel 24 behandelt 
wlfd, Es geht darum, dass die Industnelander, die reichen län
der des Nordens, In den vergangenen Jahren zunehmend be
gonnen haben, Ihren Sondermüll. ihren gefährlichen Abfall, in 
Länder der Dritten Welt abzuschieben. Zuerst haben sie aus 
den Ländern der Dritten Welt zu Billigstpreisen Rohstoffe Im
portiert, die Länder der Dritten Welt ausgebeutet. und nun Wird 
der Sondermull Wieder In die Länder der Dritten Welt zunjck
geschoben, ohne dass dort eine demOkratische Mitsprache 
besteht, ohne dass sich die Bevölkerung dieser Länder dage
gen wehren kann, Für Generationen haben sie dann unter die
ser Situation zu leiden, 
Es musste deshalb ein anerkanntes PrinzIp sein, dass der in 
der SchweiZ prOduzierte Sondermüll in der SchweiZ entsorgt 
Wird, dass wir für den von uns prodUZierten Abfall auch selber 
die Verantwortung tragen. Das entspriCht im übrigen dem Leit
bild des Bus für die Schweizerische Abfal/wirtschaft. wonach 
Abfälle. InSbesondere Sondermüll, grundsatzlich in der 
SchweiZ zu entsorgen Sind und eine Abschiebung des Son
dermulls In die Dritte Welt nicht zuläSSig 1St. 
Nun muss Ich elnraumen, dass der Antrag des Ständerates 
gegenuber dem Antrag des Bundesrates den Vorzug aufweiSt. 
dass er die Beseitigung der radioaktiven Abfälle In der 
SchweiZ grundsatzlich vorSchreibt und nur ausnahmsweise 
eme AusfuhrbewIlligung zulässt. Dieses PrinZIp ISt besser als 
das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Immerhin schreibt 
der Antrag des Ständerates nicht exakt vor, worum es hier 
geht Es gent darum zu verhmdern. dass Sonderabfälle In die 
Drttte Nelt abgeSChoben werden können. 
Der Minderheitsantrag 11 Will das, worum es geht, ausdrücklich 
im Gesetz festlegen. Der Minderheitsantrag 11 Will, dass im Ge
setz festgeschrieben Wird. dass eine Abschiebung von radio
aKtivem Sondermull m die Dritte Welt unzula,Sslg 1St. Wenn Ei
cligKelt uber dieses PrinZIO herrscht. muss dieses Pnnzlp Im 
Gesetz festgeschrieben werden: es darf nicht nur die Meinung 
sein. Der Antrag der Mindernelt 1I entsoncht auch den Anlie
gen der entwicklungspolitischen Organisationen, die eben
falls aer AnSicht Sind, dass es nicht angehen kann. dass Son-

die Dritte Welt Wird. 
'Jer Antrag der Mlndernelt formuliert. dass die Beseitigung 
grundsatzlich Im Inland zu erfolgen habe. Insoweit bestent 
ueoerernstlmmung mit dem Vorschlag des Standerates und 
''-lIt der M,nderheit I. Dann Wird aber gesagt dass eine Beseill
;:Jung Im AUSland nur ausnahmsweise uno aus Sicherneits
grunaen zuiasslg ISt WirtSChaftliche Grunde allein genugen 
,,'an!. und - das ISt das entscheidende - Exporte In EntwlcK
ungslanaer Sind ausgeschlossen. auch weil Sicherheitsstan
:::ards ,n Landern der Dritten Welt letztlich nlcnt zuverlasslg 
",cerorufbar Sind. Autgrund der deSOlaten wlrtscnaftlichen 
L.lae sowie der .lutorltaren ooiltlschen StrUKturen herrscht In 

:::Ie~en Lanaem senr oft die Gefahr aer Korrumolerung: oie 
Geschaften WleJon Sondermu!l In 

::lIese Lander haben 
Generationen, die Sich nicht wehren Konnen, ungefragt auszu
=::aden. 
Das Verbot des Abschlebens von radioaktivem Sondermull in 
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Lander der Dritten Welt ISt auch deshalb von Bedeutung. weil 
ale SchweiZ Im Zusammenhang mit der Behandluna und Be
seitigung 'Ion Sondermull Im InternatIOnalen VerhältniS eine 
=::esondere Rolle für Sich In Anspruch nimmt - Stichwort Basler 
Konferenz uber die Schaffung einer Konvention fur die Be
hanolung von Sonderabtallen. an der Sich Bundesrat Cottl für 
diese Konvention oesonders stark gemacht hat. Es ware nur 
konsequent. wenn die SchweiZ Jetzt. Wo es darauf ankommt. In 
hrer eigenen Innerstaatllcnen Gesetzgebung den hohen m sie 
gesetzten Erwartungen entsprechen wurde und nicht schon 
.m ersten Moment. bereits Im Gesetzestext. den Export In län
der der Dritten Welt dOCh Wieder In Kauf nimmt Wenn konse
quent gehandelt Wird, gibt es nur eines: Es muss festgeschne
ben werden, dass radioaktiver Sondermull nicht in Länder der 
Dritten Welt abgeschoben werden darf, Die Länder der Dritten 
Welt Sind nicht der Abfal/kubel fur den hier prodUZierten Son
dermüll. 

Frau Bär: Herr Fischer-Seengen hat bei der Begründung der 
Minderheit I gesagt Hier geht es um die internationale Zusam
menarbeit bel radioaktiven Abfällen. Wir Sind der Meinung. bei 
diesem Artikel handle es Sich um das Jahrmillionen-Problem 
unserer Risikogesellschatt. Es handelt Sich um die Altlasten. 
die wir unseren Ur-Ur-Urenkeln hinterlassen, Altlasten, die ein 
immenses Gefahrenpotential für das gesamte Leben dieser 
Erde bedeuten, Die Idee, hochgefährliche Stoffe in die Welt zu 
setzen, die die Umwelt und unsere Nachkommen über unend
lich lange Zeitpenoden bedrohen, zeugt von Menschen- und 
Naturverachtung, 
Ebenso klar ISt es das müssen wir bei diesem Artikel auch 
festhalten, und dazu müssen wir stehen dass es weltweit 
keine Sicheren Endlager für hochaktive Abfälle gibt Weder 
gibt es Standorte noch gibt es Verschlussarten, die als sicher 
für Jahrtausende gelten können. Die Sicherheit - weil der Fak
tor Zeit in keinem Labor simuliert werden kann - kann auch nie 
mit Sicherheit garantiert werden. 
Die Artikel 24ft. lösen also die Endlagerungsmisere, in der wir 
uns heute weltweit befinden, uberhaupt nicht Die Formulie
rung des Bundesrates und auch der Minderheit I erhöhen sie 
sogar noch, Wir erhöhen sie, indem wir zusätzliche Gefahren 
von Atomtransporten in Kauf nehmen, Wir nehmen in Kauf. 
dass Unfälle, Sabotage und Diebstahl geschehen können, 
Stichwort. das noch nicht vergessen ISt Transnuklear-Skan
dal. 
Ich zitiere Ihnen einen Satz aus der Debatte zum Energieartikel 
'10m 21. September 1989: "Wir mussen Entsorgungsstand
orte In der SchweiZ finden, wir müssen doch einmal zur Kennt
nis nehmen. dass ein Abschieben dieses Problems auf das 
Ausland nachgerade unanstandig 1St. Sagen wir doch dem 
Sankt Flonan Adieu,» 
Gesagt hat diesen Satz bei der Debatte Herr Bundesrat Ogi: er 
hat uns da Ins Gewissen geredet Und jetzt kommt der andere 
Bundesrat und bnngt die Vorlage, die dieses Abschieben inS 
Ausland Wieder möglich macht oder sogar emofiehlt. 
Wenn wir diese Aussage von Bundesrat Ogl ernst nehmen 
und Wir machen das können wir das nur, wenn wir der Min
derheit 1I fRechstelner) zustimmen. Wir halten es fur morallscn 
und ethisch unhaltbar, dass wir die Abfallorodukte unserer In
dustnegesellschaft Ins Ausland eXDortleren. Namentlich die 
Dritte Welt darf nicht als Müllhalde aer Industnegesellschaft 
missbraucht weraen. Wir wenren uns gegen das Motto. das 
heute so verbreitet ISt Mit Geld kaufen wir uns von unseren 
Problemen los, 
Zum Schluss habe Ich eine ganz konkrete Frage an Herrn 
Bundesrat Cott!. Die BotSChaft des Bundesrates spncht auf 
Seite 28 von «schwach- und mitteiaKtiven Abfällen»: sie sOflcht 
auch von "hochaktiven AbtaJlen». Herr Issler 'Ion der Nagra hat 

einem Inlenllew neuerdings von «mItteiaktiven. langleolgen 
Radionukleiden" gesprOChen. Herr Bundesrat Cott" Wie ge
nau Sind die KategOrien dieser Abfälle definiert. und wo Sind 
sie festgenalten? 

M. Rufty. rapporteur: Votre commlSSlon sest penchee sur la 
teneur de lartlcle 24 et a pns en conSlderation une lettre que 
nous avalt envoyee la Communaute de travail SWlssald, Action 
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de careme paln pour le prochaln et Helvetas. Cette organIsa
tion nous rendalt attenlifs au nsque que pouvalt comporter. 
notamment pour les pays du tiers monde, un commerce des 
dechets radioactlfs. La mlnonte RechsteIner s en est Insplree 
dans sa dernlere phrase et de plus. elle precise dans sa pro
position que seuls des motlfs de secunte peuvent Justlfier une 
autonsatlon d exportation. Le texte de la mlnonte Fischer
Seengen attenue. SI on le compare a celUi de la malonte. le ca
ractere marque de la volonte d'elimlner les dechets dans notre 
pays: iI dlt «seront en prlnClpe» alors que celUi de la malonte dlt 
"doivent en pnnClpe» Dans la propOSition de M. Fischer
Seengen. le caractere exceptlonnel de I'autorlsatlon ö'expar
tation a disparu. On se refere a I'autonsatlon d'exportation aux 
normes de secunte reconnues sur le plan International. 
La maJonte de votre commlsslon vous demande de repousser 
les deux pro positions de mlnonte et de vous rallier a la verSion 
du Conseil des Etats et ceci avec l'appUi du Conseil federal 
pour deux ralsons: nous voulons que I'autorisation d'exporta
tion soit I'exceptlon et nous pensons qu'il est utile de laisser la 
competence au Conseil federal de definir les conditions d'au
torisation d'exporter. Nous le faisons en sachant - Je reprends 
la une partie de I'expose de M. RechsteIner - que M. Cotti, 
conseilier federal, a joue un r61e determinant dans la Conven
lion de Bäle qUi regte t'exportation des dechets dangereux et 
qui subordonne ces mouvements internationaux a un certains 
nombre de conditions. Les deux plus Importantes so nt les sui
vantes: 11 faut que le pays recevant les dechets dangereux soit 
d'accord de les prendre et surtout. il faut que les posslbilites 
de Iraltement des dechets dangereux soient techntquement 
superieures acelIes que I'on pourralt trouver dans le pays qUI 
les exporte. 11 y a donc la des conditions qw reglent de mantere 
tres stncte les mouvements des dechets dangereux. Bien que 
les dechets radioactlfs ne sOlent pas inclus dans la Conventton 
de Bäle, nous pensons que, par analogie, le Conseil federal 
qui s'est engage, Je le repete. de mantere tres forte dans le re
glement de ce probleme respectera ces conditions pour les 
dechets radioactifs. 
C'est pour ces ralsons que la majorite de votre commlssion 
vous demande de vous rallier a la version du Conseil des Etats 
et de repousser les deux proposItions de la minonte. 

Aerz, Berichterstatter: Der Artikel 24 des Strahlenschutzge
setzes handelt von einer zentralen Frage, die nicht nur das 
Strahlenschutzgesetz betrifft. wenn ich mir die Bemerkung er
lauben darf. Sie handelt eigentlich von einer neuen SOZialen 
Frage. Früher ging es bei der sozialen Frage darum: Wer be
kommt welches Gut? Und eine neue SOZiale Frage helsst: Wer 
bekommt den Dreck? 
Hier liegen neben dem Vorentwurf des Ständerates zwei Min
derheltsantrage vor. Wir wurden In der KommissIonsarbeit von 
den Entwicklungshilfe-Organisationen mit einem Brief darauf 
aufmerksam gemacht. dass die Gefahr besteht. dass die Ent
wlcklungslander mehr und mehr gezwungen werden. unsere 
Abfälle zu horten. Genau so. wie man fruher die Rohstoffe aus
gebeutet hat. gibt man Ihnen heute die Abfälle Es betnfft dies 
la nicht nur den radioaktiven Sondermull. Wir haben den Batte
neabfall seit leher In der DDR entsorgt usw. 
Dem GeSichtspunkt dieser Sorge der Entwlcklungshtlfe gibt 
der Antrag der Minderheit" (Rechsteiner) AusdruCk, namlich 
dass Exporte In Entwicklungsländer nicht zulasslg sind. Es ist 
auch so. dass Abfälle grundsatzlich Im Inland beseitigt werden 
mussten und die Ausfuhroewtliigung aus Sicherheltsgrunden 
nur ausnahmsweise erteilt wurde. Dies ISt der strengste Artikel 
In unserer Auswahlsendung. 
Es steht dieser Minderheit 1I die Minderheit I (Fischer-Seen
gen) entgegen. die wesentlich laxer 1St. Dort wird der radioak
tive Abfall nur "In der Regel» Im Inland beseitigt, und die Inter
nationale Zusammenarbeit Ist zulasslg, soweit die Staaten die 
International anerkannten SIcherheitsnormen anwenden. In 
der KommisssIon wurde geaussert. die Türkei nahme sicher 
radioaktiven Abfall. sogar unter sehr sIcheren Bedingungen, 
Er wurde dann In Kurdistan deponiert Der Minderheit schien. 
es genuge nicht, wenn man nur die Sicherheitsnormen be
aChte. 
In der Eventualabstimmung In der Kommission unterlag die 

Minderheit Rechsteiner. also die strenge Variante. gegenüber 
der Minderheit I (Fischer-Seengen) mit 9 ZU 6 Stimmen. Dann 
wurde dieses ErgebniS aber der Version des Standerates ent
gegengestellt. Hier obSiegte die VerSion des Ständerates als 
mittlere Losung deutlich mit 11 ZU 4 Stimmen. Hier mussen 
grundsatzlich die Abfälle Im Inland entsorgt werden, und der 
Bundesrat kann nur ausnahmsweise unter bestimmten Vor
aussetzungen die AusfuhrbewIlligung erteilen. 
Bundesrat Cottl, der eine Schnttmacherfunktlon In der interna
tionalen Abfallentsorgung ubernommen hat, hat uns zugesI
chert, dass dies sehr restnktlv gehandhabt wurde. 
Die KommiSSion empfiehlt Ihnen. der Version des Ständerates 
zuzustimmen. 

Bundesrat Colti: Der Bundesrat hat sich - Sie sehen es aus 
der Fahne - zu diesem Thema gar nicht geaussert, wir haben 
uberhaupt keinen Antrag gestellt; welche Gründe dafur aus
schlaggebend waren, werden Sie am Schluss dieser kurzen 
Ausführung erfahren. Als der Ständerat den Grundsatz fest
legen wollte, dass die Abfallbeseitigung innerhalb unserer 
Grenzen geschehen müsse, hatte der Bundesrat natürlich 
uberhaupt keine Einwande gegen diesen Grundsatz. 
Wir stehen jetzt vor zwei zusätzlichen Anträgen, welche etwas 
weiter gehen als der eher grundsätzliche Vorschlag des Stän
derates. Herr Fischer schlägt eine Lösung vor, welche eigent
lich bei Vorhandensein und Respektierung international aner
kannter Sicherheitsnormen die von ihm trotzdem praktisch als 
Regel dargestellte schweizerische Entsorgung uberflüssig 
werden lässt Wären diese internationalen Normen vorhan
den, und würden sie respektiert, so wäre Jeder Export möglich. 
Dies scheint unserer Auffassung nach etwas zu welt zu gehen. 
Der Grundsatz an Sich muss doch gewisse Ausnahmen tole
rieren. Herr Rechsteiner schlägt als einziges Kriterium für die 
Ausnahme den Grund der Sicherheit vor. Man sagt mir aber, 
es könne zusätzlich durchaus andere Kritenen geben. Des
halb scheint der Vorschlag von Herrn Rechsteiner unter die
sem Aspekt zu wenig fleXibel zu sein. Das Sicherheltsknterium 
muss anerkannt werden. aber es kann auch andere Kriterien 
geben. 
Dem Bundesrat - gemass der Fassung des Ständerates - die 
Kompetenz zu uberlassen. schiene uns besser. Herr RechsteI
ner hat im letzten Satz seines Vorschlages eine abSOlut neue 
Klausel erwähnt. die In keinem anderen Vorschlag enthalten 
ist: das Ausfuhrverbot in Drittweltländer. Es wurde hier von der 
Basler Konvention gesprochen, welche die sogenannten Son
derabfälle beschreibt Die Schweiz exportiert kein Kilo Sonder
abfall in die Drittweltländer, auch wenn dazu keine gesetzliche 
Grundlage eXistiert und auch wenn dazu sensu stncto die Bas
ler Konvention kein Verbot enthält. Auch wenn Wir International 
gesehen gewisse Möglichkeiten hatten, auch wenn diese 
Möglichkeiten bestehen. weil die sChwelzensche Gesetzge
bung ein solches Verbot nicht beinhaltet. gehen wir nicht In die 
Dritte Welt. und zwar aus grundsatzlichen Gründen. Deshalb 
ISt der Antrag von Herrn Rechsteiner auch nicht nötig: Wir wer
den auch mit diesen Abfällen nicht In die Dritte Welt gehen. 
Wenn Sie das noch gesetzhch verankert haben möchten, 
wurde Ich mich nicht grundsatzlich dagegen wehren. gerade 
weil wir das gar nicht beabSichtigen. Wenn dieser letzte Satz 
stehen bleiben soll, dann auf alle Fälle am Schluss des Vor
schlages des Standerates Diese Verbindung herzustellen. ISt 
nicht meine Aufgabe. 
Wenn Ich ein Urteil uber die drei vorhandenen Vorschlage ab
geben sollte. dann wurde Ich fur den Vorschlag des Standera
tes plädieren. 

Rechsteiner, Sprecher der Minderheit 11: Herr Bunaesrat Cotti 
hat In seinem Votum gerade gesagt. dass er settens des Bun
desrates dem letzten Satz der Minderheit 11 zustimmen könnte. 
dass er also bereit ware. Ins Gesetz aufzunehmen, dass Ex
porte In Entwlcklungslander nicht erfolgen durfen. weil das oh
nehin nicht geschehe. Es ISt auch Sinnvoll. das Ins Gesetz zu 
schreiben. wenn es ohnehin nicht geschieht. Ich mochte die
sen Vorschlag aufnehmen und den Herrn Vizeprasldenten bit
ten, die Abstimmung entsprechend zu gestalten. damit dieser 
Vorschlag aufgenommen werden kann. Dies wurde helssen. 
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dass - falls der Antrag der Minderheit 11 abgelehnt würde - In 

einer Eventualabstimmung über diesen letzten Satz abge
stimmt werden könnte. 

PräSident: Ich nehme an. dass Sie nur uber Antrage abstim-

Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

men wollen. zu denen Sie sich haben äussern können. Art. 30 
Antrag Ger KommisSion 

Abstimmung - Vote 
a. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Eventueil - A utre prelimmalre 
Fürden Antrag der Minderheit I 
Für den Antrag der Minderheit II 

79 Stimmen d ..... Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen: 
50 Stimmen 

Art. 30 

Definitiv - Defimtlvement PropoSitIOn de la commlsslon 

75 Stimmen Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit I 56 Stimmen a. Adherer au prolet du Conseil federal 

Art. 25-27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 

c. Streichen 

Art. 28 
Proposition de la commission 

c. Biffer 

Frau Leutenegger Oberholzer: Zuhanden der Materialien 
möchten wir den Bundesrat bei Artikel 28 litera b um eine Prä
zlslerung bitten: Wir möchten zuhanden der Materialien fest
gestellt haben. welche Tätigkeiten allenfalls von einer Bewilli
gungspflicht ausgenommen werden sollen. In der Botschaft 
steht dazu. dass eine Ausnahme für den Umgang mit radioak
tiven Stoffen geringer Aktivltat vorgesehen werden könnte. 
Das ist eine Aussage, die sich nicht konkretiSieren lässt auf
grund der Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass aus den USA bekannt ist, 
dass Abbruchmatenalien von kerntechnischen Anlagen In der 
Automobilindustne wiederverwendet und weiterverarbeitet 
wurden, weil man diese für ungefährlich hält. InZWischen stellt 
man bel den daraus hergestellten Produkten. den Automobi
len. eine grosse Akkumulation von radioaktivem Material und 
hohe radioaktive Werte fest. 
Können Sie uns verSichern. Herr Bundesrat Cotti. dass derar
tige Tätigkeiten damit nicht gemeint Sind, und prazlsleren. was 
Sie tatsachlich mit Litera b ansprechen wöllen? 

Bundesrat Cotti: Das Ist Ja eine Frage. die Sich letzten Endes 
auf die kunftlge Verordnung zum Vollzug dieses Gesetzes be
Zieht. Aber Ich glaube. Litera b enthalt doch - wie es Sich für ein 
Rahmengesetz geziemt - eine absolut klare Aussage. Die Vor· 
aussetzung 1St. dass uberhaupt keine Gefährdung vorhanden 
sein darf. Mit Beispielen kann Ich Ihnen In diesem Moment lei
der nicht dienen. Ich benutze aber die Gelegenheit - Ich habe 
das vorhin vergessen - ein paar Worte zu sagen zur Frage von 
Frau Bär betreffend der Einter/ung der verschiedenen Grade 
der Gefährdung bel den radioaktiven Abfallen. Ich möchte den 
Rat nicht mit langen technischen Ausfuhrungen belästigen. 
aper Ich mochte Ihnen. Frau Bar diese Einteilung schriftlich 
abgeben. damit Sie sehen. wie heute auf Verwaltungsebene 
diese Abfalle eingeteilt werden 

Angenommen - Adome 

Art. 29 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

d ..... ci I' etat de la seien ce et de la technique; 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der KommiSSion 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.... für den Strahlenschutz. Sie ist zu befristen. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
AI. 2 
.... en radioprotection, Sa duree de validite doi! etre limitee. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32. 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adh8rer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Abs, 1 
Der BewIlligungsInhaber muss der Aufsichtsbehörde melden. 
wenn er: 
a. eine Aenderung im Bau oder Im Betrieb einer Anlage oder 
eines Apparates. die den Sicheren Betrieb beinträchtigen 
könnte. beabsichtigt; 
b. zusatzliche radioktive Stoffe verwenden oder die Aktivität 
von bewilligten radioaktiven Stoffen erhöhen Will. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Besteht die Möglichkeit. 

Art. 34 
Proposition de la commlSSlon 
AI. 1 
Le tltulalre de I'autorlsatlon dOlt faire une declaration a rauto· 
rite de surveillanee s iI a /'intentlon de: 
a. Proeeder a une modlficatlon de la construetion ou du fone
tlonnement dune installation ou d'un apparell qUi pourralt 
avolr des effets sur la securlte: 
b. Utiliser des sUbstances radloaetives supplementalres ou 
augmenter lactlvlte de substances radloaetlves autor/sees. 
AI. 2 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
AI. 3 
Si une eXpOSition Inadmlsslble . 

Angenommen - Adopte 
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Art. 34bis. 35. 36 
J,ntrag oer Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
PropOsmon oe la commlsSlon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adoote 

Art. 36bis (neu) 
Antrag aer Kommission 
rltel 
Haftpflicht 
Abs.1 
Wer Einrichtungen betreibt oder Tätigkeiten austibt. die eine 
Gefährdung durch Ionisierende Strahlen mit sich bringen. haf
tet ftir die dadurch verursachten Schäden, sofern er nicht 
nachweist. dass er alle Sorgfalt zur Vermeidung des Schadens 
aufgewendet hat. 
MJs.2 
Mehrere Haftpflichtige gemäss Absatz 1 haften solidarisch, 
MJs.3 
Für Nuklearschäden. die durch Kernanlagen oder durch den 
Transport von Kernmatenalien verursacht werden, bleibt das 
Kernenergiehaftpflichtgesetz vorbehalten. 

Antrag Fischer-Seengen 
Streichen 

At. 36bis (nouveau) 
PropoSItIOn de la commlssion 
Titre 
ResponsabHlte clvlle 
AI. 1 
Celui qUI explolte des Installations ou exerce des activites qui 
impliquent un danger du ades rayonnement Ionisants repond 
des dommages qUI en resulent. a mOlns qu'il ne prouve avoir 
pns toutes les precautlons pour eVlter un domrnage. 
AI. 2 
S'il y a plusleurs responsables. Hs repondent solidairement. 
AI. 3 
Pour les dommages nuclealres provoques par des centrales 
nuclealres ou lors du transport de materiaux nucleaires, la loi 
sur la responsabilite clvile en matiere nucleaire est reservee. 

ProPOSition Fischer-Seengen 
Bitter 

Präsident: Der Antrag Fischer-Seengen zu Artikel 36bis Ist zu
ruckgezogen worden, 

Angenommen gemass Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposItIOn de la commlSSlon 

Art. 37 -41 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
PropOSition de la commlsSlon 
Adherer a la declSlon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adoote 

Art. 42 
Antrag der KommiSSion 
Abs, 7 

fblsineul Tatlqkelten die eine Gefährdung durch IoniSie
rende Strahlen mit sich bringen können, ohne die notwendige 
Sachkunde ausuot. 
Abs, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 42 
PrOPosition de la commlSSlon 

AI. 1 

fbis(nouveau), Exerce des activltes pouvant presenter un dan
ger du ades rayonnements 10nlsants. sans posseder la qualifi
catlon technlque necessaire, 
AU 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 43-49 
Antrag aer KommisSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
PropOSitIOn de la commlSS/on 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur I'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 104 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Sie haben zu diesem Geschäft einen ausführlichen 
Bericht des Kommissionspräsidenten erhalten - obwohl das 
Geschäft in Kategorie I eingeteilt war -, in dem die Eintretens
voten schriftlich enthalten und die Artikel einzeln beschrieben 
Sind. Er hat sich dazu nicht mehr äussern müssen. und er hat 
nur noch zu jenen Artikeln gesprochen. wo MinderheitsposI
tionen angemeldet waren. OffenSichtlich hat das nicht nur Zeit 
gespart, sondern auch die Qualität der Debatte verbessert. 
Darf ich Ihm und Herrn Fierz dafür herzlich danken und alle 
künftigen Kommissionspräsidenten bitten, sie als Vorbild zu 
nehmen. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Ad 88.011 

Postulat der Kommission 
Strahlenschutz. 
Morbiditäts- und Krebsstatistik 

Postulat de la commission 
Radioprotection. Statistique 
de la morbidlte et du cancer 

Wortlaut des Postulates vom 29, Mal 1989 
Der Bundesrat Wird ersucht. die Errichtung einer gesamt
schweizerIschen Morbldltäts- und Krebsstatistik zu prufen Es 
ware wunschenswert wenn die Statistik verschiedene Krite
rien, wie Wohnort, Beruf (z S, StrahlenexPosltlonl Alter und 
Geschlecht enthalten wurde und In Zusammenaroelt mit kom
petenten auslandischen Zentren geschehen wurde, 

Texte du postulat du 29 mal 1989 
Le Conseil federal est Invlte a examlner la posslbillte detablir 
une statlstique de la morbldlte et du cancer. 11 seralt souhalta
ble que cette statlstlque comporte dlfferents enteres, tels que 
le Heu de domlcile, la profeSSion IP ex. eXpOSition aux radIa
tionS), lage et le sexe. et qu elle SOlt etablle en collaboratlon 
avec des centres etrangers competents 

Präsident: Im Postulat der KommiSSion Wird zusatzllch der 
Antrag Leutenegger Oberholzer zu Artikel 16 beruckSlchtlgl. 

Ueberwlesen - Transmls 



LOI sur la radioorotectlon 

dass die Bautengruppe ebenfalls in Verlegenheit geraten war, 
Sich aber trotz allem aufgerafft hat den Kauf zu empfehlen, 
Heute vernehme Ich von Herrn Büttiker, dass Im Zentrum von 
Höngg Preise bezahlt werden, die ungefähr die Hälfte dieses 
Preises darstellen, Ich kann mich -Ich kenne ja diese Gegend 
uberhaupt mcht - zu dieser Aussage In keiner Welse ausspre
chen. Aber Ich nehme an. Herr Büttlker Wird sie Ja auch be-
grundet haoen. . .. 
ich habe aucn die Bemerkungen von Herrn Wldmer gehort. 
ICh habe uberhaupt keine SchWierigkeit. dem Antrag Widmer 
zuzustimmen. vielleicht allerdings mit der BemerKung "zur 
Nelteren Prüfung". mcht unOedingt nur zur Enteignung. 
Ueberlassen Sie es uns. dem Problem auf den Grund zu ge
nen: Wir werden dann sehen, ob der Weg der Enteignung 
uberhaupt gewählt werden muss oder ob nicht trotzdem der 
andere Weg, aber zu niedrigerem PreiS, eingeSChlagen wer
den Kann. Ueberlassen Sie also diese Wahl bitte dem Bundes
rat. 

Präsident: Ich frage Herrn Widmer. ob er mit dieser Retativie
rung einverstanden 1St. 

Widmer: Herr Bundespräsident, Sie sind ein grosser Diplo
mat. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen, Ich meinerseits 
bin Ja auch nicht ein so hartnäckiger und unhöflicher Mensch. 
Finden wir uns also so - jede Rückweisung Ist Ja fonmell mit ei
nem Auftrag zu verknüpfen -, dass Wir wie folgt formulieren: 
Die Rückweisung erfolgt mit dem Auftrag, primär die Enteig
nung einzuleiten und sekundär wenn Sich da unüberwindli
che SchWierigkeiten zeigen sollten - einen anderen Weg zu 
suchen. Zu dieser Formulierung könnte ich Hand bieten. 

Präsident: Ich gehe davon aus, dass Sie den Antrag von 
Herrn Widmer verstanden haben, auch wenn er nicht schrift
lich vorliegt. Der Bundesrat und die Kommission sind bereit, 
Ihn anzunehmen. Wird ein anderer Antrag gestellt? Dies ist 
mcht der Fall. Damit reduzieren sich die Beträge In Absatz 2 im 
Einleitungssatz von 334,335 Millionen auf 321.055 und in 
Buchstabe a von 315,6 auf 301,8 Millionen Franken. 

Angenommen gemäss Antrag Widmer 
Adopte selon la proposition Widmer 

Art. 2, 3 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
PropOSition de la comm/SS/on 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annanme des Entwurfes 

An den StänCierat - Au Conset! des Etats 

119Stimmen 
lEinstimmigkeit) 

84 

88.011 

Strahlenschutzgesetz 
Loi sur la radioprotection 

Differenzen - Divergences 

22 

Siene Jahrgang 1990, Seite 1568 vOlr annee 1990. page 1568 

"""eIllU"" des vom 12 DezemDer 1990 
du Cooseli des du 12 oecemore 1990 

KategOrie V. Art 68 GRN Categof'e V art 68 ReN 

1991 

Herr Ruffy unterbreitet im Namen der Kommission des Natio
nalrats den folgenden schrIftlichen Bericht: 

Die vom Nationalrat am 26. September 1990 gefassten Be
schlüsse zum Gesetz über den Strahlenschutz enthielten 16 
Differenzen zu den Beschlüssen des Ständerates (Erstrat) 
vom 20, September 1988, 
Entsprechend den Anträgen selOer vorberatenden Kommis
sion schloss Sich der Ständerat an seiner Sitzung vom 12. De
zember 1990 in 14 Punkten dem Nationalrat an. Es verblieben 
somit noch zwei Differenzen, welche die Artikel 17 und 42 be
treffen, 
Die nationalrätliche KommiSSion trat am 12. Dezember 1990 
zusammen und beschloss. dem Plenum zu beantragen, Sich 
in beiden Fällen dem Ständerat anzuschliessen. 
Die Aenderungen gegenüber der vom Nationalrat verabschie
deten Fassung von Artikel 17 gehen aus einem neuen Antrag 
des Bundesrates hervor. Sie bringen nicht nur eine redaktio
nelle Verbesserung, sondern tragen auch den Zusammen
hängen zwischen dem Lebensmittelgesetz und dem Strahlen
SChutzgesetz besser Rechnung. 
Auch bei der zweiten Differenz. der Streichung von Artikel 42 
Absatz 1 BUChstabe fbis. beantragt die Kommission, dem Be
schluss des Ständerates zu folgen. Es liegt auf der Hand, dass 
die notwendige Sachkunde Voraussetzung für die Erteilung ei
ner BeWilligung Im Sinne dieses Gesetzes 1St. Die Bestimmun
gen In den Artikeln 27, 28, 34 und schliesslich auch 42 Ab
satz 1 Buchstabe a decken nach AnSicht der KommmissIon 
den in BUChstabe fbis vorgesehenen Fall durchaus ab und 
machen die mit fbis eIngefügte Bestimmung überflÜSSig. 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die Kommission. Sich in 
den zwei verbleibenden Differenzen dem Ständerat anzu
schliessen und das Gesetz In der nun vorliegenden Form zu 
verabschieden, 

M, Ruffy oresente au nom de la commlSSlon du Conseil natio
nalle rapport ecnt sUivant: 

Les declslons pnses oar nolre conseil le 26 septembre 1990 
au sUiet oe la 101 sur la radloprotectlon avalent engendre 16 dl
vergences par rapport a la verSion adOptee le 20 seotemore 
1988 Dar le Conseil des Etats. consel; prlonfalre. 
SUivant sa commlsslon. le Conseil des Etats a accepte, aans 
sa seance au 12 decembre 1990, 14 des propoSItions de notre 
conseiL Ils suDslstent par consequent deux dlvergences qUI 
:Jorlent sur les articles 17 et 42. 
lotre commlsslon sest reunle le 12 decemDre 1990 pour exa
,'liner ces deux dlvergences et vous propose de vous rallier 
aux proposItions du Conseil des E:ats. 
Les modlficatlons apportees a I arncle 17 tel que nous 
adopte sei on la nouveile teneur orooosee oar le Conseil feoe

comprennent une amelioration du POlot de vue redactlon
et oreClsent la compiementarlte eXlstant entre la 101 sur les 

denrees alimentalres et celle CUI nous oreoccuoe acluelle-
ment. 
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En ce qUI concerne la suppression de la lettre fbis de I 'alinea 1 
de I'artlcie 42. volre commission vous propose de I'accepter. 
La qualificatiOn technlque est. a I'evidence. une des condi
lions Indispensables a I'obtentlon d'une autonsation. Cela 
etant admls. la teneur des articies 27 et 28, celle de I'artlcle 34 
et enfln celle de I'artlcle 42. alinea 1, lettre a couvrent aux yeux 
des memores de la commlsslon Je cas prevu dans la lettre fbls 
et rendent superflu ce que nous aVlons propose, 
Pour ces ralsons nous vous prlons de sUivre le Conseil des 
Etats sur ces deux prOPOSlllons et d'approuver ainSI ce projet 
delOL 

Art. 17. 42 Abs. 1 Bst. fbis 
Antrag aer Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 17,42 al. 1 let. fbis 
ProPOSition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

90.019 

Schweizerische Volksbibliothek. 
Finanzhilfen 
Bibliotheque pour tous. 
Aide financiere 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 28. Februar 1990 (BBII 1533) 
Message et prolet d arrete du 28 fevner 1990 (FF 11457) 

Beschluss des Ständerates vom 1 Oktober 1990 
Declslon du Conseil des Etats du 1 er octobre 1990 

KategOrie V, Art, 68 GRN Categone V. art. 68 ReN 

Herr Guinand unterbreitet im Namen der Kommission für Wis
senscnaft und Forschung den folgenden schriftlichen Bericht: 

Die Stiftung Schwelzensche Volksbibliothek (SVB) ist vor sieb
zig Jahren mit dem ZwecK gegrundet worden. «der freien Ent
faltung und Bildung des einzelnen zu dienen. Indem sie das 
allgemeine öffentliche Bibliothekswesen der SchweiZ fördert 
und zu einer ausgeglichenen Versorgung aller Landesteile 
und BevolkerungsKrelse mit Büchern und andern InformatI
onstragern beitragt". 
Als "Bibliothek der Bibliotheken" leistet die SVB Starthilfe für 
die Einrichtung lokaler und regionaler Bibliotheken, sie er

erneuert Bestande an Büchern In allgemeinen Bi
'/ersorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen 

SOltaier. ;-leime. Gefängnisse. vermittelt der Armee Lesestoff. 
organisiert einen Ir;terkantonalen Dienst für Klassenlekture 
etG. Jurcn die Unterstutzunq von Gemelnde- und Reqlonalbl
ollotheKen In vvenlg bevorteilten Gebieten bemuht sich die 
SVB um eine Verminderung des Gefälles zWischen Stadt und 
Lana sowie zWischen finanzstarken und finanzschwachen 
Kantonen. Im KUlturooiltlschen Umfeld von heute oedarf das 
vledlum Buch als Gegengewicht zu den elektronischen Me
Gien :Jesonaers der Förderung, 

69 Jahren wird die Stiftung vom Bund unterstutzt und mit
getragen. Der Jungste Bundesbeschluss vom 9 Oktober 
1987 .::Jer der Stiftung einen Betneosoeltrag 'Ion jahrllch 
~ 5 Millionen Franken garantiert ,st biS zum 31 Dezember 
~ 991 oefnstet Damals hat das Parlament die Sliftung aufgefor
dert. Ihre Konzeption zu uberdenken und Ihre StruKturen zu 

85 Schweizerische Volksbibliothek. Finanzhilfen 

überarbeiten und auf die Bedürfnisse der Zukunft auszurich
ten. Sondermittel wurden In Aussicht gestellt, sollten diese 
Voraussetzungen erfüllt werden. 
In der ZWischenzeit hat die SVB diese Auflagen erfüllt und die 
notwendigen Strukturberelnigungen vorgenommen; ein 
neues Leitbild, neue Statuten und ein neues Organlsationsre
glement wurden eraroeltet. Deshalb enthält die heutige Vor
lage zwei Teile: Neben den Jährlichen Finanzhilfen. die für die 
Jahre 1992-1995 um durchschnittlich 21 Prozent angehoben 
werden und für diese Zeitspanne 7.6 Millionen Franken betra
gen. beantragt der Bundesrat für 1992 einmalige Finanzhilfen 
von 1.3 Millionen Franken für die Informatis!erung des Betrie
bes und von 890'000 Franken für die Errichtung eines definiti
ven Bibliozentrums der deutschen SchweiZ In Solothurn. Die 
Stiftung ubt Ihre Tätigkeit dezentralisiert aus: Den Bibliozen
tren In den drei grossen Sprachregionen kommt die Funktion 
einer Verteilzentrale und eines kleinen Kulturzentrums zu. 
Standorte sind Bellinzona und Lausanne. Neu soll das PrOVi
sorium in Bern nach Solothurn, in die zweckmässigeren 
Räume der säkulansierten Klosterkirche St. Josef verlegt wer
den. Sitz der Zenrraldirektion bleibt Bern. 
In der Kommission blieb diese Vorlage unbestritten. Begrüsst 
wurde. dass nicht nur die finanzielle Unterstützung. sondern 
auch die Aufsicht des Bundes verstärkt wird (Artikel 3). 
Die Vorlage ist wiederum befristet. Die Kommission nahm zur 
Kenntnis. dass die Finanzstruktur überdacht und dass 1995. 
nach Abschluss der Reorganisation, die BundesunterstOt
zung zugunsten der SVB in Absprache mit den Kantonen 
grundsätzlich überprüft und - wenn möglich auf Basis des ge
planten Kulturartikels - auf eine dauerhafte Grundlage gestellt 
werden solL 
Der Ständerat hat dieser Vorlage am 1. Oktober 1990 opposi
tionslos zugestimmt. 

M. Guinand sou met au nom de la Commission de la science 
et de la recherche le rapport €lcrit suivant: 

La Fondation suisse La Bibliotheque pour tous (BPT) fut creee 
il y a pluS de 70 ans dans le but de «seNir le libre epanoulsse
ment et la formation de la personne en favonsant un d€lvelop
pement des biblioth€lques de lecture publique en Suisse qui 
garantisse une certalne egalit€l entre les regions et les cat9go
ries de la population dans I'approvisionnement en livres et au
tres m€ldias». 
En tant que bibliotMque des bibliotMques, la BPT offre une 
aide de depart aux bibliotMques regionales ou locales; elle 
complete et renouvelle les collections de livres et d'autres me
dias des bibliotMques de lecture publique: d'entente avec les 
cantons. elle approvlslonne en livres les hÖpltaux. les hospi
ces et les pnsons: elle approvisionne I'armee en livres. elle or
gamse un seNice Intercantonal de lectures sUlvies. etc. En 
fournlssant une aide aux blbliotheques communales et regio
nales des regions defavonsees, la BPT s efforce a reduire les 
inegalites entre la ville et la campagne et cl. cornger les dispari
les entre cantons fiches et cantons pauvres. AUlourd·hul. I'en
vlronnement politlque culturel eXlge une promotion oarticu
liere du livre en contrebalance aux medias electrOnlques. 
DepUls 69 ans la ConfederatJon soutlent et sUbventlonne la 
fondation Le dermer arrete federal du 9 octobre 1987 assurant 
une subvention annuelle d'exploltation de 1.5 million de 
francs vlent a echeance le 31 decembre 1991. Le Parlement 
avalt alors demande a la fondation de revolr ses structures et 
de les adapter aux besolns futurs. Cest aces conditions 
qu une aide partlcullere avalt ete envlsagee, 
Entretemps, la BPT a don ne sUite aces eXlgences en proce
dant au redressement necessaire des structures. en elaborant 
ce nouvelles dlrectlves, un nouveau statut et un nouveau re
glement. C'est la raison oour laquelle le prolet comorend deux 
'/olets: hormls I aide financl€lre annuelle augmentee en 
moyenne de 21 Dour cent pour les annees 1992-1995 et altel
gnant alnSJ 7.6 milIions de francs. !e Conseil federal propose 
pour 1992 une aide financlere unlque de 13 million de francs 
pour linlormatisatlon de l'explOltatlon et de 890 000 francs 
pour la creation defimtive dun blbliocentre aSoleure. La fon
datlon exerce ses actlVItes de manlere decentralisee: dans les 
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22. März 1991 N 813 Schlussabstimmungen 

Randregionen versorgen, solange sie nicht auf eine der sechs 
Kanäle des Telefonrundspruchs aufgeschaltet werden dürfen, 
was die Regelung zwischen den PTT-Betrieben und der SAG 
den Lokalradios heute verunmöglicht. 
Doch In klar abgrenzbaren Berg- und Randregionen drängt es 
sich im öffentlichen Interesse einer genügenden Aundfunkver
sorgung unserer Bevölkerung auf, den Lokalradios diese Auf
schaltung auf einen Kanal des Telefonrundspruchs zu ermög
lichen. weil sich auf der einen Seite die meisten Bewohner die
ser Landesregion auf den Telefonrundspruch abstützen und 
weil die SAG auf der anderen Seite nicht beabsichtigt, ihre Pro
gramme vermehrt über Telefonrundspruch auszustrahlen. 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 13. Februar 1991 
Rapport ecrit du Conseil fooeraJ 
du 13 fevffer 1991 
1. Der Telefonrundspruch (TA-HF) ist ein nationaler Pro
grammdienst, der von der Schweizerischen Aadio- und Fern
sehgesellschaft (SAG) gemäss Artikel 2 Absatz 2 ihrer Kon
zession vom 5. Oktober 1987 veranstaltet und den Abonnen
ten gegen Bezahlung einer separaten Gebühr über das Tele
fonnetz der PTT zugeführt wird. Die SAG trägt somit die redak
tionelle und konzessionsrechtliche Verantwortung für die 
sechs TA-Programme. 
Der TA-HF ist technisch veraltet und bildet ein Hindemis für die 
Einführung des modemen digitalen Femmeldenetzes Swis&
net. weshalb dieser Dienst gegen Ende der neunziger Jahre 
eingestellt werden soll. Als mögliche Alternative für die Verbrei
tung von Radioprogrammen über das Telefonnetz stehen wie 
beim Fernsehen die Kabelverteilnetze im Vordergrund, die 
heute bereits rund 83 Prozent der Fernsehhaushalte versor
gen. 
Mit Inkrafttreten des Aadio- und Fernsehgesetzes (ATVG), was 
bei zügiger Differenzbereinigung anfangs 1992 der Fall sein 
könnte, wird auch die mittelfristige Zukunft des TA-HF grund
sätzlich zu diskutieren sein, insbesondere eine allfällige Nut
zung bzw. Mitbenutzung dieser Verbreitungsmöglichkeit 
durch lokal/regionale Veranstalter. 
Bis zum Inkrafttreten des RTVG will der Bundesrat allerdings 
am geltenden Recht festhalten und den TA-HF in der all~ini
gen konzessIonsrechtlichen Verantwortung der SAG belas
sen. obwohl er sich der Idee, diesen auch Lokalradios zugäng
lich zu machen. nicht grundsätzlich verschllesst. Dabei ist je
doch zu berücksichtigen. dass die einzelnen Telefonnetzgrup
pen in der Regel Aegionen umfassen, die wesentlich grösser 
sind. als die aktuellen Versorgungsgebiete der Lokalradios. 
Deren Programme werden heute aussch/lesslich drahtlos im 
UKW-Frequenzbereich verbreitet. was auch den Wichtigen 
mobilen Empfang ermöglicht. In Berggebieten ist dies natur
gemäss schwieriger als im flachen Mittelland, obwohl es dort 
In der Regel nicht an Frequenzen fehlt; Vielmehr müssen häu
fig mehrere Sender eingesetzt werden, was einen entspre
chend hohen finanZiellen Aufwand erfordert. Verschiedene 
Lokalradios haben allerdings in Zusammenarbeit mit den 
PTT-Betneben auch für topografisch heikle Gebiete techni
sche Versorgungskonzepte entwickelt. die befriedigende 
Emofangsverhältnlsse garantieren. 

Sowohl nach geltendem als auch nach zukunftigern Medi
emecn! ISt die Ertetlung von Konzessionen an Radio- und 
Fernsehveranstalter Sache des Bundesrates bzw. des Eidge
nÖSSischen VerKehrs- und EnergiewIrtschaftsdepartementes. 
Die tecnnlschen Möglichkeiten ergeben Sich aus den Fre
quenz- und Sendernetzplänen. die von den PTT-Betrieben 
nach den Weisungen des Bundesrates erstellt werden. Ge
mass Artikel 8 ATVG geben diese Pläne Auskunft über die ge
genwartlgen und künftigen Möglichkeiten für oie nationale. 
sprachregionale, regionale und lokale Versorgung mit draht
:os ubenragenen Radio- und Fernsehprogrammen. Diese 
Pläne weraen veröffentlicht und Sind somit Gegenstand einer 
breiten DiskUSSion mit allen betroffenen und IntereSSierten 
Kreisen, Dies gilt selbstverständlich auch für den digitalen 
Hörfunk DAB (Digital Audio Broadcastingj, Wie der Bundesrat 
bereits In seiner Antwort auf die Einfache Anfrage Widrig vom 
20. Juni 1990 dargelegt hat. Ist zurzeit völlig offen. ob und 

wann dieses System eingeführt werden kann, Langfristig ist je
doch mit neuartigen digitalen Uebertragungsverfahren zu 
rechnen. welche eines Tages den heutigen. frequenzmodu
lierten analogen UKW-Hörfunk ablösen werden. 

PräSident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundesra
tes mcht befriedigt. Er beantragt DiskUSSion. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag auf DiskUSSion 
Dagegen 

offenSIChtliche Mehrheit 
Minderheit 

Verschoben - Renvoye 

88.011 

Strahlenschutzgesetz 
Loi sur la radioprotection 

Siehe Seite 84 hiervor - Voir page 84 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 22. März 1991 
D8cision du Conseil des Etats du 22 mars 1991 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

88.039 

Bund und Kantone. 
Aufgabenteilung. Zweites Paket 
Confederation et cantons. 
Repartition des taches. 
Second train de mesures 

102 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesgesetz über die Hochschulförderung 
2. Loi tederale sur I'aide aux universites 

Siehe Seite 531 hiervor - Voir page 531 cl-devant 

Beschluss des Ständerates vom 22. März 1991 
DeCISlon du Conseil des Etats du 22 mars 1991 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 134 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
4. Loi fE~derale sur I'assurance-invalidite 

Siehe Seite 546 hiervor VOlr page 546 cl-devant 

Beschluss des Ständerates vom 22. März 1991 
Declslon du Conseil des Etats du 22 mars 1991 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 132 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 
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20. September 1988 S 441 Strahlenschutzgesetz 

Zunächst geht es um die Bildung von 31 Panzeqägerkompa
nien. Mit dem Rüstungsprogramm 1986 haben wir die 
Beschaffung des Panzerjägers Piranha mit der Panzerao
wehrlenkwaffe Tow beschlossen. Diese neue Bewaffnung 
wird nun Einheiten zugeteilt. die nicht neu gebildet. sondern 
umorganisiert werden. Es geht nämlich darum. dass die 
bisherigen sogenannten Bat-Kompanien. also die Panzerao
wehr- bzw. PanzerabwehrkanonenkompanIen - die mit dem 
ruckstossfrelen Panzerabwehrgeschutz. das auf dem Jeep 
montiert war - umgerustet werden auf den TowiPiranha. 
Dabei Wird wie bisher Jedes Feldlnfamenereglment und 
motorisierte Infantenereglment sowie Jedes RadfahrerregI
ment eine solcne Kompanie erhalten. wahrend die Gebirgs
diVISionen eine solche Einheit auf DivIsIonsstufe ernalten. 
Es bleibt also bel der bIsherIgen Konzeption der Panzerab
wehr: In den Feldarmeekorps diese Bewaffnung auf der 
Regimentsstufe. In den Gebirgsdivisionen auf der Divisions
stufe und erganzend der Dragon bei der Feldinfantene auf 
der Bataillonsstufe, bel der Gebirgsinfanterie auf der Regi
mentsstufe. Natürlich sollen in den Gebirgsdivisionen diese 
Kompanien nicht anders eingesetzt werden als in den Feld
divisionen, aber die Dichte ist dort geringer. Es handelt Sich 
also um eine Um bewaffnung bestehender Einheiten. Dabei 
werden neun Einheiten ersatzlos aufgehoben, nämlich die 
Einheiten mit der Panzerabwehrlenkwaffe Bantam, die in 
den Felddivisionen und je auch noch in den Feldarmeekorps 
eingeteilt waren. Man kann diese Waffen nicht mehr erset
zen. Man hat SIch daher im Sinne der Schwerpunktsbildung 
entschieden, auf eine Umbewaffnung zu verzichten. Wir 
haben Ja mit den Panzeqägern eine sehr starke Feuerkrafts
teigerung erhalten. Das zum einen Teil der Vorlage. 
Der andere Teil betrifft die 27 schweren Minenwerferkompa
nien, oie für die Infanterieregimenter der Felddivisonen und 
für die Radfahrerregimenter gebildet werden sollen. Hier 
kommen die Gebirgsdivisonen nicht zu kurz; sie haben 
diese Einheiten schon. Geändert wird bei den Gebirgsdivi
sionen nichts. ausser dass diese Einheiten, die bisher reine 
AuszugseInheiten waren, gemischte Auszugs-Landwehrein
helten werden. Wir haben hier schon einen deutlichen 
Uebergang zu dem. was mit der Revision der MilitärorganI
sation kommt: ein etwas anderes Denken bel den Heeres
klassen. In gleicher Weise werden die Einheiten in den 
FelddivisIonen gebildet. Hier Sind keine Einheiten vorhan
den, die man umbewaffnen kann. Das sind neue Einheiten. 
Sie werden aus den Beständen der bisherigen «Bantam
kompanien" und aus vorhandenen Ueberbeständen ge
bildet. 
In belden Fällen ist eine Verlängerung des Kadervorkurses 
notwendig, beim Minenwerfer sogar länger als beim Panzer
jäger. Das erstaunt vielleicht auf den ersten Blick. Aber wenn 
man an das Schiessverfahren der Minenwerfer denkt. ist es 
verständlich. dass die Kader dort einen verlängerten Kader
vorkurs bestehen mussen. 
Die einstimmige KommiSSion beantragt Ihnen Eintreten und 
Genehmigung. Ich mochte einfach noch eine Bemerkung 
belfugen, eine völlig rhetOrische Frage: Welches Parlament 
auf dieser Welt befasst Sich in SO weitgehender Detaillierung 
mit der Armee? Es mag nicht Immer sehr spannend sein, 
Sich mit solchen Bestandsfragen zu befassen. Aber verges
sen wtr nicht: Da liegt doch em ganz grosser Wert drin. dass 
unsere Armee derart In die politische Entscheldungsora
nung eingebettet ISt. Das dUrfen Wir auch einmal anerKen
rena feststellen, Icn bitte Sie also um Eintreten und um 
Zustimmung. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consetl decide sans opposition d'entrer en mattere 

Detat/beratung - Discusslon par art/c/es 

Titel und Ingress. Ziff. I bis 111 
Tltre et preambule, eh. I a 111 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur lensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

88.ü11 

Strahlenschutzgesetz 
Loi sur la radloprotection 

28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 17. Februar 1988 (BBIII, 181) 
Message el proiet de 101 du 17 !evner 1988 (FF 11, 189) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

M, Jelmini, rapporteur: Le projet de loi qui nous est soumis 
est destinE~ a reglementer le domaine de la radioprotection 
dans son ensemble. 
On ne peut pas affirmer quil existe un vide Juridique en cette 
matiere car le mandat constitutionnel de rarticle 24quin
quies, alinea 2, est rempli par certames dispOSitions de la loi 
de 1959 sur I'energle atomique, amsi que par les nom
breuses dispositions qUi ont ete edictees par voie d'ordon
nance, et notamment par I'ordonnance relative a la protac
tion contre les radiations, 11 s'agit donc de reunir, de faeton 
organique et correcte, dans un ac te legislatif, loutes les 
prescriptions relevant du domaine de la radioprotection. 
L'elaboration d'un proJet de loi en la matlere a ete formelle
ment decidee par le Consetl federal en 1982 lorsquapres 
differentes consultations et discussions, I1 a paru plus ral
sonnable de separer les dispOSitions de la radioprotection 
de celles concernant lutilisation paclfique de I'energie 
nucleaire en tenant compte egalement de la separation de la 
responsabilite administrative attnbuee d'une part, a l'Office 
federal de la sante publique pour la protectlon contre les 
radiatIons et dautre part, a I Office federal de I energie pour 
lutilisatton de I energie nUClatre. 
eeci ne slgnlfie pas qu II n y alt pas eu collaboratlon etrolte 
entre les deux departements dans leiaboration aes deux 
avant-prolets, bien au contraire. Le but de la 101 est de 
proteger I'homme et I envlronnement contre les dangers 
dus aux rayonnements lonlsams. c est-a-dire contre loutes 
sortes de rayonnements qUI. plus encore que I air ou lelec
tromagnetlsme dans lenergle, sont sufflsants pour provo
quer des lonlsallons. 11 s aglt notamment des rayons X et de 
nomoreux rayonnements emiS par les substances radioac
tives. 
La protection commence des qu un evenement ou un com
portement peut etre la cause d un dommage. en partlculier 
de dommages somatiques et genetiQues. La protection est 
basee sur trois pnnclpes recommandes par la Commlsslon 
internationale de protect!on radl%glque (CiPR): toute 
expOSition aux rayonnements dOlt etre Justlfiee: elle dOll etre 
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maintenue au niveau le plus bas que I'on peut ralsonnable
ment atteindre: les doses limltes dOlvent etre fixees pour les 
mdividus. L'evolution de la technlque et de la science, en ce 
domalne. Impose que les limltes de doses ne sOlent pas 
fixees dans la 101. mais dans une ordonnance qUI permette 
de les adapter rapldement aux nouvelles eXlgences. 
11 faut rappeier que I' accldent de Tchernobyl a demontre que 
des evenements extraordinalres peuvent provoquer une 
augmentation de la radioactlvite dans lenvlronnement et 
presenter de seneux dangers. Par consequent. I'experlence 
acqUise acette occaslon a ete prise en conSlderation lors de 
I elaborat Ion des prescnptlons relatives a la protection de la 
population en cas daugmentation de la radioactlvlte. 
Les matleres radioactlves et les rayonnements Ionisants 
so nt de plus en plus uttles dans de nombreux domalnes. 
notamment en medecine. dans la recherche et dans I'indus
tne. et cette utilite nest pas contestee dans la mesure ou elle 
ne comporte pas de danger pour la vie humatne et I'envlron
nement. 11 est donc indispensable d'etablir des exigences 
appropriees et de soumettre a I'autorisation toutes les acti
vltes comportant I'emploi de matieres radioactives et de 
rayonnements ionisants. Le respect de ces exigences passe 
egalement par un contröle repete. 
En ce qui concerne les dechets radioactifs, le projet de loi 
contient quelques dispositions de principe applicables a 
toutes sortes de dechets, y compris ceux qui proviennent de 
I'utilisation de renergie nucleaire. L'elimlnation de ces der
mers incombe a ceux qui les produisent. alors que la gestion. 
d'autres dechets radioactifs est assuree par la Confedera
tion qUI les recupere, les traite et les elimine aux frais des 
producteurs. Cette täche est effectuee par I'lnstitut Paul
Scherrer a Würenlingen. en collaboration avec rOffice fede
ral de la sante publique. Le projet tient compte de I'etat des 
connalssances scientifiques et surtout des experiences 
effectuees apres I'accident de Tchernobyl. S'agissant d'une 
loi-cadre. le projet donne au Conseil h~deral- comme c'etait 
le cas precedemment - la posslbilite de s'adapter rapide
ment aux nouvelles tendances. en particulier celles relatives 
a I'echelle des doses limites. 
Oans I'ensemble. le proJet qui nous est soumis rassemble. 
de manlere organique. des prescriptions concernant la 
radioprotection qui so nt actuellement disseminees dans 
plusleurs actes legislatifs. Je le rappelle. Toutefois, au-dela 
des dispositions en vigueur, ce proJet contient des nou
veautes et je voudrais citer les plus importantes. 
En matiere de radioactivite des denrees alimentaires. le 
Conseil federal a la competence de fixer les concentrations 
maximales admissibles de nucleides radioactifs. mais I'exe
cution - c est-a-dire le contröle - des denrees alimentalres 
sera confiee aux organisations cantonales qUI existent deja 
pour appliquer la loi sur les denrees alimentaires et qui 
peuvent egalement EHre utilisees dans ce contexte. Le 
Conseil federal appltquera des criteres uniformes et pourra 
baser I'execution sur d'autres princlpes. 
Par ailleurs. les mesures que le Conseil federal doit ordon
ner et les dispOSitions preparatoires necessaires en cas de 
danger qu iI dOlt edicter sont enumerees de manlE~~re 
exhaustlve a I'artlcle 19. Le prolet prevoit aussl la substitu
tion dun pouvoir qUI se trouveralt dans limposslbllite dor
donner les mesures necessaires. 
La disposition legale qUI donne au ConseIl federalla compe
tence de fixer les doses admlsslbles de radiations dans des 
situations extraordinaires ou dobltger qUiconque a accom
plir un service est egalement nouvelle. La loi attnbue en 
outre au Conset! federal la competence de prendre des 
dispositions particulleres propres a limiter I exposition aux 
radiations lorsque la radioactlvite de lenvlronnement aug
mente de manlere durable pour des ralsons dangtne natu
relle. c est-a-dire me me sans accldent. O'autres nouveautes 
de la 101 concernent I'augmentatlon Jusqu a 3 et 30 ans des 
deiais de prescnption des pretentions en matiere de respon
sabt!ite clvlle et de dommages-tnterets qUI so nt actuellement 
fixes a une annee et a 10 ans. Les dispOSitions penales 
prevolent entre autres que Jes delits releveront de la JurtdiC
tlon federale tandis que les contraventlons seront poursUl-

vles et Jugees par les autorites admtnlstratives. Les grandes 
lignes de la protection contre les radiations seront donc 
regles par une 101 federale. contralrement a la loi sur I'ener
gle atomlque qUI donne au Conseil federal des competences 
presque IlIimltees. 
Relations avec I'energie atomique: La loi sur la radioprotec
tlon s appllque aUSSI, en pnnclpe. au domatne de I'energle 
atomlque. Les dispOSitions relatives a la radioprotectlon 
dOlvent etre prtses en conslderatlon lors de I"octrol dautort
sations prevues par la 101 sur I energie atomlque. La proce
dure concernant 1'0Ctroi de teiles autonsatlons atnSI que la 
surveillance sont cependant reglees dans la 101 sur !energle 
atomlque qUI est seule appltcable en la matlere. Les actlvltes 
exercees dans une Installation nuclealre. qUI ne reqUierent 
pas une autorisation sei on la loi sur !energle atomlque, sont 
soumises a la procedure en matiere d'autonsatlOn de la loi 
sur la radioprotection. Par rapport cl la 101 sur la radioprotec
tion. celle sur I"energie atomique est donc speclale. Par 
consequent. elle s'applique en sus de la loi sur la radiopro
tection. 
Les changements intervenus durant I'elaboratlon du projet 
qui nous occupe, a la suite des enselgnements de Tcherno
byl. sont indiques dans le message et ont ete rappeies a la 
commission par M. Michaud, chef de la division de la radio
protection de I'office competent. 
Au lieu de parler d'organisation d'alarme. on fait mention 
d'organisation d'intervention. conformement a la nouvelle 
ordonnance concernant I'augmentation de la radioactivite 
mise en vigueur le 1er mai 1987. 
L'information des services competents de la Confederation, 
des cantons et de la population sera reglee par le gouverne
ment central. L'article 20. alinea 2. concernant I'execution 
des mesures de protection. a aussi ete influence par les 
experiences de Tchernobyl. 
La commission a accuetlli le projet favorablement, en deci
dant a I'unanimite I'entree en matiere. Elle a renonce a 
I'audition d'experts venant de I'exterieur, parce qu'elle a pu 
obtenlr des representants qualifies de I'administration tous 
les renselgnements necessaires. Lors de I'examen de detail, 
on a particulierement debattu quelques aspects de la 101. 
Ainsi. la competence d'approbation des limites de doses a 
ete examinee. a I'exclusion d'une competence parlemen
taire d'approbation de I'ordonnance qUI. du POint de vue de 
la legalite. pourrait etre admise mais quil n'est pas opportun 
de donner. En effet, iI s'agit d'un aspect a caractere techni
que. dans un domaine qui reste encore assez controverse. 
Le probleme de I'information. qui a souleve passablement 
de perplexlte cl I'occasion de Tchernobyl, a ete consldere 
dans toute son importance. O'une part. 11 faut reconnaitre 
que I'information doit etre mieux organlsee par les pouvolrs 
publics. O'autre part. I'Etat ne peut pas prendre la responsa
bilite de I'information donnee par les medias. qUI est parfols 
Imprecise ou contradictolre. 
Lors de I'examen de detail. la commlssion a decide plu
sieu rs amendements qUi ont ete adoptes. avec I' apprObation 
du representant du gouvernement. Vous pouvez les relever 
sur le tableau synoptique et Je les accompagneral an I' occur
rence d'un bref commentalre. Une seule disposition de la 101 
na pas ete completement approfondie au sein de la com
miSSion. L'admlnistratlon a ete chargee de preparer une 
solution qui a ete mise en consideratlon et approuvee par 
les membres de la commlssion a lunanlmlte. 11 saglt de 
lartlcle 24, alinea 4, dont le texte a ete ameliore et tradUit 
dans I'artlcle 34a nouveau. et dont la solution vous est 
presentee en dehors du tableau synoptlque. 
En concluslon. au nom de la commlsslon. Je vous recom
mande lentree en matlere. 

M, Gautier: Comme seul medecln de ce conseil. Je me sens 
oblige de dlre quelques mots sur ce projet. En tant que 
liberal. je SUIS heureux de pouvolr affirmer que cette 101 etalt 
necessaire. ce qUI nest malheureusement pas. et de 101n. le 
cas de toutes celles que nous propose le Conselj federal. 
Les dispositions sur la protectlon contre les radiations figu
rent jusqu Ici dans plusleurs 1015 et. en partlculler, dans des 



20. September 1988 S 443 Strahlenschutzgesetz 

ordonnances du Conseil federal dont la base est quelque
fOls un peu fragile. Je tiens donc a remercler le Conseil 
federal de ce prolet at de la qualite de ceIUl-ci. Ce prOlet 
attemt son but an realisant la protection de I'homme et de 
son envlronnement contre les radiations lomsantes. 11 a 
surtout su se garder des exagerations. et ce la est non 
seulement heureux. mais indispensable. 11 eüt ete plus Que 
tächeux que. pour se proteger des effets nUlsibles des 
radiations lonlsantes. on aille jUsqua rendre Impossible 
lutilisatlon de leurs effets benefiques. car ces dermers eXIs
tent: tls sont nombreux, meme SI depuls Hiroshlma ou 
Tchernobyl liest de bon ton de ne pari er que des effets 
nUlslbles. 
II ne taut pas oublier quels progres la medecine. entre 
autres. doit aux decouvertes des Röntgen ou des Curie. Que 
teralt actuellement le medecin sans le radiodlagnostic et 
sans la radiotherapie? La Conseil federal a su le rappeier 
dans son prOlet et la commlssion n·a. pas plus que lui. 
ecoute le chant des sirenes ecologistes qui auralent voulu 
aller plus loin. trop loin dans les mesures de contröle ou 
d' interdiction. 
Avec le Conseil federal, nous sommes restes dans une juste 
mesure. AussI. je vous invite ci entrer en matiere et a voter 
cette 101 teile qu elle est sortie des travaux de la commission. 

Frau Simmen: Wir alle sind dauernd von ionisierenden 
Strahlen. die den Gegenstand dieses Gesetzes bilden. 
umgeben. Sie stammen aus den verschiedensten Quellen: 
der weitaus grösste Teil aus der Natur, aus unserer Erde. aus 
dem Kosmos. Etwa emen Viertel der Strahlen. die wir auf
nehmen. bekommen wir via die Medizin. wahrend die Tech
nik. inklUSive Energieerzeugung aus Kernkraft, weniger als 
1 Prozent zu dieser Strahlenmenge beiträgt. Im Vergleich 
dazu hat der Unglücksfall von Tschernobyl uns damals etwa 
4 Prozent der Strahlenbelastung beschert. Weil wir keine 
Sinnesorgane für die ionisierenden Strahlen haben - man 
sieht sie nicht und hört sie nicht. und fühlen kann man sie 
auch mcht -. sie aber in grösserem Ausmasse gefährlich 
slOd. kommt ihrer Messung und dem Strahlenschutz eine 
besonders grosse Bedeutung zu. 
Bis heute war der Strahlenschutz lediglich in zwei Artikeln 
der Atomgesetzgebung sowie in verschiedenen Verordnun
gen geregelt. Das neue Strahlenschutzgesetz beschlägt nun 
rtchtigerweise Strahlen jeglicher Herkunft, also insbeson
dere auch Strahlen aus der Medizin. Das neue Gesetz unter
SCheidet zwischen zwei grossen Geltungsbereichen: Beim 
einen ISt die Strahlenquelle kontrollierbar. beim anderen 
handelt es sich um Ereignisse. die sich unserer Kontrolle 
entZiehen. In den Artikeln 7. 8 und 9. dem eigentlichen 
KernstÜCk des Gesetzes. werden internationale Grundpfeiler 
des Strahlenschutzes festgesetzt. ncimlich die Rechtferti
gung der StrahlenexposItion. die Begrenzung der ExposI
tion und die Grenzwerte. Es gibt nicht Viele Gebiete. bei 
denen die internationale Zusammenarbeit so gut und schon 
so lange. nämlich seit 60 Jahren. funktioniert. Das Ist mit ein 
Grund. weshalb Ich für die Grenzwertfestsetzung In einer 
Verordnung plädiere. Ich werde 10 der Detailberatung darauf 
zuruckkommen. 
Dass die MediZin trotz Ihrer grundSätzlichen Unterstellung 
unter das Strahlenschutzgesetz gewisse Sonderregelungen 
genlesst. ISt angemessen und Wird ebenfalls noch In der 
Detatlberatung naher auszuführen sein. 
Der ganze Abschnitt 3 des Gesetzes wurde als Folge des 
Unglückes von Tschernobyl rtchtlgerwelse neu ausgestaltet 
und erweitert. Hier stnd die Verantwortlich kelten In der 
Einsatzorganisation ZWischen Bund einerseits und Kanto
nen und Gemeinden andererseits klar ausgeschieden. Wir 
alle hoffen, dass wir diesen ganzen Abschnitt nicht brau
chen werden. Immerhin kann und soll die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Strahlenschutzes. die 
in diesem Abschnitt festgelegt 1St, auch ohne Ernstfall vor
angetrieben werden. 
Dass die radioaktiven Abfälle grundsatzliCh Im Inland zu 
entsorgen stnd. findet meme Zustimmung. Wir müssen tat
sächlich unser Verhalten in dem Sinn ändern. dass wir die 

verantwortung für unsere Lebensweise - SPrich unseren 
Komfort - von Abis Z übernehmen. damit der Vergleich. Wir 
selen em Luxushotel ohne Toiletten. möglichst bald seme 
Berechtigung verliert. Allerdings ISt auch der zweite Tell des 
Absatzes von Bedeutung, nämlich dass der Bundesrat Aus
nahmen beschltessen kann. Sonst verbauen wir uns vor 
lauter guten AbSichten dort den Weg tur gemeinsame 
Lösungen mit anderen Ländern. wo diese Sinnvoll und 
machbar Sind. 
Noch em letzter Punkt: Das Strahlenschutzgesetz hat Ueber
schneldungsflächen mit dem kommenden Kernenerglege
setz. und zwar vor allem auf dem Gebiete der radioaktiven 
Abfälle. Wir werden dannzumal darauf achten mussen. dass 
die belden Gesetze aufemander abgestimmt und kompatibel 
werden. 
Zusammenfassend: Das vorliegende Gesetz Ist nötig. umfas
send und gut gegliedert. Ich votiere tür Eintreten auf die 
Vorlage. 

Frau BOhrer: Der Bundesrat hat mit diesem Strahlenschutz
gesetz ein Stück notwendige Gesetzesarbeit geleistet, und 
er hat gute Arbeit geleistet. Das Gesetz kann dem Anspruch, 
Mensch und Umwelt vor Ionisierenden Strahlen zu schüt
zen, genügen. Es kann genügen: denn selbstverständlich 
hängt vieles davon ab. was auf Verordnungsstufe geschieht 
und wie der Vollzug gehandhabt wird. Das Gesetz JedenfallS 
ist eine brauchbare. eine gute Basis. 
Nach so viel Lob gestatten Sie mir auch einige kritiSChe 
Gedanken. Sie betreffen unseren Umgang mit Strahlen. 
unsere Einstellung gegenüber einer Gefährdung, für deren 
Wahrnehmung unsere Sinne unbrauchbar Sind und deren 
Wirkung unter Umständen erst nach Jahrzehnten offenbar 
wird. Wir haben in der EinSChätzung dieser Gefahren einen 
langen Weg hinter uns. Er ist gepflastert mit Irrtümern. 
Beispielsweise sind viele Jahrzehnte vergangen seit der 
Entdeckung, dass Röntgenärzte auffallend viele erbgeschä
digte Kinder hatten. Oder ein anderes Beispiel: Mit Schau
dern denken wir an die Zeit. als für Zuschauer bei Atombom
benversuchen Logenplätze bereitgestellt wurden. Trotz der 
geSChwärzten Brillen Sind die meisten der Zuschauer an 
Leukämie gestorben. 
Auch «Tschernobyl» hat einiges beWirkt. Wir lesen. dass in 
Skandinavien noch heute hohe Cäsiumwerte bei den Rentie
ren gemessen werden, die - Wird das Fleisch trotz Warnung 
gegessen - sich im menschlichen Körper akkumulieren. 
Dies gibt uns erst eine Ahnung von der unglaublichen Lang
zeitwirkung von emmal freigesetzten Radionukliden. Der 
Gedanke an kommende Generationen drängt sich auf. Wir 
haben einen Erkenntnisweg hinter uns. die groben Fehler 
der Vergangenheit werden nicht Wiederholt werden. Es ware 
aber verhängmsvoll anzunehmen. wir selen am Ende dieses 
Weges. alles sei klar und es selen keine Ueberraschungen 
mehr zu erwarten. Ich verweise auf einen Punkt. der unter 
Wissenschaftern umstritten ist: Noch ist die Gefährlichkeit 
niedriger Dosen. die über eine lange Zelt einWirKen. der 
sogenannte Pettkau-Effekt. nicht geklart. 
Die Botschaft spncht davon. dass kein Schwellen wert ange
nommen werden dürfe. unterhalb dessen noch keine 
Gefährdung bestehe. Es schemt mir aber zu wenig deutlich 
gemacht. dass auch die Konsequenzen aus dieser Erkennt
nis gezogen werden sollen. Beispielsweise musste klar sein. 
dass die DosIsgrenzwerte für normale Zelten Im Sinne der 
Vorsorge - wie das auch Im Umweltschutzgesetz festgehal
ten ist - sehr tief angesetzt werden mussten. dies nicht 
zuletzt deshalb. weil bel ausserordentlichen Ereignissen. 
beispielsweise bel einem Atomunfall 10 unserer Nähe. der 
Bevölkerung sehr viel mehr zugemutet werden muss. Metne 
leisen Zweifel werden genahrt durch den haufigen 
Gebrauch In der Botschaft von Begriffen wie .. vernunftiger
welse erreichbare», «verantwortbare» ... den gegebenen Ver
hältnissen angemessene». «durch erZielten Nutzen gerecht
fertigte .. usw. StrahlenexposItionen. Statt dieser unschar
fen. milden Ausdrucksweise hätte das folgende unmissver
ständlich festgehalten werden mussen : 
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" Jede Strahlung Ist schadlich, auch die naturliche. Es gibt 
besonders gefilhrdete Personengruppen, mimlich die Kin
der. auch die ungeborenen, und die In Ifgendelner Welse 
geschwachten Personen, Diese mussten besonders 
geschutzt werden. Jede Strahlung ist schadlich. Beispiels
weise beWirkt eine zusatzliche DOSIS (zusatzlich zur naturll
ehen Strahlung) von 500 Millirem 300 zusatzliche Krebstote. 
Das ISt ein statistischer Wert. Aber dieJenigen, die es tnfft. 
die sind nicht nur statistisch tot. 
2. Es hatte festgehalten werden müssen. dass einmal In die 
Umwelt entlassene radioaktive Stoffe nicht mehr zuruckge
holt werden konnen. Sie zerfallen streng nach den physikali
schen Gesetzen. Der radioaktive Zerfall i<.ann weder 
beschleunigt noch gebremst werden. In die Umwelt entlas
sene radioaktive Stoffe konnen sich In der Nährstoffkette 
akkumulieren und uber Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ja ,m 
Falle von Plutonium uber eine halbe Million Jahre Ihre 
lebensbedrohende und lebenszerstörende Wirkung tun. Es 
gibt im Falle der Radioaktivität kein "In die Ecke, Besen, 
Besen» wie beim Zauberlehrling, 
Ich heitte mir gewünscht, dass in der Botschaft und im 
Gesetz noch klarer, noch eindeutiger und entschiedener 
zum Ausdruck gekommen wäre, dass mit diesem Gesetz die 
schleichende Vergiftung unserer UmweJt und damit auch 
der Menschen verhindert und, soweit sie Im Gange 1St. 
gestoppt werden soll. Artikel 25 hätte - dies ein Beispiel -
schärfer formUliert werden mussen. 
Obwohl - damit komme Ich zum Schluss - einige Wünsche 
bel mir offen geblieben sind, haben Wir ein gutes Gesetz vor 
uns. Wenn der Wille zum Handeln gegeben 1St. lässt sich das 
Ziel erreichen. 
Ich bin für Eintreten. 

Huber: Ich hälte mich nicht zum Wort gemeldet. wenn Frau 
Bührer Jetzt nicht dieses Votum deponiert hätte. Aber sie hat 
- gänzlich im Gegensatz zu dem, was sie In der KommiSSion 
bel ihrer konstruktiven Mitarbeit artikuliert hat - hier Dinge 
vorgelegt. die doch teilweise eine Richtigstellung und einen 
Widerspruch verdienen. 
Kollege Ducret hat In der Kommission darauf hingewiesen, 
dass es gerade diese Vorlage nicht verdient. In die allge
meine Katastrophenstimmung hineingezogen zu werden, 
die langsam unseren Lebensstil zu dominieren beginnt. 
sondern dass man ganz klar sehen muss, dass IOnisierende 
Strahlen pOSitive Aspekte haben, die wir Im Interesse des 
Menschen zu fördern und zu nutzen haben, und dass sie 
negative Aspekte haben, die wir In Grenzen zu halten In der 
Lage Sind, Wenn diese These nicht gilt. dann ware auf das 
Gesetz nicht einzutreten und die Matene als nicht zu 
regelnde überhaupt auszuscheiden. 
Nun stimmt es aber eben nicht. Frau Kollega Bührer. dass Im 
PrinZIp jede Strahlung zum vorneherein schädlich 1St. Schon 
Paracelsus hat herausgefunden, dass es auf die Menge 
ankommt. ob erträglich oder unerträglich. Was schon Immer 
In der Natur vorhanden war, von den Menschen getragen 
wurde, darf nicht zum vorneherein so gesehen werden. wie 
Sie es getan haben: namlich unter dem Motto, jede Strah
lung Ist schädlich. auch die naturliche. 
Sie haben auch geklagt. dass wir zu wenig Erfahrung haben. 
Wer hat zu wenig Erfahrung? Hat der Strahlentherapeut zu 
wenig Erfahrung? Der Strahlentherapeut. der aus arztllchem 
Ethos Im Rahmen der MediZin mit der Strahlung umgeht 
und soundso Vielen Patienten Linderung und Heilung 
bringt? Man muss erlebt haben. was diese Menschen sagen. 
wenn sie die ganz naturllche Angst vor techniSierter MediZin 
LJberwunden haben und Sich In die pflegende Hand des 
Arztes oegeben haben. Daher muss Ich feststellen. dass 
sowohl In der MedIZIn wie In der Industrie wie In der For
schung wie selbstverstandlich auch 10 der ElektrlZltatspro
duktlOn die Strahlung vertretbar 1St. dass die Vorkehren 
]etrotfen werden, Ihre negativen DimenSionen - die sie so 
sehr teilt mit allen anderen Elementen der Natur. sogar mit 
dem Menschen - beherrschbar gemacht werden und auf der 
anderen Seite genutzt werden Konnen. 

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Was mir an dieser 
Vorlage passt. Ist unter anderem auch die ganz bewusste 
Ausnutzung internationaler Erfahrung, Wir fahren hier kei
nen Sonderzug, sondern die KommiSSion hat sich auf Vor
schlag des Bundesrates In einer Offenheit, die mir passt. den 
Normen angeschlossen, die International üblich Sind, und 
die vom internationalen Radiologenkongress eingesetzte 
,nternationale StrahlensubkommiSSIon gibt uns ganz 
wesentliche Erkenntnisse mit auf den Weg, 
Ich bitte Sie daher, dieses Gesetz Wirklich als das anzuse
hen, was es 1St. nämlich als eine notwendige Normierung In 
Anbetracht der völligen Aufspittterung des Rechtes, wie es 
hier gilt. eine sehr vorSichtige und weitgehende Normierung 
und eine Normierung, die auf einem guten Boden von Erfah
rung, Praxis und Verantwortungsbewusstsein steht. Ich 
empteh le Ihnen meinerseits aus voller Ueberzeugung Eintre
ten und bitte Sie, den vorgelegten Anträgen In den einzelnen 
Punkten zu folgen, 

Heftl: Ich bin für Eintreten, Ich kann mich den Vorrednern 
anschliessen, insbesonders auch Herrn Kollege Huber. Die 
Nähe und der Zusammenhang dieses Gesetzes mit den 
Gesetzen über Kernenergie und über Kernhaftpflicht ISt ver
SChiedentlich betont worden, Sind die Materien von den 
Gesetzen her genügend klar getrennt, oder gibt es Ueber
schneldungen und Doppelspungkeiten, die sich letzten 
Endes zum Nachteil derer aUSWirken würden, die diesen 
Gesetzen unterworfen sind? 

M, Cottf, conset/ler fE~deral: Le fait que le projet de loi ait ete 
defini comme bon par M, Gautier comme par Mmes Simmen 
et Bührer, m'incite a me limlter a quelques observations 
generales et a donner une reponse speclfique a M, Hefti qUI 
a souleve un probleme obJectivement important. 
En effet. le projet de loi ne vise qu'un objectif essentiel, celui 
d'assurer a I'homme et a son envlronnement la protection 
necessaire contre des dangers lies aux rayonnements ioni
sants - ceci a I'intention de M, Huber - tout en laissant 
ouverte la possibilite d'exercer des activites utiles ou neces
saires qui peuvent occaslonner des expositions acceptables 
aux rayonnements, 11 est donc Inevltable, Madame Bührer, 
que cette loi contienne le principe de la proportionnalite, de 
maniere directe ou implicite, 11 ne s'aglt pas d'interdire 
absolument, mais de soupeser les Interets en jeu et d'en 
degager, de cas en cas, la solution la meilleure, Comme I'a 
souligne M, Gautier, cette loi est necessaire car, sur la base 
des connalssances les plus recentes, elle permet d'assurer a 
la population sUlsse et a son environnement naturel la 
pratection la plus ample posslble. 
Ouand le parle de I'etat actuel des connalssances, c'est en 
convenant que certalnes d'entre elles sont encore en evolu
tion, C'est pourqUOl, lorsqu il s aglt des valeurs limites, on 
tente de ne pas leglh§rer dans le cadre rigide de la loi, mais 
plut6t de transmettre au Conseil federal une delegation de 
competences qUI IUI permettent. dans la limitation des 
doses, d 'utlliser les connalssances les plus recentes qUI 
evoluent sans cesse. A lechelon international d'ailleurs, une 
discusslon tres vaste se deroule a ce sUJet. 11 saglt d'une 101-
cadre qUI se fonde largement sur les connalssances 
actuelles sur le plan international. Le prlnclpe ALARA dont 
on parle dans le message, "as low as reasonably achieva
ble". permet de dire que toute Intervention dOlt tenlr 
compte, non seulement du pflnClpe de la justificatlon - 11 
faut quune utliisatlOn SOlt objectlvement justifiee - mais 
aussi de celUi de I optlmlsatlon afin que toute eXpOSition 
justlfiee aux rayonnements SOlt aussl faible que posslble. 
Ces prlnClpes ne so nt pas des decouvertes des SUisses, 
mais IIs sont largement appllques a I echelon International. 
Enfin. 11 y a lappllcatlon de mesures indiViduelles, la doslme
tne indiViduelle. 
Un tralsleme aspect est relattf aux conditions qUI so nt 
posees aux utilisateurs. aux apparells qUI concernent le 
domalne en discusslon. Ces condltlons so nt reglees en 
partie par la 101. Pour le reste, 11 y a I,eu de se referer a 
lordonnance qUI sera etablie par le Conseil federal. OUI dit 
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utilisatlOn de substances radioactives dit aussl dechets 
radioactlfs. 11 est indiscutable que I"eliminatlon sure de ces 
dechets est de la plus grande importance. En cette matlere. 
la commisslon propose une dalimitation. vOlre une respon
sabllite plus preclse de la Suisse face a I"elimlnation de ces 
dechets. On en parlera lors de I"examen de I"article 24. Oe 
taute maniere. I eliminatIOn sure de ces dechets est un 
element Important de la lai. sauf dans les cas ou elle relEwera 
de la 101 sur I energie nuclealre. 
Pour termlner. iI saglt. cela va de SOl, d'assurer, compte 
tenu des recentes experiences, une organisation la plus apte 
et la plus sure posslble et qUi SOlt conforme aux eXlgences 
du pays, et ce jusqu aux modalites de I information y com
pnses. Le Parlement a ete renseigne ci ce sUjet des le 1 er mal 
1987, Une nouvelle organisation a ete etablie. Elle est mame 
en exerclce perpetuel. ce qUI est bien. 11 faut tenter de 
confronter a la realite ces organisations qUi n'exlstent que 
sur la carte. 
M. Hefti a souleve le probleme de la delimitation en relation 
avec la loi sur I"energie nuclaaire qui sera presentee pro
chainement au Parlement. J'aurais prefere que les deux lois 
soient examlnees simUltanement. car plusleurs domaines se 
recouvrent. Pour les raisons indiquees par le Conseil federal 
I'an dernier, la deuxieme 10i, qui est de la competence du 
departement de M. Ogi. sera presentee prochainement. It 
faudra aussi. a I'echelon partementaire, veitler cl ce que les 
efforts fournls lors de la preparation de la loi - afin que les 
deux matieres et la delimitation des competences sOlent 
reglees de maniere precise - ne soient pas contrecarres par 
des amendements qUi pourraient surglr dans le cadre des 
debats au Parlement. Pour ce qui a trait a la preparation au 
sein de I'administration. Je vous affirme que I'on a PriS grand 
SOIn d'eviter taut double emplol et de preciser clairement la 
delimitation des competences. 
Aucune opposition ne se manifestant au Conseil des Etats, 
je vous prie d'entrer en matiere. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere' 

Detailberatung - Diseussion par artieles 

Titel und Ingress, Art. 1 bis 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tilre et preambule, art. 1 a 3 
Proposition de la eommlsslon 
AdMrer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommiss/on 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Antrag Hefti 
Die Kosten von Massnahmen, welche die Behörden nach 
diesem Gesetz treffen, kannen dem Verursacher uberbun- . 
den werden. 

Art. 4 
PrODos/tion de la eommlss/on 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Proposition Hefti 
Les frais des mesures pnses par les autontes en vertu de la 
presente 101 peuvent EHre mls a la charge de celUi qUI est a 
I'onglne de la mesure prescnte. 

Heftl: Wir haben verschiedentlich uber die Zusammenhange 
zWischen dem Atomgesetz und diesem Gesetz gesprochen, 
Mein Antrag wurde grundsätzlich diesen Artikel gleich fas
sen, wie es bel der Kernenergie der Fall ist. Ich sage: 
grundsätzlich: Im einzelnen ist mein Antrag etwas strenger 

als die betreffende Bestimmung bei der Kernenergie und 
kommt so der jetzt präsentierten Vorlage näher. Es bleibt 
aber nicht das fast harte .. Muss». sondern das .. Kann». 
Es geht mir zunächst hauptsächlich um einige Fragen, 
Erstens: Wie Ist die Anwendung dieses Artikels In der Pra
XIS? Nehmen wir den Fall, diese Massnahmen, die die 
Behörde anordnete, erweisen Sich als zu weitgehend, als 
ubersetzt, vielleicht sogar als unnchtlg: Muss dann der 
Betreffende, der durch seme bestehende Anlage oder Tätig
keit Anlass dazu gab. auch diese Kosten zahlen? 
Zweitens: Wenn die Massnahme durch EinWirkung Dritter 
veranlasst wurde. zum Beispiel durch TerrOristen, muss 
dann trotzdem der «Inhaber» die betreffenden Kosten zah
len? 
Drittens: Würde, wenn ein Falt wirklich höherer Gewalt 
vorliegt. darauf RückSicht genommen? 
Bevor ich mich für meinen Antrag näher ausspreche. 
mochte ich wissen, wie nach Auffassung des Bundesrates in 
diesem Teil vorgegangen würde. Wenn solchen Gegeben
heiten nach Auffassung des Bundesrates Rechnung zu tra
gen 1St. müsste ich an meinem Antrag nicht festhalten. 

M. Jelmlnl, rapporteur: Une partie des reponses aux ques
lions de M. Hefti se trouve dans le message. La page 10 de 
ce dernier definit le principe de causalite qui est ci I'ongine 
des mesures prescrites par la loi. La difference entre cette 
loi et celte relative ci !'energie atomique figura egalement 
dans le message. En effet, on souligne que, dans le domaine 
de la radioprotection, etant donne qu'il peut etre necessaire 
de prendre des mesures qui ne servent pas a ecarter un 
danger imminent pour I'homme et I'environnement, le prin
clpe de causalite doil avoir une application plus etendue, It 
faut peut-etre faire correspondre cet article avec I'article 2 
de cette loi. Le champ d'application de cette loi est bien 
different de celui de la loi sur I'energie atomlque. 
Le representant du Conseil federal donnera une reponse 
aux autres questions que vous avez soulevees. Je voudrais 
seulement ajouter qua mon avis et selon la commission. 
tout ce qui concerne la responsabitite des tiers, terroristes, 
etc., ne peut pas etre regle par cette loi. 

ZImmerti: Ich bitte Sie, den Antrag Hefti abzulehnen: Strah
lenschutz ist Umweltschutz. In Artikel 3 Absatz 2 des 
Umweltschutzgesetzes wird ausdrücklich auf die Strahlen
schutzgesetzgebung verwiesen. Es ist nicht mehr als 
logisch. dass, wenn mit Bezug auf die Massnahmekosten 
sinngemäss auf das Umweltschutzgesetz verwiesen werden 
solt, die Fassung von Artikel 3 Absatz 2 des Umweltschutz
gesetzes m Artikel 4 des Strahlensehutzgesetzes wörtlich 
ubernommen Wird. Hier ISt die Koordination nötig. Ich ver
weise in diesem Zusammenhang auch auf die Formulierung 
des VerursacherprinzIps Im Gewässerschutzgesetz. Wir 
mussen uns entscheiden, ob wir eine Analogie zum Kern
energiehaftpflichtrecht oder zum Umweltrecht wollen. Das 
Richtige ist für mich hier die Analogie zum Umweltschutzge
setz und die Uebernahme der dortigen Bestimmungen, 
Zu den Fragen von Herrn Hefti: Im Falle des Massnahmenex
zesses. Im Falle der Mitverantwortung von Dritten oder im 
Falle von höherer Gewalt ISt die Rechtsprechung zum Verur
sacherprinzip durchaus in der Lage, hier die jewellen richti
gen Entscheide zu treffen. Das Ist kem Grund dafür, die 
Formulierung m Artikel 4 abzuschwachen. 
Ich bitte Sie. den Antrag Heftl abzulehnen, 

Heftl: Aus den Ausfuhrungen von Herrn Kollege Zimmerli 
darf ich entnehmen, dass diese Fälle von zu welt gehenden 
Massnahmen, von EinWirkung Dritter oder schllesslich von 
hoherer Gewalt durchaus auch bel der Formulierung von 
Bundesrat und KommiSSion Beachtung fmden konnen und 
In dem Sinne eme Exkulpation bieten. Es geht hier nicht um 
die Stellung Dritter - daruber konnen wir hier nicht leglferie
ren -, sondern darum, dass Jemand der Kosten enthoben 
oder diese eingeschränkt werden Kannen. wenn DritteinwIr
kung vorliegt. Das entspricht ubrigens auch den Ausführun-
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gen, die der anwesende Vertreter des Bundesrates bel einer 
analogen Bestimmung im Gewasserschutzgesetz gemacht 
hat. 
Aufgrund dieser erganzenden Bemerkungen kann ich mei
nen Antrag zurückziehen. nachdem Ihnen auch der Bundes
rat nicht widerspricht. Ich habe mich am Anfang auch so 
ausgedrückt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 - 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropOSition de la commlssion 
Adherer au projet du ConseIl federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
.... , die nach der Erfah~rung, dem Stand von Wissenschaft 

und Technik sowie nach den gegebenen Verhältnissen 
geboten sind. 

Art. 8 
Proposition de 18 commission 
.... par I'experience. retat de la science et de la technique, 

ainsi que les circonstances. 

M. Jelmlnl, rapporteur: Par cet amendement, on propose 
que les autorites considerent I'experience, I'etat de la 
sClence et de la technique et les circonstances de maniere 
identlque, lorsqu'il s'agit de reduire I'exposition aux radia
tions de chaque individu ou de I'ensemble des personnes 
concernees. On ne veut pas etablir une gradation. Le 
Conseil federal est d'accord sur ce point. 

Heftl: Darf ich noch fragen: Was ist eigentlich der Grund für 
die Aenderung und die Differenz zur Fassung des Bundes
rates? 

Jelmlnl, Berichterstatter: Man will nicht zwei Niveaus schaf
fen. sondern alles auf das gleiche Niveau stellen, daher die 
Formulierung «nach der Erfahrung, dem Stand der Wissen
schaft und Technik sowie nach den gegebenen Verhält
nissen-. 

Heftl: Also ist es letztlich eine redaktionelle Aenderung! 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropOSition de la comm/SS/on 
AdMrer au prolet du Conseil fI~deral 

Frau Bührer: Artikel 9 überlässt die Festsetzung der DosIs
grenzwerte dem Bundesrat. Ich bin darüber nicht ganz 
glücklich. Zumindest schiene mir eine Genehmigung durch 
das Parlament vertretbar. Immerhin wird Ja über ein von 
Jedermann - auch gegen seinen Willen -.zu tragendes 
Risiko entschieden. 
Der Bundesrat begründet in der Botschaft die Festlegung 
auf Verordnungsstufe Im wesentlichen mit der nötigen FlexI
bilität. Ohne schwerfälliges Prozedere sollen Anpassungen 
an neue Erkenntnisse und neue Entwicklungen moglich 
sein. Diesen Ueberlegungen kann man sich nicht ganz ver
schliessen. Nur meine Ich, müssten die Möglichkeiten auch 
genutzt werden. Zu meiner Verwunderung habe Ich nämlich 
festgestellt. dass In der Vergangenheit von der gebotenen 
Flexibilität kein Gebrauch gemacht wurde. Die heute gülti
gen Dosisgrenzwerte Sind seit rund einem ViertelJahrhun
dert in Kraft, und sie werden seit langem als Viel zu hoch 
taxiert. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen - unter 

anderem über die Strahlenopfer von Hiroshima und Naga
sakl - haben ergeben, dass das strahlenbedingte Krebsn
slko mindestens doppelt so hoch - bel Kindern sogar zehn
mal so hoch - ISt als bisher angenommen. 
Meine Frage an den Bundesrat: Wann und wie gedenkt der 
Bundesrat. den neuen Erkenntnissen mit einer Neufestset
zung der DOSIsgrenzwerte Rechnung zu tragen? 

Frau Simmen: Die Opposition gegen die Festsetzung dieses 
DosIsgrenzwertes In der Verordnung beruht ganz wesent
lich auf einem Misstrauen gegenuber den Experten. Im 
Hintergrund steht die Furcht. dass der Bundesrat die Dosis
grenzwerte erhohen konnte. Davon kann wohl überhaupt 
keine Rede sem. Denn die Tendenz geht international bei 
der ICPR ganz eindeutig auf eine Senkung dieser Dosen. 
Ich mochte noch etwas sagen zu diesen Strahlendosen, die 
In Hiroshlma und Nagasaki frei wurden: Das bewegt sich in 
der Grössenordnung von 50 bis 500 rem. Hier sprechen wir 
von 5 bis 1,5 rem. Deshalb ist es einfach nicht zu verglei
chen. Alles, was wir wissen, sind Extrapolationen, Wir haben 
bloss Rechnungsmodelle. Erfahrungen in diesem Sinne 
haben wir keine. Schon aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass mehr Flexibilität hineinkommt. Ich bin auch nicht von 
letzter Expertengläubigkeit, aber in diesem Falle können wir 
diesen intemationalen Experten, die - ich habe das in mei
nem Eintretensreferat angetönt - sett 60 Jahren konzertiert 
auf diesem Gebiet arbeiten, trauen und uns auf diese Anga
ben verlassen. Wir sollten uns nicht aus unbegründeter 
Furcht den Weg verbauen zu einer Senkung der Dosen, 
wenn sie nächstens zustande kommen sollte. 

Huber: Wir haben in der Kommission diese Frage einlässlich 
diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, dass weder die 
Fixierung im Gesetz noch eine Formulierung unter Vorbe
halt der Genehmigungspflicht des Parlaments Platz zu grei
fen hat, sondern dass eine Zuweisung in die Verordnungs
kompetenz des Bundesrates zu rechtfertigen ist. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einige sind von meinen 
Vorrednerinnen und Vorrednern bereits angesprochen wor
den. Nun liegt der entscheidende Grund darin, dass wir in 
voller Uebereinstimmung mit den Internationalen Institutio
nen und ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen - soweit 
wir sie auch für uns im positiven Sinn als brauchbar erken
nen - vorgehen. Und da ist uns von den Experten ein 
Zeitraum genannt worden, nämlich ein Zeitraum von etwa 
zwei Jahren für eine Anpassung. 
Es entspricht einer notwendigen FleXibilität, wenn wir dem 
Bundesrat die Möglichkeit geben - und damit nach meinem 
Verständnis auch die Verantwortung uberbinden -, dass er 
das dann tut. Ich habe überhaupt keinen Grund, an dieser 
Verantwortung und an der Wahrnehmung der Verantwor
tung zu zweifeln. 
Ich stimme daher der von der Kommission beschlossenen 
Fassung zu und bitte Sie, das in diesem Sinne ebenfalls zu 
tun. 

Rüesch: Frau Bührer hält sich darüber auf. dass der Bun
desrat seit 25 Jahren die Toleranzwerte nicht geändert und 
von der Flexibilität gar keinen Gebrauch gemacht habe. 
Frau Bührer hat in Ihrem Eintretensvotum einiges gesagt 
über die Veranderungen der AuHassungen im Hinblick auf 
die Schädlichkeit von Strahlendosen. In meiner Jugend 
wurde Mineralwasser verkauft mit der Qualifikation «radio
aktiv". Als die friedliche Verwertung der Atomenergie 
begann. so um 1950 herum. versuchte man. mit Strahlendo
sen sogar Pflanzenwuchs zu fördern und andere biologisch 
pOSitiven Erscheinungen zu erZielen. Frau Bührer hat den 
Pettkau-Effekt erwähnt. Dieser Effekt ISt total umstritten. 
Frau Hedi Fntz~Niggll, die berühmteste Strahlenbiologin in 
der SchweiZ. hat In einem Artikel In "Technik und For
schung» der "Neuen Zürcher Zeitung" vor zwei Jahren 
darauf hingeWiesen. dass man uber den Pettkau-Effekt beim 
Menschen über keine geSicherten Resultate verfüge. Spater 
erschien ein Artikel in der Fachpresse von etnem namhaften 
Forscher, der behauptete: Kleine Dosen von Radioaktivität 
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selen sogar der Gesundheit förderlich. weil es Gebiete mit 
naturlicher RadioaKtivität gebe. In welcher die Gesundheit 
des Volkes besonders gross sei. 
Auf einem Kongress in Münster. an dem neulich 450 Strah
lenbiologen teilgenommen haben. war die Meinung vorherr
schend. dass kleine Dosen viel gefahrllcher selen ais ange
nommen So wechselt offenSichtlich die Doktnn momentan 
'.aufend. und Ich bin der Meinung. der Bundesrat solle dann 
anpassen. wenn neue gesicherte wissenschaftliche Ergeb
nisse da sind. die auch universell anerkannt werden und 
nicht alle paar Monate wieder wechseln. Ich wurde es fur 
verfehlt halten. wenn unser Rat hier diese DosIsgrenzwerte 
im Sinne eines Genehmigungsverfahrens diskutieren muss
te. Stellen Sie Sich einmal diese Debatten vor. und stellen 
Sie Sich diese Lobby-Einflüsse auf alle von uns vor Das ISt 
nun Wirklich Sache der Regierung. Ich möchte an mein 
Votum von gestern erinnern: Halten wir doch In diesem 
Lande noch die Kompetenzen auseinander. Wir sind Gesetz
geber. und der Bundesrat ist die Exekutive. Der Druck der 
Oeffentlichkelt in Sachen Strahlenschutz auf den Bundesrat 
Ist heute so gross. dass keine Gefahr besteht, dass er gegen
über der StrahlendosIs zu grosszügig 1St. 

Bundesrat Cottt: Frau Bührer. die neuen Werte werden in 
der Strahlenschutzverordnung erlassen. und dabei werden 
Wlf uns auf die von der Internationalen StrahlenSChutzkom
misSIon empfOhlenen Werte stützen. die unter den verschie
denen Meinungen der Experten als diejenigen gelten. die 
am neutralsten und objektivsten Sind. 
Im übrigen hat Herr Aüesch absolut recht: Sie Sind der 
Gesetzgeber. und ich bin Ihnen dankbar. dass Sie darauf 
verzichten. uber diese Grenzwerte mitentscheiden zu wol
len. Als Bundesrat. der für Strahlenschutz verantwortlich 1St. 
ISt es manchmal amüsant. Vergleiche zu Ziehen und festzu
stellen. wie verschieden die empfohlenen Grenzwerte sind. 
Hier eine abgesIcherte Meinung zu erhalten. ISt praktisch 
unmoglich. Auf Irgend etwas muss man Sich abstützen: und 
es erscheint uns Sinnvoll. Sich auf jene Institution abzustüt
zen, die International unter Experten und Politikern am 
anerkanntesten 1St. Wir sind uns durchaus bewusst. dass In 
Zukunft neue Erkenntnisse hinzukommen mögen. die 
gewisse Anpassungen bel den Grenzwerten erfordern. Das 
kann Immer Wieder geschehen. und das wird auch immer 
Wieder geschehen. Aber gestatten Sie einen Dank dafür. 
dass Sie die Festlegung uns überlassen und Sie Sich mcht 
an diesem Entscheid beteiligen wollen. Die DiskUSSion Im 
Parlament wurde Sicher auch nicht Gewahr für die beste 
und Objektivste Festlegung der Grenzwerte bieten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 
Antrag der KommIsSIon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropOSitIon de /a commlSSlon 
Adherer au projet du Conselj federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition oe /a commlSSlon 
Adherer au projet du Conseil federal 

FraU Bührer: Dieser Artikel Ist fur den Schutz von strahlen
exponierten Personen von zentraler Bedeutung. Dieser 
Scnutz muss unter Umstanden aucn gegen den Willen der 
Betroffenen durchgefuhrt werden. Aus dem AUSland hort 
"an :mmer 'NIeder von sogenannten "Wanderarbeitern". 
0:e von AKW zu AKW wandern. fur die getahrllchsten Arbei
ten eingesetzt werden und In Keiner Personal kartei figUrie
ren. Ihre Strahlen belastung Wird nicht kontrolliert. Ich frage 
nun: Sind solche Praktiken bel uns undenkbar? Ich ware 

sehr dankbar. wenn wir Näheres dazu erfahren konnten. wie 
die Ermittlung der StrahlendosIs Sichergestellt werden soll. 
was der Bundesrat hier für Vorstellungen hat. 
Herr Prasldent. gestatten Sie. dass Ich noch eine persönli
che Erklärung abgebe. und zwar an Kollege Huber. Es 
scheint mein Schicksal zu sein. missverstanden zu werden. 
oder zumindest. dass die Nuancen in meinen Voten nicht 
zur Kenntnis genommen werden. Ich habe nichts dagegen. 
dass Wir vollstandlg anderer Meinung Sind. Herr Kollege 
Huber. Aber Ich habe etwas dagegen. wenn Sie mir Inkonse
quenz vorwerfen und sagen. ,Ch hätte mich in der KommiS
sion anders verhalten oder anders geaussert als hier. Ich 
bitte Sie. meine Voten Im Protokoll auf den Selten 8. 15.26 
und 27 nachzulesen. Sie sehen dann. dass Ich sehr konse
quent gewesen bin und auch dort schon meine Bedenken 
angemeldet habe - zugegeben. mit Vielen Nuancen. 

M. Jelmint, rapporteur: Ces questions ont ete posees a la 
commisslOn et ont deja obtenu une reponse. Peut-etre que 
Mme Bührer. qUI faisait partie de la commlsslon, almerait 
entendre le Conseil federal repeter sa reponse? La question 
a eM soulevee au sem de la commission mais iI n'y a pas eu 
de proposition. Mme Bührer soulE'we iCI les mames pro
blemes parce quelle desire que la declaration du Conseil 
fMeral figure au Bulletin officlel. 

M. Cottt, conseilier federal: M. le rapporteur. que je remercie 
pour I' excellente presentatlon du projet. nous a Informe - et 
cela correspond a la verite - que ce sUjet a deja ete tralte lors 
des travaux de la commission. Cependant. je nai aucune 
difficulte a confirmer aMme Bührer que toutes les per
sonnes exposees professionnellement aux radiations, de 
mame que celles qui exercent une activite temporalre, sont 
soumises a une dosimetrie indiViduelle. Un registre central 
des doses informatise est en vOle de realisation aupres de 
l'Office fMeral de la sante publique. 11 permettra d'exercer 
un contrale encore plus rigoureux sur les doses accumu
lees. en particulier pour les travailleurs temporaires qui 
changent frequemment de lieu demploi. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 - 13 
Antrag der KommISSIon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropositIOn de /a commlSSlon 
AdMrer au prolet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der KommiSSIOn 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commfSSlon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Simmen: Der Artikel 14 beinhaltet eigentlich eme 
"carte blanche .. bel der mediZinischen Strahlenanwendung. 
In der mediZinischen Anwendung sollen die allgemeinen 
Grundsatze nicht oder nur sehr relatiV gelten. Das ISt Sicher 
auch richtig. denn dort stellen Sich andere GesIchtspunKte 
ein. wenn Patienten mit Strahlen behandelt werden mussen. 
Wenn es rrchtig ISt. dass der Arzt hier eine "carte blanche" 
erhalt. so Ist es Sicher auch richtig. dass damit eine sehr 
grosse zusatzllche Verantwortung verbunden ISt. 
Hier mochte Ich nun darauf hinweisen. dass Wlf unbedingt 
beachten mussen. dass bel der Ausbildung aer Aerzte -
sowonl bel der Erstausbildung wie auch bel der spateren 
Fort- und Weiterbildung - ein ganz grosses GeWicht auf 
·jlese Aspekte gelegt werden muss. Heute Ist es so. dass 
beim Staatsexamen der MediZiner wohl Strahlen medizin. 
nicht aber StrahlenDlologle Prufungsfach ISt Strahlenbiolo
gie Wird zwar auch gelesen. aber nicht gepruft. Sie alle 
wissen. wie das bel den Examina ISt - vor allem bel Schluss
examIna. die ebenso befrachtet Sind wie die Staatsexamma 
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der Mediziner. Einem Nicht-Prüfungsfach gilt von seiten der 
Studenten sicher nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie 
einem Prufungsfach. das Ist ganz normal. Man musste also 
Im Prüfungsreglement vielleicht emmal diese Seite des Pro
blems anschauen. Die Erstausbildung Ist das eme. die Fort
und Weiterbildung des Arztes em anderes. Sie wissen. dass 
nicht nur Radiologen, also Spezialärzte. auf diesem Gebiete 
tatlg sind. sondern auch AllgemeInpraktiker und dass diese 
sogar einen ganz wesentlichen Anteil bel der Strahlendia
gnose vor allem der Patienten haben. Auch dort Ist es Sicher 
Im Interesse der Aerzte selber, dass Ihre Fortbildung em 
grosses Gewicht bekommt - das wird heute auch gemacht 
-, dass sie also Immer wieder mit den neusten Techniken 
und auch mit den neusten Erkenntnissen der Strahlenbe
handlung In Kontakt gebracht werden. Ich stelle hier kemen 
Antrag. aber Ich bitte - auch zuhanden des Protokolls -, 
dass dies hier vermerkt wird. Herr Bundesrat COttl wird sich 
sicher zu gegebener Zeit dieser Worte ennnern. wenn es um 
die Ausbildung der Medizmer geht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bewilligungsinhaber oder die einen Betrieb leit~nden 
Personen sind dafür verantwortlich. dass die Strahlen
schutzvorschriften eingehalten werden. Sie haben zu die
sem Zweck eme angemessene Zahl von Sachverständigen 
einzusetzen und mit den erforderlichen Kompetenzen und 
Mitteln auszustatten, 
Abs.2 
Alle Im Betrieb tätigen Personen Sind verpflichtet. die 
Betriebsleitung und die Sachverständigen bel Strahlen
schutzmassnahmen zu unterstützen. 

Art. 15 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le detenteur de I'autorisation ou les personnes dirigeant 
une entreprise sont responsables de I'application des pres
cnptions en matlere de radloprotectlon. Elles engageront ä 
cet effet un nombre approprie d'experts et leur donneront 
les attnbutlons et les moyens reqUis. 
AI. 2 
Toutes les personnes occupees au sein d'une entreprise 
sont tenues de seconder la dlrection de I'exploitation et les 
experts dans I'application des mesures de radiprotection. 

M. Jelmini, rapporteur: 11 5 agit ici de definlr avec clarte la 
responsabliite au sein de I'entreprlse pour I'application des 
prescnptlons en matlere de radioprotectlon. Lexpression 
qUI etalt contenue dans le prolet: «Ie propnetaire de lentre
prise» (der BetriebsInhaber), nest pas tacllement appllcable 
aux personnes Jundiques et aux entrepnses publiques. La 
notion de «detenteur de lautonsatlon» que vous propose la 
commlSSlon semble etre mleux a meme de definlr preclse
ment la responsabilite. 
Dans le cas ou I actlvlte necessltant I appllcatlon des pres
cnptlons relatives a la radloprotectlon ne devralt pas eIre 
soumise a une autOrisation mais seulement a une obligation 
dannoncer, la responsablilte devralt ICI Incomber aux per
sonnes dmgeant I entreprise "In dem Betneb leitenden Per
sonen '" '. Tel est le texte propose. 
L artlcle en question a dalileurs ete tormule de manlere plus 
clalre et plus concise. Je erols que M. le conseilier tederal y 
avalt donne son assentlment. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 - 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropOSition de la commisslOn 
Adherer au prolet du Conseil tederal 

Angenommen - Adopfe 

Art. 20 
Antrag der KommiSSion 
Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
' ... anweisen, freie Mittel zur , ... 

Art. 20 
Proposition de la commlsslon 
AI. 1 et 3 
AdMrer au prolet du Conseil federal 
AI. 2 
.... cantons de fournir les moyens encore disponibles, 

M. Jelmlnl, rapporteur: La commission propose. ä I'alinea 2. 
de preciser que les cantons peuvent etre appeles ci mertre ci 
disposition les moyens encore disponibles, et non pas tous 
les moyens. En effet. un canton ne devrait pas ~tre oblige de 
mettre a disposition des moyens dont iI pourrait avoir besoin 
pour atfronter des evenements imprevisibles ... A I'impossi
ble. nul n'est tenu.» 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Betriebe. bei denen .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 21 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Les entreprises pour lesquelles 
AI,2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 - 23 
Antrag der KommiSSIOn 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlSSlOn 
Adherer au prolet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der KommiSSIon 
Abs. 1 

.. verwendet werden oder deren Beseitigung Im offentli
ehen Interesse geboten 1St. 
Abs. 2 und 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bunaesrates 
Abs.3 
Streichen 
Abs, 4b,s (neu) 
Die In der SchweiZ anfallenden radioaktiven Abfälle müssen 
grunasatzlich Im Inland beseitigt werden. Der Bundesrat 
umschreibt die Voraussetzungen. unter aenen ausnahms
weise eme Ausfuhrbewlillgung erteilt werden kann. 

Antrag Rüesch 
Abs. 4b,s (neu) 
Die In der SchweiZ anfallenden radioaktiven Abfälle sollen In 

der Regel Im Inland beseitigt werden. Der Bundesrat be-
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stimmt die Voraussetzungen, unter denen eine Endlagerung 
im Ausland moglich 1St. 

Art. 24 
Proposition de la commisslon 
AI. 1 

.. reutilisees ou dont !'elimlniatlon est eommandee par 
I'interet pUblic. 
AI. 2 et 5 
Adherer au prolet du Conseil federal 
AI. 3 
Bifter 
AI. 4bls (nouveau) 
Les dechets radioactifs produits en SUlsse dOlvent en pnn
elpe etre elimlnes a I'inteneur du pays. Le Conseil federal 
fixe les eonditions auxquelles une autorisation d'exporta
tion peut exceptlonnellement etre delivree. 

Proposition Rüesch 
AI. 4bis (nouveau) 
Les dechets radioactifs produits en Suisse doivent dans la 
regle etre elimines a !'interieur du pays. Le Conseil federal 
fixe les eonditions auxquelles I'entreposage final a I'etran
ger est possible. 

RQesch: Jedes land, das bei der Kernenergienutzung radio
aktive Abfälle produziert, muss für deren Entsorgung Im 
eigenen land Lösungen erarbeiten. Dies wird in der 
Schweiz durch die Nagra wahrgenommen. Die Nagra hat 
das Prolekt "Gewähr.. ausgearbeitet. Weitere Arbeiten 
betreffend die Entsorgung stark radioaktiver und mittel- und 
sehwachradioaktiver Abfälle Sind in Ausführung. Man hat 
den Willen, die Entsorgung in der Regel im Inland sicherzu
stellen, Diese Arbeiten bedeuten aber nicht. dass man in 
allen Fällen Im eigenen land entsorgen muss. Die erarbeite
ten lösungen garantieren, dass man auch nach internatio
nalen Entsorgungspartnerschaften Ausschau halten kann. 
Unser Land hat nur ein kleines Kernkraftwerkprogramm, 
verglichen etwa mit Staaten wie Frankreich, den USA oder 
Japan. Es wäre nun doch sinnvoll, wenn bestimmte Katego
rien von Abfällen von mehreren Staaten gemeinsam dort 
gelagert werden, wo sicherheitstechnisch - ich betone vor 
allem: sicherheitstechnisch -. aber auch wirtSChaftlich die 
besten Voraussetzungen bestehen. Die meisten radioaktiven 
Abfälle fallen aus der Wiederaufarbeitung der abgebrannten 
Brennelemente an. Verträge für Wiederaufarbeitung beste
hen zwischen den schweizerischen Kernkraftwerken und je 
einer staatlichen Firma in England und in Frankreich. Die 
Betrelber der Wiederaufarbeitungsanlagen haben die 
Option, Ihren Kunden die radioaktiven Abfälle zurückzu
schicken. 
Im Zusammenhang mit der Rücknahme der radioaktiven 
Abfälle gibt es eine Anzahl von Varranten. Man kann ver
einbaren, nur bestimmte Abfälle zuruckzunehmen - Im 
Tausch gegen andere Abfälle. Es ist auch denkbar. dass 
man bestimmte Abfallarten in einem drrtten Land entsorgen 
kann und sie nicht zurucknlmmt. Alle diese möglichen inter
nationalen Entsorgungstransaktionen rrHt Tausch und 
Abgabe waren durch die neue Bestimmung nur noch In 
Ausnahmefällen moglich. Sie steht Im Widerspruch zur ver
mehrten internationalen Zusammenarbeit. Wir sprechen von 
EG 92 und bauen hier unnotlge Bameren auf. verkleinern 
unsere Möglichkeiten massIv. Ja. man hat sogar den Ver
dacht. diese Ausnahmebestimmung praludlzlere den 
EntSChluss zum Ausstieg aus der Kernenergie. 
Ich kenne das Anliegen der Kommission. es geht Ihr um das. 
was Frau Simmen gesagt hat: "Wir wollen Kein LUXUShotel 
sein ohne Toilette." Man Will den Internationalen Mülltourrs
mus verhindern. damit diese berühmten Stones von der 
Bildflache verschWinden. In denen Fässer eine Reise um die 
Erde machen. Diesem Anliegen stehe Ich mit grossem Ver
standnls gegenuber. Es ware aber falsch. wenn wir uns 
deShalb die internationalen Möglichkeiten verbauten. 
'.Aissbrauche wie Mülltourrsmus können vermieden werden. 
wenn eine staatliChe Kontrolle besteht. Diese ISt gegeben. 

wenn der Bundesrat die gesetzliche Kompetenz erhalt - das 
steht in meinem Vorschlag -. die Voraussetzung für eine 
Endlagerung Im Ausland festzusetzen, wobei wir immer 
noch In unserem Hotel - das wäre die Meinung - In der 
Regel für den grossten Tell der Abfälle selbst zuständig Sind. 
Aber dies soll uns nicht daran hindern. mit dem Nachbarho
tel eine gemeinsame Entsorgungsanlage aufzubauen, wenn 
es für belde Sinnvoll und sIcherheitstechnisch besser 1St. 
Mein Antrag kommt den grundsatzlichen Anliegen der Kom
miSSion entgegen, ohne dass Wir uns ungebuhrlich die 
Hände bänden. Ich bitte Sie, diesem VermIttlungsantrag 
zwischen einem effektiven Streichungsantrag und dem 
KommissIonsantrag zuzustimmen. 

Heftl: Der Bundesrat fand diesen Absatz 4bis nicht notwen~ 
dig. Ich habe biS jetzt nichts gehört, warum er nun notwen
dig werden sollte. 

M, Jelmlnl, rapporteur: Je vous rap pelle les motifs qui ont 
amene la commlssion a amender I'article 24. alineas 1 et 3. 
Pour ce qui est de I'alinea premier, la commiSSlon vous 
propose de completer la definition de la notion de dechets 
radioactifs en aJoutant: "ou dont I'elimination est comman
des par I'interet public». On se rapproche ainsl d'une defini
tion contenue dans I'artlcle 7. alinea 6 de la loi sur la protec
tion de I'environnement. Dans celte loi. on parle tout simple
ment de «dechets .. et ici on preclse «dechets radioactifs,.. 
On vous propose ensuite de biffer I'alinea 3 car, aux ali
neas 1 et 2, on etablit de fac;on generale que les dispOSitions 
de cette loi s'appliquent aussi a I'eliminatlon des dechets 
radioactifs, On vous proposera a I'article 34. lettre a, un 
complement a cet article qui reprend cette matiere de fac;on 
plus appropnee. 
Examinons aussi les propositions de MM. Rüesch et Hefti. 
relatives a I'article 4bis. Cet amendement a ete propose en 
commlssion par M. Zimmerli et a ete adopte a I'unanimite. A 
p~opos de I'energle nucleaire. II appartient au legislateur de 
reglementer le nucleaire arnsi que I'elimlnatlon des dechets. 
En principe, cette elimination dOlt se realiser a I'interieur de 
notre pays et cest la le sens de !'alinea 4bis propose. Nean
moins, le Conseil federal a la possibllite de statuer dans les 
cas exceptionnels. 
M, Rüesch a fait une proposition qui n'est pas tres differente 
de I'article propose. Toutefois. elle contlent deux subtilites 
dont une qui n'apparait pas dans le texte franc;als. Dans le 
texte propose par M. Rüesch, on dit que les dechets 
radioactlfs doivent. dans la regle. etre elimines. et le texte 
allemand dit "sollen". En commlsslon nous avons dit "müs
sen". 11 y a une dlfference. "Müssen" ISt eine rechtliche 
Verpflichtung, «sollen" erne moralische. On prefere "mus
sen» a "sollen". et arnsi on rejolnt la version franc;alse: 
" .... doivent en pnnclpe etre elimlnes a I interieur du pays». 
Pour le reste. la propOSition de M. Rüesch fixe une dispOSI
tion morns Imperative qUI lalsse plus de posslbrlites pour 
exporter des dechets radioactlfs. 11 faut rappeier dailleurs 
qu'II dOlt y avolr des accords sur le plan international pour la 
destruction oe ces dechets. Or. Je erOIS que la SUisse atout a 
gagner pour sa capaclte contractuelle. SI elle stlpule dans sa 
leglslatlon I'interdlctlon dexporter ses dechets. taut en lals
sant une ouverture pour les cas dexceptlon. Cest pour 
cette raison qu on pourralt peut-etre modlfier I alinea pro
pose par M. Rüesch en disant "mussen" et non "sollen", et 
ensulte en Ineluant dans la deuxleme partie de son alinea le 
caractere exceptlonnel qu iI a peut-etre oublie en redlgeant 
sa propOSition. 
Ouant a la suggestion de M, Heftl, elle dOlt etre reletee, car 
elle ne contlent pas le pnnclpe - qUI dOlt EHre contenu dans 
la leglslatlon - de I elimination aes dechets dans notre pays 
et. exceptlonnellement. en dehors de celul-ci pour des 
motlfs qUI dOlvent etre etablls par le gouvernement. 

Zimmerli: Ich aussere mich nur zu Absatz 4bls. In diesem 
Absatz geht es darum. dass die In der SchweiZ anfallenden 
radioaktiven Abfalle grundsatzlich Im Inland beseitigt wer-
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den müssen. Das gilt, der Tragweite des Gesetzes entspre
chend, für alle radioaktiven Abfälle. Ich glaube, das Ist 
unbestritten. 
Die bundesrätliche Vorlage enthielt in auf diesem Punkt eine 
Lucke. Ich finde, es war eine empfindliche Lucke. Ihre Kom
miSSion hat diese Lücke mit dem umstrittenen neuen Absatz 
geschlossen. 
Ich muss dem Streichungsantrag von Herrn Hefti ebenfalls 
opponieren. Ich glaube, wir können nicht Nukleartechnlk in 
der Schweiz pflegen, ohne uns zu einem einheimischen 
Entsorgungskonzept zu bekennen. Hier stimme Ich mit 
Herrn Rüesch hundertprozentig uberein. Die Frage Ist nur, 
wie welt man bel der Verankerung dieses Entsorgungskon
zepts geht. Ich meine, dass es zur Internationalen Solidantät 
gehort, hier etwas vorzusehen, und ich bin mit Herrn Auesch 
auch einverstanden, dass viele Fragen auf dem Wege von 
Internationalen Abkommen beantwortet werden mussen. 
Aber wenn Wir hier nichts vorsehen, dann reden Wir in 
diesem heissen Bereich dem Sankt-Florians-Prinzip das 
Wort. Das zum Grundsätzlichen. 
Zum Vorschlag von Herrn Kollege Aueseh: Der Kommis
sionspräsident hat gesagt, dass Sich der erste Satz zunächst 
wenig vom Kommissionsantrag unterscheidet. Wir haben 
das Problem mit dem Sollen und Müssen, das in der franzö
Sischen Sprache schwer zu lösen ist. weil es immer «doi
vent .. heisst. Richtig ist aber, dass die rechtliche Verpflich
tung mit dem Sollen etwas abgeschwächt wird, Ob Sie 
sagen «grundsätzlich .. oder .. in der Regel .. , kommt nach 
meinem Dafürhalten mehr oder weniger aufs gleiche her
aus. Ich glaube, der wesentliche Unterschied zum Konzept 
der Kommission ergibt sich aus dem zweiten Absatz. Herr 
Rüesch will das Wort .. ausnahmsweise» streichen und den 
Bundesrat generell ermächtigen, die Voraussetzungen für 
eine Endlagerung zu umschreiben. Mit Bezug auf einen Teil 
der radioaktiven Abfälle ist damit im wesentlichen das glei
che gemeint wie mit dem Kommissionsantrag. Ich hätte nur 
vorgezogen - hier stimme ich dem KommissionspräSIdenten 
zu -, wenn man in diesem Zusammenhang noch klar auf das 
«ausnahmsweise» hingeWiesen hätte. In der Sache Sind wir 
uns aber einig, dass dort, wo Im Absatz 1 «in der Aegel» 
steht, Im Absatz 2 immer die Ausnahme gemeint ist. Es ist 
eine Nuance, ob man dies noch besonders hervorstreichen 
will. 
Ich habe aber andere Bedenken gegen den Vorschlag von 
Herrn Rüesch, Herr Rüesch meint. mit dem Vorschlag der 
Kommission werde auf einen Ausstieg aus der Kernenergie
technik hingewirkt. Ich möchte das entschieden bestreiten. 
Nichts weniger als das ist gemeint. Ich wiederhole, dass die 
Fragen der Endlagerung Immer vorab mit internationalen 
Abkommen gelöst werden mussen bzw. dass diese Fragen 
sehr sorgfältig geprüft werden müssen. Der KommIsSIons
antrag lässt dies zu, genau wie der Antrag Rüesch auch. 
Aber Im Antrag Aüesch wird dem Bundesrat eine endgültige 
Kompetenz gegeben. Ich verstehe es so, dass die Frage der 
Endlagerung wahrscheinlich definitiv in einer Verordnung 
geregelt werden müsste. Unser Vorschlag ging dahin, dem 
Bundesrat die Kompetenz für Ausnahmebewiliigungen fur 
die Ausfuhr zu geben. Unser Vorschlag ist eigentlich fleXI
bler als der Vorschlag von Herrn Ruesch. Wir sprechen 
bewusst nicht von Endlagerung, vor allem auch deswegen 
nicht. weil wir der Meinung Sind. dass es dem Bundesge
setzgeber frei stellt. Im neuen Kernenergiegesetz die Frage 
der Endlagerung von Kernbrennstoffen durchaus Im Geiste 
des neuen Strahlenschutzgesetzes zu regeln. Ich wurde es 
hier Wirklich dem Gesetzgeber uoerlassen. die heikle Frage 
der Endlagerung generell zu losen und es nicht dem Bun
desrat anzulasten. Ich bin also der Meinung, dass Wir fleXI
bel genug Sind in unserer Formulierung und dass es gerade 
nicht darum geht. die WeiterentwIcklung der Nuklewtechnlk 
zu behindern oder gar einem Ausstieg aus der Kernenergie 
das Wort zu reden. 
Ich bitte Sie, dem KommissIonsantrag zuzustimmen 

Dan10th: Mein Votum geht in die gleiche Aichtung wie das 
Votum von Herrn Kollege Zimmerli. Personlich bin Ich der 

Meinung, dass die umfassende Ergänzung dieses Artikels 
mit dem Absatz 4bis notwendig 1St. Ich glaube auch, dass es 
Sich hier um den Ausfluss des Verursacherpnnzips auf 
nationaler Ebene handelt. das Wir vorhin bei anderer Gele
genheIt diskutiert haben. Wir konnen uns um diese Pflicht 
nicht drücken, nämlich die Abfälle aus radioaktiven Tätigkei
ten. wo Immer sie herruhren, selber mit unseren eigenen 
Mitteln zu bewaltlgen. Insofern bitte Ich Sie ebenfalls, den 
Streichungsantrag abzulehnen. 
Zum Antrag Auesch habe Ich ebenfalls Verständigungspro
bleme gehabt. die nun weitgehend von Herrn Kollege Zim
merli behoben worden Sind. Nach meiner Meinung besteht 
kem materieller Unterschied ZWischen den belden Bestim
mungen. Ich meine, Ihre Formulierung sei eine Verschlimm
besserung, weil das Wort «sollen» Im Gesetz ohnehin nicht 
gut ist. Ist eine Pflicht da, ISt sie anders zu umschreiben, so, 
wie sie durch die KommiSSion des Ständerates umschrieben 
worden ist. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden. dass 
der zweIte Satz in Ihrem Antrag auch enthalten sein müsste, 
damit die Regel relativiert wird, und zwar müsste er heissen: 
.. Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen, unter 
denen ausnahmsweise eine Endlagerung im Ausland mög
lich ist ... Das .. ausnahmsweise .. fehlt darin. Die klarere For
mulierung ist in der Fassung unserer Kommission enthalten. 
Zum Begriff der Endlagerung stellt sich mir auch noch 
folgende Frage: Können wir überhaupt in einem schweizeri
schen Gesetz festhalten, wie dann die Endlagerung im Aus
land aussehen muss, oder sind hier nicht die Bestimmungen 
des betreffenden Hoheitsstaates zu beachten? Mit anderen 
Worten: Wir könnten die Endlagerung gar nicht umfassend 
regeln, wenn wir die Ausfuhr beWilligen. Auch hier ist der 
Ausdruck .. Ausfuhrbewlfligung» der Kommission besser. 
Aus diesem Grunde möchte ich ebenfalls empfehlen, sofern 
der Antrag Aüesch aufrechterhalten wird, diesen abzuleh
nen und der nach meiner Meinung rechtlich sauberen, aber 
auch politisch ausgewogenen Lösung der Kommission zu
zustimmen. 

Rüesch: Der Herr Kommissionspräsident hat mich auf das 
Wort .. sollen» angesprochen und mich angefragt. ob ich es 
durch .. müssen" ersetzen wolle. Selbstverständlich bin ich 
jederzeit einverstanden: dann stimmen wir halt ab uber 
«müssen», wenn das eine Aolle spielt. Hingegen bin ich gar 
nicht der Auffassung von Herrn Kollege Zimmerli, dass seine 
Lösung. die er in der KommIssion eingebracht hat und die 
nun Kommissionslösung ist, fleXIbler sei. Sie können doch 
nicht behaupten, die Lösung mit «ausnahmsweise» sei flexi
bler als diejenige ohne .. ausnahmsweise». «Ausnahms
weise,. heisst somit ein Mal Vielleicht in 100 Fällen. Wenn ich 
die Aegel habe und dem Bundesrat die Möglichkeit gebe, 
von der Regel abzuweichen, so Sind das vielleicht 10 auf 
100 Fälle. Ueber die Zahl kann man Ja streiten, aber behaup
ten Sie doch nicht. Ihre Formulierung sei flexibler! Sie 
binden den Bundesrat wesentlich stärker, und ich halte 
deshalb an meinem Antrag fest. wobei Ich auf Wunsch des 
Herrn KommiSSIonspräsidenten vorschlage, «sollen" durch 
"mussen" zu ersetzen. 

Heftl: Wichtig ISt doch, dass solche Abfälle auf beste Art 
beseItigt und unschädlich gemacht werden. Unter dem 
GeSIChtspunkt "St. Florranspolitik" muss auch darauf 
geachtet werden, dass Wir, sollte die Beseitigung und 
Unschädlichmachung Im Ausland oesser geschehen. nicht 
unseren nationalen Stolz darrn sehen, es selber zu tun, 
wenn auch weniger gut und weniger rationell. Herr Kollege 
Rüesch. Ich möchte seme Ausfuhrungen nicht wiederholen, 
hat darauf hingeWiesen. wie heute die Dinge In der PraxIs 
liegen und was angestrebt Wird. Ich welss nicht. wie welt das 
auch rn der KommiSSion bekannt war. Jedenfalls Sind aus 
dem Schosse aer KommiSSion kerne Einwendungen oder 
Korrekturen gegenuber den Ausfuhrungen von Herrn Kol
lege Rüesch gekommen. Wenn Wir heute die Drnge gele
gentlich etwas übernational betraChten mussen, glaube Ich. 
ISt es rrchtlg, dass dort, wo gute. vernunftlge Lösungen in 
Internationaler Kooperation moglich Sind, sie auch vollzo-

\ 
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::Jen werden. Wir mussen sogar hoffen. dass diese mternauo
~ale Kooperation ·/ernaltnlsmasslg oft vorKommt und nicht 
eie Ausnahme bildet sonst Ziehen wir uns hier etwas m eme 
.SchnecKenhauspolltlk" zu ruck. was Sicher auch nicht die 
Memung der Antragsteller Ist 
Dem Abfalitounsmus Konnen wir au/grund der bestehenden 
Artikel 24 OIS 26. wenn wir sie Im Zusammenhang nehmen 
und vor allem auch den Verweis In Artikel 24 auf die Artl
"ei 25 une 26 Cleachten. ::Jurchaus einen Riegel schieben. 
eh mOChTe ~elnesfalls diesem ublen TOUrismus aas Wort 
reden aoer der Bundesrat und die Sehorcen mit chrer Auf
s'cnt hacen es aufgrund des Gesetzes In der Hand. dass 
SOlChe nicht erfolgen. Darum scheml mir am 
;';iarsten. wenn wir clesen Absatz 4bls uberhaupt streichen. 

Huber: '/Vir haben :n cer KommisSion uber diese Frage 
schon eInIassIIch diskutiert. Das zeigt, dass eine relatiV 
WIchtige Frage zu regeln ISt Es ISt unbestritten. dass der 
Abfalltounsmus unterbunden werden muss. Ich fürchte, es 
Wird dann Wieder darauf hinauslaufen. dass gewisse Lage
rungen Im Kanton Aargau vorgenommen werden. bel dem 
zufällig das gunstlge Wirtegestem gefunden werden Wird. 
nachdem Sich - Frau Bührer - Siblingen und Hägendorf so 
ausgezeichnet dagegen gewehrt haben. Im Interesse des 
gesamten Landes eine Dienstleistung zu erfulten. Ich 
schliesse mich In der Argumentation über weite Stücke dem 
Votum von Herrn Hefti an und Ziehe genau den gegenteili
gen Schluss. nc:imllch den. es sei dem Antrag von Herrn 
Rüesch zuzustimmen. 
Wenn man die Fassungen. wie sie vorliegen. untersucht. hat 
Herr Ruesch konzediert. dass «sollen» durch "mussen» 
ersetzt werde. Damit ISt em klarer und emdeutiger Akzent 
gesetzt und eme sachliche und politische Aussage gemacht. 
die Gewicht hat. Auf der anderen Seite hat Herr Hefti zutref
fend darauf hingeWiesen: Wenn international gute Lösun
gen gefunden werden. sollen sie möglich gemacht werden. 
Wir sollten die Möglichkeit haben. uns daran zu beteiligen. 
Da hat Herr Dan10th emen Einwand erhooen. auf den DIS 
Jetzt noch niemand eingetreten 1St. der mir aber wesentlich 
scheint. Er sagte namlich: Wie Will dann der Bundesrat 
daruber befinden und die Voraussetzung umschreiben? Der 
Bundesrat stellt fest. ob die aUSländischen Endlagerungs
stalten semen Sicherheitsvorstellungen entspreChen. Sollte 
das der Fall sem. stimmt er zu. aber nicht ausnahmsweise. 
sondern er sttmmt zu. Wenn das nicht der Fall ist. stimmt er 
nicht zu. Daher glaube Ich. dass auch der zweite Satz In der 
hier vorliegenden Fassung genehmigt werden kann. 
Noch emen Satz zu Frau Bührer. die mir zu memem Ein
gangsvotum antwortete. Es gehört zu unserem gememsa
men Schicksal. dass wir gelegentlich missverstanden wer
den. Daran haben wir zu tragen. und das haoen wir zu 
cmpllzleren. Auffällig ISt nur - das mochte Ich Ihnen ooch 
sagen - dass Ich nlcnt der einzige bin. der es so empfunden 
hat. wie Ich es artikulierte: dass Sie In der KommiSSion 
',vesentllch zuruckhaitender argumentiert haben als hier Im 
Plenum. ,m ubngen liegt es mir selbstverständlich fern. 
ihnen nanezutreten. und Ich bitte Sie. das so zu verstehen. 

Zimmerl! Sie dass kurz zwei Satzen auf 
(lie Replik 'idn Herrn Ruesch dupliZiere. Erstens: Wer von 
der Rechrsreael aowelcht. aewahrt allemal eine Ausnanme. 
Zweitens Ob ,m "onKrete~ Fall eme Ausnahme gewahrt 
Nercen -nuss. Ist "eine Frage aer Prozente. sondern oes 

eines WIchtigen Grundes. Dazu ISt das Wlantlge 
soeoen von Kodege Huoer gesagt worden. 

Bundesrat Cotti: 'Cl bin dem Ständerat dankbar lur die Drell 
aogesturzte DISKUSSiOn ICh werde aber den EInOrUCK nicht 
os. -nan ';ersuche rler noch einige Haare zu soalten Wenn 
CI' offen sein -nuss ich sagen. Ich oeKamofe oen Antrag 

oer wo:!te der Bunoesrat diese Vorstellung oer 
:;runasatzllchen Ertsorgung ,-n eigenen Lanc unoe-

·m Gesetz senen. aber das gehort zur KonzeOllon aes 
8unaesrates.Nenn aer Gesetzgeper seine KonzePTionen 
aagegen eXollzlt ausdrucKen will, Wird es slcner nicht oer 

Bundesrat sein. aer dagegen opponiert. Dass unser Land, 
welches Abfälle verschiedener Art prodUZiert. aUCh grund
satzlich für deren Entsorgung besorgt sem muss. ISt eine 
Selbstverständlichkeit. Wenn der Gesetzgeber - ,n diesem 
Fall die KommiSSion. Herr Jelmlnl - den VorSChlag bringt. 
smd wir damit naturlich aosolut einverstanden. Hingegen 
muss Ich gestehen. dass Ich ZWischen den Vorschlägen 
Zimmerll uno Rüesch I<eme so wesentlichen Unterschiede 
ausfindig machen kann. dass Ich mich lur den emen oder 
gegen den anderen aussprechen mOChte. Es stimmt zwar. 
::lass Im Vorschlag Zimmeril von Ausnahme gesprochen 
Wird. was nicht VorSChlag Rüesch erschemt Aber Herr 
Rüesch hat ja In setner Argumentation selber gefragt: Wo 
~iegen denn die Ausnahmen? Es konnen zahlreiche Ausnah
men gemacht werden. etne auf hundert ISt etne Mutmas
sung. eie Sie aufstellen. 
Der Bundesrat konnte auch der Auffassung sein. dass 25 
von 100 immer noch eine Ausnahme darstellen. Deshalb 
muss Ich Ihnen sagen: Entscheiden Sie frei und offen, wie es 
Ihnen am besten passt. Der Bundesrat Wird Sich mit der 
einen oder der anderen Lösung durchaus zufrieden geben 
können. 

Abs. 1 - 5 - AI. 1 - 5 
Angenommen - Adopte 

Abs. 4bis - AI. 4bis 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre prelimrnalfe 
Für den Antrag der KommiSSion 
Für den Antrag Rüesch 

17 Stimmen 
11 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Heftl 
Für den Antrag der KommiSSion 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Art. 25 - 29 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PropOSItion de la commlSSlon 
Adllerer au prolet du Conseil feaeral 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der KommiSSIon 
a ..... oder elO von Ihm eingesetzter Sachverstandiger die .... 
b. 
c ..... 
cbls. (neu) fUr den BetrIeD etne ausreichende Haftpflichtver
Sicherung besteht: 
d. 
e. 

Art. 30 
ProPOSition de la commlSSlOn 

b. 
C. 

ou un expert engage par IUI possece 

CDIS. I nouveau) L entreprise possede une assurance respon
saPlllte clvile suffisante: 

e. 

M. Jelmini. raoporteur A la lettre ObiS nouveau de Jartl
oie 30. on Introdult une CISposItion par !aquelJe i entrepnse 
posseae une assurance resoonsablille olvlle suffisante. A 
lartlcie 38 dU prOlet du Conseil :eaeral. 11 est orevu que ie 
gouvernement pUlsse prescme une assurance responsaPI
lile clvlle pour certalOs IltUialres d autorisation. 
La commlSSlon consldere qu une prescnotlon potestatlve 
! .. elOe Kannvorschnft,,' nest pas suffisante. L autonsatlon 
ne dOlt etre dellvree que SI I entreOrlse possede une assu-
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rance responsabilita civile suffisante. On propose d'intro
duire cette obligation dans une nouvelle lettre cbis. a !'arti
eie 30. et de biffer I'article 38. Je crOlS que le gouvernement 
est d'accord. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 - 32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
PrOPOSition de la commisslon 
AdMrer au prolet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs.l 
a. streichen 
b .... . 
c ... .. 
Abs.2 
a1. (neu) der Inhaber förmlich darauf verzichtet; 
a ... .. 
b .... . 
c ... .. 

Art. 33 
Proposition de la commission 
AI. 1 
a. biffer 
b ... .. 
c ... .. 
AI. 2 
a1. (nouveau) Le detenteur y renonce formellement; 
a .... . 
b ... .. 
c .... . 

M. Jelmini, rapporteur: 11 s'agit de remplacer la lettre de 
I'alinea premier par une nouvelle lettre a 1 dans I'alinea 2. 
En effet. !'administration ne peut pas retirer une autorisation 
a laquelle le detenteur renonce de lui-meme. C'est une 
modification du pOint de vue technique mais qui a aussi traft 
au sens de la disposition. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art 348 (neu) 
Antrag der KommIssion 
Abs. 1 
Wer mit radioaktiven Stoffen oder mit Apparaten und 
Gegenständen, die radioaktive Stoffe enthalten, umgeht. 
muss daruber Buch führen. 
Abs.2 
Er muss der AufsIchtsbehörde regelmässig Bericht er
statten. 
Abs.3 
Der Bundesrat kann Stoffe mit geringer Radioaktivität von 
der Buehführungspflicht ausnehmen. 

Art. 34a (nouveau) 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Celui qui manipule des substances radioactives ou des 
apparells et obJets contenant de teltes substances doit en 
tenfr un reglstre. 
AI. 2 
1I doit en rendre compte regulierement a I' autorita de surveil
lance. 
AI. 3 
Le Conseil h?deral peut prevOlr des derogations cl I'obliga
tion de tenir un registre pour les substances de faible 
radioactivite. 

M. Jelmlni, rapporteur: La commission vous propose de 
biffer I'alinea 4 de I'article 24 et d'introduire un nouvel arti
cle 34a. L'obligation de contröler les stocks et d'en tenir un 
registre doit exister non seulement pour les detenteurs de 
dechets radioactifs mais en general pour tout materiel ra
dioactif. 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 - 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil fadaral 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

M. Je/mini, rapporteur: Lorsqu'on a parle de I'article 30-en 
votre absence Monsieur Hefti - on a dit que I'article 38 du 
proiet du Conseil faderal prevoit que le gouvernement peut 
prescrire une assurance responsabilite civile pour certains 
detenteurs d'autorisation. tandis que la commission consi
dere qu'une prescription potestative n'est pas suffisante. 
C'est pour cette raison que I'autorisation doit etre delivree 
seulement lorsque i'entreprise possede une assurance res
ponsabilite civile suffisante. On a d'ailleurs deja decide 
d'introduire cette prescription a I'article 30 et de biffer I'arti
cle 38, en consideration de la gravite du danger pour les 
hommes et I'environnement. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 - 40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au pro/et du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 41 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... mit Busse bis 100000 Franken Wird bestraft ..... 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 41 
Proposition de la commlssion 
AI. 1 

. de lamende Jusqu a eoncurrence de 100000 francs. 
celUi qUi .... . 
AI. 2 
Adherer au prolet du Conseil federal 
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M. Je/mini, rapporteur: Si. dans la loi. on ne fixe pas un 
montant maximal, la somme de 5000 francs. selon le code 
penal. est appticable. C'est pourquol on a du fixer dans la loi 
le montant de 100 000 francs. 

Angenommen - Adopte 

Art. 42 - 49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlSSlon 
AdMrer au prolet du Conseil lederal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 25 Stimmen 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Schluss der Sitzung um 11.05 Uhr 
La seance est levee a 11 h 05 

4-S 

(Einstimmigkeit) 

Dritte Sitzung - Trolsieme seance 

Mittwoch, 21. September 1988, Vormittag 
Mercredi 21 septembre 1988, matln 

08.00 h 

Vorsitz - Presidence: M. Masom 

83.015 

Obligationen recht. 
Aktienrecht 
Codes des obligations. 
Drolts des socletes anonymes 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 23. Februar 1983 lBBI 11. 745) 
Message et projet de 101 du 23 fevner 1983 (FF 11. 757) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commission 
Entrer en math~re 

Schmid, Berichterstatter: Die Aktiengesellschaft ist heute 
die häufigste Form aller im Handelsregister eingetragenen 
Firmen. Im Jahre 1986 waren über 136000 Aktiengesell
schaften in der Schweiz registriert, die damit einen Anteil 
von 45 Prozent aller eingetragenen Firmen einnahmen. 
Keine andere Institution des schweizerischen Gesellschafts
rechtes kommt ihr an zahlenmässiger Bedeutung auch nur 
annähernd gleich. Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung zeigt 
sich nicht bloss an ihrer Häufigkeit. sondern auch an ihrer 
Stellung als Arbeitgeberin, Mehr als ein Drittel der gesamten 
schweizerischen erwerbstätigen Bevölkerung wird durch 
Aktiengesellschaften beschäftigt. Sie ist - unter Ausnahme 
des Landwirtschaftssektors und des Sektors der Grossver
teiler - die absolut beherrschende Gesellschaftsform in 
allen Wirtschaftsbereichen in unserem Lande. 
Wer eine Revision des Aktienrechts an die Hand nimmt, 
muss sich diese Umstände vergegenwärtigen. Aktienrechts
revision ist nicht bloss eine aKademische Fingerübung für 
juristisch geschulte Parlamentarier, denen im Bereiche der 
Zivilrechtskodifikationen am besten das Feld überlassen 
wird. AktienrechtsrevisIon ist eine wirtschafts- und gesell
schaftspolitische Unternehmung erster Güte, bei der mas
sive Interessengegensätze aufeinander prallen. die einem 
Ausgleich zugeführt werden müssen. 
Es stehen Sich die Interessen der Gesellschaft und die 
Interessen der Aktionäre gegenubeL Oie Interessen der 
Gläubiger sind in etne gerechte Beziehung zu setzen zu den 
Interessen der Gesellschaft und auch der Aktionare. Eine 
besondere Gattung der Gläubiger. nämlich die Arbeitneh
mer. die ihre wirtschaftliche Existenz auf den wirtschaftli
chen Erfolg der Unternehmung abstellen. bel der sie arbei
ten und von der sie Ihren Lohn beziehen. bedarf dabei der 
besonderen Erwahnung. 
Nicht zuletzt ist auch die öffentliche Hand am Gedeihen der 
Gesellschaften tnteresslert. Was der Staat ausgibt. muss er 
zuerst über Steuern beziehen. und was er über Steuern 
bezieht. muss zuerst verdient worden setn. 
Es macht den Anschem. als ob die geltenden Regeln über 
das AKt/enrecht allen diesen Gegensätzen bis zum heutigen 
Tag in ausgleichender und befriedigender Welse Rechnung 
getragen haben. Das Im Jahre 1936 eingeführte Aktienrecht 
hat sich offenbar rn seinen Grundzügen bewährt. was nicht 
zuletzt auch daraus zu ersehen 1St, dass mittlerweile bloss 

glenda.meli
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Kantone Bern mit 678000 mJ • Graubünden mit 634 000 mJ , 

St. Gallen mit 597000 mJ und Wallis mit 300 000 mJ . Im ohne
hin schon angeschlagenen Wald musste mit den Aufrüst- und 
Aufräumarbeiten sofort begonnen werden. Einerseits musste 
die Gefahr von Schadlingskalamltäten vermindert werden. an
dererseits mussten In extremen Schutzwäldern noch vor Be
ginn des nachsten Winters die erforderlichen Wiederherstel
lungs- und Verbauungsmassnahmen getroffen werden. Wald
elgentumer und Waldwirtschaft waren nicht In der Lage, mit ei
genen Mitteln die Zwangsnutzung In diesem Ausmasse ter
min- und fachgerecht zu bewältigen. Die öffentliche Hand, 
d. h. der Bund. musste und muss weiterhin helfen. 
Der Bundesrat hat im Anschluss an das erwähnte Sturmscha
denereignis rasch reagiert und sofortige, breite, unbürOkrati
sche Hilfe zugeSichert. Als Sofortmassnahmen wurden ver
fügt: erstens Einsatz von Truppen, zweitens Freistellung von 
Angehörigen der Armee, drittens Erlass der Verordnung über 
den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zur Bewältigung der 
Sturmschäden 1990 im Schweizer Wald und viertens Aende
rung der Verordnung über ausserordentliche Massnahmen 
zur Walderhaltung. 
Für diese sofortige, überall anerkannte und geschätzte HiHe 
sei an dieser Stelle vorab dem Bundesrat, aber auch der Ver
waltung und den eingesetzten Truppen inklusive Zivilschutz 
gedankt. Nur dank des sofortigen Einschreitens und dank der 
guten Zusammenarbeit aller betroffenen Kreise der Wald- und 
Holzwirtschaft konnten gesamtschweizerisch bis heute etwa 
75 Prozent der Schadholzmenge aufgerüstet werden. Unge
fähr 50 Prozent der beitragsberechtigten Kosten sind bisher 
den Subventionsbehörden zur Auszahlung vorgelegt worden. 
Der Bund ist verpflichtet, den Wald zu schützen. Er musste be
reits vor Jahren mit ausserordentlichen Massnahmen heHen, 
wenn auch nicht vor allem wegen Sturmschäden. So hat die 
Bundesversammlung mit Bundesbeschluss vom 3. Mai 1984 
für Massnahmen zum Schutze des Waldes vor Schadstoffwir
kungen, Krankheiten und vor allem Schädlingen 150 Millionen 
Franken bewilligt. Der Beschluss war bis zum 31. Dezember 
1988 befristet. Weil Sich der Gesundheitszustand des Waldes 
nicht gebessert hatte, sondern sich im Gegenteil laufend ver
schlechterte, wurde im Bundesbeschluss vom 23. Juni 1988 
die Unterstützung weiterer Massnahmen beschlossen und zu
sätzlich ein Kredit von 240 Millionen Franken zur Verfügung 
gestellt. Dieser Beschluss ist bis zum 31. Dezember 1992 be
fristet, gilt also zurzeit noch. 
Heute soll der auf diesen Bundesbeschluss abgestützte Fi
nanzlerungsbeschluss vom 23. Juni 1988 geändert werden, 
indem der seinerzeit bewilligte Betrag von 240 Millionen Fran
ken um 130 Millionen Franken auf total 370 Millionen Franken 
erhöht Wird. Die Erhöhung des am 23. Juni 1988 bewilligten 
Betrages ist erforderlich. damit die Sturmschäden vom Fe
bruar 1990 behoben werden können. Die Mittel, die 1988 be
Willigt worden Sind. werden vollumfänglich für die ordentli
chen. damals beschlossenen Walderhaltungsmassnahmen 
benotigt. Sie stehen für die Behebung der Schäden aus dem 
ausserordentlichen Ereignis vom Februar 1990 nicht zur Verfü
gung. 
Das Aufrusten und der Abtransport des Wurfholzes sind unbe
stritten Massnahmen zur Walderhaltung. Sie fallen unter den 
dringlichen Bundesbeschluss vom 23. JUni 1988. Diese Mass
nahmen haben den gleichen Zweck wie die Massnahmen ge
mass Bundesbeschluss. 
Der Zusatzkredit von 130 Millionen Franken. der teilweise vom 
Bundesrat und der Finanzdelegation freigegeben worden 1St, 
Wird gemass voller Ueberzeugung Ihrer KommiSSion benötigt. 
Ich Wiederhole deshalb abschliessend den eingangs erwahn
ten Antrag. es sei auf die Vorlage einzutreten und dem Bun
desbeschluss zuzustimmen. 

Rhyner: Auch Ich ersuche Sie. die 370 Millionen Franken zu 
beWilligen. Der Kanton Glarus gehört zu den Kantonen. die am 
meisten betroffen Sind. Wenn man Holzvorrat und Windwurf
fläche miteinander vergleicht, ist er bezüglich seiner Grösse 
der am meisten betroffene Kanton. 
Die von den Sturmschaden betroffenen Wälder befinden sich 
alle In Regionen mit einem ausserordentlichen Nachholbe-
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darf. auch im Bereich Wald pflege und Walderschliessung. Mit 
der Schaden behebung ist die Arbeit bei weitem noch nicht ge
tan. Die Wiederaufforstung in den Schadengebieten Wird 
Jahre. Ja Jahrzehnte dauern. Zudem muss für die Pflege der 
Aufforstungen in Gebieten mit so kurzer Vegetationsperiode 
ebenfalls mit Jahrzehnten gerechnet werden. Und dafür -
auch für den Unterhalt der notwendigen Werke - braucht es 
Erschliessungen. 
Nun möchte ich an dieser Stelle auch einmal für die spontane 
Unterstützung des Bundes danken. Hervorheben. Herr Bun
desprasident möchte Ich das unbürokratische Angehen der 
Probleme durch die Mitarbeiter der zuständigen Departe
mente. Dann danke Ich bel dieser Gelegenheit vor allem auch 
für den Einsatz unserer Armee und für die Freistellung von 
Forstleuten und anderen entsprechenden Berufsgruppen von 
Militärdienstleistenden. Ohne Einsatz von Truppen an der 
Waldfront wäre es für Viele Bergregionen kaum möglich gewe
sen, nur das Notwendigste zur Verhinderung von Folgeschä
den zu bewerkstelligen und noch Schlimmeres abzuwenden. 
So haben z_ B. die Milizen im Kanton Glarus im vergangenen 
Sommer während über 100 000 Mannstunden zur Schaden
behebung in unseren Wäldern beigetragen. Mit diesem Dank 
verbinde ich die Hoffnung, dass auch 1991 für solche Arbeiten 
Teile der Armee freigestellt werden können. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detei/beratung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Ziff. I, 11 
Antrag der KommISSion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. I, 11 
Proposition de Ja commission 
Adherer ci la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur J'ensembJe 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil fadaral 

88.011 

Strahlenschutzgesetz 
Loi sur la radioprotection 

28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Siehe Jahrgang 1988. Seite 441 ~ VOlr annee 1988. page 441 

Beschluss des Nationalrates vom 26. September 1990 
Declslon du Conseil national du 26 septembre 1990 

Differenzen - DlVergences 

Art. 2 Abs. 1 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum BeSChluss des Nationalrates 

Art_ 2 al. 1 
Proposition de Ja commlSSlon 
Adherer a la declsion du Conseil national 
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M. Jelmini. rapporteur: Le Conseil national nous a renvoye le 
prolet de 101 avec 16 divergences. La commlsslon du Conseil 
des Etats en a elimtne 14 en adoptant la verSion du Conseil na
tional. " s'aglssalt en general d'amendements de tres peu 
d'importance politique. 
Les deliberations au sein de la commlssion ont ete assez bre
ves, sauf pour trols dlsposrtions dont deux constituent les seu
fes dlvergences que la commlsSlon quasI unanlme pro pose 
de renvoyer a la Chambre du peuple. 
A I'artlcle 2. le Conseil national a elarglle champ d'application 
de la 101 a "tous les etats» qUI peuvent presenter un danger fie EI 
des rayonnements lonlsants. Cette extension parait judi
cleuse. En effet I'augmentation durable de la radioactivite 
dans I'enwonnement ne peut pas etre definle simplement 
comme un evenement mais plutot comme une situation, un 
etat. D'ailleurs. d'apres I'article 23. le Conseil federal r~ort la 
comoetence de prendre. en cas d'augmentatlon durable de la 
radioactivite dans I' envlronnement en se referant a I' etat et a la 
situation. des dispOSitions particulieres propres a limiter I'ex
position aux radiations. 
Au nom de la commission. je vous proposa de vous rallier au 
Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
PropOSition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

M. Jelmini. rapporteur: Lorsqu'on evalue lajustification d'une 
exposition. I1 faut tenir compte des avantages mais aussi des 
Inconvenients et des risques. Le Conseil national a voulu le 
dire expressement. Votre commission vous propose d'adhe
rer EI ce complement. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer EI la decislon du Conseil national 

M. Jelmini, rapporteur: Le Conseil federal et le Conseil des 
Etats prevOient que les mesures pour reduire I'exposltion aux 
radiations so nt commandees par I'experience. par i'etat de la 
sClence et de la technique et par les clrconstances. La mention 
des clrconstances est evidemment liee au principe de la pro
portionnalite. lequel. selon le Conseil national. est une regle 
de caractere universei qUI. meme SI elle n'est pas mentionnee 
expressement dans la loi. est neanmoinS applicable. Le Con
seil national cralgnait que les circonstances permettent d'invo
quer des motifs d'ordre financler ou economlque pour renon
cer aux mesures de protectlon. En donnant notre adheslon. 
nous elimlnons le doute. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 Abs. 3 
,c,ntrag der KommiSSIOn 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 11 al. 3 
PropOSItion de la commlSSlon 
Ädherer a la decision du Conseil national 

M. Jelmini. rapporteur: L'informatlon des personnes expo
sees aux radiations et soumises a une doslmetne. c' est le mini
mum auquel on OUisse pretendre. Cest d'ailleurs la pratlque 
constante et I1 est loglque qu elle SOlt Indiquee dans la 101. 

Angenommen - Adopts 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Er strebt dabei den gleichen Schutz der Gesundheit an wie bei 
anderen krebserregenden Stoffen. 
Abs.3 
... erelgmsbezogene Grenzwerte fest. 

Abs. 3bis (neu) 
Werden Toleranz- oder Grenzwerte uberschritten. so sind 
Massnahmen nach dem LebensmIttelgesetz zu ergreifen. 
Abs.4 
Soweit der Bundesrat nichts anderes bestimmt. richtet sich die 
KontrOlle nach den Vorschriften Im Lebensmittelgesetz. 

Art. 17 
Proposttion da la commission 
AI. 2 
Ne concerne que le texte allemand 
AI. 3 
.... adaptees a I'evenement. (Bitter le reste de I'alinea) 
AI. 3bis (nouveau) 
En cas de depassement des valeurs de tolerance ou des va
leurs limites. des mesuras sont a prendre selon la loi sur les 
denrees alimentaires. 
AI. 4 
Le contröle est regi par les dispositions de la loi sur les da
nraas alimentaires pour autant que le Conseil federal ne pre
vOle rien d'autre. 

M. Jelmlni, rapporteur: La disposition que la commission 
vous pro pose dans une nouvelle formulation concerne la ra
dioactivite des denrees alimentaires. L' article 17 visa pour I' es
sentiel a ce que la loi definisse le mode selon lequelle Conseil 
federal fixe les concentrations maximales pour les radionuclei
des dans les denraas alimentaires et que la protection atteinte 
par la fixation de ces concentrations corresponde a celle appli
cable aux autres agents cancerigenes. Ces propositions 
avaient donne lieu a une longue discussion au sein de la com
mission du Conseil national. L'administration a finalement ela
bore un nouveau texte qui a ete adopte par le Conseil national. 
Mais cette formulation n'a pas paru assez claire a notre com
mission car elle ne precisait pas suffisamment si et d'apres 
quels criteres il fallait prendre des mesures apres avoir cons
tate le depassement des valeurs de tolerance et des valeurs li
mrtes.1I s'agrt en effet de notions qui sont reprises de la legisla
tion sur les denrees alimentaires. 11 est donc Judicieux de pre
vOlr que I'intervention de rautonte sort possible selon les me
mes pnnclpes. 
Je vous propose d'adopter la formulation indiquee dans le da
pliant. 
11 s'aglt ici d'une divergence qui subsiste. 

M. Cottl, conseiller federal: La proposition de la commission 
du Conseil des Etats me parait ralsonnable du fait qu' elle prend 
en compte les deux cnteres - valeur de tOlarance et valeur limite 
- qUI ont ete introduits. je vous le rappelle. vers la tin des delibe
raMns. Le fait d'appliquer ces cnteres agalement aux conse
quences «operatlonnelles» me parait tout a fait loglque. Nous 
sommes d'accord avec la proPOSition de la commlSSlon. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 Abs. 2 Bst. c 
Antrag der KommiSSion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18 al. 2 let. C 

PropOSition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

M. Jelmini. rapporteur: En cas de danger immediat. I'orgam
satlon dinterventlon ne doit pas seulement ordonner des me
sures d'urgence mais aussl en surveiller I'executlon. Cela pa
rait loglque. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 19 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der KommIssion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19 al. 2 let. b 
PropOSItIon de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

M. Jelmini, rapporteur: Cette disposition a don ne Heu a un 
long debat au sein du Conseil national. Des cralntes ont ete 
manifestees quant cl d'eventuelles atteintes cl la liberte indivi
duelle et EI la liberte du commerce et de I'industrie en rapport 
avec les Interventions du Conseil federal en cas de danger du 
a une augmentation de la radioactivite. Apres avolr r6<;u un 
aVIs de drOit de I'Office federal de la lustice qui a constate le 
respect de I'interat public et du princlpe de la proportionnalite 
- comme nous I'avions d'ailleurs constate nous-mames sans 
qu'lI SOlt besoln d'avis prealable -Ie Conseil national a adopte 
la version qUI nous est proposee et qui institue pour des per
sonnes determinees I'obligation de n'accomplir certains servi
ces que dans le cadre de leur activite professionnelle habi
tuelle, en stipulant expressement que la vie et la sante des per
sonnes engagees doivent etre protegees. 
Au nom de la commission, je vous propose de vous rallier a la 
formulation du Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 Abs. 1, 3 
Antrag der KommISSIon 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2081.1,3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

M, Jelmlni, rapporteur: Dans la version du Conseil national on 
remplace a I'alinea 3 «Ie Conseil f6deral» par «la Confedera
tion», Cette formule devrait permettre a d'autres organes de la 
Conf9deration de faire appel cl des organisations privees pour 
executer certaines mesures. 
A I'alinea premier, on a remplace «;Is» - c'est-cl-dire les can
tons et les communes - par «Ies cantans», car ceux-ci seuls 
collaborent directement avec I'organisation d'intervention. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 Abs. 1 
Antrag der KommIssion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 21 al. 1 
PropOSItion de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil national 

M, Jelmini. rapporteur: Le Conseil national propose au pre
mier alinea que la formule potestatlve SOlt remplacee par une 
dispoSition Instltuant une obligation, Les entreprises pour les
quelles I'emlsslon de quantites dangereuses de substances 
radloactlves ne sauralt etre exclue devralent. dans tous les 
cas, etre obligees de prendre des mesures de protectlon d'ur
gence, 
Le complement apporte a la lettre a represente une concreti
satlon du pnnClpe de causallte pour le cas ou iI eXlsteralt dela 
un systeme general d'alarme, Dans ce cas, I'entreprlse naura 
pas a Installer elle-meme un systeme d'alarme pour la popula
tion exposee aux dangers, mais devra partlclper proportlon
nellement aux couts du systeme eXlstant. 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der KommissIon 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 81. 1 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

M, JeJmini. rapporteur: Le Conseil des Etats avait complete la 
definition de «dechets radioactifs» par un cntere objectif. ce 
qui la rapproche de la definition de «deehets» donnee par la 101 
sur la protection de I'environnement. L'opinion a prevalu au 
sem du Conseil national. selon lequelle domaine des dechets 
dans la 101 sur la protection de I'enwonnement ne coneordait 
pas a plusleurs egards avec celui des dechets radioactifs. En 
effet. iI s'aglt de secteurs qUI ne so nt pas comparables. C'est 
pourquoi la commlsslon vous propose de reprendre le texte 
du Conseil nationaL 
Une proposition pn3sentee par Mme Simmen au sein de la 
commlSSlon Vlsart a interdire toute exportation dans les pays 
en developpement. La commission a renonce a proposer 
I'introduc!ion dans la loi d'une interdiction generale (exporta
tion dans les pays du tiers monde) car il est difficile de porter 
une definition constante dans le temps pour ce qui est des 
pays en developpement. en consideration de I' evolution cl la
quelle on assiste. D'autre part. le probleme dort trouver une 
solution sur le plan des accords intemationaux. 
Le rapporteur est neanmoins charge d'exprimer I'avis de la 
commission - qui partage entierement les soucis de 
Mme 8immen - et d'inviter le Conseil fElderal cl evrter ce type 
d'exportation, en taut cas en I'absence de dispositions sur le 
plan du droit des gens. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 28 Jet. C 

Proposition de 18 commission 
Adherer a la deeision du Conseil national 

M. Jelmini. rapporteur: Des considerations de loglque juridi
que s'opposent a ce que les deeisions soient rendues dans les 
rapports entre deux autorites d'une seule et mame collectivrte. 
En effet, une personne ne peut pas s' octroyer a elle-meme une 
autorisation. C'est pourquoi la proc9dure regissant les deci
sions touchant les installations et activites propres de la Confe
deration auralt du faire roblet d'une reglementation partieu
liere, Mais comme il existe des cas dans la pratique ou une au
tonte autonse par une deeision formelle une autre autonte de 
la mame collectivite publique EI accomplir certalnes activites, 
le Conseil national a prefere que les installations et aetivites de 
la Confederation soient soumises aux mames dispOSitions 
formelles et materielles que celles applicables aux autres 
entreprises, Je vous propose d 'adherer acette modificatlon. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 Bst. a, d 
Antrag der KommISSIon 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 let. a, d 
ProposItion de la commlSSlon 
Adherer EI la declslon du Conseil national 

M. Jelmini, rapporteur: Notre conseil avalt remplace a la let
tre a le terme "mandate» par "engage.. 11 a falt cette modlfica
tion pour adapter I'artlcle 30 sur le plan de la terminologie a 
I' article 15 que nous aVlons modifiE!. Le Conseil national est 
d'avls que cela Iralt trop loin SI du terme "engagen on d9dUlsart 
quun rapport d'engagement devralt eIre etabli dans chaque 
cas, Cest pourquol iI a adopte le texte Initial "mandate .. , Je 
vous propose, au nom de la commlSSlon, d'en faire autant. 
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A la lettre d, a "retat de la technique», le Conseil national pro
pose d'ajouter «retat de la science»; alnsi cet article serart en 
harmonie avec I'article 8 qui mentionne aussi "retat de la 
sClence et de la technlque». 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 Abs.2 
Antrag der KommIssion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 31 al. 2 
ProposItion de la commlsslon 
Adherer a la deCISlon du Conseil national 

M. Jelminl, rapporteur: A I'article 31, le Conseil national pro
pose que la duree de validite des autonsations soit obligatoire
ment limitee, afin que les conditions liaas a la delivrance des 
autonsations soient verifiees a I'echeance du delai fixe. Mame 
s'il existe des activites soumises a autorisation qui ne prasen
te nt qu'un danger minime, la commission, avec le Conseil na
tional, est d'avis que I'on doit fixer un delai de validite. En eftet, 
une duree de validite limrtee apporte une securite supplemen
taire. Par exemple les appareils techniquement depassEls se
ront remplaces et du point de vue du contröle une duree de va
lidite limitee est une solution plus simple que le retrait de I'au
torisation. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 34 al. 1, 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

M. Jelmlnl, rapporteur: L'administration a constate qu'il ne 
ressortait pas clairement de cette disposition que I'obligation 
de declarer s'etendait aussi aux substances radioaetives et a 
formule une propOSItion plus precise qui ajoute I'obligation de 
declarer les modifications de construetion et de fonetionne
me nt d'une Installation ou d'un apparell qui pourraient avolr 
des effets sur la securite. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36bls (neu) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum BeSChluss des Nationalrates 

Art. 36bls (nouveau) 
PropOSItion de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

M. Jelmlni, rapporteur: Le Conseil national propose I'institu
tlon d'une responsabllite causale aggravee pour des domma
ges dus aux radiations qUI ne so nt pas couverts par la 101 sur la 
responsabllite clvlle en matiere nuclealre, parce que les actlvl
tes avec les rayonnements Ionisants presentent un potentiel 
de dan gers particuliers et que cette responsabllite est instltuee 
aussl dans d'autres domalnes ou II eXlste des dangers partlcu
Iiers. Meme SI la question de la responsabllite causale pour les 
dommages dus aux radiations qUI ne sont pas couverts par la 
loi de la responsabilite clvlle en matiere nuclealre doil etre tral
tee dans le cadre de la reVision totale du drolt en matlere de 
responsabllite clvlle, meme SI les travaux de reVISion so nt en 
cours et qu' IIs aboutlront dans un proche avenlr. le Conseil na
tional a declde de ne pas attendre cette revision et d'introdUire 
une responsabilite causale Simple, concedant alnSI une de
charge au responsable s'i! peut prower avolr pris toutes les 
precaulions pour evrter le dommage. 

Angenommen -Adopte 

Art. 42 Ab •• 1 Bat. tbls 
Antrag der KommiSSIon 
Streichen 

Art. 42 al. 1 let. fbls 
ProposItion de la commlssion 
Bifter 

M. Jelmlnl, rapporteur: Le Conseil national veut prevoir une 
sanetion dans le cas ou I'artlcle 6, concernant la qualification 
technique, ne serart pas respecte, c'est-a.·dire lorsque 
quelqu 'un exerce une aetivite pouvant presenter un danger du 
ades rayonnements iOnlsants, Mais dans ce cas, iI y aurait 
contravention selon I'article 42, alinea premier, lettre f, car 
dans I'ordonnance d'execution le Conseil faderal fixera la na
ture de la qualification technique eXlgee pour I'exercice de cer
taines aetivites daterminaas. 11 fixera egalement dans cette or
donnance le principe que les infraetions acette disposition 
sont punissables. La diposition proposee par le Conseil natio
nal interrompt d'ailleurs I'eurythmie de I'ensemble de I'article 
car elle ne se retere pas a une action mais a une qUalification 
personnelle. 
Je vous demande de ne pas suivre le Conseil national et de 
maintenir notre decision, c'est-a-dire de bitter cette adjonction 
proposee par le Conseil national. 

M. CottJ. conseilIer faderaJ: Nous sommes d'accord avec les 
raisons invoquees par M. Jelmini, qui font que cette mesure 
est superilue. Oe plus, une mesure qUI etablit une responsabi
lite pan ale sur la base d'un etat difficjle a etablir concretement 
- qu'est-ce que I'etat de la competence professionnelle? - irait 
eftectivement a I' encontre de la clarte necessaire de la disposi
tion du droit penal. 

Angenommen - Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Ad88.011 

Postulat der KommiSSion 
Morbldltits- und KrebsstatIstik 

Postulat de la commlsslon 
Statlstlque de la morbldlt' et du cancer 

Wortlaut des Postulates vom 12. November 1990 
Der Bundesrat wird ersucht, als Grundlage für epidemiologi
sche Studien und Untersuchungen die Errichtung einer ge
samtschweizerischen Morbiditäts- und Krebsstatistik in die 
Wege zu leiten und zu fördern, 

Texte du postulat du 12 novembre 1990 
le Conseil federal est prie de lancer et de promouvoir une sta
tistique sUlsse de la morbidite et du cancer, comme base pour 
des etudes epldemiologlques et des recherches. 

M. Jelmini, rapporteur: Le texte du postUlat indique clalre
ment de quol 11 s'agit. Au nom de la commlSSlon, Je demande 
de bien voulolr le transmettre, 

UebefWlesen - Transm/S 

Frau Meier JOSI: Ich habe Im Zusammenhang mit der Bera
tung dieses Geschaftes noch eine Bemerkung anzubringen. 
Ich bin Jetzt 19 Jahre In diesem Parlament. Aber zum ersten 
Mal habe Ich In einer Differenzbereinigungsberatung einen 
Bericht vorgelegt bekommen, wie Wir ihn Immer haben sollten: 
einen ganz hervorragenden, konZisen Bencht uber die Bera· 
tungen Im anderen Rat. der uns erlaubt hat. In der KommIssi
onSSItzung Innert kürzester Zeit die Ueberslcht uber den neue-
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Dreizehnte Sitzung - Treizif!me seance 

Freitag, 22. März 1991, Vormittag 
Vendredi 22 mars 1991, matln 

08.OOh 

VOrsItz - Presldence: Herr Hänsenberger 

Präsident: Ich begrusse Sie zur letzten Sitzung dieser Ses
Sion. 
Ich habe Ihnen auch eine Mitteilung zu machen: Die Anpas
sung des schweizerischen Rechts an das EWR-Recht stellt für 
Regierung und Parlament eine grosse Herausforderung dar. 
Die Büros beider Räte haben deshalb beschlossen. eine Ar
beltsgruppe der belden Räte zur Erarbeitung des parlamenta
rischen Verfahrens bei der Behandlung des EWR-Beitrittes 
und zur Umsetzung des EG-Rechtes in das innerstaatliChe 
Recht einzusetzen. Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus sieben 
Stände- und sieben Nationalräten zusammen. Sie wird sich 
selber konstitUieren. Ihre erste, konstituierende Sitzung findet 
bereits heute morgen statt. Die Büros sind der Ansicht. dass 
die ersten Resultate bereits im Sommer vorliegen sollten. spä
testens aber im Herbst. Aus unserem Rat gehören der Arbeits
gruppe die Herren Cavadini. Cottier. Jagmetti. Onken. Rhi
now. Schmld und Zimmerli an. 
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Fur Annanme des Entwurfes 

i\ S 

38 Stimmen 
rEinstimmigkeit) 

Weg vom Tierversuch. 
Volksinitiative 
Umitons strictement 
I'experimentatlon animale. 
Initiative populaire 

Siehe Seite 195 hiervor - VOlr page 195 cl·devant 

Beschluss des Nationalrates vom 22. M<irz 1991 
Decision du Conseil national du 22 mars 1991 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative "zur drasti
schen und schrittweisen Einschränkung der Tierversuche 
(Weg vom Tierversuch)>> 
A. AmHe federal concernant I'initiative populalre "pour 
une reduction stricte et progressive des experiences sur 
les animaux (Umitons strlctement "experimentation ani
male)>> 

Schlussabstimmung - Vote fmal 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

33 Stimmen 
4Stlmmen 




